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4 Vorwort von Herrn Staatsminister Kai Klose

Liebe Leserin, lieber Leser, 

Hessen ist die Heimat vieler Zugewanderter und ihrer Kinder – in unserem Land 

leben mehr als 2,2 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund. Aktuell suchen 

viele Ukrainerinnen und Ukrainer auch in Hessen Schutz vor dem völkerrechts

widrigen Angriffskrieg Russlands. Nicht nur deshalb gewinnen die Themen Migration 

und Integration weiter an Bedeutung.

Corona hat den Integrationsprozess gebremst, wie viele Studien belegen. Die 

Arbeits losigkeit der Zugewanderten stieg, Bildungsangebote mussten eingeschränkt 

werden. Durch die Pandemie sind so ganz neue Herausforderungen entstanden. 

Der empirischen Analyse des Integrationsprozesses kommt eine immer wichtigere 

Rolle zu. Das Monitoring liefert der Migrationspolitik eine faktenbasierte Entschei

dungsgrundlage, macht Erfolge, aber auch Handlungsbedarfe deutlich. 

Der Hessische Integrationsmonitor 2022 greift aktuelle Entwicklungen auf und 

beinhaltet ein eigenes Kapitel zu den Auswirkungen der CoronaPandemie auf die 

hessische Gesellschaft mit Befragungsergebnissen, die vom Hessischen Ministerium 

für Soziales und Integration in Auftrag gegeben und ausgewertet wurden.

Wir wollen, dass alle Menschen – unabhängig von ihren kulturellen Wurzeln – als Teil 

unserer Gesellschaft wertgeschätzt werden, ihre Potenziale in das Zusammenleben 

einbringen und voll entfalten können. Rassismus und Diskriminierung treten wir 

entschieden entgegen.
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Seit 2010 bildet der Hessische Integrationsmonitor die Entwicklung der Integrati

on zugewanderter Menschen anhand empirischer Daten ab. Die ausgewiesenen 

Indi katoren basieren auf Daten amtlicher Statistiken und sozialwissenschaftlicher 

Befragungen. Dieses wissenschaftlich fundierte Instrument gewährt Einblicke in 

verschiedene integrationspolitische Themenfelder wie Arbeit, Bildung, Gesundheit 

oder Identität. Der Hessische Integrationsmonitor ist richtungsweisend für andere 

Monitoringsysteme. Er behandelte früh den strukturellen Bereich der Integration mit 

Themenfeldern wie Arbeitsmarkt, Bildung und Einkommen und gewährte als erstes 

Monitoring auch Einblicke in die Dimensionen der sozialen, kulturellen und identi

fikatorischen Integration, beispielsweise mit den Themenfeldern Religion, Sprach

kenntnisse oder Zugehörigkeitsgefühl. 

Der hessische Integrationsmonitor wird in jeder Fortschreibung um relevante Kriterien 

ergänzt und erschließt neue Datenquellen. So konnten in dieser Ausgabe Daten des 

renommierten BundLänderIntegrationsbarometers des Sachverständigenrats für 

Integration und Migration genutzt werden. 

Der Hessische Integrationsmonitor 2022 belegt, dass einerseits strukturelle Ungleich

heiten zwischen den Bevölkerungsgruppen mit und ohne Migrationshintergrund 

bestehen, die teilweise durch die CoronaPandemie verstärkt wurden. Andererseits 

zeichnen sich aber in vielen Themenfeldern deutlich positive Entwicklungen ab.

Ich freue mich über Ihr Interesse und wünsche Ihnen eine bereichernde Lektüre.

Ihr

Kai Klose

     

Hessischer Minister 

für Soziales und Integration  
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91 Zentrale Ergebnisse

Hessen ist ein vielfältiges und weltoffenes Land. 
Leitlinien hessischer Politik sind, gesellschaftlichen 
Aufstieg und Teilhabe zu ermöglichen, Leistung zu 
honorieren und Ausgrenzung entgegenzuwirken. 
Dies gilt selbstverständlich auch für Zugewander-
te und ihre Kinder. Erfolgreiche Integrationspo-
litik trägt wesentlich dazu bei, diesem Anspruch 
gerecht zu werden. Deshalb räumt die Hessische 
Landesregierung der Integrationspolitik besonde-
re Priorität ein und hat vielfältige Maßnahmen zur 
Förderung der Integration entwickelt.1 

Es liegt im Interesse einer langfristig erfolgreichen 
und nachhaltigen Integrationspolitik, den Verlauf 
der Integration beobachten, messen und ein-
schätzen zu können. Daher veröffentlicht das Hes-
sische Ministerium für Soziales und Integration im 
Frühling 2022 zum sechsten Mal den Integrations-
monitor für Hessen, der die Monitore 2010, 2013, 
2015, 2018 und 2020 fortschreibt. 

Auch diese Ausgabe des Hessischen Integrati-
onsmonitors bietet auf Grundlage des immer 
längeren Beobachtungszeitraums wertvolle Er-
kenntnisse zur Integrationsdynamik. Während sich 
beispielsweise etliche soziale Indikatoren größ-
tenteils positiv entwickeln, muss nach wie vor eine 
Stagnation im Themenfeld Bildung festgestellt 
werden. 

Bei vielen Indikatoren besteht eine „Lücke“ zwi-
schen den Ergebnissen für die Bevölkerung mit 
und ohne Migrationshintergrund, die sich zwar 
verkleinert, aber nicht schließt. Dies ist in einer 
Gesellschaft, die permanent starke Zuwanderung 
erfährt, auch nicht überraschend – schließlich ste-
hen die neu Zugewanderten wieder am Anfang 
des Integrationsprozesses. 

Die vergangenen zwei Jahre standen im Zeichen 
der Corona-Pandemie. Deshalb thematisiert ein 
neu konzipierter Exkurs die gesellschaftlichen und 

emotionalen Auswirkungen der Pandemie auf 
die Bevölkerung mit und ohne Migrationshinter-
grund. Eigens für das Ministerium erhobene Be-
fragungsdaten zeigen, dass Menschen mit Migra-
tionshintergrund in besonderem Maße unter den 
wirtschaftlichen und sozialen Folgen von Corona 
leiden.

Besondere Berücksichtigung beim Monitoring 
verdienen außerdem Geflüchtete, so kann ihren 
speziellen Bedarfen beim Integrationsprozess 
frühzeitig begegnet werden. Ihnen ist ein eigenes 
Kapitel gewidmet mit dem Fokus auf Bildung und 
Erwerbstätigkeit. Seit Ende Februar 2022 suchen 
viele Menschen aus der Ukraine in Deutschland 
und Hessen Schutz vor dem Krieg in ihrer Heimat. 
Welche quantitativen Ausmaße die Zuwanderung 
ukrainischer Geflüchteter hat und wie sich ihre 
Integration gestalten wird, war bei Redaktions-
schluss noch nicht abzusehen.

Im Einzelnen liefert der Hessische Integrations-
monitor 2022 folgende zentrale Ergebnisse: 

BEVÖLKERUNGSSTAND

• 36 % aller Menschen in Hessen haben einen 
Migrationshintergrund2, dies ist bundesweit 
der zweithöchste Anteil. Gut die Hälfte der 2,2 
Millionen Menschen mit Migrationshintergrund 
in Hessen besitzt die deutsche Staatsangehö-
rigkeit. Knapp zwei Drittel sind selbst zugewan-
dert, ein Drittel ist hier geboren. 

• Personen mit Migrationshintergrund sind im 
Schnitt deutlich jünger als die Gesamtbevölke-
rung. Von den hessischen Kindern unter sechs 
Jahren hat mittlerweile mehr als die Hälfte ei-
nen Migrationshintergrund. 

1 Der Hessische Integrationskompass bietet dazu unter www.integrationskompass.de einen detaillierten Überblick.
2 36 % der Bevölkerung in Privathaushalten (Erstergebnisse des Mikrozensus 2021). Nach der Definition des Statistischen Bundesamtes hat eine  

Person einen Migrationshintergrund, „wenn sie selbst oder mindestens ein Elternteil die deutsche Staatsangehörigkeit nicht durch Geburt 
besitzt“ (Statistisches Bundesamt 2021e: 5; s. dazu auch Abschnitt 2.4).

35,8

http://www.integrationskompass.de
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• Seit 2005 ist der Ausländeranteil in Hessen kon-
tinuierlich auf mittlerweile 17 % gestiegen, und 
die Bevölkerung mit Migrationshintergrund ist 
um rund 800.000 Menschen gewachsen. Auch 
zukünftig wird ihr Anteil weiter zunehmen.

ZUWANDERUNG

• Das Migrationsgeschehen hat im Jahr 2020 
infolge der Corona-Pandemie quantitativ an 
Dynamik verloren: Sowohl die Zahl der aus-
ländischen Zuzüge nach Hessen als auch die 
Anzahl der Fortzüge ins Ausland sind deutlich 
gesunken. 2022 ist mit massiven Zuzügen von 
Kriegsgeflüchteten aus der Ukraine zu rechnen.

• 57 % der Zugewanderten stammten 2020 aus 
EU-Staaten, knapp ein Fünftel aus Asien. Die 
drei häufigsten Herkunftsländer bei Zu- und 
Fortzügen waren Rumänien, Bulgarien und 
Polen, was auf saisonale Arbeitsmigration hin-
weist.

• Ausländische Migrantinnen und Migranten sind 
im Schnitt deutlich jünger als die Gesamtbe-
völkerung: Neun von zehn Zugezogenen sind 
im erwerbsfähigen Alter zwischen 15 und 65 
 Jahren.

• Die meisten Drittstaatsangehörigen – also 
Personen mit einer Staatsangehörigkeit eines 
Landes außerhalb der EU – wandern aus fa-
miliären oder humanitären Gründen zu, nicht 
primär, um eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen.  

STRUKTURELLE DIMENSION 

• Die Betreuungsquote von Kleinkindern mit 
Zuwanderungsgeschichte3 stagniert seit 2016; 
etwa jedes fünfte Kind unter drei Jahren be-
sucht eine Kindertagesstätte. Von den Drei- 
bis unter Sechsjährigen werden etwa 87 % der 
Kinder mit Migrationshintergrund und 96 % der 
Kinder ohne Migrationshintergrund in einer 
Kindertageseinrichtung betreut.

• Der Anteil der hessischen Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund, die die Schule mit dem 
Abitur verlassen, ist seit 2010 geringfügig auf 
21 % gestiegen. Bei den Schulabgängerinnen 
und Schulabgängern ohne Migrationshinter-
grund liegt der Anteil mit 37 % fast doppelt 
so hoch. Auf der anderen Seite stagniert der 
Anteil derer, die keinen oder lediglich einen 
Hauptschulabschluss erreichen: Von den Ju-
gendlichen mit Migrationshintergrund erwer-
ben 4 % keinen Schulabschluss, unter den Ju-
gendlichen ohne Migrationshintergrund sind es 
1 %. 24 % der Jugendlichen mit und 13 % der-
jenigen ohne Migrationshintergrund machen 
einen Hauptschulabschluss. Junge Frauen mit 
und ohne Migrationshintergrund schneiden bei 
den Bildungsabschlüssen durchweg deutlich 
besser ab als junge Männer. 

• Die Beteiligung am Erwerbsleben hat sich im 
Berichtszeitraum positiv entwickelt: 2019 waren 
69 % aller Personen mit Migrationshintergrund 
zwischen 15 und 65 Jahren erwerbstätig, die 
Erwerbsbeteiligung hat damit seit 2005 um 11 
Prozentpunkte zugenommen. Die Erwerbsbe-
teiligung von Personen ohne Migrationshinter-
grund ist jedoch parallel dazu auf 80 % gestie-
gen, sodass sich die Beschäftigungslücke nicht 
schließt. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Co-
rona-Krise mittelfristig auf die Erwerbsbeteili-
gung auswirkt.

3 Zwecks semantischer Diversität wird der Begriff Zuwanderungsgeschichte in diesem Bericht synonym zu Migrationshintergrund verwendet. 
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• In den letzten Jahren hat besonders die Er-
werbsbeteiligung von Ausländerinnen aufge-
holt. Allerdings sind Berufstätige mit Migra-
tionshintergrund häufiger befristet oder 
geringfügig beschäftigt. Befragungen zeigen, 
dass sie trotzdem zufriedener mit ihrer Arbeit 
sind.

• Die Arbeitslosenquote von Ausländerinnen 
und Ausländern ist zwischen 2008 und 2019 
von 15 % auf unter 11 % gesunken, sie blieb je-
doch dreimal so hoch wie die der deutschen 
Bevölkerung. 2020 hat die Arbeitslosenquote 
corona bedingt zugenommen: bei ausländi-
schen Personen um knapp zwei Prozentpunkte, 
bei Deutschen um knapp einen Prozentpunkt.

• Die Einkommenssituation von Familien mit und 
ohne Migrationshintergrund hat sich im Be-
trachtungszeitraum kontinuierlich verbessert.

• Das Armutsrisiko von Personen mit Migrations-
hintergrund ist seit 2005 relativ konstant: Nach 
wie vor sind 29 % dieser Gruppe armutsgefähr-
det, von den Personen ohne Migrationshinter-
grund sind es 11 %.

SOZIALE DIMENSION

• Personen mit Migrationshintergrund leben häu-
figer in einer Familie mit Kindern und seltener 
allein oder in Paargemeinschaften ohne Kinder. 

• Gleichzeitig weisen Ausländerinnen in Hessen 
eine höhere Geburtenziffer auf: Ausländerin-
nen in Hessen bringen im Schnitt 1,9 Kinder zur 
Welt, unter deutschen Frauen liegt der Wert 
bei 1,4.

• Menschen mit und ohne Migrationshintergrund 
haben vielfältige Kontakte zueinander. Drei 
Viertel haben am Arbeitsplatz oft Kontakt zur 
jeweils anderen Gruppe, im Freundeskreis sind 
es knapp 60 %.

• Personen mit Zuwanderungsgeschichte schät-
zen ihren Gesundheitszustand im Schnitt als 
etwas besser ein und weisen eine niedrigere 
Kranken- und Schwerbehindertenquote auf. 
Dies mag jedoch auch an ihrer jüngeren Alters-
struktur liegen. 

• Hinsichtlich gesundheitsfördernden Verhaltens 
ist ein positiver Trend feststellbar: Der Anteil 
der Menschen mit Migrationshintergrund, die 
mindestens einmal wöchentlich Sport treiben, 
hat sich vervielfacht von 19 % im Jahr 2005 auf 
53 % im Jahr 2019.

KULTURELLE DIMENSION

• Mehr als die Hälfte der Personen mit Migrati-
onshintergrund spricht zuhause überwiegend 
Deutsch. 85 % aller Erwachsenen, deren Mut-
tersprache nicht Deutsch ist, schätzen ihre 
Sprechkompetenz mittlerweile als „gut“ oder 
„sehr gut“ ein, bei der Schreibkompetenz sind 
es 70 %.

• Knapp die Hälfte der hessischen Bevölkerung 
mit Migrationshintergrund ab 18 Jahren gehört 
einer christlichen Glaubensgemeinschaft an 
(48 %), ca. 20 % sind Musliminnen und Muslime 
sowie 25 % konfessionslos.

• Menschen mit Migrationshintergrund nutzen 
soziale Medien häufiger als Menschen ohne 
Zuwanderungsgeschichte. Das zweitbelieb-
teste Medium bei Zugewanderten und ihren 
Kindern ist das Fernsehen, gefolgt von Print-
medien. Dagegen sind bei Personen ohne 
Migrationshintergrund Zeitungen und Zeit-
schriften das am häufigsten genutzte Medium. 
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IDENTIFIKATORISCHE DIMENSION

• Personen mit Migrationshintergrund fühlen 
sich mehrheitlich (zu 54 %) mit Deutschland ver-
bunden. Ein Drittel fühlt sich Deutschland und 
seinem Herkunftsland gleichermaßen verbun-
den und 10 % empfinden eine stärkere Verbun-
denheit mit dem Herkunftsland (bzw. dem der 
Eltern).

• Die Bevölkerung ist zunehmend besorgt im 
Hinblick auf Rassismus: 2019 machten sich 82 % 
der Menschen mit Migrationshintergrund und 
sogar 89 % der Menschen ohne Migrationshin-
tergrund Sorgen über Ausländerfeindlichkeit 
und Fremdenhass, dies sind 16 bzw. 13 Pro-
zentpunkte mehr als 2011.

• 70 % der Befragten mit Migrationshintergrund 
gaben 2019 an, in den vergangenen zwei Jah-
ren „nie“ aufgrund ihrer ethnischen Herkunft 
diskriminiert worden zu sein, 16 % „selten“, 
14 % „manchmal“ und 1 % „häufig“. 

• Personen mit Migrationshintergrund vertrau-
en staatlichen Institutionen wie der Bundes-
regierung, der Justiz oder dem öffentlichen 
Schulwesen mehr als Personen ohne diesen 
Hintergrund. Das größte Vertrauen genießt bei 
beiden Gruppen die Polizei.

 

SOZIALE FOLGEN DER CORONA-PANDEMIE 

• Die lange andauernde Pandemiesituation führt 
zu hohen emotionale Belastungen: Befragte 
mit Migrationshintergrund fühlen sich dabei 
deutlich häufiger gestresst (54 % vs. 36 %), 
niedergeschlagen (48 % vs. 37 %) oder einsam 
(40 % vs. 36 %) als Personen ohne Zuwande-
rungsgeschichte. 

• Negative Auswirkungen der Pandemie werden 
vor allem in Bezug auf das Sozialleben beklagt, 
57 % berichten hier von einer Verschlechte-
rung. Rund ein Viertel der Befragten mit Migra-
tionshintergrund beklagen eine verschlechter-
te Einkommens- und Arbeitssituation, unter 
Personen ohne Migrationshintergrund sind es 
deutlich weniger.

• Die Bevölkerung macht sich pandemiebedingt 
die meisten Sorgen um die Gesundheit ihrer 
Familie (69 %), gefolgt von Sorgen um die deut-
sche Wirtschaft sowie die schulische Entwick-
lung ihrer Kinder (je 66 %), aber auch um den 
sozialen Zusammenhalt in Hessen (65 %).

• Seit Pandemiebeginn im März 2020 ist die Ar-
beitslosigkeit vorübergehend deutlich ange-
stiegen, sie betraf ausländische Personen an-
teilig etwas stärker. Auch die ab Spätsommer 
2020 einsetzende Erholung des Arbeitsmarkts 
verläuft unter ausländischen Beschäftigten et-
was langsamer.

  

ASYL- UND SCHUTZSUCHENDE

• Die Zuwanderung von Asylsuchenden nach 
Hessen erreichte 2015 einen historischen 
Höchststand von rund 80.000 Zuzügen. Da-
nach sanken die Zahlen kontinuierlich, um 2021 
erstmalig seit sechs Jahren auf knapp 11.200 
Asylbegehrende wieder etwas zu steigen. 
Hauptherkunftsländer waren Afghanistan, Syri-
en, die Türkei und der Irak. 

• 2022 ist mit einem massiven Anstieg der 
Flüchtlingszahlen zu rechnen, bedingt durch 
den Krieg in der Ukraine. Anfang April waren 
über das sog. EASY-Verfahren bereits mehr als 
35.000 Zugänge aus der Ukraine gemeldet, 
wobei derzeit nur ein Teil der ukrainischen Ge-
flüchteten über das EASY-Verfahren registriert 
wird.
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• Ende 2020 lebten knapp 160.000 Schutz-
suchende in Hessen, d. h. Asylberechtigte, 
Asylsuchende, Geduldete und andere schutz-
suchende Gruppen, die im Laufe der Jahre 
zugewandert sind. Im Schnitt sind sie deutlich 
jünger als die ausländische und deutsche Auf-
nahmegesellschaft. 2020 waren knapp zwei 
Drittel der Schutzsuchenden männlich.

• Die Arbeitslosenquoten unter Geflüchteten 
sind nach wie vor überdurchschnittlich hoch. 
Aufgrund der niedrigen Vorbildung gelingt der 
Einstieg in die Erwerbstätigkeit am ehesten 
über eine Tätigkeit im Niedriglohnsektor auf 
Helferniveau. Gut ein Zehntel aller ausländi-
schen sozialversicherungspflichtig Beschäftig-
ten stammt mittlerweile aus einem Hauptasyl-
herkunftsland.4 

• Geflüchtete zeigen eine hohe Bildungsaspira-
tion. Viele junge Schutzsuchende nutzen die 
Chancen des hiesigen Bildungssystems: Jeder 
neunte ausländische Studierende kommt aus 
einem Asylherkunftsland, die Tendenz ist stei-
gend.

4 Nach Definition der Bundesagentur für Arbeit zählen zu den Hauptasylherkunftsländern Afghanistan, Eritrea, Iran, Irak, Nigeria, Pakistan, Soma-
lia und Syrien.
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152  Grundlagen des Hessischen Integrationsmonitors

Der gleichberechtigte Zugang zu den hessischen 
Institutionen und die gleichberechtigte gesell-
schaftliche Teilhabe sind Voraussetzungen erfolg-
reicher Integration von Zugewanderten und ih-

ren Kindern. Integrationsbereitschaft wiederum 
ist Voraussetzung für die gesellschaftliche Teilha-

be der Zugewanderten. Integration und Teilhabe 
bedingen sich gegenseitig. Integration gelingt 
leichter, wenn sie auch der gesellschaftlichen Viel-

falt Rechnung trägt, denn diese ist von besonde-
rer Bedeutung für unser international ausgerichte-
tes Bundesland. 

Der Integrationsbegriff ist nicht eindeutig de-
finiert und somit nicht unumstritten. Mag viel-
leicht ein Teil der Bevölkerung unter Integration 
eine Assimilierung an die Mehrheitsgesellschaft 
in struktureller, sozialer, kultureller und identifi-
kativer Hinsicht verstehen, orientiert sich die In-
tegrationspolitik eher an den Definitionen von 
Expertinnen und Experten. So geht der Sachver-
ständigenrat deutscher Stiftungen für Integration 
und Migration (2018b: 70f.) einen Schritt weiter 
als die obige Erläuterung, indem er „Integration 

als möglichst chancengleiche Teilhabe an den 

zentralen Bereichen des gesellschaftlichen Le-

bens“ beschreibt. Allerdings scheint bei dieser 
Definition das Gefühl der Zugehörigkeit – auf Sei-
ten der Zugewanderten – und die Akzeptanz der 
Zugewanderten durch die Aufnahmegesellschaft 
nicht berücksichtigt zu sein. 

Es ist notwendig, dass sich Politik, Verwaltung 
und die interessierte Öffentlichkeit regelmäßig 
ein faktengestütztes Bild vom Stand der Integ-
rationsprozesse machen können, das über reine 
Vermutungen, Empfindungen und die Sammlung 
von Einzelfallschicksalen hinausgeht.

Da Integration jedoch ein sehr vielschichtiger ge-
sellschaftlicher Prozess ist, den zahlreiche Men-
schen durchlaufen und dabei mitgestalten, ist es 

extrem schwierig, Integration abzubilden oder 
gar zu „messen“ und auf diese Weise festzustel-
len, wie weit die jeweils verfolgten integrations-
politischen Ziele erreicht werden. Der Hessische 
Integrationsmonitor will Integration und Teilhabe 
sichtbar machen. Monitoring bedeutet „Beob-
achtung“ und erlaubt, bestimmte Entwicklungen 
durch wiederholte Messungen und die Abbildung 
von Zeitreihen kontinuierlich zu verfolgen, Erfolge 
festzustellen und Fehlentwicklungen zu erkennen.

Der Hessische Integrationsmonitor zeigt, wie sich 
die Teilhabe von Zugewanderten in den verschie-
denen gesellschaftlichen Bereichen im Lauf der 
Zeit entwickelt hat und inwieweit sich Vielfalt im 
gesellschaftlichen Leben und den Institutionen 
widerspiegelt. Dies ist allerdings nur für Bereiche 
möglich, zu denen hinreichend aussagekräftige 
quantitative Daten vorliegen. Somit verbieten 
sich beispielsweise Aussagen zu abgeschotteten 
Milieus, weil diese in den amtlichen Daten nicht 
gekennzeichnet werden und den klassischen Inst-
rumenten der empirischen Sozialforschung kaum 
zugänglich sind.

Für sich genommen ermöglicht ein Monitoring 
keine Ursachen-Wirkungs-Analyse. Es kann zwar 
Grundlage einer systematischen Berichterstat-
tung oder der Evaluation integrationspolitischer 
Maßnahmen sein, ist jedoch nicht mit einer Eva-
luierung der hessischen Integrationspolitik oder 
sozialpolitischer Maßnahmen gleichzusetzen (aus-
führlich dazu Filsinger 2014: 10ff.). Für eine Wir-
kungsmessung integrations- oder sozialpolitischer 
Programme sind andere Instrumente erforderlich.

Der Hessische Integrationsmonitor erscheint seit 
2010 im Abstand von zwei bis drei Jahren; hier 
wird die sechste Fortschreibung vorgelegt. Seit 
dem Jahr 2010 hat sich in der hessischen Ge-
sellschaft viel verändert, wie der Monitor zeigen 
wird. Im Jahr 2015 war ein historisch bislang 

2.1 Zielsetzung des Hessischen Integrationsmonitors
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 einmaliges Zuwanderungshoch von Schutzsu-

chenden zu verzeichnen. In der Folge wurden 
neue Datenquellen angelegt und innovative For-
schungsprojekte – gerade zu Geflüchteten – in-
itiiert. Die umfangreichen Forschungsaktivitäten 
sind in der Ressortforschung, in Universitäten und 
sonstigen Forschungseinrichtungen angesiedelt. 
Aus diesem Grund war eine gewisse Umstruktu-
rierung des Hessischen Integrationsmonitors und 
eine Erweiterung des Indikatorensets nach 2015 
unausweichlich. Die besonderen Herausforderun-
gen der Integration der Schutzsuchenden ließ es 
sinnvoll erscheinen, einen gesonderten Teil in den 
Monitor aufzunehmen, der sich mit dieser Grup-
pe beschäftigt. Dies folgt einer von der Integra-
tionsministerkonferenz (2017: 44) aufgestellten 
 Forderung. 

Ein weiteres global historisches Ereignis, das auch 
das Migrationsgeschehen massiv beeinflusst hat, 
ist die im Frühjahr 2020 einsetzende Corona-Pan-

demie. Sie hat Zuwanderungsströme aufgrund 
von Grenzschließungen unterbrochen, bürokrati-
sche und statistische Vorgänge durch abgezoge-
nes Personal in der Verwaltung verlangsamt, den 
Arbeitsmarkt erschüttert und die Bevölkerung 
psychisch, sozial und finanziell stark belastet. Des-
halb beinhaltet diese Ausgabe des Integrations-
monitors einen Exkurs zu den gesellschaftlichen 

Auswirkungen der Pandemie auf die Migra ti-

ons bevölkerung. 

Bei der Beschreibung der einzelnen Themenfelder 
und ihrer Indikatoren wird auch auf die sozialen 
Zusammenhänge, die auf ihre Entwicklung Ein-
fluss haben können, eingegangen. Dies erlaubt, 
den einzelnen Indikator im größeren Kontext zu 
sehen. Die Indikatoren sind zur besseren Veran-
schaulichung grafisch dargestellt und in der Regel 
für mehrere Messzeitpunkte ausgewiesen, damit 
ein möglicher Trend sichtbar wird. Zur leichteren 
Verständlichkeit der Grafiken sind manche Indika-
toren in ihrem Informationsgehalt reduziert (z. B. 
indem auf Nachkommastellen oder die Differen-

zierung nach Geschlecht verzichtet wird). Einzel-
ne ergänzende Grafiken bilden Fakten ab, die für 
eine vertiefte Diskussion wichtig erscheinen.

Eine detaillierte und vertiefende Auseinander-
setzung mit dem jeweiligen Themenfeld ermög-
lichen die zu jedem Indikator angebotenen regel-
mäßig aktualisierten Literaturhinweise. In einem 
separaten Tabellenteil finden sich ausführliche 
Tabellen, die weitere Informationen und Nut-
zungsmöglichkeiten bieten. Der Tabellenanhang 
ist nach Vorbild anderer Berichterstattungen nur 
online verfügbar, um den Umfang der Printversion 
des Monitors überschaubar zu halten. 

Der Online-Anhang ist abrufbar unter  
https://integrationskompass.hessen.de/ 
forschung/integrationsmonitoring/ 
hessischer-integrationsmonitor

https://integrationskompass.hessen.de/forschung/integrationsmonitoring/hessischer-integrationsmonitor
https://integrationskompass.hessen.de/forschung/integrationsmonitoring/hessischer-integrationsmonitor
https://integrationskompass.hessen.de/forschung/integrationsmonitoring/hessischer-integrationsmonitor
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5  Dieses Konzept geht u. a. zurück auf Heckmann (z. B. Heckmann 1997; Heckmann 2015: 72f.). Schon 2007 verabredeten der Hessische Städ-
tetag, der Hessische Städte- und Gemeindebund, der Hessische Landkreistag und die Hessische Landesregierung, das Konzept der vier Dimen-
sionen in den Leitlinien und Handlungsempfehlungen für kommunale Integrationsprozesse in Hessen aufzugreifen.

Zuwanderung
& 
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Lebensformen

Bürgerschaftliches 
Engagement

Mediennutzung

Institutionen-
vertrauen

Bildung –
Lebenslanges 
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Politische 
Partizipation

Religiöses Leben

Allgemeine 
Lebenszufriedenheit

Arbeit

Private Kontakte

Kriminalität

Gefühl der 
Zugehörigkeit/

Identität

Folgen der
Corona-Pandemie

Einkommen, 
Armut, 

Transfer-
abhängigkeit

Gesundheit 

Sprachkompetenz 
Deutsch

Gefühl des 
Ausgegrenztseins/

Diskriminierung

Asylzuwanderung 
& 

Schutzsuchende

Die Themenfelder des Hessischen Integrationsmonitors 

2.2 Themenfelder

Zunächst fächert der Hessische Integrationsmo-
nitor den Integrationsprozess in verschiedene 
Komponenten auf, sogenannte „Dimensionen“ 

der Integration.5 Dieses Konzept unterscheidet 
zwischen:
1. struktureller Integration (vor allem Zugang 

zu den Kerninstitutionen der Aufnahmegesell-
schaft in Schlüsselbereichen wie Bildung und 
Arbeitsmarkt), 

2. sozialer Integration (wie Lebensformen, Ge-
sundheit, bürgerschaftliches Engagement), 

3. kultureller Integration (wie Kenntnis der deut-
schen Sprache, religiöses Leben) sowie

4. identifikatorischer Integration (lokales, regio-
nales, nationales oder binationales Zugehörig-
keitsgefühl und das Gefühl der Ausgrenzung). 
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Der Hessische Integrationsmonitor identifiziert 
in den Bereichen Demographie, Migration und 
Integration/Teilhabe 20 maßgebliche Themen-
felder, die zum Teil aufeinander aufbauen. So ist 
eine ausreichende Schul- und Ausbildung die Vor-
aussetzung für eine gleichberechtigte Teilhabe an 
Erwerbsarbeit. Diese bildet die Grundlage für ein 
eigenes Einkommen, das Armut und Transferab-
hängigkeit vorbeugt.

Gleichzeitig steht vor allem Bildung in einem en-
gen Zusammenhang zu anderen Themenfeldern 
wie zu Gesundheit, zu bürgerschaftlichem und 
politischem Engagement, zur Kriminalität und zur 
Sprachkompetenz. Erwerbstätigkeit hat beispiels-
weise einen Einfluss auf Einkommen, Gesundheit 
und bürgerschaftliches Engagement. Auf diese 
Weise kommt es zu vielfältigen Zusammenhän-
gen und Beeinflussungen zwischen den einzelnen 
Themenfeldern.
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6 Die Berichte zum Integrationsmonitoring der Länder werden von der Arbeitsgruppe „Indikatorenentwicklung und Monitoring“ der Konferenz 
der für Integration zuständigen Ministerinnen und Minister/Senatorinnen und Senatoren der Länder (IntMK) verfasst und alle zwei Jahre von 
dieser Konferenz herausgegeben. 

2.3 Indikatorenbildung

Das Integrationsmonitoring geht generell so vor, 
dass die Indikatoren die Entwicklung von Integ-
ration durch die Angleichung der Teilhabe der 
zugewanderten Bevölkerung und der Aufnahme-
gesellschaft abbilden.

Aufgrund anhaltender Zuwanderung ist eine 
vollständige Angleichung in der Regel nicht zu 
erreichen, da permanent neue Personen in den 
Integrationsprozess eintreten. Doch zeigen die 
„Lücken“ in der Teilhabe Ansatzpunkte für sozial- 
bzw. integrationspolitische Instrumente.

Die Handlungsfelder werden mit Indikatorensets 
beschrieben, die durch die Kombination geeig-
neter Einzelindikatoren die Teilhabe im jeweiligen 
Feld (z. B. Einkommenssituation) zeigen und po-
sitive oder negative Entwicklungen in Zeitreihen 
abbilden. Die Grafik auf der folgenden Seite ver-
deutlicht die Ableitung von Indikatoren nach der 
eben beschriebenen Vorgehensweise.

Indikatoren wiederum setzen sich aus einer 
oder mehreren statistischen Kennziffern zusam-
men. Dabei spielen Verhältniszahlen in Form von 
Quoten, also dem Anteil von Personen an einer 
Grundgesamtheit, eine besondere Rolle.

Ferner können die hier vorgestellten Indikatoren 
folgenden Kategorien zugeordnet werden:

• Ein Teil der Indikatoren lässt sich als „Vergleich-

sindikatoren“ bezeichnen, nämlich diejenigen, 
für die Referenzwerte berechnet werden kön-
nen (z. B. die Arbeitslosenquote unter auslän-
dischen Personen im Vergleich zu Deutschen). 
Damit soll geprüft werden, ob und inwieweit 
sich Teilhabemöglichkeiten der Menschen mit 
Migrationshintergrund in gesellschaftlichen 
Schlüsselbereichen durch Angleichung reali-
siert haben.

• Zweitens werden „Optimierungsindikatoren“ 

genutzt, für die sich keine Referenzgrößen 
berechnen lassen, die aber eine integrations-
politisch relevante Entwicklung abbilden (wie 
bspw. die Zahl der Einbürgerungen). 

• Eine dritte Kategorie von Indikatoren fungiert 
als „Vielfaltsindikatoren“ (z. B. die Religions-
zugehörigkeit der Bevölkerung mit und ohne 
Migrationshintergrund). Sie geben Hinweise 
auf die Pluralisierung der hessischen Gesell-
schaft ohne die Entwicklung zu bewerten.

Dabei enthält der Hessische Integrationsmonitor 
eine Erweiterung des zwischen den Bundeslän-
dern vereinbarten Indikatorensets, das lange Zeit 
sehr stark auf die strukturelle Integration fokussiert 
war (Integrationsministerkonferenz 2010, 2011, 
2013, 2015, 2017, 2019).6 Erst in den 6. Bericht 
zum Integrationsmonitoring der Länder (Integrati-
onsministerkonferenz 2021) wurden sog. „subjek-
tive Indikatoren“ zur kulturellen und identifikatori-
schen Integration aufgenommen. Sie basieren auf 
einer repräsentativen Bevölkerungsbefragung, 
dem Bund-Länder-Integrationsbarometer des 

Sachverständigungsrates für Integration und 

Migration. Diese umfassende Erweiterung er-
möglicht die vertiefte Ausleuchtung von Einstel-
lungen und Erfahrungen der Bevölkerung mit und 
ohne Migrationshintergrund.

Sowohl dem Hessischen Integrationsmonitor als 
auch dem Ländermonitoring liegt das Konzept 
der vier Dimensionen der Integration zugrunde. 
Der Hessische Integrationsmonitor versucht, auch 
andere Themenfelder der Integration und Teilha-
be mit sinnvollen Indikatoren unter Verwendung 
diverser Datenquellen zu erschließen. 
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Sozialer 
Prozess Dimensionen Themenfelder

(Auswahl) Indikatoren (Beispiele)

Integration
und 
Teilhabe

strukturell

Zugang zu Bildung

• Kindergartenbesuch nach Migrations- 
hintergrund

• Schülerkompetenzen nach Migrations-
hintergrund

• Schulabschlüsse nach Migrationshinter-
grund

• höchster beruflicher Abschluss nach 
Migrationshintergrund

Zugang zu 
Erwerbsarbeit

• Erwerbstätigenquote nach Migrations-
hintergrund

• Arbeitslosigkeit nach Migrationshinter-
grund

Einkommens-
situation

• Nettoeinkommen von Familien nach 
Migrationshintergrund

• Armutsrisikoquote nach Migrationshin-
tergrund 

sozial

Lebensformen
• Kinderzahl nach Migrationshintergrund
• Formen des Zusammenlebens nach 

Migrationshintergrund

Gesundheit

• Krankenquote nach Migrationshinter-
grund

• subjektives Gesundheitsempfinden nach 
Migrationshintergrund

Wohnen 
• Wohnfläche nach Migrationshintergrund
• Mietbelastung nach Migrationshinter-

grund

Kontakte • private Besuche bei und von Personen 
mit und ohne Migrationshintergrund  

kulturell Sprache

• Sprachprüfungen im Rahmen des  
Integrationskurses

• Kenntnis der deutschen Sprache bei 
Kindern mit Migrationshintergrund

• im Haushalt gesprochene Sprache  
(Bevölkerung mit Migrationshintergrund)

identifika- 
torisch

Zugehörigkeits-
gefühl

• Lebensgefühl in Hessen nach Migrations-
hintergrund

• Erfahrung der Benachteiligung aufgrund 
der Herkunft (Bevölkerung mit Migra- 
tionshintergrund)

Exemplarische Ableitung von Indikatoren in verschiedenen Themenfeldern 
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Die Indikatoren weisen eine unterschiedliche Ge-
nauigkeit oder „Schärfe“ auf, was mit der Daten-
lage und den verschiedenen Erhebungsformen 
zusammenhängt. Als besonders exakt gelten Indi-
katoren, die auf einer Vollerhebung basieren. Bei 
Stichprobenerhebungen ist die Genauigkeit eines 
Indikators vor allem von der Größe und Auswahl 
der Stichprobe abhängig.7

Die Indikatoren der strukturellen Dimension wer-
den überwiegend mit in Vollerhebungen (z. B. 
der Schulstatistik) oder großen Stichproben (dem 
Mikrozensus) gewonnenen Daten berechnet. Für 
die Indikatoren der sozialen Dimension kann eine 
Vielzahl verschiedener vorhandener Datenquellen 
genutzt werden. Für die Indikatoren der kulturel-
len sowie der identifikatorischen Dimension wer-

7 Bei Stichprobenerhebungen stellt sich generell die Frage, inwieweit die aus der Stichprobe gewonnenen Erkenntnisse auf die Grundgesamtheit 
übertragbar sind. Mit Hilfe von Hochrechnungen versucht man, Aussagen über einzelne Parameter der Grundgesamtheit zu treffen. Ausgehend 
von dem Stichprobenergebnis wird ein Konfidenzintervall bestimmt, in dem der zu schätzende Parameter der Grundgesamtheit mit einer bes-
timmten Wahrscheinlichkeit liegt (üblich ist eine Sicherheit von 95 % oder von 99 %). 

den mit dem Sozio-oekonomischen Panel (SOEP, 
vgl. Kap. 2.6.2) bzw. eigens erhobenen Daten 
(Hessisches Ministerium für Soziales und Integrati-
on 2014a, 2017, 2020b, 2021; Hessisches Ministe-
rium der Justiz, für Integration und Europa 2011a, 
2013b) berechnet. Diese basieren also auf klei-
neren Stichproben, die im Vergleich mit großen 
Stichproben bzw. Vollerhebungen weniger präzi-
se sind. Zum Teil handelt es sich bei den Daten 
um Selbsteinschätzungen der Befragten, also um 
nicht „objektiv“ messbare Aussagen.

Somit weisen die Indikatoren der strukturellen Di-
mension tendenziell eine größere Schärfe auf als 
die der sozialen Dimension und vor allem die der 
kulturellen sowie der identifikatorischen Dimensi-
on, wie folgende Abbildung veranschaulicht: 

strukturell sozial kulturell identifikatorisch

>	 Bildung 

>	 Arbeit

>	 Einkommen,
 Armut, Transfer-
 abhängigkeit

>	 Lebensform 

>	 Gesundheit

>	 Bürgerschaft-
 liches Engage-
 ment

>	 Sprach-
 kom petenz

>	 Religion

>	 Zugehörigkeits-
 gefühl

>	 Ablehnung der 
 Zugewanderten
 
>	 Empfindung der 
 Benachteiligung 

Das Schärfenspektrum des Hessischen Integrationsmonitors

Im nächsten Abschnitt wird das hessische Indika-
torenset nach Dimensionen und Themenfeldern 
geordnet überblicksartig vorgestellt. 
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Hessische Bevölkerung Seite

Bevölkerung mit Migrationshintergrund

A1 Hessische Bevölkerung nach Migrationshintergrund 38

A2 Hessische Bevölkerung nach Migrationsstatus 40

Ausländische Bevölkerung

A3 Ausländische Bevölkerung 42

A4 Ausländische Bevölkerung nach Staatsangehörigkeiten 44

A5 Ausländische Bevölkerung nach Aufenthaltsstatus 45

Migration 

Z1 Zuwanderung und Abwanderung 50

Z2 Herkunftsregionen der Zugewanderten 53

Z3 Staatsangehörigkeit der Zugewanderten 56

Z4 EU-Zuwanderung (Freizügigkeit) 58

Z5 Altersstruktur der Zugewanderten 60

Z6 Zuwanderungsmotive 62

Z7 An Drittstaatsangehörige erteilte Aufenthaltserlaubnisse 64

Z8 Erwerbszuwanderung aus Drittstaaten 66

Z9 Ehegatten- und Familiennachzug aus Drittstatten 68

Z10 Asylzuwanderung 70

Z11 Sorgen aufgrund von Zuwanderung 72

Z12 Abwanderung nach Staatsangehörigkeit 74

 Strukturelle Dimension

 Frühkindliche Bildung

B1 Frühkindliche Bildung - Betreuung in Kindertageseinrichtungen 78

B2 Kinder mit nichtdeutscher Familiensprache in Kindertageseinrichtungen 81

 Schulische Bildung

B3 Schulbesuch (8. Klasse) nach Schulformen 83

B4 Schülerkompetenzen nach Migrationshintergrund 86

B5 Intensivschülerinnen und -schüler 89

B6 Schulentlassene 90

 Berufsqualifizierende Bildung

B7
Übergangsstatus von allgemeinbildender Schule zu beruflicher Ausbil-
dung, Studium oder Erwerbs- bzw. Nichterwerbstätigkeit

93

B8 Ausbildungsbeteiligungsquote 95

B9 Auszubildende nach Ausbildungsbereichen 98

B10 Berufsschülerinnen und Berufsschüler 100

B11 Studierende 102

B12 Studienanfängerinnen und -anfänger 105

B13 Studienerfolg 108

B14 Teilnahme an beruflicher Weiterbildung 111

2.4 Übersicht der Indikatoren

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Systematik der verwendeten Indikatoren.
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 Bildungsstand der Bevölkerung Seite

B15 Höchster allgemeinbildender Schulabschluss 113

B16 Höchster beruflicher Abschluss 116

Arbeit

C1 Erwerbsquote 120

C2 Erwerbstätigenquote 122

 Beschäftigung jenseits der Normalarbeit

C3 Atypische Beschäftigung 125

C4 Geringfügige Beschäftigung 127

C5 Leiharbeit 129

C6 Medianeinkommen 131

C7 Working Poor 132

 Arbeitsplatzsicherheit

C8 Einschätzung der Sicherheit des eigenen Arbeitsplatzes 134

 Beruflicher Status

C9 Stellung im Beruf 136

C10 Arbeitszufriedenheit 139

C11 Erwerbstätige im Öffentlichen Dienst 141

 Beschäftigungslosigkeit

C12 Erwerbslosigkeit (ILO-Konzept) 143

C13 Arbeitslosigkeit 145

 Einkommen, Armut, Transferabhängigkeit

C14 Nettoeinkommen von Familien 151

C15 Quelle des überwiegenden Lebensunterhalts 153

C16 Zufriedenheit mit dem Einkommen 155

C17 Armutsrisiko 156

C18 Abhängigkeit von Mindestsicherungsleistungen 158

C19 Erwerbsfähige Bezieherinnen und Bezieher von Leistungen nach dem SGB II 160

C20 Einstellung zur eigenen wirtschaftlichen Lage 162

 Soziale Dimension

 Lebensformen

D1 Geburtenverhalten/Kinderzahl je Frau 166

D2 Zusammenleben 168

 Wohnen

D3 Wohnfläche je Familienmitglied 171

D4 Zufriedenheit mit der Wohnung 173

D5 Eigentümerquote 175

D6 Mitbelastungsquote 177

 Kontakte zur Aufnahmegesellschaft

D7 Private Kontakte 179
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Gesundheit Seite

D8 Säuglingssterblichkeit 183

D9 Body-Mass-Index von Kindern 184

D10 Subjektives Gesundheitsempfinden 186

D11 Krankenquote 188

D12 Menschen mit Schwerbehinderungen 189

D13 Inanspruchnahme der Früherkennungsuntersuchung U8 191

D14 Gesundheitsförderndes Handeln 193

Bürgerschaftliches Engagement

D15 Ehrenamtliche Tätigkeiten 197

 Politische Partizipation

D16 Interesse an Politik 200

D17 Wahlberechtigte mit Migrationshintergrund 202

D18 Beteiligung an Ausländerbeiratswahlen 204

D19 Politisches Engagement 207

 Kriminalität

D20 Tatverdächtige 210

D21 Verurteilte 212

D22 Strafgefangene im Vollzug 214

 Kulturelle Dimension

 Sprachkompetenz Deutsch

E1 Kenntnis der deutschen Sprache bei Kindern 218

E2 Kenntnis der deutschen Sprache bei Erwachsenen 220

E3 Verständigung auf Deutsch 222

E4 Im Haushalt vorwiegend gesprochene Sprache 224

E5 Besuch von Integrationskursen 227

 Mediennutzungsverhalten

E6 Mediennutzung 231

 Religiöses Leben

E7 Religionszughörigkeit 234

E8 Religiosität 236

E9 Einstellung zur religiösen Vielfalt 238

 Identifikatorische Dimension

 Gefühl der Zugehörigkeit

F1 Lebensgefühl in Hessen 242

F2 Gefühl der Verbundenheit mit dem Herkunftsland und Deutschland 243

 Gefühl der Ausgrenzung

F3 Erfahrung von Benachteiligung aufgrund der Herkunft 246

F4 Sorgen wegen Ausländerfeindlichkeit 249

 Einbürgerung

F5 Einbürgerungsverhalten 252
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 Vertrauen in Institutionen Seite

F6 Institutionenvertrauen 256

 Zufriedenheit

F7 Allgemeine Lebenszufriedenheit 259

F8 Integrationsklima-Index 260

  Exkurs: Soziale Folgen der Corona-Pandemie

P1 Pandemiebedingte Verhaltensänderungen und emotionale Belastungen 264

P2 Veränderungen zentraler Lebensbereiche 266

P3 Sorgen infolge der Corona-Pandemie 268

P4 Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit seit Pandemiebeginn 270

P5 Informationsquellen zu Corona 272

  Schutzsuchende

  Asylzuwanderung und Schutzsuchende

S1 Zugänge von Asylsuchenden - Asylanträge 277

S2 Asylerstanträge nach Bleibeperspektive 279

S3 Schutzsuchende insgesamt 281

S4 Schutzsuchende nach Alter 283

S5 Schutzsuchende nach Schutzstatus 285

S6 Hauptherkunftsländer von Schutzsuchenden 287

S7 Unbegleitete minderjährige Ausländerinnen und Ausländer 288

S8 Rückführungen 291

S9 Asylverfahren an Verwaltungsgerichten 293

  Integration von Schutzsuchenden

S10 Frühkindliche Bildung von Kindern aus Asylherkunftsländern 296

S11 Schulische Bildung – Seiteneinsteigende aus Asylherkunftsländern 297
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Auch wenn tendenziell versucht wird, die Num-
merierung zur besseren Orientierung weitest-
gehend beizubehalten, machen auch in dieser 
Fortschreibung neue Indikatoren eine teilweise 
Neunummerierung von Indikatoren unumgäng-
lich. Die grundlegende Struktur des Monitors 

bleibt jedoch in weiten Teilen unverändert:

• Der für die Integrationspolitik relevante Bevöl-

kerungsstand wird mit den Indikatoren A1 bis 
A5 abgebildet.

• Der Teil zu Migration, also Zuwanderung und 
Abwanderung beinhaltet die Z-Indikatoren (Z1 
bis Z12).

• Die 16 B-Indikatoren beschreiben mit dem The-
menfeld Bildung einen Aspekt der strukturellen 
Dimension der Integration.

• Die 20 C-Indikatoren die Themenfelder Er-

werbstätigkeit, Einkommen und Armut. 

• Die soziale Dimension der Integration, die die 
Themenfelder Lebensformen, Wohnen, Kon-

takte zur Aufnahmegesellschaft, Gesundheit, 

bürgerschaftliches Engagement, politische 

Partizipation und Kriminalität umfasst, wird 
mit den 22 D-Indikatoren abgebildet.

• Die E-Indikatoren (E1 bis E9) befassen sich mit 
der kulturellen Dimension der Integration. Sie 
sind den Themenfeldern Sprachkompetenz 
Deutsch, Integrationskursteilnahme und As-
pekte des religiösen Lebens gewidmet.

• Die acht F-Indikatoren befassen sich mit der 
identifikatorischen Dimension, die in diesem 
Monitor die Themenfelder Gefühl der Zugehö-
rigkeit, Gefühl der Ausgrenzung, das Einbür-
gerungsverhalten und die Lebenszufrieden-
heit sowie den Integrationsindex umfasst. Die 
Indikatoren in diesem Themenfeld sind daher 
fast alle rein subjektiv. Damit hat der Hessische 
Integrationsmonitor schon vor Jahren dem 
Beschluss der Integrationsministerkonferenz 
(2018: 27) vorgegriffen, verstärkt subjektive In-
dikatoren in das Integrationsmonitoring einzu-
beziehen.

• Neu ist ein Exkurs zu den gesellschaftlichen 
Folgen der Corona-Pandemie, der diese an-
hand von fünf P-Indikatoren untersucht.

• Die S-Indikatoren wurden 2018 aufgrund der 
damaligen Relevanz dieser Thematik um 37 In-
dikatoren zu Asylzuwanderung und Integrati-
on der Schutzsuchenden erweitert. Aufgrund 
fehlender fortgeschriebener Daten musste die-
ser Teil nun auf 23 Indikatoren gekürzt werden.
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2.5 Das Merkmal „Migrationshintergrund“

Die meisten amtlichen Datenquellen differenzier-
ten historisch bedingt nur nach Staatsangehörig-
keit. Damit konnten jedoch viele integrationspoli-
tisch relevante Gruppen nicht erfasst werden, z. B. 
(Spät-)Aussiedlerinnen und -Aussiedler, Eingebür-
gerte sowie deutsche Kinder von Zugewanderten. 
Aus diesem Grund wurde bis 2005 das Konzept 
des Migrationshintergrundes entwickelt, das vom 
Mikrozensus und einigen anderen Datenquellen 
verwendet wird, wobei jedoch zum Teil differie-
rende Definitionen vorliegen.8

Die frühere Definition des Mikrozensus hat in der 
Vergangenheit teilweise Kritik auf sich gezogen, 
z. B. wegen der schwierigen Operationalisierbar-
keit der Definition für andere Befragungen und 
Statistiken und der schlechten Verbalisierbarkeit 
in der Öffentlichkeit (Integrationsministerkonfe-
renz 2017: 5f.). Die Formulierung wurde daraufhin 
im Jahr 2016 sprachlich vereinfacht. 

Heute definiert das Statistische Bundesamt 

(2021e: 5) den im Mikrozensus abgefragten 
Migrationshintergrund wie folgt: „Eine Person hat 
einen Migrationshintergrund, wenn sie selbst oder 
mindestens ein Elternteil die deutsche Staatsan-
gehörigkeit nicht durch Geburt besitzt.“ Die De-
finition umfasst im Einzelnen folgende Gruppen:

1. „zugewanderte und nicht zugewanderte Aus-
länder/-innen

2. zugewanderte und nicht zugewanderte Einge-
bürgerte

3. (Spät-)Aussiedler/-innen9

4. Personen, die die deutsche Staatsangehörig-
keit durch Adoption durch einen deutschen El-
ternteil erhalten haben

5. mit deutscher Staatsangehörigkeit geborene 
Kinder der vier zuvor genannten Gruppen.“ 

Die Vertriebenen des Zweiten Weltkrieges und 
ihre Nachkommen gehören nicht zur Bevölkerung 
mit Migrationshintergrund, da sie selbst, zumin-
dest aber ihre Eltern mit deutscher Staatsangehö-
rigkeit geboren sind.

Auf der 9. Integrationsministerkonferenz beschlos-
sen die Teilnehmenden, die Definition des Migra-
tionshintergrundes für das Ländermonitoring zu 
vereinfachen und die Definition des Zensus 2011 
zu verwenden. Demnach haben Personen einen 
Migrationshintergrund, „die 

1. Ausländerinnen oder Ausländer sind; oder
2. im Ausland geboren und nach dem 31.12.1955 

nach Deutschland zugewandert sind; oder
3. einen im Ausland geborenen und nach dem 

31.12.1955 nach Deutschland zugewanderten 
Elternteil haben“ (Integrationsministerkonfe-
renz 2021: 170).

Nach diesem Konzept hat ein kleiner Kreis von 
Personen mit familiärer Zuwanderungsgeschichte 
nun keinen Migrationshintergrund mehr, nämlich 
a) Personen, die vor 1956 zugewandert sind, b) 
in Deutschland geborene Eingebürgerte, deren 
Eltern ebenfalls in Deutschland geboren sind, 
sowie c) Kinder von in Deutschland geborenen 
Aussiedlerinnen und Aussiedlern oder Eingebür-
gerten (Integrationsministerkonferenz 2015: 96f.). 
Vor allem ist die dritte Generation der Personen 
mit Migrationshintergrund weggefallen. Da die 
Definitionsänderung bei den meisten Indikatoren 
nur marginale quantitative Abweichungen (von 
in der Regel unter einem Prozentpunkt) bewirkt, 
nutzt der Hessische Integrationsmonitor bei man-
chen Indikatoren aus Gründen der Praktikabilität 
die Mikrozensus-Definition weiter.

8 z. B. in der Schulstatistik sowie in der Kinder- und Jugendhilfestatistik
9 zu dieser Personengruppe in Hessen ausführlich Landkreis Darmstadt-Dieburg (2017: 13ff.)
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Anzumerken ist, dass Begriff und Konzept des 

Migrationshintergrundes nicht unumstritten 
sind. Zum einen greift es zu kurz, pauschal von 
der Bevölkerung mit Migrationshintergrund zu 
sprechen. Diese Bevölkerungsgruppe, die sowohl 
Zugewanderte als auch ihre Nachkommen um-
fasst, ist in sich sehr heterogen, z. B. hinsichtlich 
des Herkunftslandes, des kulturellen Hintergrun-
des, der Aufenthaltsdauer in Deutschland, der Zu-
wanderergeneration, der Sprachkenntnisse, der 
Religionszugehörigkeit usw. Zum anderen wird 
die Titulierung teilweise als defizitär und stigma-
tisierend wahrgenommen10, da sie eine Nichtzu-
gehörigkeit andeutet und möglicherweise einen 
Integrationsbedarf signalisiert, der in vielen Fällen 
gar nicht gegeben ist. So schneiden beispiels-
weise einige Herkunftsgruppen hinsichtlich des 
Bildungserfolgs, andere hinsichtlich der Arbeits-
marktbeteiligung besser ab als andere Gruppen 
von Zugewanderten oder auch als die gesamte 
Bevölkerung ohne Migrationshintergrund. 

Aus sozialstatistischer Sicht macht eine Betrach-
tung nach Migrationshintergrund nach wie vor 
Sinn, weil sich bestimmte Risiken in dieser Bevöl-
kerungsgruppe signifikant häufen und statistische 
Tests gezeigt haben, dass dieses Merkmal bei 
manchen Indikatoren einen eigenständigen Ein-
fluss auf die Teilhabe hat.

Generell sind es jedoch sozioökonomische Fak-
toren wie Bildungsniveau, beruflicher Status und 
Einkommen, die bei der Gesamtheit der Personen 
mit Migrationshintergrund im Durchschnitt nied-
riger sind und folglich einen erheblichen Einfluss 
auf das schlechtere Abschneiden von Zugewan-
derten und ihren Kindern in vielen integrations-
politischen Themenfeldern haben. Dies wird also 
häufig durch die Sozialstruktur verursacht und 
nicht durch die Zuwanderungseigenschaft. 

Einige Gruppen hingegen haben selbst bei un-
günstiger sozioökonomischer Ausgangslage ten-
denziell gute Teilhabechancen. Wünschenswert 
wäre daher in der Zukunft eine Verbesserung 
der Datenlage dahingehend, dass sämtliche Da-
tenquellen den Migrationshintergrund in einer 
einheitlichen Definition ausweisen und dass eine 
stärkere Berücksichtigung der Heterogenität der 
Migrationsbevölkerung ermöglicht wird.

Die Vorgehensweise der Differenzierung ist in 
der Integrationsberichterstattung bzw. im Integra-
tionsmonitoring europaweit State of the Art. Wäh-
rend die OECD die Unterscheidung in „native 
born“ und „foreign born“ favorisiert – also gleich-
falls auf den Zuwanderungshintergrund einer Per-
son abstellt – wählt die EU zur Differenzierung 
das Merkmal des Migrationshintergrundes. Selbst 
Länder, die den „migration background“ früher 
nicht ausgewiesen haben – z. B. die Niederlande 
– sind mittlerweile zu diesem Konzept übergegan-
gen, wobei unterschiedliche Definitionen genutzt 
werden. Die Erkenntnis, dass der Umstand, ob 
eine Person mit Migrationshintergrund „foreign“ 
oder „native born“ ist, einen deutlichen Einfluss 
auf die Teilhabe haben kann, hat in Deutschland 
zu einer stärkeren Akzentuierung der weiteren Un-
terscheidung des Migrationshintergrundes nach 
„mit und ohne eigene Migrationserfahrung“ ge-
führt.

Das Integrationsmonitoring ergibt in vielen Be-
reichen – gerade in den sog. Kernbereichen der 
Integration wie Bildung und Arbeitsmarkt – regel-
mäßig „Lücken“ der Teilhabe zwischen der Bevöl-
kerung mit und ohne Migrationshintergrund, die 
sich auch im Hessischen Integrationsmonitor wie-
derfinden. Sie signalisieren der Politik Handlungs-
bedarf, mit integrations- bzw. sozialpolitischen 
Instrumenten darauf hinzuarbeiten, diese „Lücke“ 
zu beseitigen.

10 genauer dazu z. B. Kunz (2015), Will (2018), Fachkommission der Bundesregierung zu den Rahmenbedingungen der Integrationsfähigkeit (2020)
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Dabei ist jedoch im Auge zu behalten, dass in ei-
nem Land mit großen Wanderungsbewegungen 
und dabei starker Zuwanderung von Gruppen, die 
im Durchschnitt das Sprach- und Qualifikationsni-
veau der bereits ansässigen Bevölkerung nicht 
mitbringen, zwangsläufig viele „Lücken“ entste-
hen. Betrachtungen, die den Zuwanderungszeit-
punkt außer Acht lassen, übersehen damit viele 
Erfolge im Bereich der Integration, da die „Lü-
cken“ – wie auch der Hessische Integrationsmoni-
tor über diverse Jahre hinweg verdeutlicht – nicht 
verschwinden, sich teilweise nicht verkleinern 
oder sogar wieder wachsen.  Dies zeigt sich gera-
de nach einer großen Zuwanderungswelle Nied-
rigqualifizierter, wie sie zum Höhepunkt der Asyl-
zuwanderung im Jahr 2015 stattgefunden hat.

Differenzierte Daten, wie sie beispielsweise das 
Statistische Bundesamt bereithält, zeigen dage-
gen deutlich, dass die Integration in den genann-
ten Kernbereichen sehr wohl stattfindet – zum 
Beispiel, indem die Arbeitslosigkeit in Zuwande-
rergruppen mit zunehmender Dauer des Aufent-
haltes tendenziell zurückgeht, das Einkommen 
steigt und das Armutsrisiko sinkt.

Andererseits geben Datenquellen Hinweise, dass 
Personen mit Migrationshintergrund und eigener 
Migrationserfahrung (also selbst Zugewanderte) 
hinsichtlich der Teilhabe in manchen Bereichen 
– gerade am Arbeitsmarkt – deutlich besser ab-
schneiden als Personen mit Migrationshinter-
grund ohne eigene Migrationserfahrung. Bei Letz-
teren handelt es sich um die Gruppe, deren Eltern 
zugewandert sind, die selbst aber bereits in 
Deutschland geboren sind, also in weiten Teilen 
um die sog. „Zweite Generation“. Dies ist ein be-
denkliches Ergebnis der Integrationsberichterstat-
tung, das genauer untersucht werden sollte. 

Auf längere Sicht ebenfalls problematisch ist, dass 
sich geringere Teilhabechancen tendenziell auf 
die nächste Generation vererben. Integrations-

politik, die darauf abzielt, die Teilhabe von Zuge-
wanderten zu verbessern, muss im Blick behalten, 
dass die Programme und Maßnahmen langfristig 
angelegt sein müssen. 

Wie bereits angemerkt, wird das Konzept des 
Migrationshintergrundes mitunter scharf und 
nicht unberechtigt kritisiert. So wird angeführt, 
dass es keinen Raum biete „für ein vielfältiges 
Deutschsein, weil es Deutsche mit deutschen 
Vorfahren zur Referenzkategorie und damit zur 
Norm macht“ (Will 2018: 2). Zudem stigmatisie-
re die Zuschreibung eines Migrationshintergrun-
des Nachkommen von Zugewanderten und helfe 
nicht, Diskriminierungen sichtbar zu machen. Vor 
allem bestünde die Gefahr, dass zwischen „uns“ 
und „denen“ unterschieden werde. 

Interessant ist in diesem Zusammenhang jedoch, 
dass in einer repräsentativen Befragung des Hes-
sischen Ministeriums für Soziales und Integrati-
on (2022b) 54 % der Befragten mit Migrations-
hintergrund äußerten, der Begriff sei für sie „in 
Ordnung“, 15 % lehnen den Begriff ab, 24 % ist 
er egal. 2 % kennen den Begriff nicht. Die zweite 
Generation lehnt den Begriff häufiger ab als die 
erste (18 % vs. 11 %), findet ihn aber auch häufiger 
„in Ordnung“ (56 % vs. 50 %). 

Aufgrund der erwähnten Kritik am Begriff bzw. 
Konzept des Migrationshintergrundes hat das 
Hessische Ministerium für Soziales und Integration 
im August 2021 zusätzlich den Begriff der „Men-
schen mit Migrationsgeschichte“ eingeführt. Die-
se Gruppe umfasst zusätzlich zu den Personen mit 
Migrationshintergrund „alle Personen, denen ein 
Migrationshintergrund aufgrund ihres Aussehens, 
ihrer Hautfarbe, ihrer Sprache, ihres Namens oder 
ihrer Kleidung zugeschrieben wird und sonsti-
ge von Rassismus betroffene Menschen“. Diese 
Gruppe kann allerdings anhand der hier vorge-
stellten, gängigen Datenquellen (s. folgender Ab-
schnitt 2.6) nicht ausgewiesen werden.

11 Die soziologische Literatur spricht für Deutschland von einer „tendenziellen Unterschichtung der Gesellschaft“ bzw. im Kontext der Erwerb-
stätigkeit von einer „Unterschichtung des Arbeitsmarktes“ durch Zuwanderung (Geißler 2014: 288).
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2.6 Datenquellen

In der Regel greift ein Monitor auf bereits verfüg-
bare Daten zu. Der Hessische Integrationsmoni-
tor verwendet 32 überwiegend amtliche Daten-
quellen. Die meisten Statistiken sind im Internet 
öffentlich zugänglich, bei anderen Datenquellen 
handelt es sich um in Auftrag gegebene Sonder-
auswertungen. 

Monitoring gewinnt jedoch deutlich an Aussage-
kraft, wenn zusätzlich Primärdaten erhoben wer-
den können. Ob sich dies realisieren lässt, ist vor 
allem eine Frage der verfügbaren Ressourcen. Die 
Abteilung Integration des Hessischen Ministeri-
ums für Soziales und Integration versucht stets, 
die bereits vorliegende Datenbasis durch geziel-
te Erhebungen zu erweitern (s. bspw. Hessisches 
Ministerium für Soziales und Integration 2014a, 
2017, 2020b, 2021a).12

Die Daten werden je nach Quelle zu unterschied-
lichen Zeitpunkten zur Verfügung gestellt. Die 
meisten Statistiken umfassen ein ganzes Berichts-
jahr, das erst abgeschlossen sein muss, woraufhin 
die Datenaufbereitung und -auswertung in den 
jeweils zuständigen Behörden erfolgt. Manche 
Fragen werden zudem nicht jährlich erhoben. So 
ist es zu erklären, dass in dieser Auflage des Mo-
nitors einige Indikatoren noch für das Jahr 2019 
ausgewiesen werden, andere dagegen bereits für 
das Jahr 2021.

2.6.1 AMTLICHE DATEN

Hauptdatenbasis für das Integrationsmonitoring 
auf Landesebene ist der Mikrozensus, der von den 
Statistischen Ämtern des Bundes und der Länder 
erstellt wird. Dabei handelt es sich um die Befra-

gung einer repräsentativen  Mehrzweckstichprobe 
von 1 % der Bevölkerung in der Bundesrepublik 
Deutschland (im Schnitt etwa 750.000 Personen in 
380.000 privaten Haushalten), die seit 1957 jähr-
lich durchgeführt wird.13 Zweck des Mikrozensus 
ist es, „statistische Angaben in tiefer fachlicher 
Gliederung über die Bevölkerungsstruktur, die 
wirtschaftliche und soziale Lage der Bevölkerung, 
der Familien und der Haushalte, den Arbeitsmarkt, 
die berufliche Gliederung und die Ausbildung der 
Erwerbsbevölkerung sowie die Wohnverhältnisse 
bereitzustellen“ (§ 1 II Mikrozensusgesetz 2005).14  
Seit 2005 können die Daten nach Migrationshin-
tergrund differenziert werden.15 Da die Teilnahme 
an der Befragung verpflichtend ist, kann man von 
einer sehr guten Datenbasis ausgehen. In Hessen 
werden die Daten vom Hessischen Statistischen 
Landesamt erhoben und bereitgestellt.

Ab dem Jahr 2017 werden nur noch Personen in 
Privathaushalten, nicht mehr in Gemeinschafts-
unterkünften (z. B. Seniorenheime, Klöster) zum 
Migrationshintergrund befragt. Aufgrund von me-
thodischen Änderungen, technischen Problemen 
bei der Einführung eines neuen IT-Systems und 
coronabedingten niedrigeren Rücklaufquoten bei 
der Erhebung 2020 sind die Ergebnisse des Mik-
rozensus 2020 nur eingeschränkt mit den Vorjah-
ren vergleichbar (s. ausführlich dazu Statistisches 
Bundesamt 2021e: 7f.).

Neben dem Mikrozensus werden folgende weite-

re Datenquellen für den Monitor herangezogen:

Die Arbeitslosenstatistik der Bundesagentur für 
Arbeit erfasst alle arbeitslos gemeldeten Perso-
nen bis zum Rentenalter. Sie differenziert stan-
dardmäßig bislang nur nach Staatsangehörigkeit. 

12 Die Möglichkeiten eines Ministeriums sind hier jedoch begrenzt; es ist in starkem Maße auf die Ergebnisse der universitären und außeruniver-
sitären quantitativen und qualitativen Forschung angewiesen.

13 Detaillierte Informationen zum Mikrozensus finden sich im jährlich erscheinenden Qualitätsbericht (Statistisches Bundesamt 2021i).
14 Das aktuelle Kernprogramm der Erhebungsmerkmale findet sich in § 6 des MZG in der Fassung von 2020.
15 Daher kann dieses Jahr als „Stunde 0“ der Integrationsberichterstattung angesehen werden.
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Seit 2011 werden Arbeitslose in allen Agenturen 
für Arbeit und Jobcentern im Rahmen einer frei-
willigen Erhebung nach ihrem Migrationshinter-
grund befragt.

Die jeweils zuständigen Stellen auf Gemeinde- 
und Kreisebene liefern die Daten zur Asylbewer-

berleistungsstatistik, die dann zentral vom Sta-
tistischen Landesamt aufbereitet werden. Sie gibt 
Auskunft über die Empfängerinnen und Empfän-
ger von Asylbewerberleistungen sowie über Aus-
gaben und Einnahmen. Es handelt sich um eine 
Vollerhebung mit Auskunftspflicht.

Die Asylgeschäftsstatistik des Bundesamtes für 
Migration und Flüchtlinge registriert die gestell-
ten Asylanträge und die Entscheidungen darüber. 
Wegen der hohen Zuzugszahlen, insbesondere 
im Jahr 2015, konnten zeitweise nicht alle Asylsu-
chenden im selben Jahr einen Asylantrag stellen, 
weshalb die Statistik die Zahl der Asylbewerberin-
nen und Asylbewerber mit einer gewissen Verzö-
gerung abbildet.

Die Angaben des Ausländerzentralregisters 
(AZR) basieren auf den Meldungen der Auslän-
derbehörden. Es erfasst Daten über sämtliche 
ausländische Personen, die sich länger als drei 
Monate in Deutschland aufhalten. Eingebürgerte, 
Doppelstaatlerinnen und -staatler werden nicht 
aufgenommen. Durch zeitliche Verzögerungen 
der Meldungen über Zu- und Abgänge sind am 
Auszählungsstichtag nicht alle Veränderungen 
vollzählig abgebildet.

Die Berufsbildungsstatistik des Statistischen 
Bundesamtes ist eine Vollerhebung mit Aus-
kunftspflicht. Sie erfasst alle Jugendlichen mit 
Ausbildungsvertrag, die sich zum Stichtag in ei-
ner Ausbildung im Dualen System (betriebliche 
und schulische Ausbildung) befinden. Die Statistik 
liefert auch Daten zu Verträgen und Prüfungen, 
differenziert allerdings nicht nach Migrationshin-
tergrund, sondern nur nach Staatsangehörigkeit. 

Die Beschäftigungsstatistik gibt Auskunft über 
sozialversicherungspflichtige und geringfügig be-
schäftigte Arbeitskräfte sowie über die Betriebe, 
in denen diese Personen arbeiten. Die Statistik 
wird aus den Arbeitgebermeldungen zur Sozial-
versicherung zusammengestellt und monatlich 
mit einer Wartezeit von sechs Monaten veröffent-
licht. Sie unterscheidet nach Staatsangehörigkeit.

Die Einwohnerzahlen aus der Bevölkerungsfort-

schreibung basieren auf dem beim Zensus 2011 
ermittelten Bevölkerungsstand, der anhand der 
Bewegungsdaten (Geburten, Sterbefälle, Zu- 
und Fortgezogene) auf Gemeindeebene fortge-
schrieben wird. Diese Statistik liegt für Deutsche 
und Nichtdeutsche vor und wird im Hinblick auf 
ihre Qualität allgemein als gut eingeschätzt. Mit 
wachsendem zeitlichen Abstand werden die Er-
gebnisse jedoch ungenau. Daher erfordert die 
Bevölkerungsfortschreibung eine regelmäßige 
Neujustierung durch eine Bestandsaufnahme in 
Form einer Volkszählung. 

Das EASY-System (Erstverteilung der Asylbegeh-
renden) ist eine IT-Anwendung zur Erstverteilung 
von Schutzsuchenden auf die Bundesländer. Sie 
speichert keine personenbezogenen Daten, le-
diglich Herkunftsland und Geschlecht. In Hes-
sen wird die Statistik vom Regierungspräsidium 
Darmstadt geführt.

Die von den Statistischen Ämtern des Bundes und 
der Länder erstellte Einbürgerungsstatistik liefert 
Zahlen zu den jährlichen Einbürgerungen vormals 
ausländischer Personen, die auf Meldungen der 
Einbürgerungsbehörden basieren.

Die Geburtenstatistik ist eine Vollerhebung mit 
Auskunftspflicht. Geburten werden nach dem 
Bundesland ausgewiesen, in dem die Mutter ihren 
Wohnsitz hat. Die Statistik liegt für Deutsche und 
Nichtdeutsche vor.
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Die Grundsicherungsstatistik Sozialgesetzbuch 

II wird von der Bundesagentur für Arbeit (BA) er-
stellt. Sie informiert über die Anzahl der hilfsbe-
dürftigen Personen und ihre Leistungen nach dem 
Sozialgesetzbuch II. Die Personen in Bedarfsge-
meinschaften sind nach erwerbsfähigen Hilfebe-
dürftigen (Beziehende von Arbeitslosengeld II) 
und nicht erwerbsfähigen Hilfebedürftigen (Be-
zieher Sozialgeld) zu unterscheiden. Die Statistik 
differenziert nach Migrationshintergrund. 

Die Hochschulstatistik des Statistischen Bun-
desamtes bietet grundlegende Informationen 
für die Planung des Hochschulwesens. Die Daten 
werden von den Hochschulen geliefert. Sie be-
inhaltet Angaben zu den Studierenden (z. B. Al-
ter, Geschlecht, Studienfach), allerdings nur nach 
Deutschen und Bildungsinländerinnen und -inlän-
dern sowie Bildungsausländerinnen und -auslän-
dern differenziert.16

Die Integrationskursgeschäftsstatistik vom 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gibt 
Auskunft über die ausgestellten Teilnahmebe-
rechtigungen nach Statusgruppen, die neuen 
Kursteilnehmenden, die erreichten Abschlüsse, 
die Zahl der Kursträger und Art der Kurse. 

Die verbindlichen Bildungsstandards der Kultus-
ministerkonferenz der Länder (KMK) beschreiben 
für den Primarbereich und die Sekundarstufe I, 
welche Kompetenzen Schülerinnen und Schüler 
bis zu bestimmten Zeitpunkten in ihrer Bildungs-
laufbahn entwickelt haben sollen. Die Länder 
lassen regelmäßig überprüfen, inwieweit diese 
Vorgaben erreicht werden. Mit der Durchführung 
dieser Untersuchungen ist das Institut zur Quali-
tätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) an der 
Humboldt-Universität zu Berlin beauftragt. Die Er-
fassung der Kompetenzen für die IQB-Bildungs-

trends erfolgt mit Testaufgaben. Die Tests werden 
mittels Zufallsstichproben durchgeführt, die Teil-
nahme ist an öffentlichen Schulen verbindlich. Die 
Statistiken erfassen, ob ein oder beide Elternteile 
im Ausland geboren sind.

Die Kinder- und Jugendhilfestatistik der Statis-
tischen Ämter des Bundes und der Länder wird 
seit 2006 jährlich erstellt. Sie erfasst u. a. Individu-
aldaten zu den in Tageseinrichtungen betreuten 
Kindern. Die Statistik erhebt auch deren Migrati-
onshintergrund durch Abfrage, ob mindestens ein 
Elternteil aus einem ausländischen Herkunftsland 
stammt. Zusätzlich wird bei jedem Kind regist-
riert, ob zu Hause überwiegend deutsch gespro-
chen wird. Außerdem informiert die Kinder- und 
Jugendhilfestatistik über Inobhutnahmen unbe-
gleiteter ausländischer Minderjähriger durch Ju-
gendämter.

Der monatlich erscheinende Migrationsmonitor 

der Bundesagentur für Arbeit enthält Zahlen 
über Beschäftigung, Arbeitsuche und Arbeitslo-
sigkeit, Grundsicherung für Arbeitsuchende, Aus-
bildungsmarkt und arbeitsmarktpolitische Instru-
mente differenziert nach Staatsangehörigkeiten. 

In der Polizeilichen Kriminalstatistik des Bundes-
kriminalamtes bzw. der Landeskriminalämter wer-
den die von den Polizeidienststellen bearbeiteten 
(Straf-)Taten einschließlich der strafbaren Versu-
che sowie die ermittelten Tatverdächtigen erfasst. 
Sie dient der Beobachtung der Kriminalität und 
einzelner Deliktarten sowie des Umfangs und der 
Zusammensetzung des Kreises der Tatverdächti-
gen. Die Statistik liegt für Deutsche sowie Auslän-
derinnen und Ausländer vor.

Die Schuleingangsuntersuchung in Hessen ist 
gesetzlich für Schulanfängerinnen und -anfän-
ger vorgeschrieben und wird einige Monate vor 
dem geplanten Schuleintritt durch das zuständige 
Gesundheitsamt durchgeführt. Sie erfasst schul-
relevante Entwicklungsstörungen, chronischen 
Erkrankungen und Behinderungen, um Risiken 
für die gesundheitliche Entwicklung von Schulkin-
dern frühzeitig erkennen und vorbeugende För-
dermaßnahmen einleiten zu können. Daher um-
fasst die Untersuchung Tests zur Koordination, zur 
Visuomotorik und zur visuellen Perzeption sowie 

16 Eine Definition dieser Begriffe findet sich beim Indikator B11.
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einen  Sprachtest. Ziel der Schuleingangsunter-
suchung ist, jedem Kind die bestmöglichen Vor-
aussetzungen für eine erfolgreiche Beschulung zu 
ermöglichen. In den Jahren 2020 und 2021 war 
die Schuleingangsuntersuchung aufgrund der 
Corona-Pandemie kein obligater Bestandteil des 
Schulaufnahmeverfahrens. 

Die Schulstatistik, die vom Hessischen Statisti-
schen Landesamt bereitgestellt wird, unterschei-
det zwischen allgemeinbildenden und beruflichen 
Schulen. Sie bietet Daten zu Schulen, Klassen, 
Schülerinnen und Schülern, Absolventinnen und 
Absolventen, Lehrkräften und Unterrichtsstun-
den. In Hessen werden Daten zur Schulbildung in 
der sog. Lehrer- und Schüler-Datenbank (LUSD) 
erfasst. Diese umfasst eine Vollerhebung mit 
differenzierten Schülerdaten. Anders als in den 
meisten anderen Bundesländern werden in Hes-
sen seit dem Schuljahr 2009/10 die Schülerinnen 
und Schüler an allgemeinbildenden Schulen nicht 
nur nach Staatsangehörigkeit, sondern auch nach 
Migrationshintergrund ausgewiesen. Die Statistik 
erfasst auch die überwiegend in der Familie ge-
sprochene Sprache und das Geburtsland.

Während der Asylerstantragstellung erhebt das 
Bundesamts für Migration und Flüchtlinge die 
sog. „Soko“-Sozialstrukturdaten („Soziale Kom-
ponente“). Sie basieren auf freiwilligen Selbstaus-
künften der Asylbegehrenden zu ihrer Qualifika-
tionsstruktur und vorheriger Berufstätigkeit im 
Herkunftsland. 

Die Statistik der schwerbehinderten Menschen, 
die vom Statistischen Bundesamt veröffentlicht 
wird, erfasst Personen, denen von den Versor-
gungsämtern ein Grad der Behinderung von 50 
und mehr zuerkannt wurde. Sie bietet Informati-
onen zu Altersgruppen, Geschlecht, Nationalität, 
Art und Ursache sowie Grad der Behinderung. 

Die Statistik zu Personen im Kontext von 

Fluchtmigration der Bundesagentur für Arbeit 
informiert seit Mitte 2016 zu deren Arbeitssuche 
und Arbeitslosigkeit, ihrer Teilnahme an arbeits-

marktpolitischen Instrumenten, ihrer Unterbe-
schäftigung sowie zu erwerbsfähigen Leistungs-
berechtigten. 

Die Sterbefallstatistik ist eine Vollerhebung. 
Grundlage sind die Meldungen, die von den 
Standesbeamten abgegeben werden, in deren 
Standesamtsbezirk sich der jeweilige Sterbefall 
ereignet hat. Die Statistik liegt für deutsche und 
ausländische Personen vor. 

Die Strafverfolgungsstatistik liefert Angaben 
über die Anwendung der Strafbestimmungen 
durch deutsche Gerichte und über die Straffällig-
keit verschiedener Gruppen. Es werden alle nach 
strafrechtlichen Vorschriften der Bundes- oder 
Landesgesetze Verurteilten sowie der Grund der 
Verurteilung erfasst. Die Statistik fußt auf den Ver-
waltungsdaten der Strafvollstreckungsbehörden, 
die nach Staatsangehörigkeit differenzieren.

Die Strafvollzugsstatistik erfasst die demogra-
phischen und kriminologischen Merkmale der 
Strafgefangenen. Es handelt sich um eine Voller-
hebung auf Basis der Verwaltungsdaten der Straf-
vollstreckungsbehörden. Ausgewiesen werden 
Deutsche und Nichtdeutsche.

Die Todesursachenstatistik ist eine jährliche Vol-
lerhebung aller Personen mit Wohnsitz in Deutsch-
land, in der die Gestorbenen mit Alter, Geschlecht, 
Nationalität und Diagnose des Grundleidens, das 
der Totenbescheinigung entnommen wird, zu-
sammengefasst werden. Die Statistik wird vom 
Statistischen Bundesamt bereitgestellt.

Die Verwaltungsgerichte entscheiden Streitig-
keiten auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts, 
darunter auch die Streitigkeiten zwischen Bürge-
rinnen und Bürgern und einer Verwaltungsbehör-
de. Die Justizgeschäftsstatistik der Verwaltungs-
gerichte (Verwaltungsgerichtsstatistik), die das 
Statistische Bundesamt veröffentlicht, enthält Da-
ten über Verfahren und Anträge bei diesen Ge-
richten, darunter auch zu Asylverfahren.
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Die Wanderungsstatistik basiert auf den bei ei-
nem Wohnungswechsel von den Meldebehörden 
registrierten An- und Abmeldungen. Die Daten 
liegen nach Staatsangehörigkeit, Herkunfts- und 
Zielgebiet sowie Geburtsland vor.

2.6.2 UMFRAGEDATEN 

Der Hessische Integrationsmonitor verwendet au-
ßerdem Daten des Sozio-oekonomischen Panels 

(SOEP). Hierbei handelt es sich um eine beim 
Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) 
angesiedelte jährliche Wiederholungsbefragung, 
die seit 1984 in Westdeutschland und seit 1990 
auch in den neuen Bundesländern durchgeführt 
wird. 2019 umfasste das Panel deutschlandweit 
19.032 private Haushalte mit über 32.000 Per-
sonen. Neben regelmäßig gestellten Fragen 
zu Themenbereichen wie z. B. Haushaltszusam-
mensetzung, Erwerbs- und Familienbiographie, 
Erwerbsbeteiligung und beruflicher Mobilität, 
Einkommensverläufen, Gesundheit und Lebens-
zufriedenheit enthalten die Fragebögen auch jähr-
lich wechselnde Module zu bestimmten Schwer-
punktthemen. Das SOEP ermöglicht – anders als 
fast alle zuvor vorgestellten Datenquellen – Aus-
sagen zu Aspekten der kulturellen, sozialen und 
identifikatorischen Integration und Teilhabe sowie 
zur Vielfalt in der hessischen Gesellschaft. Außer-
dem enthält das SOEP vier Zuwandererstichpro-
ben (1984, 1994, 2013, 2015), die insbesondere 
Personen mit türkischer, spanischer, italienischer, 
griechischer oder ehemals jugoslawischer Natio-
nalität umfassen. 

Aufgrund der Panelgröße erlaubt die Auswertung 
des SOEP für Hessen keine so präzisen Aussagen 
wie die Vollerhebungen der amtlichen Statistik. 
Die SOEP-Daten sind nach Staatsangehörigkeit 
oder Migrationshintergrund differenzierbar.17

2019 haben 2.076 in Hessen lebende Personen 
an der Befragung teilgenommen, davon 761 
mit Migrationshintergrund inklusive 339 Schutz-
suchende. Im Vergleich zu vorherigen Erhebun-
gen sind die Fallzahlen im Jahr 2019 gesunken. 
Als Folge dessen können die 2020 eingeführten 
S-Indikatoren, die auf den Ergebnissen der IAB-
BAMF-SOEP Geflüchteten-Befragung basieren, in 
diesem Bericht nicht fortgeschrieben werden. 

Beim Bund-Länder-Integrationsbarometer han-
delt es sich um eine neue Datenquelle im Inte-
grationsmonitor, die vom Sachverständigenrat 
für Integration und Migration (SVR) bereitgestellt 
wird und Einschätzungen und Erfahrungen der 
Bevölkerung mit und ohne Migrationshintergrund 
abbildet. Zwischen November 2019 und August 
2020 wurden bundesweit über 15.000 Personen 
im Alter ab 15 Jahren mit Festnetz- oder Mo-
bilfunkanschluss telefonisch befragt, davon ca. 
7.000 mit Migrationshintergrund (Überquotie-
rung). Rund 1.000 Befragte lebten in Hessen. Die 
Befragungen fanden auf Deutsch, Englisch, Tür-
kisch, Russisch, Farsi oder Arabisch statt.

Ergänzend nutzt der Hessische Integrationsmo-
nitor Daten aus eigenen Erhebungen. Im Auf-
trag des Hessischen Ministeriums der Justiz, für 
Integration und Europa bzw. des Hessischen 
Ministeriums für Soziales und Integration haben 
Umfrageinstitute in den letzten Jahren mehrere 
repräsentative telefonische Befragungen der 

 hessischen Bevölkerung mit und ohne Migrati-

onshintergrund durchgeführt. Die Zahl der Net-
tointerviews betrug jeweils 1.000. Themenberei-
che waren u. a. Zuwanderung und Integration, 
Religion und Religionsausübung sowie das Leben 
in der Corona-Pandemie. Gleichzeitig wurde wie-
derholt eine Frage zum Lebensgefühl in Hessen 
und zur Verbundenheit mit dem Herkunftsland 
(bzw. dem der Eltern) und Deutschland gestellt. 

17 Im SOEP lautet die Definition des Migrationshintergrundes wie folgt: „Ein direkter Migrationshintergrund liegt dann vor, wenn eine Person 
im Ausland geboren wurde und nach Deutschland eingewandert ist. Ein indirekter Migrationshintergrund definiert sich dadurch, dass keine 
eigene Migrationserfahrung vorliegt, die Person also in Deutschland geboren wurde und auch eine deutsche Staatsbürgerschaft besitzen 
kann, mindestens aber ein Elternteil im Ausland geboren wurde“ (Grabka/Goebel 2018: 454).
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Derartige Umfragen sind kostenintensiv, sodass 
sie nur gelegentlich durchgeführt werden kön-
nen. Zudem lassen sich valide Daten zu sensib-
len Themen mit Hilfe einer solch standardisier-
ten Befragung in aller Regel schwer gewinnen. 
Als zunehmend problematisch kann angesehen 
werden, dass sowohl die Bereitschaft zur Teilnah-
me als auch die Erreichbarkeit (gerade der unter 
40-Jährigen) sinkt. Da viele Menschen nur noch 
über ein mobiles Telefon verfügen, müsste die 
Festnetzstichprobe um eine Mobilfunkstichprobe 
ergänzt werden, was für Befragungen nur in Hes-
sen momentan nicht möglich ist. Trotzdem bieten 
solche Erhebungen ein interessantes, schnell zur 
Verfügung stehendes Meinungsbild der Bevölke-
rung. Um dem geschilderten Festnetz-Problem 
zu begegnen, erfolgt seit 2019 bei den jüngsten 
Befragten des Hessischen Ministeriums für Sozia-
les und Integration ein Teil der Interviews per On-
line-Panel.

2.6.3 DESIDERATE 

Obwohl also mannigfaltige Datenquellen vorlie-
gen und einige Dunkelfelder in den letzten Jah-
ren für den Hessischen Integrationsmonitor neu 
erschlossen werden konnten, muss die Datenlage 
im Hinblick auf Migration, Integration und Teilha-
be in weiten Bereichen noch als lückenhaft einge-
schätzt werden: Zum einen differenzieren nach wie 
vor viele amtliche Datenquellen nur nach Staats-

angehörigkeit und nicht nach Migrationshinter-

grund; darüber hinaus werden unterschiedliche 

Definitionen dieses Merkmals verwendet. Zum 
anderen lassen sich zahlreiche wichtige gesell-
schaftliche und integrationsrelevante Entwicklun-
gen – gerade in den Dimensionen der sozialen, 
kulturellen und identifikatorischen Integration 
bzw. der Teilhabe (s. dazu Abschnitt 2.2) – mit dem 
vorliegenden amtlichen Datenmaterial nicht oder 
nur ungenügend abbilden. Aus diesem Grund 
werden für den Hessischen Integrationsmonitor 
bereits seit seiner ersten Auflage ergänzend das 
Sozio-oekonomische Panel und eigene Erhebun-
gen (s. dazu Abschnitt 2.6.2) herangezogen.

Eine ergänzende Nutzung von amtlichen und so-
zialwissenschaftlichen Datenquellen erlaubt eine 
weitest mögliche Ausleuchtung der integrations-
politischen Themenfelder. Allerdings ermöglicht 
die Nutzung verschiedener Quellen mit unter-
schiedlichen Erhebungsmethoden keine durch-
gängige Berichterstattung. So muss die Integra-
tionsberichterstattung in der vorliegenden Form 
nach wie vor ein Puzzle verschiedener Fragmente 
bleiben.
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Dieses Kapitel bietet einen Überblick über zent-
rale demographische Kennzahlen zur Zusammen-
setzung der hessischen Bevölkerung nach Migra-
tionshintergrund bzw. Staatsangehörigkeit, Alter 
und Geschlecht.

Seit 1970 hat sich der Anteil der Ausländerinnen 
und Ausländer an der hessischen Bevölkerung 
unter Schwankungen etwa verdreifacht; er betrug 
2020 fast 17 %. Die Zahl der Personen mit Migra-
tionshintergrund wird seit 2005 ausgewiesen und 
stieg seitdem von etwa 1,4 auf 2,2 Millionen. 

Die Zusammensetzung der Bevölkerung mit 
Migrationshintergrund hat sich im Zeitverlauf hin-
sichtlich der Herkunftsländer stark verändert, be-
dingt insbesondere durch die Zuwanderung von 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern aus Ost- 
und Südosteuropa sowie von Schutzsuchenden.

Bei der Interpretation der Indikatoren in den fol-
genden Kapiteln des Monitors ist die Struktur der 
Bevölkerung mit Migrationshintergrund bzw. der 
Ausländerinnen und Ausländer (z. B. hinsichtlich 
Alter und Qualifikation) stets zu berücksichtigen; 
viele Ungleichheiten bei der Teilhabe lassen sich 
nicht durch das Merkmal „Zuwanderung“, son-
dern anhand der Alters- oder Bildungsstruktur 
erklären.

Bevölkerung mit Migrationshintergrund



38 3  Bevölkerung mit Migrationshintergrund

2020 lebten in Hessen rund 6,2 Millionen Per-
sonen in Privathaushalten, davon gut 2,2 Millio-
nen Personen mit Migrationshintergrund, d. h. 
sie selbst oder mindestens ein Elternteil wurden 
nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren. 
Anteilig sind dies 35,8 % der Bevölkerung in Pri-
vathaushalten.18

Die obige Abbildung zeigt die Bevölkerung dif-
ferenziert nach Migrationshintergrund und Alters-
gruppen. Sie veranschaulicht, dass die Bevölke-
rung mit Migrationshintergrund durchschnittlich 
jünger ist als die ohne dieses Merkmal: Von den 

Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren hat 
bereits die Hälfte einen Migrationshintergrund, 
während zum Beispiel der Anteil von Personen mit 
Migrationshintergrund im Rentenalter nur knapp 
ein Fünftel beträgt. 

Im Bundesländervergleich bekleidet Hessen 
im Hinblick auf den Anteil der Bevölkerung mit 
Migrationshintergrund Rang 2 hinter Bremen, im 
Ranking der Flächenländer Platz 1 (vgl. Tabelle 
A1b im Online-Anhang). Deutlich niedriger als 
im Westen ist der Anteil der Migrationsbevölke-
rung in den ostdeutschen Bundesländern, was 

A1 Hessische Bevölkerung nach Migrationshintergrund (IntMK A1a)

Definition 

Zusammensetzung der hessischen Bevölkerung nach Migrations-
hintergrund und Altersgruppen

Datenquelle

Mikrozensus

18,3

36,3

46,2

50,0

51,5

35,8

81,7

63,7

53,8

50,0

48,5

64,2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

65 und älter

25 bis unter 65

18 bis unter 25

6 bis unter 18

unter 6

insgesamt

mit Migrationshintergrund ohne Migrationshintergrund

Bevölkerung in Privathaushalten nach Migrationshintergrund und Alter 2020 (Angaben in Prozent)

18 Die hier gemachten Angaben beziehen sich auf den Migrationshintergrund im weiteren Sinn, der seit 2017 jährlich erfasst wird. Davor wurde er 
nur alle vier Jahre erhoben. Der Migrationshintergrund im weiteren Sinn umfasst auch in Deutschland geborene Deutsche mit Migrationshinter-
grund, die nicht mehr mit ihren Eltern in einem Haushalt leben – im Jahr 2020 hessenweit rund 111.000 Personen. Ausführliche Erläuterungen 
zur Definition finden sich unter Statistisches Bundesamt (2021e: 5ff.).

 Aufgrund einer Änderung des Mikrozensusgesetzes werden Personen in Gemeinschaftsunterkünften, z. B. Seniorenheimen, JVAs, Flüchtlings-
unterkünften etc. seit 2017 nicht mehr zu ihrem Migrationsstatus befragt.
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 historisch bedingt ist: Mit der Anwerbung der 
sog. Gastarbeiter wurde die Phase der Zuwande-
rung während des starken Wirtschaftswachstums 
in den 1950er Jahren in Westdeutschland einge-
leitet. Dies zog in den Folgejahren weitere Migra-
tion in die westlichen Bundesländer nach sich.

Weiterführende Literatur
Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flücht-
linge und Integration (2021a); Bundesamt für Migrati-
on und Flüchtlinge (2021d); Bundesministerium des 
Inneren, für Bau und Heimat (2021); Fachkommission 
der Bundesregierung zu den Rahmenbedingungen der 
Integrationsfähigkeit (2020); Hessisches Ministerium für 
Soziales und Integration (2019a); Deutsches Jugendin-
stitut (2020); Petschel/Will (2020); Statistisches Bundes-
amt (2021c und h); Supik (2017); Will (2018)

> Tabellen A1 im Online-Anhang 
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A2 Hessische Bevölkerung nach Migrationsstatus

Definition 

Zusammensetzung der hessischen Bevölkerung mit Migrations-
hintergrund nach Staatsangehörigkeit und Migrationsstatus

Datenquelle

Mikrozensus

302 379 483 579 686

429
473

473
481

495
169

152
147

162
168

526
525

576

779

874
23,6%

25,4%

28,1%

32,5%

35,8%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0

500

1.000

1.500

2.000

2005 2009 2013 2017 2020

zugewanderte Ausländer/
-innen

hier geborene Ausländer/
-innen

zugewanderte Deutsche
mit Migrations-
hintergrund

hier geborene Deutsche
mit Migrations-
hintergrund

Anteil der Bevölkerung
mit Migrations-
hintergrund an der
Gesamtbevölkerung
(rechte Skala)

in Tausend

Die Bevölkerung mit Migrationshintergrund ist 
sehr heterogen; etwa die Hälfte (53 %) besitzt die 
deutsche Staatsangehörigkeit, die anderen 47 % 
sind Ausländerinnen und Ausländer. Knapp zwei 
Drittel (62 %) der Bevölkerung mit Migrations-
hintergrund sind selbst zugewandert und haben 
damit eine „eigene Migrationserfahrung“; gut ein 
Drittel ist in Deutschland geboren und zählt zur 
„zweiten“ oder „dritten Generation“.

Die Zusammensetzung der Bevölkerung mit Migra-
tionshintergrund hat sich im Zeitverlauf geändert: 
Dabei ist zum einen die Zahl der ausländischen 

Zugewanderten sowie die der hier geborenen 
Deutschen mit Migrationshintergrund gewachsen 
(s. grüne und blaue Segmente der obigen Gra-
fik). Die Zahl der zugewanderten Deutschen mit 
Migrationshintergrund hat sich seit 2005 kaum 
verändert; hierbei handelt es sich v. a. um (Spät-)
Aussiedlerinnen und Aussiedler, deren Migration 
weitestgehend abgeschlossen sein dürfte. Auch 
die Zahl der hier geborenen Ausländerinnen und 
Ausländer stagniert; in Deutschland geborene 
Kinder ausländischer Eltern erhalten seit einigen 
Jahren die deutsche Staatsangehörigkeit20, so 
dass diese Gruppe verhältnismäßig klein ist. 

Zusammensetzung der Bevölkerung mit Migrationshintergrund nach Staatsangehörigkeit und Geburtsland 2005
bis 202019

19 nur Bevölkerung in Privathaushalten
20 sofern ein Elternteil seit acht Jahren rechtmäßig in Deutschland lebt und ein unbefristetes Aufenthaltsrecht hat siehe § 4 Abs. 3 StAG
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Infolge der absoluten Zuwächse ist der Anteil der 
Personen mit Migrationshintergrund an der Ge-
samtbevölkerung seit 2005 um 12 Prozentpunkte 
gestiegen, von knapp 24 % auf knapp 36 % (s. rote 
Linie in der Grafik).21 Bei unveränderter Zuwande-
rung nach Hessen und gleichbleibender Fertilität 
ist für die nächsten Jahre von einer weiteren Zu-
nahme des Anteils der Bevölkerung mit Migrati-
onshintergrund auszugehen.

Die Integrationsberichterstattung beschäftigt sich 
verstärkt mit dem Merkmal der eigenen Migra-
tionserfahrung – d. h. der Geburtsort liegt im 
Ausland –, da es einen Einfluss auf den Integra-
tionsprozess und die Entwicklung der Teilhabe 
der Zugewanderten hat und damit den Einsatz 
integrationspolitischer Maßnahmen bestimmen 

Herkunftsland Anzahl
davon: selbst 
zugewandert 

in  %

Türkei 306.000 47 %

Polen 180.000 74 %

Kasachstan 104.000 72 %

Russische Föderation 101.000 79 %

Italien 99.000 55 %

Rumänien 78.000 81 %

Marokko 75.000 47 %

Bosnien und Herzegowina 64.000 67 %

Syrien 64.000 81 %

Kroatien 48.000 65 %

Bevölkerung mit MH insgesamt 2.223.000 62 %

sollte. Ein großer Teil der Bevölkerung mit Migra-
tionshintergrund hat möglicherweise eine mit der 
Bevölkerung ohne Migrationshintergrund ver-
gleichbare Teilhabe in verschiedenen Bereichen 
noch nicht realisieren können, benötigt aber keine 
integrationspolitischen Programme. 

Differenziert nach Herkunftsländern (d. h. dem 
Geburtsland der Zugewanderten bzw. dem Ge-
burtsland der Eltern) bilden Menschen mit türki-
scher Staatsangehörigkeit und Deutsche mit tür-
keistämmigem Migrationshintergrund die größte 
Gruppe der Bevölkerung mit Migrationshinter-
grund, gefolgt von Personen mit polnischem, 
kasachischem22, russischem sowie italienischem 
Migrationshintergrund, wie die untenstehende 
Tabelle verdeutlicht.

Detaillierte Angaben zur Zusammensetzung 
der Bevölkerung nach Staatsangehörigkeit und 
Migrationshintergrund für den gesamten Beob-
achtungszeitraum finden sich im Online-Anhang.

Die zehn Hauptherkunftsländer der Bevölkerung mit Migrationshintergrund 2020,  
Anzahl und prozentualer Anteil der davon selbst Zugewanderten 

21 U. a. aufgrund von methodischen Änderungen und coronabedingten niedrigeren Rücklaufquoten bei der Mikrozensuserhebung 2020 sind die 
Ergebnisse nur eingeschränkt mit den Vorjahren vergleichbar, s. ausführlich dazu Statistisches Bundesamt (2021e: 7f.) sowie Hudenborn/Ende-
rer (2019) zur methodischen Neukonzeption des Mikrozensus.

22 Hierbei handelt es sich vorwiegend um (Spät-)Aussiedlerinnen und Aussiedler, die aus Kasachstan stammen.

Weiterführende Literatur
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (2021d und 
e); Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat 
(2021); Hessisches Ministerium für Soziales und Integra-
tion (2019a); Petschel/Will (2020); Statistisches Bundes-
amt (2021c und h)

> Tabelle A2 im Online-Anhang
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A3 Ausländische Bevölkerung 

Definition 

Anzahl und Anteil der Ausländerinnen und Ausländer in Hessen
Datenquelle

Bevölkerungs-
fortschreibung

Entwicklung der Anzahl der ausländischen Personen in Hessen und ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung 1970 
bis 2020 (Angaben hierzu in Prozent)

Ende 2020 lebten mehr als 1 Mio. Personen mit 
ausländischer Staatsangehörigkeit in Hessen, das 
sind 16,9  % der Bevölkerung.23

Die Zahl der in Hessen lebenden Ausländerinnen 
und Ausländer unterlag im Zeitverlauf stets gewis-
sen Schwankungen. Nach einem Höchststand in 
den 1990er Jahren sank sie im folgenden Jahr-
zehnt etwas, seit 2010 steigt sie wieder deutlich 
an. Da die Zahl der Deutschen nicht gewachsen 

ist, hat der Anteil der ausländischen Bevölkerung 
an der Gesamtbevölkerung zugenommen, wie die 
rote Linie im obigen Diagramm veranschaulicht.

Die ausländische Bevölkerung verteilt sich nicht 
gleichmäßig auf Hessen. Die folgende Karte zeigt 
ein deutliches Süd-Nord-Gefälle. Die ausländi-
sche Bevölkerung konzentriert sich in den größ-
ten Städten, vor allem im Rhein-Main-Gebiet. Gut 
jede fünfte Person ohne deutschen Pass lebt in 

23 Zum Stichtag 31.12.2020 waren es nach Angaben der Bevölkerungsfortschreibung 1.060.839 Ausländerinnen und Ausländer. Aus erhebungs-
technischen Gründen weichen die Zahlen von jenen des Ausländerzentralregisters ab.
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Frankfurt. Am höchsten ist der Ausländeranteil 
jedoch in den Städten Offenbach (37  %), Kelster-
bach (35 %) sowie in Raunheim (34 %); am nied-
rigsten ist der Wert in den nordöstlichen Gemein-
den Ringgau und Willingshausen (jeweils knapp 
2 %, so Ergebnisse der Bevölkerungsfortschrei-
bung 2020).

Es ist davon auszugehen, dass diese regionale 
Verteilung weitgehend jener der Bevölkerung mit 
Migrationshintergrund entspricht, für die keine 
kleinräumigen Daten auf Gemeindeebene vor-
liegen.

Ausländeranteil in den hessischen 
Gemeinden am 31.12.2020 
(Angaben in Prozent)

Quelle: 
Hessisches Statistisches Landesamt, 
Wiesbaden 2021
Kartengrundlage: 
GeoBasis-DE / BKG 2016, 2019, 2020
Kartografie Competence Center Geoinformation (CCG)

Weiterführende Literatur
Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flücht-
linge und Integration (2019, 2021a); Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge (2021d und e); Bundesminis-
terium des Inneren, für Bau und Heimat (2021); Hes-
sisches Statistisches Landesamt (2021b); Statistisches 
Bundesamt (2021k)

> Tabelle A3 im Online-Anhang
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In Hessen leben heute Menschen aus rund 180 
Nationen. Die zehn größten Ausländergruppen 
(nicht: die größten Gruppen nach Migrationshin-
tergrund) waren im Jahr 2020 Personen aus der 
Türkei (14 % aller Ausländerinnen und Ausländer), 
gefolgt von Menschen aus Polen, Rumänien und 
Italien (jeweils rund 7 %) sowie Kroatien (5 %), Sy-
rien (5 %), Bulgarien (4 %), Afghanistan (3 %), Grie-
chenland (3 %) und Serbien (knapp 3 %; s. dazu 
auch Tabelle A4 im Online-Anhang). Die genann-
ten Nationalitäten machen zusammen fast 60 % 
der ausländischen Bevölkerung aus.

EU-Bürgerinnen und -Bürger sind dabei quanti-
tativ von besonderer Bedeutung: 44 % der hes-
sischen Personen mit ausländischer Staatsange-

hörigkeit stammen aus einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union. Viele haben Wurzeln in den 
ehemaligen Gastarbeiteranwerbeländern; die 
Anwerbung von ausländischen Arbeitskräften 
strahlt also bis heute auf die Zusammensetzung 
der Migrationsbevölkerung aus, wenn auch nicht 
mehr so stark wie in der Vergangenheit.

Weiterführende Literatur
Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flücht-
linge und Integration (2019); Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge (2021d und e); Bundesministerium des 
Inneren, für Bau und Heimat (2021); Hessisches Statis-
tisches Landesamt (2021b); Statistisches Bundesamt 
(2021h und k)

> Tabellen A4 im Online-Anhang

A4 Ausländische Bevölkerung nach Staatsangehörigkeiten

Definition 

Anteile der ausländischen Personen nach Staatsangehörigkeit an der 
ausländischen Gesamtbevölkerung in Hessen 

Datenquelle

Ausländer-
zentralregister

Türkei 14%

Polen 7% Rumänien 7% Italien 7%

Kroatien 5%

Syrien 5%

Bulgarien 4%

Afghanistan 3%

Griechenland 3%

Serbien 3%

übrige Länder 42%

Die zehn häufigsten ausländischen Staatsangehörigkeiten in Hessen 2020 (Angaben in Prozent)
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Dieser Indikator differenziert die ausländische 
Bevölkerung nach Aufenthaltsstatus. Das deut-
sche Aufenthaltsgesetz unterscheidet befristete 
und unbefristete Aufenthaltstitel. Die weit über-
wiegende Mehrheit, etwa zwei Drittel aller Aus-
länderinnen und Ausländer, hat ein langfristiges 
Aufenthaltsrecht24 (beispielsweise die Niederlas-
sungserlaubnis), 22 % verfügen über eine befris-
tete Aufenthaltserlaubnis. 1 % zählen zu den Ge-
duldeten25 und 2 % sind Asylsuchende bzw. haben 
eine Aufenthaltsgestattung26.

Differenziert nach Staatsangehörigkeit zeigt sich, 
dass die meisten EU-Bürgerinnen und -Bürger 
(99 %) und Angehörige der EWR-Staaten27, der 
Schweiz und der Türkei (92 %) einen langfristigen 
Aufenthaltstitel besitzen. Sonstige Drittstaatsan-
gehörige haben diesen dagegen deutlich selte-
ner (33 %, vgl. Tabelle A5 im Online-Anhang).

A5 Ausländische Bevölkerung nach Aufenthaltsstatus (IntMK B1)

Definition 

Anteile der Ausländerinnen und Ausländer nach Aufenthaltsstatus an  
der ausländischen Bevölkerung in Hessen

Datenquelle

Ausländer-
zentralregister

Anteile an der ausländischen Bevölkerung nach Aufenthaltsstatus 2011 bis 2019 (Angaben in Prozent) 

24 „Einen langfristigen Aufenthaltsstatus haben nach fünf Jahren Aufenthalt in der Regel alle EU-Bürger, Staatsangehörige von Norwegen, Island, 
Liechtenstein, der Schweiz und der Türkei aufgrund der EWR/EFTA-Abkommen bzw. des Assoziationsvertrags mit der Türkei. Bei anderen 
Drittstaatsangehörigen erhalten einen langfristigen Aufenthaltsstatus: Personen mit Niederlassungserlaubnis, Daueraufenthaltserlaubnis EU, 
Aufenthaltskarte nach § 5 FreizügG/EU, Aufenthaltsberechtigung (alt), unbefristete Aufenthaltserlaubnis (alt).“ (Integrationsministerkonferenz 
2021: 40)

25 Einem Ausländer wird lt. § 55 des Ausländergesetzes eine Duldung erteilt, solange seine Abschiebung vorgesehen, aber aus rechtlichen oder 
tatsächlichen Gründen unmöglich ist. Eine Duldung kann u. a. auch erteilt werden, solange er nicht unanfechtbar ausreisepflichtig ist.

26 Einem Ausländer, der um Asyl nachsucht, ist zur Durchführung des Asylverfahrens lt. § 55 des Asylverfahrensgesetzes (AsylVfG) der Aufenthalt 
im Bundesgebiet gestattet.

27 Zum Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) gehören die 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) – Belgien, Bulgarien, Dänemark, 
Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Öster-
reich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn und Zypern – sowie die drei EWR/EFTA-Staa-
ten Liechtenstein, Island und Norwegen. 
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Im Zeitverlauf fällt auf, dass der Anteil der auslän-
dischen Personen mit befristetem Aufenthaltstitel 
von 14 % auf 22 % gestiegen ist. Diese Gruppe 
wächst überproportional schnell. Auch die Zahl 
der Ausländerinnen und Ausländer mit langfristi-
gem Aufenthaltsrecht steigt, wenngleich langsa-
mer; ihr Anteil ist jedoch rückläufig. 

Seit 2011 hat der Anteil der Personen mit sons-
tigem bzw. ungeklärtem Aufenthaltsstatus leicht 
von 5 % auf 7 % zugenommen; dies ist u. a. bedingt 
durch die vermehrten Zuzüge von Geflüchteten 
(s. dazu Indikator S5). Der Anteil der Asylsuchen-
den bzw. der Personen mit Aufenthaltsgestattung 
ist im Betrachtungszeitraum 2011 bis 2019 von ei-
nem halben Prozent auf gut 2 % gestiegen.

Weiterführende Literatur
Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flücht-
linge und Integration (2019, 2021a); Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge (2021e); Bundesministerium 
des Inneren, für Bau und Heimat (2021); Hessisches Sta-
tistisches Landesamt (2021b); Statistisches Bundesamt 
(2021h und k)

> Tabelle A5 im Online-Anhang 
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Hessen ist für Zuwandererinnen und Zuwanderer 
aus dem Ausland das beliebteste deutsche Flä-
chenland. Sie ziehen vor allem aus familiären, be-
ruflichen oder ausbildungsbezogenen Gründen 
hierher. Hinzu kommen die Asylsuchenden.

Zuwanderung kann eine große Chance für die 
Gesellschaft sein. In diesem Zusammenhang wird 
häufig auf die Bevölkerungsentwicklung verwie-
sen. Der demographische Wandel in Deutschland 
– und entsprechend Hessen – ist gekennzeichnet 
durch niedrige Geburtenzahlen bei steigender Le-
benserwartung der Bevölkerung.

Das Statistische Bundesamt (2019a) schätzt die 
Einwohnerzahl in Hessen für das Jahr 2060 auf 
rund 5,9 Millionen bei schwächerer Zuwanderung 
und 6,6 Mio. bei stärkerer Zuwanderung. Dies wä-
ren 0,4 Millionen Menschen weniger bzw. 0,3 Mil-
lionen mehr als 2021.

Das Problem jedoch ist, dass selbst bei gleich-
bleibender Einwohnerzahl die Bevölkerung ins-
gesamt altert: Beispielsweise prognostizieren die 
Demographen, dass der Anteil der über 80-Jähri-
gen von 7 % (2020) auf 10 bis 12 % im Jahr 2060 
steigt. Zuwanderung kann dazu beitragen, den 
Schrumpfungs- und Alterungsprozess abzumil-
dern – sie wird ihn aber nach Einschätzung der 
Fachliteratur nicht stoppen oder gar umkehren 
können.

Der demographische Wandel bringt auch einen 
Rückgang der Zahl der Personen im erwerbsfä-
higen Alter mit sich. Dies wird gravierende Aus-
wirkungen auf die Wirtschaft und die sozialen 
Sicherungssysteme haben. Die hessische Wirt-
schaft ist vorwiegend auf qualifizierte Arbeitskräf-
te angewiesen. Neben einer stärkeren Nutzung 
der inländischen Arbeitskräftepotenziale z. B. von 
Frauen, Älteren oder bereits in Hessen lebenden 
Personen mit Migrationshintergrund, die bislang 
nicht erwerbstätig sind (s. dazu die Indikatoren C1 

und C2), kann die Förderung der Zuwanderung 
qualifizierter und hochqualifizierter Personen aus 
dem Ausland dazu beitragen, dem sich in Hes-
sen abzeichnenden Fachkräfteengpass entge-
genzuwirken. Die Zuwanderung von Fachkräften, 
Studierenden und Forschenden liegt daher im 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Interesse. 
Allerdings konkurriert Hessen mit anderen attrak-
tiven Regionen im In- und Ausland um qualifizier-
te Zuwandererinnen und Zuwanderer.

Zuwanderung birgt aber ebenso Herausforde-
rungen. Unterschiedliche Kulturen und mögli-
cherweise differente Wertvorstellungen treffen 
aufeinander. Dies kann zu einer fruchtbaren Aus-
einandersetzung und neuen Impulsen für die 
Aufnahmegesellschaft sowie die Zugewanderten 
führen, aber auch zur Ablehnung von Teilen der 
Bevölkerung oder einer Abschottung einzelner 
Gruppen.

Nur durch Integration und Teilhabe können die 
Potenziale der Zuwanderung zur Entfaltung ge-
bracht werden. Doch unterscheiden sich die per-
sönlichen Voraussetzungen, die Zugewanderte für 
eine erfolgreiche Integration und eine gleichbe-
rechtigte Teilhabe in Hessen mitbringen, zum Teil 
erheblich. 

In diesem Abschnitt werden die momentan vor-
liegenden Indikatoren zur Zuwanderung beschrie-
ben. Dabei liegt der Fokus nicht allein auf einer 
quantitativen Betrachtung der Zu- und Abwan-
derung, sondern es werden auch Altersstruktur, 
Migrationsmotive und Erwerbsmigration soweit 
möglich beleuchtet.

Im Jahr 2015 war das Migrationsgeschehen durch 
eine im historischen Vergleich einmalig hohe 
Fluchtzuwanderung gekennzeichnet. Dieses Er-
eignis machte in den letzten beiden Ausgaben 
des Integrationsmonitors gesonderte Ausführun-
gen zu Asylsuchenden und -berechtigten sinnvoll. 

Migration
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Da die künftige Entwicklung der Asylzuwanderung 
nicht absehbar war, wurden die hierbei verwende-
ten Indikatoren und Daten nicht in den bestehen-
den Kernindikatorensatz aufgenommen, sondern 
in einem Exkurs behandelt, auf den sich in späte-
ren Fortschreibungen des Monitors ggfs. verzich-
ten ließe – unter der Annahme, dass die Asylbe-
rechtigten nach und nach in der Bevölkerung mit 
Migrationshintergrund aufgehen würden. 

In dieser Ausgabe muss aufgrund von momentan 
nicht verfügbaren Daten die Zahl der Indikatoren 
zu Geflüchteten beträchtlich reduziert werden.

Während die Indikatoren Z1 bis Z10 die Zuwan-
derung beleuchten, wird mit Indikator Z12 auch 
die Abwanderung der ausländischen Bevölkerung 
aus Hessen untersucht. Diese ist – wie der Wan-
derungssaldo bei Z1 zeigt – nicht zu vernachlässi-
gen. Indikator Z11 thematisiert die Sorgen der Be-
völkerung mit und ohne Migrationshintergrund im 
Hinblick auf die anhaltend starke Zuwanderung.

Der Krieg in der Ukraine führte ab Ende Februar 
2022 zu einer massiven Fluchtmigration in die an-
grenzenden Staaten, sowie nach Deutschland und 
auch nach Hessen. Die Auswirkungen auf die fol-
genden Indikatoren waren bei Redaktionsschluss 
allerdings noch nicht quantifizierbar.



50 4  Migration

Z1 Zuwanderung und Abwanderung (IntMK A2a)

Definition 

Zahl der jährlichen ausländischen Zu- und Fortzüge nach bzw. 
aus Hessen über die Bundesgrenzen hinweg sowie Wanderungssaldo

Datenquelle

Wanderungs-
statistik

Hessen ist stark von Zuwanderung aus dem Aus-
land geprägt. Ausländerinnen und Ausländer 
ziehen vor allem aus familiären, beruflichen, aus-
bildungsbezogenen oder humanitären Gründen 
nach Hessen zu (s. dazu die Indikatoren Z6 und 
Z7). Dieser Indikator bildet die Zu- und Fortzüge 

von ausländischen Personen nach bzw. aus Hes-
sen über die Bundesgrenzen ab.28 Dabei bezeich-
net der Wanderungssaldo die Differenz zwischen 
Zu- und Fortzügen. 

Ausländische Zuzüge vom Ausland nach Hessen und ausländische Fortzüge von Hessen ins Ausland sowie der 
Wanderungssaldo 2005 bis 2020 (ohne Binnenwanderungen aus/in andere Bundesländer)

28 Die hier abgebildeten Zahlen enthalten keine Wanderungen zwischen Hessen und anderen Bundesländern. Diese Bilanz ist allerdings relativ 
ausgeglichen.
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Im Jahr 2020 zogen gut 90.000 Personen mit aus-
ländischer Staatsbürgerschaft nach Hessen (blaue 
Linie in der obigen Grafik), während rund 65.000 
abwanderten (rote Linie). Dies ist eine deutlich 
verringerte Migrationstätigkeit als in den Vorjah-
ren. Ein Grund für den relativ starken Rückgang 
sind die Reisebeschränkungen infolge der Coro-
na-Pandemie ab März 2020.

Der – seit Jahren positive – Wanderungssaldo 
(grüner Balken) sank dadurch auf etwa 25.000 und 
war somit der niedrigste Wert der vergangenen 
zehn Jahren. Generell wandern deutlich mehr 
ausländische Männer als Frauen zu. Ihr Anteil an 
den Zugezogenen lag 2020 bei 62 %.

Im Berichtszeitraum unterlag die Zuwanderung 
deutlichen Schwankungen: In den Jahren nach 
2005 war die Zuwanderung relativ konstant, stieg 
aber ab 2010 kontinuierlich bis zu absoluten 
Höchstwerten in den Jahren 2015 und 2016 mit 
174.000 bzw. 166.000 ausländischen Zuzügen, 
um daraufhin wieder auf das Niveau von 2012 zu 
sinken. 

Als Ursachen werden die Umlenkung der Migra-
tionsströme infolge der Finanz- und Wirtschafts-
krise nach Deutschland, das Auslaufen der Über-
gangsfristen für die Arbeitnehmerfreizügigkeit im 
Zuge der EU-Osterweiterung und die Kriege und 
Krisen schwerpunktmäßig im Nahen Osten sowie 
in Afghanistan gesehen. Die weitere Entwicklung 
der Zuzüge lässt sich derzeit nicht abschätzen – 
die Corona-Pandemie ist hierbei ein zusätzlicher 
Unsicherheitsfaktor.

Ab März 2022 stiegen die Zuzüge von schutzsu-
chenden Ukrainerinnen und Ukrainern in Hessen 
massiv an. Genauere Zuzugszahlen lagen bei Re-
daktionsschluss allerdings noch nicht vor.

Die Abwanderung wird ausgewiesen durch die 
Zahl der jährlich registrierten Fortzüge über die 
Bundesgrenzen hinweg. Sie bewegte sich zwi-

schen 2005 und 2012 relativ konstant um die 
50.000 Personen pro Jahr; seit 2013 stieg sie kon-
tinuierlich auf 105.000 Fortzüge im Jahr 2016 an, 
um dann in den Folgejahren unter Schwankungen 
wieder zu sinken. Eine hohe Zuwanderung geht 
offenbar mit erhöhter, zeitlich leicht versetzter Ab-
wanderung einher.

Diese quantitativ bedeutsame Abwanderung soll-
te nicht übersehen werden; sie deutet auf starke 
und permanente Bevölkerungsbewegungen hin. 
Die Bezeichnung „Einwanderungsland“ sugge-
riert, dass sich die Migrantinnen und Migranten 
in ihrer Gesamtheit für lange Zeit – wenn nicht für 
immer – in Deutschland niederlassen. Viele Zu-
gewanderte sind jedoch offenbar sehr mobil. Ein 
ansehnlicher Teil scheint Deutschland nach nicht 
allzu langer Zeit entweder ganz den Rücken zu 
kehren, um in das Herkunftsland bzw. ein ande-
res Land zu migrieren, oder um (beispielsweise 
als Saisonarbeiter) mehrfach zu- und wieder weg-
zuziehen (Pendelmigration). Dies sollte bei der 
Konzeption integrationspolitischer Maßnahmen 
berücksichtigt werden (Wilkens 2016b).

Zwischen 2005 und 2010 hielten sich Zu- und Ab-
wanderung in etwa die Waage; danach überwog 
die Zuwanderung und es ergaben sich positive 
Wanderungssalden.

Der Bundesländer-Vergleich der ausländischen 
Wanderungssalden zeigt, dass Hessen 2020 das 
beliebteste Flächenland nach den drei Stadtstaa-
ten war: Setzt man den Saldo der ausländischen 
Zuwanderungen ins Verhältnis zur Gesamtbevöl-
kerung, kamen auf 1000 hessische Einwohner vier 
ausländische Zuzüge. 2015 lag dieser Wert bei 15 
(s. Tabelle Z1c im Online-Anhang).

Die folgende Abbildung verdeutlicht den Ein-
fluss der Zuwanderung auf die demographische 
Entwicklung. Es wird deutlich, dass ohne die Zu-
züge von Ausländerinnen und Ausländern die 
hessische Bevölkerung in den letzten Jahren 
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 geschrumpft wäre, da mehr Personen sterben als 
Kinder geboren werden (s. gelbe Balken). Hinzu 
kommt seit 2005 ein negativer Wanderungssaldo 
von  Deutschen, d. h. es ziehen mehr Deutsche aus 
Hessen fort (in andere Bundesländer oder ins Aus-
land) als nach Hessen zuziehen (s. blaue Balken). 
Diese Abgänge werden durch zugewanderte 
Ausländerinnen und Ausländer kompensiert bzw. 
übertroffen, sodass die hessische Bevölkerung 
2020 um 0,1 % im Vergleich zum Vorjahr leicht 
wuchs. 

Weiterführende Literatur
Brücker et al. (2022); Buch et al. (2020); Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge (2021d und e); Bundesinsti-
tut für Bevölkerungsforschung (2021); Bundesministeri-
um des Inneren, für Bau und Heimat (2021); Carow et 
al. (2019); Deutsches Jugendinstitut (2020); Hessisches 
Statistisches Landesamt (2019b, 2021c und e); Hoff-
meyer-Zlotnik (2019); OECD (2018, 2021a); Sachver-
ständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und 
Migration (2019a); Sachverständigenrat für Integration 
und Migration (2021a); Statistisches Bundesamt (2021l); 
Stiftung Malteser Migrationsbericht (2021); Wilkens 
(2016b)

> Tabellen Z1 im Online-Anhang

29 Um eine vollständige Bevölkerungsbilanz abzubilden, schließt der Wanderungssaldo hier auch Wanderungen von Deutschen und Nichtdeut-
schen über die Landesgrenze Hessens in andere Bundesländer mit ein.
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Z2 Herkunftsregionen der Zugewanderten

Definition 

Herkunftsregionen der aus dem Ausland nach Hessen zugezogenen 
ausländischen Staatsbürger

Datenquelle

Wanderungs-
statistik

übrige Welt,
ungeklärt 11%

Asien 13%

Türkei 4%
übriges Europa 15%

EU-15 14%

EU-Beitrittsländer
2004 14%

Bulgarien,
Rumänien, Kroatien

29%

Die meisten der aus dem Ausland Zugewanderten 
kommen im Rahmen der sog. Binnenmigra tion 
aus Mitgliedstaaten der EU nach Hessen. 2020 
stammten 57 % aller ausländischen Zuzüge aus 
EU-Ländern (s. blaue, hellblaue und weiße Seg-
mente des Diagramms).

Ausländische Zuzüge nach Herkunftsregionen 2020 (Bruttozuwanderung ohne Fortzüge, Angaben in Prozent)
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Aus dem Ausland zugewanderte Ausländerinnen und Ausländer nach Herkunftsregionen 2005 bis 2020 
(Bruttozuwanderung ohne Fortzüge)
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ungeklärt
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Im Zeitverlauf ist eine deutliche Veränderung der 
Herkunftsregionen beobachtbar, wie die obige 
Grafik zeigt: Der coronabedingte Rückgang der 
Migrationsbewegungen im Jahr 2020 betrifft alle 
Herkunftsregionen. Besonders abgenommen ha-
ben Zuzüge aus Asien (-48 % im Vergleich zu 2018, 
s. rote Linie im obigen Diagramm). Aber auch die 
Zugänge aus den quantitativ bedeutsamsten Her-
kunftsländern Bulgarien, Rumänien und Kroatien 
sind um 31 % zurückgegangen (s. blaue Linie). 
Ebenso sank die Zahl der Zugewanderten mit un-
geklärter Staatsangehörigkeit, die im Rahmen von 
Fluchtmigration nach Hessen kommen (s. graue 
Linie).
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Dadurch hat sich auch die Zusammensetzung der 
Zugewanderten insgesamt verändert, wie die ers-
ten beiden Säulen des obigen Diagramms ver-
deutlichen: 2011 stammten die meisten Zuzüge 
aus der EU, insbesondere aus Bulgarien, Rumä-
nien und Kroatien (27 %). 2020 hat v. a. der Anteil 
von Zuwanderern aus dem übrigen Europa zuge-
nommen (15 %) – zulasten von Personen aus der 
EU. Indikator Z3 zeigt die Staatsangehörigkeiten 
der Migrantinnen und Migranten differenzierter. 

Vergleicht man im obigen Balkendiagramm die 
Herkunft der 2020 rund 90.000 zugewanderten 
Ausländerinnen und Ausländer mit den 2,2 Mil-
lionen bereits in Hessen lebenden Personen mit 
Migrationshintergrund, so ergeben sich auch hier 
deutliche Unterschiede. Türkeistämmige bilden 
mit 14 % (bzw. gut 300.000, s. auch Indikator A2) 
die größte Gruppe der Personen mit Migrations-
hintergrund und sind deshalb in der Abbildung 
separat ausgewiesen. Verglichen damit ist die 

Zahl der rund 3.500 zugezogenen Türkinnen und 
Türken relativ niedrig. Von den 2020 Zugewan-
derten besitzen lediglich 4 % die türkische Staats-
angehörigkeit (s. gelbe Segmente des Balkendia-
gramms). 

2022 dürften sich die Herkunftsländer der Zuge-
wanderten durch den Krieg in der Ukraine deut-
lich verschieben.

Weiterführende Literatur
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (2021d); Bun-
desministerium des Inneren, für Bau und Heimat (2021); 
Deutsches Jugendinstitut (2020); Hessisches Statisti-
sches Landesamt (2021c); Hoffmeyer-Zlotnik (2019); 
Pfeffer-Hoffmann (2019); Seibert/Wapler (2020); Sach-
verständigenrat für Integration und Migration (2020a); 
Statistisches Bundesamt (2021g und l)

> Tabelle Z2 im Online-Anhang

Herkunftsregionen der ausländischen Zugewanderten 2011 und 2020 im Vergleich zur Gesamtbevölkerung mit 
Migrationshintergrund 2020 (Angaben in Prozent)

3 810 8
11

13 13

20
3 4

14

7
15

15

41
28

24
27 29

7

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Zugezogene 2011 Zugezogene 2020 z. Vgl.: Bevölkerung
mit MH 2020

Bulgarien, Rumänien, Kroatien
(EU-Beitritt 2007 bzw. 2013)

übrige EU

übriges Europa

Türkei

Asien

übrige Welt

ungeklärt bzw. MH nicht
eindeutig bestimmbar



56 4  Migration

Z3 Staatsangehörigkeit der Zugewanderten

Definition 

Staatsangehörigkeit der ausländischen Zugezogenen nach Hessen 
über die Bundesgrenzen hinweg sowie Wanderungssalden

Datenquelle

Wanderungs- 
statistik

Ausländische Zuwanderung nach den 20 häufigsten Staatsangehörigkeiten und Wanderungssalden 2020

Wie in Z2 dargestellt, stammten 2020 über die 
Hälfte der ausländischen Zuzüge aus der EU 
(57 %). Eine Differenzierung nach Staatsangehö-
rigkeit zeigt, dass die meisten Zugewanderten die 
rumänische Staatsangehörigkeit haben, gefolgt 
von der bulgarischen, der polnischen, der kroa-
tischen und der italienischen. Die afghanische 
Staatsangehörigkeit ist die häufigste Staatsan-
gehörigkeit unter Geflüchteten (vgl. Indikator S6) 
und liegt auf Platz 13, gefolgt von Syrien. Die Tür-

kei – Herkunftsland der größten Gruppe von Zu-
gewanderten in Deutschland und Hessen (s. die 
Indikatoren A2 und Z2) – belegt den 6. Platz.

Die genannten Zahlen beziehen sich allerdings auf 
die Bruttozuwanderung (s. blaue Balken), d. h. sie 
berücksichtigen nur die Zuwanderung, nicht aber 
die Abwanderung. Der Wanderungssaldo hinge-
gen betrachtet die Differenz aus Zuzügen und 
Fortzügen, also die Nettozuwanderung  (s. rote 
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Balken). Die zuzugsstärksten EU-Mitgliedsstaaten 
Rumänien und Bulgarien weisen auch den höchs-
ten Wanderungssaldo auf. Polen hingegen liegt 
auf Platz 3 der Zuzüge, doch sind hier fast genau-
so viele Fortzüge zu verzeichnen, so dass Polen 
hinsichtlich der Nettozuwanderung lediglich auf 
Platz 12 rangiert (zur Abwanderung s. auch Indi-
kator Z12).

Die regen Migrationsbewegungen von EU-Bür-
gerinnen und -Bürgern aus Osteuropa lassen sich 
u. a. durch die (z. T. mehrfache) Zu- und Abwan-
derung, sog. Pendelmigration, erklären. Hierun-
ter fallen auch Saisonarbeitskräfte, die von der 
EU-Freizügigkeit profitieren.

Auf den Plätzen 3 und 4 der Nettozuwanderung 
nach Staatsangehörigkeit liegen Afghanistan und 
Syrien. Diese Asylherkunftsländer weisen geringe-
re Zuzüge als die oben genannten europäischen 
Staaten auf, allerdings liegen die Fortzüge im 
zweistelligen Bereich, so dass der Wanderungs-
saldo relativ hoch ist.

Weiterführende Literatur
Buch et al. (2020); Bundesministerium des Inneren, für 
Bau und Heimat (2021); Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge (2021d und e); Hessisches Statistisches Lan-
desamt (2021c); Hoffmeyer-Zlotnik (2019); Pfeffer-Hoff-
mann (2019)

> Tabelle Z3 im Online-Anhang
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Z4 EU-Zuwanderung

Definition 

Zuwanderung aus Mitgliedstaaten der EU, die der Freizügigkeit 
unterliegen

Datenquelle

Wanderungs-
statistik

Indikator Z2 zeigt, dass 2020 mehr als die Hälf-
te der ausländischen Zuzüge nach Hessen aus 
EU-Ländern stammen. Z3 hat die 20 häufigsten 
Staatsangehörigkeiten der Zugewanderten unter-
sucht und die Bedeutung der Zuwanderung aus 
Rumänien, Polen und Bulgarien unterstrichen.

Dieser Indikator beleuchtet ausschließlich die 
Nettozuwanderung aus EU-Ländern. Überra-
schenderweise ist der Saldo im Jahr 2020 trotz 
der pandemiebedingten Mobilitätsbeschränkun-
gen etwas höher als im Vorjahr. Diese führten 
nämlich nicht nur zu rückläufige Zuzugszahlen, 
sondern auch zu deutlich weniger Fortzügen von 
EU-Bürgerinnen und -Bürgern.

Die obige Abbildung macht deutlich, dass 2020 
Zugewanderte aus Rumänien die größte Gruppe 
bilden, gefolgt von Personen aus Bulgarien und 
Kroatien sowie Staatsangehörigen der GIPS-Staa-
ten (Griechenland, Italien, Portugal, Spanien). Die 
Nettozuwanderung aus den EU-2004-Beitritts-
ländern (im Wesentlichen die baltischen Staaten 
sowie Polen, Ungarn, Tschechien, Slowakei) und 
aus den restlichen EU-Ländern ist demgegenüber 
relativ gering. 90 % der Zugewanderten sind nach 
Angaben des Bundesamtes für Migration und 
Flüchtlinge (2021o: 4f.) im erwerbsfähigen Alter.

Im Beobachtungszeitraum nahm die Nettozuwan-
derung bis zum vorläufigen Höhepunkt im Jahr 
2014 deutlich zu. Dieser Aufschwung ab 2010 

Nettozuwanderung aus EU-Ländern 2008 bis 2020
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wurde in starkem Maße durch polnische, rumä-
nische und bulgarische Bürgerinnen und Bürger 
getragen, aber auch durch Zugezogene aus den 
GIPS-Staaten, was eine Folge der südeuropäi-
schen Finanz- und Wirtschaftskrise war. 2016 kam 
es zu einem erheblichen Einbruch in der Netto-
zuwanderung, die sich aber in den Folgejahren 
wieder positiv entwickelte. Der Beitritt Kroatiens 
zur EU 2013 erleichterte kroatischen Staatsange-
hörigen Zuwanderung und Aufenthalt; die Ein-
führung der vollen EU-Arbeitnehmerfreizügigkeit 
2015 führte zu einem weiteren Anstieg der Netto-
zuwanderung aus diesem Land. 

Deutlich wird außerdem, dass gerade die Netto-
zuwanderung aus Polen stark rückläufig ist; eine 
Erklärung dafür steht aus. Möglicherweise übt die 
dortige positive wirtschaftliche Entwicklung eine 
starke Anziehung auf abgewanderten Polinnen 
und Polen aus, so dass viele sich für eine Rückwan-
derung entscheiden. Im Fall von Rumänien und 
Bulgarien sind auch leicht rückläufige Salden be-
obachtbar; es bleibt abzuwarten, ob sich diese auf 
ein niedriges Niveau wie bei Polen  einpendeln. 

Abschließend muss darauf hingewiesen werden, 
dass die Europäische Union lediglich Drittstaatler 
als Zielgruppe integrationspolitischer Program-
me betrachtet und demensprechend nur solche 
Programme fördert, die dieses Kriterium erfüllen. 
Die Indikatoren Z2 bis Z4 sollten aber deutlich ge-
macht haben, dass ein Großteil derer, die in Hes-
sen möglicherweise integrationspolitische Maß-
nahmen benötigen, aus der EU stammen. 

Weiterführende Literatur
Babka von Gostomski (2016); Brücker et al. (2021a); 
Buch et al. (2020); Bundesamt für Migration und Flücht-
linge (2021i); Deutsches Jugendinstitut (2020); Hessi-
sches Statistisches Landesamt (2021c); Lechner (2020); 
Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integrati-
on und Migration (2019a); Seibert/Wapler (2020); Sta-
tistisches Bundesamt (2021g und l); Wolf/Kreyenfeld 
(2020)

> Tabelle Z4 im Online-Anhang
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Z5 Altersstruktur der Zugewanderten

Definition 

Altersstruktur der ausländischen Zugewanderten
Datenquelle

Wanderungs-
statistik

Wie die Abbildung zeigt, sind die ausländischen 
Zuwanderinnen und Zuwanderer im Schnitt deut-
lich jünger als die bereits ansässige Bevölkerung. 
Der Zuzug vermag daher den zunehmenden Alte-
rungsprozess der hessischen Bevölkerung etwas 
verlangsamen; es besteht jedoch Einigkeit darü-
ber, dass Zuwanderung ihn nicht aufhalten kann 
(HessenAgentur 2019c).

Die meisten Zuwanderer (87 %), die 2020 nach 
Hessen kamen, sind im sog. erwerbsfähigen Alter 
(15 bis unter 65 Jahre) und erhöhen damit – zu-
mindest theoretisch – das Erwerbspersonenpo-
tenzial.30 Von der hessischen Gesamtbevölkerung 

fallen insgesamt fast zwei Drittel (65 %) in diese 
Altersgruppe. Allein 2020 stellen die Neuzuwan-
derer damit fast 2 % der hessischen Bevölkerung 
im erwerbsfähigen Alter. Knapp drei Viertel (72 %) 
aller 2020 zugewanderten Ausländerinnen und 
Ausländer waren zwischen 20 und 50 Jahre alt, 
unter der hessischen Gesamtbevölkerung waren 
anteilig nur 38 % dieser Altersgruppe zuzurech-
nen.

Ein Drittel aller 2020 zugewanderten Ausländerin-
nen und Ausländer ist jünger als 25 Jahre und da-
mit in einem Alter, in dem eine (weitere) Bildungs-
einrichtung besucht werden kann. Andererseits ist 

Altersstruktur der ausländischen Zugewanderten und der Gesamtbevölkerung 2020 (Angaben in Prozent)

30 Viele durchlaufen jedoch z. Z. noch einen Integrationskurs, besuchen eine Bildungseinrichtung oder stehen aus anderen Gründen dem Arbeits-
markt nicht zur Verfügung.
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der Anteil der über 65-Jährigen bei den ausländi-
schen Zugewanderten mit 1,5 % um ein Vielfaches 
niedriger als bei der Gesamtbevölkerung (21 %); 
dies dürfte darauf zurückzuführen sein, dass die 
Altersgruppe im Rentenalter weder zu Erwerbs-
zwecken noch zur Familiengründung zuwandert. 

Weiterführende Literatur
Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat 
(2021); Deutsches Jugendinstitut (2020); Fuchs et al. 
(2021); Geis-Thöne (2020); HessenAgentur (2019c); 
Hessisches Statistisches Landesamt (2021c); Institut 
für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (2018a); Sach-
verständigenrat für Integration und Migration (2021a); 
Statistisches Bundesamt (2020b, 2021l)

> Tabelle Z5 im Online-Anhang
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Z6 Zuwanderungsmotive (IntMK A2b)

Definition 

Zuwanderungsmotive der Personen mit eigener Migrationserfahrung  
in einer Selbstauskunft

Datenquelle

Mikrozensus

Zugewanderte nach Hauptmotiv der Zuwanderung 2019 (Angaben in Prozent)

Dieser Indikator beschreibt die vorrangigen Mo-
tive, die Personen mit eigener Migrationserfah-
rung als Grund für ihren Zuzug nach Deutschland 
angeben. Er umfasst alle jemals nach Hessen zu-
gezogenen EU-Bürgerinnen und -Bürger sowie 
Drittstaatsangehörige, unabhängig von ihrer Auf-
enthaltsdauer.

Der Indikator spiegelt das bekannte Phänomen 
wider, dass ein Großteil der Zugewanderten aus 
familiären Gründen nach Deutschland kommt: 
Fast die Hälfte (49 %) gab an, zur Familienzusam-
menführung oder Familiengründung (z. B. Heirat) 
nach Deutschland zugezogen zu sein (s. weiße 
und blaue Segmente des Diagramms). Die Suche 
oder Aufnahme einer Arbeit war das zweithäufigs-
te Motiv, das 21 % der Zugewanderten nannten, 

wobei zwei Drittel von diesen bereits eine Ar-
beitsstelle vor ihrer Einreise hatten. 14 % sind aus 
humanitären Gründen (Flucht, Verfolgung, Ver-
treibung, Asyl) gekommen; 5 % kamen zur Ausbil-
dung – vor allem zum Studium – hierher. 11 % ha-
ben andere Gründe nach Deutschland geführt.31

Bei Analyse der Migrationsgründe nach Ge-
schlecht lassen sich deutliche Unterschiede erken-
nen: 43 % der Frauen, aber nur 33 % der Männer 
gaben an, dass die Familienzusammenführung 
ihr Zuwanderungsmotiv sei. 28 % der befragten 
Männer bezeichnen sich als Arbeitsmigranten, 
zwei Drittel von ihnen hatten bereits eine feste 
Stellenzusage vor der Einreise. Bei den Frauen 
hingegen nannten nur 14 % Arbeit als Haupt-
motiv. Flucht, Vertreibung, Verfolgung oder Asyl 

Arbeit: keine Stelle
vor der Einreise

gefunden 7%

Arbeit: Stelle schon
vor der Einreise
gefunden 14%

Studium, Aus-/
Weiterbildung 5%

Familien-
zusammenführung

38%

Familiengründung
(Heirat) 11%

Flucht, Asyl 14%

sonstige
Gründe 11%

31 Der Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration (2019a: 16) weist darauf hin, dass der Indikator mit Vorsicht zu lesen 
ist. Es können auch andere Motive eine Rolle spielen, etwa ganz generell, „die eigenen Lebensumstände zu verbessern.“ Außerdem könnten 
sich die Motive im Zeitverlauf auch ändern.



63

waren für 17 % der Männer und 11 % der Frauen 
der Zuwanderungsgrund. Das zweithäufigste Mo-
tiv von Migrantinnen war eine Heirat mit einer in 
Deutschland lebenden Person (16 %), bei Migran-
ten traf dies lediglich auf 6 % zu. Für eine Ausbil-
dung oder ein Studium sind 5 % der Männer und 
4 % der Frauen zugewandert. 

Auch die Aufenthaltsdauer korreliert leicht mit 
den Zuwanderungsmotiven. Je länger die Perso-
nen hier leben, desto häufiger war die Familien-
zusammenführung das Hauptmotiv der Zuwande-
rung. Zugewanderte mit einer Aufenthaltsdauer 
von unter elf Jahren gaben tendenziell häufiger 
an, aus beruflichen Gründen nach Deutschland 
gekommen zu sein.

Weiterführende Literatur
Borowsky et al. (2020); Bundesministerium des Inneren, 
für Bau und Heimat (2021); Geis-Thöne (2020); Sachver-
ständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und 
Migration (2019a); Statistisches Bundesamt (2021c)

> Tabelle Z6 im Online-Anhang
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Z7 An Drittstaatsangehörige erteilte Aufenthaltserlaubnisse 

Definition 

Erteilte Aufenthaltserlaubnisse an zugewanderte Drittstaats-
angehörige

Datenquelle

Ausländerzentral-
register

Ein wesentliches Instrument der Steuerung der 
Zuwanderung nach Deutschland ist das Zuwande-
rungsrecht. Mit dem Aufenthaltsgesetz (AufenthG) 
sieht es die Möglichkeit der Zuwanderung zu ei-
nem bestimmten Zweck vor. EU-Staatsangehörige 
sind freizügigkeitsberechtigt, sie benötigen damit 
keine Aufenthaltserlaubnis. Drittstaatsangehöri-
gen kann eine Aufenthaltserlaubnis vor allem zum 
Zweck des Familiennachzugs (§§ 27ff. AufenthG), 
der Erwerbstätigkeit (§§ 18ff. AufenthG) oder ei-
ner Ausbildung bzw. eines Studiums (§§ 16f. Auf-
enthG) erteilt werden. Außerdem besteht die 

Möglichkeit der Zuwanderung aus humanitären 
Gründen (§§ 22ff. AufenthG) oder zur Durchfüh-
rung eines Asylverfahrens.

Der Indikator veranschaulicht, welche dieser 
rechtlichen Möglichkeiten der Zuwanderung aus 
Drittstaaten genutzt werden. Die Zahl der zweck-
bezogen erteilten Aufenthaltstitel kann Rück-
schlüsse auf die der Zuwanderung zugrundelie-
genden Motive ermöglichen.32 Nicht erfasst sind 
die freizügigkeitsberechtigten EU-Staatsangehö-
rigen, die über die Hälfte der Zuwandererinnen 

Erteilte Aufenthaltserlaubnisse an Drittstaatsangehörige 2013 bis 2019 sowie prozentuale Verteilung
(Jahr der Erteilung; Zuwanderung auch in den Vorjahren möglich) 

32 Die Zahlen beziehen sich auf das Jahr, in dem der Titel erteilt wurde. Viele reisten jedoch bereits vorher nach Hessen ein. Die Daten beinhalten 
auch Statuswechsel, d.h. Wechsel von einem Aufenthaltstitel zu einem anderen (s. ausführlich Graf 2020: 27-32). Ausländerinnen und Ausländer, 
die sich noch im Asylverfahren befinden oder mit einer Duldung hier aufhalten, sind im Indikator nicht enthalten.
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und  Zuwanderer nach Hessen ausmachen (vgl. 
Indikator Z2), sodass über deren Zuwanderungs-
motive keine Informationen vorliegen.33

In Hessen wurden 2019 rund 116.000 Aufenthalts-
erlaubnisse bzw. Blaue Karten EU34 an Drittstaats-
angehörige erteilt. Die Zahl ist seit 2013 deutlich 
gestiegen; 2015 wurden nur etwa 64.000 Aufent-
haltserlaubnisse ausgegeben. 

Die meisten Aufenthaltserlaubnisse wurden 2019 
aus familiären Gründen (37 %) sowie aus völker-
rechtlichen, humanitären oder politischen Grün-
den (36 %) an Personen aus Drittstaaten vergeben. 
14 % erhielten ihren Titel zum Zweck der Erwerbs-
tätigkeit. Jede zehnte Aufenthaltserlaubnis wurde 
an Nicht-EU-Bürgerinnen oder -Bürger erteilt, die 
in Hessen eine Ausbildung oder ein Studium auf-
nehmen wollten. 

Wie aus der obigen Grafik ersichtlich hat im Zeit-
verlauf die Zahl aller Aufenthaltstitel zugenom-
men, allerdings ist eine deutliche Verschiebung 
zugunsten der Aufenthaltserlaubnisse aus huma-
nitären Gründen zu beobachten. Diese hatten 
den höchsten Zuwachs zwischen 2013 und 2019 
zu verzeichnen (von 8.900 auf 41.400, s. rote 
Segmente). Moderater gestiegen ist die Zahl der 
Aufenthaltserlaubnisse aus familiären Gründen 
(von 26.200 auf 42.300, s. blaue Segmente) so-
wie die Zahl der zum Zweck der Erwerbstätigkeit 
vergebenen Titel (von 8.900 auf 16.900, s. gelbe 
Segmente). 2020 ist die Zahl der vergebenen Auf-
enthaltstitel infolge der coronabedingten Reise-
beschränkungen deutlich gesunken (s. Indikator 
Z1).35 

33 Deshalb ist der Indikator auch nicht mit Indikator Z6 vergleichbar, der die Motive aller jemals Zugewanderten erfasst; Z7 hingegen bezieht sich 
nur auf aktuell erteilte Aufenthaltserlaubnisse an Drittstaatsangehörige.

34 Die Blaue Karte EU ist ein „befristeter Aufenthaltstitel für hochqualifizierte Zuwanderer aus Drittstaaten, der die Perspektive bietet, frühzeitig 
ein Daueraufenthaltsrecht zu erlangen. In Deutschland wird die Blaue Karte EU an Akademikerinnen und Akademiker erteilt, wenn eine Arbeits-
platzzusage für eine hochqualifizierte Beschäftigung vorliegt, mit der ein bestimmtes Regelmindestgehalt erzielt wird“ (Hanganu/Heß 2016: 5). 

35 Mit dem Inkrafttreten des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes im März 2020 und den daraus resultierenden gesetzlichen und methodischen 
Änderungen hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge die statistische Berichterstattung umgestellt. Deshalb sind die Ergebnisse ab 
2020 nicht mehr mit den Vorjahren vergleichbar (Graf 2021: 3).

Weiterführende Literatur
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (2017b, 
2021e); Bundesministerium des Inneren, für Bau und 
Heimat (2021); Geis-Thöne (2020); Graf (2020, 2021); 
Hoffmeyer-Zlotnik (2019); Sachverständigenrat deut-
scher Stiftungen für Integration und Migration (2018b; 
2019a); Sachverständigenrat für Integration und Migra-
tion (2021c); Wilkens (2016)

> Tabelle Z7 im Online-Anhang
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Z8 Erwerbszuwanderung aus Drittstaaten

Definition 

Erteilte Aufenthaltstitel an Drittstaatsangehörige zum Zweck der  
Erwerbstätigkeit

Datenquelle

Ausländerzentral-
register

Die Qualifikationsstruktur der Erwerbszuwande-
rung nach Hessen lässt sich anhand der Zahlen 
der in den unterschiedlichen Erwerbsbereichen 
erteilten Aufenthaltserlaubnisse36 verdeutlichen. 
Allerdings bildet dieser Indikator (wie auch Z7) 
wegen der EU-Freizügigkeit nur die Zahlen für 
Drittstaatsangehörige ab, die 2020 43 % aller Zu-
gewanderten ausmachten (s. Indikator Z2).

2019 wurde knapp jeder zweite berufsbezogene 
Titel an Erwerbstätige vergeben, die eine qualifi-
zierte Beschäftigung ausüben (46 %). Ein knappes 

Drittel (29 %) ging an Arbeiterinnen und Arbeiter 
ohne qualifizierte Beschäftigung sowie 22 % an 
Hochqualifizierte im Rahmen der Blauen Karte 
EU. Nur 3 % der Titel wurden an Forschende oder 
Selbstständige erteilt.

Nach Hessen kommen insgesamt erheblich 
mehr Drittstaatsangehörige zur Aufnahme einer 
Beschäftigung, die eine qualifizierte Berufsaus-
bildung voraussetzt, als Personen, für deren Be-
schäftigung keine besondere berufliche Qualifi-
kation erforderlich ist. Zu den Beschäftigten mit 

An Drittstaatsangehörige erteilte Aufenthaltserlaubnisse zum Zweck der Erwerbstätigkeit 2013 bis 2019  
(Jahr der Erteilung, Zuwanderung auch in Vorjahren möglich)

36 Wie bei Z7 beziehen sich die Zahlen auf das Jahr, in dem der Titel erteilt wurde; viele Ausländer zogen jedoch bereits früher nach Hessen zu. 
Auch dieser Indikator beinhaltet Statuswechsel, d. h. Wechsel von einem Aufenthaltstitel zu einem anderen.
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qualifizierter Berufsausbildung zählen zum Bei-
spiel Fachkräfte mit Hochschulabschluss, Pflege-
kräfte, Spezialitätenköche oder leitende Ange-
stellte. Keine qualifizierte Berufsausbildung setzt 
z. B. Saisonbeschäftigung in der Land- und Forst-
wirtschaft oder eine Stelle als Haushaltshilfe oder 
Au-Pair voraus. 

Die Zahl der zum Zweck der Erwerbstätigkeit ver-
gebenen Titel hat sich zwischen 2013 und 2019 
mehr als verdoppelt von rund 7.100 auf 16.900. 
Dies resultiert vor allem aus einer Zunahme der 
Aufenthaltserlaubnisse an Erwerbstätige, die 
keiner qualifizierten Beschäftigung nachgehen 
(+ 3.600), sowie der im Rahmen der Blauen Kar-
te EU an Hochqualifizierte vergebenen Titel 
(+ 2.900). Im März 2020 ist das neue Fachkräfte-
einwanderungsgesetz in Kraft getreten, um Er-
werbsmigration zu erleichtern (Graf 2021: 10ff.). 
Dennoch ist die Zahl der 2020 vergebenen Auf-
enthaltstitel infolge der coronabedingten Reise-
beschränkungen deutlich zurückgegangen. 

Im Verhältnis zur Zahl der Erwerbstätigen in Hes-
sen relativieren sich diese Zuwanderungszahlen: 
In Hessen lebten 2019 rund 3,22 Millionen Er-
werbstätige, darunter 555.000 Ausländerinnen 
und Ausländer (Quelle: Mikrozensus). Im gleichen 
Jahr wurden insgesamt 16.902 Aufenthaltstitel 
zum Zwecke der Erwerbstätigkeit vergeben. Sie 
machen damit lediglich 3,6 % aller in Hessen aus-
ländischen Erwerbstätigen, 1,6 % aller Erwerbs-
tätigen mit Migrationshintergrund und 0,5 % der 
Erwerbstätigen insgesamt aus.

Weiterführende Literatur
Brücker et al. (2020a); Buch et al. (2020); Burstedde et 
al. (2021); Graf (2020, 2021); Geis-Thöne (2020, 2021a); 
Graf/Heß (2020); Gundert et al. (2020); Hanganu/Heß 
(2016); Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 
(2018a); Jaschke/Keita (2019); Lechner (2020); Sach-
verständigenrat deutscher Stiftungen für Integration 
und Migration (2018b; 2019a); Sachverständigenrat 
für Integration und Migration (2020d und 2021c); Sta-
tistisches Bundesamt (2020b); Stiftung Malteser Migra-
tionsbericht (2021); Tangermann/Grote (2017, 2018); 
Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (2021); Zika et 
al. (2020)

> Tabelle Z8 im Online-Anhang
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Ehefrauen zu
Deutschen 15%

Ehefrauen zu
Ausländern 17%

Ehemänner zu
Deutschen 9%

Ehemänner zu
Ausländerinnen 3%

Kinder 36%Elternteil 19%

sonstige
Familienangehörige

1%

37 Ein Grund hierfür ist beispielsweise der Familiennachzug von Asylberechtigten, vor allem von Ehefrauen und Kindern (SVR 2019a:15).
38 Nach der Legaldefinition des § 2 Abs. 3 AufenthG ist der Lebensunterhalt einer ausländischen Person gesichert, wenn sie ihn (einschließlich 

ausreichenden Krankenversicherungsschutzes) ohne Inanspruchnahme öffentlicher Mittel bestreiten kann. Dabei bleiben Kindergeld, Kinder-
zuschlag, Erziehungs- oder Elterngeld, Leistungen der Ausbildungsförderung sowie öffentliche Mittel, die auf Beitragsleistungen beruhen, 
außer Betracht.

39 Interessante Muster dieser Form der Migration finden sich im Migrationsbericht der Bundesregierung (Bundesministerium des Inneren, für Bau 
und Heimat 2021: 144ff.). Für Hessen bietet Tabelle Z9 im Anhang entsprechende Daten.

Z9 Ehegatten- und Familiennachzug aus Drittstaaten

Definition 

Erteilte Aufenthaltstitel an Drittstaatsangehörige zum Zweck des  
Familiennachzugs

Datenquelle

Ausländerzentral-
register

An Drittstaatsangehörige in 2019 erteilte Aufenthaltserlaubnisse für den Nachzug von verschiedenen Familienan-
gehörigen (Datenauszug aus dem AZR zum 31.08.2021)

Familiäre Gründe sind ein wichtiges Zuwande-
rungsmotiv von Drittstaatsangehörigen, das auch 
in der öffentlichen Debatte immer wieder Bedeu-
tung erlangt37 (s. dazu auch Indikator Z6 und Z7).

Ein Zuzug findet dabei sowohl in ausländische als 
auch in deutsche Familien statt. Zu den grund-
sätzlichen Voraussetzungen eines Familiennach-
zugs von Drittstaatsangehörigen zählt in der Re-
gel, dass ausreichender Wohnraum zur Verfügung 
steht und der Lebensunterhalt auf Dauer gesichert 
ist.38 Im Falle des Ehegattennachzugs müssen die 

Ehepartnerin und der Ehepartner das 18. Lebens-
jahr vollendet haben; außerdem muss sich der 
nachziehende Ehegatte zumindest auf einfache 
Art in deutscher Sprache verständigen können.

Knapp jeder zweite Familiennachzug von Aus-
länderinnen oder Ausländern nach Hessen ist ein 
Ehegattennachzug. Die Zahlen zeigen, dass sehr 
viel mehr Frauen zu ausländischen oder deutschen 
Ehemännern ziehen als umgekehrt (s. hellrote und 
dunkelrote Segmente im Diagramm); sie machen 
fast drei Viertel aller Ehegattennachzüge aus.39
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Gut jede dritte Aufenthaltserlaubnis (36 %) wird 
an Kinder erteilt, die zu ihren in Hessen lebenden 
Eltern ziehen (s. weißes Segment). Der Familien-
nachzug von Eltern und sonstigen Angehörigen 
ist dagegen zahlenmäßig eher von untergeordne-
ter Bedeutung.

Die folgende Tabelle zeigt die Hauptherkunfts-
gebiete des Familiennachzugs nach Hessen. An 
der Spitze steht mit großem Abstand die Türkei; 
vor allem ziehen hier türkische Partnerinnen bzw. 
Partner zu ihrer Ehegattin oder ihrem Ehegatten 
nach Hessen. Während auch bei Zuzügen aus Ma-
rokko, Russland und Indien der Anteil des Ehegat-
tennachzugs überwiegt, kommen bspw. aus Syri-
en und Korea anteilig deutlich mehr Kinder nach 
Hessen (s. Tabelle Z9 im Online-Anhang). 

Staatsangehörigkeit Anteil an allen aus familiären Gründen 
zugezogenen Drittstaatsangehörigen

Türkei 13 %

Syrien 10 %

Indien 6 %

Pakistan 6 %

Marokko 5 %

Serbien 4 %

Korea (Republik) 4 %

Russische Föderation 4 %

Kosovo 4 %

Bosnien und Herzegowina 3 %

sonstige Drittstaaten 40 %

Häufigste Staatsangehörigkeiten der Drittstaatsangehörigen, denen 2019  
eine Aufenthaltserlaubnis aus familiären Gründen erteilt wurde  
(Datenauszug aus dem AZR zum 31.08.2021, Angaben in Prozent)

Weiterführende Literatur
Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flücht-
linge und Integration (2019); Bundesamt für Migrati-
on und Flüchtlinge (2014, 2017b); Bundesministerium 
des Inneren, für Bau und Heimat (2021); OECD (2021); 
Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integrati-
on und Migration (2019a); Stiftung Malteser Migrations-
bericht (2019); Wälde/Evers (2018)

> Tabelle Z9 im Online-Anhang
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Z10  Asylzuwanderung (IntMK A5)

Definition 

Jährlicher Zugang von Asylsuchenden nach Hessen
Datenquellen

EASY-Statistik40

Ein weiteres Motiv für die Zuwanderung nach 
Deutschland ist die Suche nach Schutz aus ver-
schiedenen Gründen und die Durchführung eines 
Asylverfahrens. Nach Art. 16a Abs. 1 GG genie-
ßen politisch Verfolgte Asylrecht. Das Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge prüft im Rahmen ei-
nes Asylverfahrens, ob einem Antrag auf Anerken-
nung als Asylberechtigter stattgegeben wird. Für 
die Dauer ihrer Asylverfahren erhalten die Antrag-
stellenden in Deutschland eine Aufenthaltsgestat-
tung (§ 55 AsylG). 

Verteilt werden die Asylsuchenden in die Erst-
aufnahmeeinrichtungen nach dem sogenannten 
 EASY-Verfahren (Erstverteilung von Asylbegehren-
den). Die Festlegung der Quoten orientiert sich an 
einem zwischen den Bundesländern  vereinbarten 

Schlüssel. 2021 musste Hessen nach diesem sog. 
Königsteiner Schlüssel gut 7,44 % aller Asylbe-
gehrenden aufnehmen (Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge 2022: 15).

Der Indikator bildet die Zahl der Asylsuchenden in 
Hessen ab. Deutlich erkennbar ist die relativ hohe 
Zahl der Asylbewerberinnen und Asylbewerber in 
den frühen 1990er Jahren mit einem Maximum 
von über 32.000 (1992). Die Ursachen sind vor 
allem im damaligen jugoslawischen Bürgerkrieg 
und in der Umbruchsituation einiger osteuropäi-
scher Staaten zu suchen. Seit 1993 ging die Asyl-
zuwanderung kontinuierlich zurück bis auf knapp 
1.300 Fälle im Jahr 2007. Ein Grund hierfür liegt 
auch im sog. Asylkompromiss von 1993 und der 
damit einhergehenden Grundgesetzänderung mit 

Asylzuwanderung nach Hessen 1989 bis 2021

40 Da keine durchgängige Zeitreihe vorliegt, sind hier Angaben aus verschiedenen Datenquellen abgebildet: Quelle 1989-1992: Hessischer 
Landtag – Antwort auf die Kleine Anfrage Landtagsdrucksache 13/4088; ab 1993: Regierungspräsidium Darmstadt – statistische Auswertung 
„EASY-Verfahren“. 
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der Einführung des Prinzips der sicheren Drittstaa-
ten und der sicheren Herkunftsstaaten sowie der 
Flughafenregelung. Nach dieser können Asylver-
fahren für über einen Flughafen einreisende Asyl-
bewerbende, die aus sicheren Herkunftsstaaten 
kommen oder sich nicht ausweisen können, be-
reits im Flughafenbereich durchgeführt werden. 

Seit 2013 stiegen die Zahlen der Asylbegehren-
den wieder an, vor allem aufgrund des vermehr-
ten Zugangs aus der Balkanregion sowie aus 
Syrien. Nach einem absoluten Höchststand von 
knapp 80.000 Zugängen 2015 sank die Zahl 2016 
auf knapp 25.000, die aber im langjährigen Mittel 
immer noch als hoch einzuschätzen ist.41 In den 
Folgejahren gingen die Zahlen kontinuierlich zu-
rück auf 6.700 in 2020, zuletzt auch bedingt durch 
Grenzschließungen infolge der Corona-Pande-
mie. In 2021 stiegen die Asylzugänge erstmalig 
seit sechs Jahren wieder an auf knapp 11.200. Ein 
wesentlicher Grund ist die politische Situation in 
Afghanistan – 36 % aller Asylbegehrenden kamen 
2021 aus diesem Land.

Aufgrund des Kriegs in der Ukraine steigt die Zahl 
der Schutzsuchenden in 2022 massiv an. Anfang 
April waren über das EASY-Verfahren bereits rund 
40.000 Zugänge gemeldet, davon mehr als 35.000 
Personen aus der Ukraine – wobei zu diesem Zeit-
punkt nur ein Teil der ukrainischen Geflüchteten 
über das EASY-Verfahren registriert wurde.

Kapitel 7 geht anhand von 23 Indikatoren ausführ-
licher auf die Asylzuwanderung ein und analysiert 
die Integration von Schutzsuchenden. 

41 Die bisher beschriebenen Daten stammen aus dem sog. EASY-System, einer IT-Anwendung zur Erstverteilung der Asylbegehrenden. Sie in-
formiert über die Zugänge von Asylsuchenden nach Hessen. Die Asylgeschäftsstatistik hingegen gibt Auskunft über die beim Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge gestellten formalen Asylanträge (s. Indikator S1). Die Zahlen wichen zwischen 2014 und 2017 erheblich voneinander 
ab, da aufgrund der hohen Flüchtlingszahlen die Betroffenen teilweise erst im Folgejahr ihren Asylantrag stellen konnten (sog. EASY-Gap;  
s. auch Bundesministerium des Inneren 2016). Im Jahr 2020 wurden beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 8.199 Asylerstanträge in 
Hessen gestellt.

Weiterführende Literatur
Brücker et al. (2019); Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge (2021e und h, 2022); Bundesministerium 
des Inneren (2016); Bundesministerium des Inneren, für 
Bau und Heimat (2021); Grote (2018, 2021); Hessisches 
Ministerium für Soziales und Integration (2019c); Pro-
Asyl (2021); Sachverständigenrat deutscher Stiftungen 
für Integration und Migration (2019a); Schmidt et al. 
(2020); Statistisches Bundesamt (2021m); Stiftung Mal-
teser Migrationsbericht (2019, 2021); United Nations 
High Commissioner for Refugees – UNHCR (2021)

> Tabelle Z10 im Online-Anhang 
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Z11  Sorgen wegen Zuwanderung

Definition 

Besorgnis der Bevölkerung hinsichtlich Zuwanderung
Datenquelle

SOEP 

Nicht nur die Wanderungszahlen, sondern auch 
die Meinungen der Bevölkerung im Hinblick auf 
Zuwanderung sind von Interesse für die hessische 
Integrationspolitik. Mit der im SOEP gestellten 
Frage können Daten für diesen Indikator gewon-
nen werden: „Wie ist es mit den folgenden Ge-
bieten – machen Sie sich da Sorgen? ...über die 
Zuwanderung nach Deutschland?“

Die hessische Bevölkerung äußerte sich im Jahr 
2019 – unabhängig vom Migrationshintergrund 
– mehrheitlich besorgt über die Zuwanderung. 
Unter den Personen ohne Migrationshintergrund 
scheinen diese Sorgen weiter verbreitet zu sein als 
unter Personen mit diesem Hintergrund: 74 % der 
Befragten ohne Migrationshintergrund  machen 

sich „große“ oder „einige“ Sorgen über die Zu-
wanderung, unter den Befragten mit Migrations-
hintergrund sind es 71 % (s. hellrote und dunkel-
rote Segmente der Grafik). Im Vergleich zum Jahr 
2017 ist vor allem der Anteil derjenigen mit „gro-
ßen“ Sorgen zurückgegangen – um sieben Pro-
zentpunkte bei hessischen Personen ohne Migra-
tionshintergrund und um acht Prozentpunkte bei 
Menschen mit Migrationshintergrund. Entspre-
chend ist der Anteil der Personen, die sich keine 
Sorgen bezüglich der Zuwanderung machen, in 
beiden Gruppen gewachsen. 

Im Zeitverlauf schwankten die Anteile derjeni-
gen mit „großen Sorgen“ sowie jener, die sich 
„keine Sorgen“ um Zuwanderung machen. Die 

Sorgen aufgrund von Zuwanderung in einer Selbstauskunft nach Migrationshintergrund 2005 bis 2019  

(Angaben in Prozent) 
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 Entwicklung verläuft bei der Bevölkerung mit und 
ohne Migrationshintergrund weitgehend parallel. 
Interessant ist, dass die Anteile, die sich „einige 
Sorgen“ machen, im Zeitverlauf ähnlich groß und 
eher stabil sind.42

Weiterführende Literatur
Faus/Storks (2019); Forschungsgruppe Wahlen (2019); 
Gerhards et al. (2016); Hessisches Ministerium für So-
ziales und Integration (2020b); Jacobsen et al. (2017); 
Lechner (2020); Sachverständigenrat deutscher Stiftun-
gen für Integration und Migration (2019a); Schmidt et 
al. (2020); Wittlif (2018)

> Tabelle Z11 im Online-Anhang

42 Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) hat im Jahr 2016 ein „Stimmungsbarometer zu Flüchtlingen in Deutschland“ veröffentlicht. 
Über ein Drittel der Befragten sah damals in der Flüchtlingszuwanderung langfristig eher Chancen als Risiken (37 %), knapp die Hälfte (48 %) 
war jedoch gegenteiliger Auffassung. 39 % der Befragten meinten, die Fluchtzuwanderung habe negative Auswirkungen auf die deutsche 
Wirtschaft, und 44 % waren der Auffassung, sie habe Auswirkungen auf das kulturelle Leben; jeweils über ein Drittel (39 % bzw. 35 %) vertrat 
jedoch eine gegenteilige Auffassung (Gerhards et al. 2016).
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Z12  Abwanderung nach Staatsangehörigkeit

Definition 

Staatsangehörigkeit der aus Hessen über die Bundesgrenzen hinweg 
Fortgezogenen mit ausländischer Staatsangehörigkeit

Datenquelle

Wanderungs-
statistik

Hessen ist zwar ein beliebtes Ziel für Zuwande-
rung, doch verlassen viele Menschen unser Bun-
desland auch wieder: 2020 standen etwa 90.000 
ausländischen Zuzügen rund 65.000 Fortzüge ge-
genüber (vgl. Indikator Z1). 

Bei den Staatsangehörigkeiten der Abgewander-
ten fällt auf, dass diese bis auf Ungarn denselben 
Top 10 der Herkunftsländer bei den Zuzügen ent-
sprechen, in leicht veränderter Reihenfolge (vgl. 
Indikator Z3). Möglicherweise handelt es sich hier 
teilweise um zirkuläre Wanderungsbewegungen 
von Personen, die zu- und bald wieder fortziehen, 
sich also z. B. als Saisonarbeiterinnen und Saiso-
narbeiter43 nur temporär in Hessen aufhalten.

Die häufigsten Fortzüge sind bei Personen mit 
rumänischer, polnischer, bulgarischer, ungeklär-
ter und italienischer Staatsangehörigkeit zu ver-
zeichnen, die zusammen die Hälfte aller Fortzüge 
ausmachen (32.300 bzw. 50 %). Unter die 4.823 
Fortzüge von Personen mit ungeklärter Staatsan-
gehörigkeit fallen vermutlich viele Geflüchtete, die 
Deutschland wieder verlassen. Diese Zahl ist im 
Vergleich zu den Vorjahren angestiegen: 2019 wur-
den nur knapp 1.500 Fortzüge ungeklärter Staats-
angehörigkeit registriert und 2018 etwa 2.900.

Weiterführende Literatur
Buch et al. (2020); Dustmann/Görlach (2016); Hoff-
meyer-Zlotnik (2017); Hessisches Statistisches Landes-
amt (2021c); Sachverständigenrat deutscher Stiftungen 
für Integration und Migration (2019a); Schmitt et al. 
(2019); Statistisches Bundesamt (2021g)

> Tabelle Z12 im Online-Anhang

Ausländische Fortzüge ins Ausland nach den 20 häufigsten Staatsangehörigkeiten 2020

43 Darunter fallen zum Beispiel Erntehelferinnen und Erntehelfer oder Servicepersonal in der Gastronomie in Ferienzeiten.
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Unter der strukturellen Integration ist die Beteili-
gung von Personen mit Migrationshintergrund an 
den Kerninstitutionen der Aufnahmegesellschaft 
zu verstehen. Bildung (Abschnitt 5.1.1) und Arbeit 
(Abschnitt 5.1.2) gelten in der öffentlichen Dis-
kussion als Schlüssel zur Integration. Zunehmend 
wird auch die Bedeutung der Sprache betont, die 
Abschnitt 5.3.1. thematisiert. 

Grundlegende Bildung ist wichtig für die Teilha-
be in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen, 
vor allem für eine erfolgreiche Teilhabe am Ar-
beitsleben. Erwerbstätigkeit ermöglicht ein ei-
genes Einkommen, das ein unabhängiges Leben 
eröffnen sollte. Ein geringes oder fehlendes Ein-
kommen birgt das Risiko der Armut; öffentliche 
Transferzahlungen sollen Armut verhindern bzw. 
reduzieren. 

Von einem Fortschritt der Integration wird dann 
ausgegangen, wenn die Partizipation der Bevöl-
kerungsgruppe mit Zuwanderungsgeschichte – 
gemessen beispielsweise in Quoten der Bildungs- 
und Erwerbsbeteiligung oder des Armutsrisikos 
– sich jener der nicht zugewanderten Bevölkerung 
annähert. 

5.1 Die strukturelle Dimension der Integration
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5.1.1 BILDUNG

Diverse Studien belegen, dass Ausländerinnen 
und Ausländer sowie Deutsche mit Migrationshin-
tergrund im Bildungsbereich tendenziell schlech-
tere Ergebnisse erzielen als Deutsche ohne 
Migrationshintergrund (Konsortium Bildungsbe-
richterstattung 2006; Autorengruppe Bildungs-
berichterstattung 2008 und Folgejahre bis 2020). 
Dies zeigt sich bereits in der frühkindlichen Bil-
dung sowie in der Schule (z. B. Peter/Spieß 2015; 
OECD 2016b). Die Autorengruppe Bildungsbe-
richterstattung (2020: 6) beobachtet, dass Kinder 
mit Migrationshintergrund deutlich häufiger von 
zumindest einer der drei Risikolagen für Bildung, 
dem „Risiko formal gering qualifizierter Eltern“ 
sowie der sozialen und der finanziellen Risikolage, 
betroffen sind. 

Im System der beruflichen Bildung und in der 
Hochschule sind Personen mit ausländischer 
Staatsangehörigkeit bzw. Migrationshintergrund 
unterrepräsentiert (z. B. Bundesinstitut für Be-
rufsbildung 2021); Autorengruppe Bildungsbe-
richterstattung 2020), ebenso in der beruflichen 
Weiterbildung (Autorengruppe Bildungsbericht-
erstattung 2016: 181f.; zur Beteiligung an der be-
trieblichen Weiterbildung Bundesministerium für 
Bildung und Forschung 2021a: 41).44

Aufgrund der Tertiärisierung und der Digitalisie-
rung steigen die Anforderungen an die Qualifi-
kationen der Erwerbstätigen laufend. Bildung gilt 
darüber hinaus als wichtige Voraussetzung der 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Außerdem 
hat der Bildungsabschluss oft einen Einfluss auf 
das im Lebensverlauf erzielte Arbeitseinkommen 
(und damit auf die Altersvorsorge) und dieses 
wiederum hat einen deutlichen Einfluss auf den 
Lebensstandard. 

Aus diesen Gründen bleibt die Bildungspartizipa-
tion der Zugewanderten und ihrer Kinder ein aktu-
elles Thema. Gleichzeitig geben die Bildungsda-
ten wesentliche Aufschlüsse über die Ressourcen, 
die dem Arbeitsmarkt augenblicklich und in Zu-
kunft zur Verfügung stehen.

Im Folgenden werden zunächst die Indikatoren 
erläutert, die Bildungsprozesse abbilden, und an-
schließend jene, die sich auf die Bildungsstruktur, 
d. h. die erworbene Bildung der erwachsenen Be-
völkerung (im Sinne von Humankapital), beziehen.

Abschnitt 5.1.2 beschäftigt sich mit dem Themen-
feld Arbeit, Abschnitt 5.1.3 mit den Themenfel-
dern Einkommen und Armut. 

44 Der Nationale Bildungsbericht weist darauf hin, dass Personen mit Migrationshintergrund sowie Personen ohne beruflichen Abschluss häufiger 
an formalen Bildungsaktivitäten (z. B. Lehrveranstaltungen, Kursen) teilnehmen. Dies könne damit zusammenhängen, „dass viele ausländische 
Abschlüsse in Deutschland trotz positiver Entwicklungen in der Anerkennungspraxis weiterhin nicht anerkannt werden; zudem haben Personen 
mit Migrationshintergrund eine besondere Motivation, ihre Bildungsbenachteiligung zu kompensieren“ (Autorengruppe Bildungsberichterstat-
tung 2020: 17).
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B1 Frühkindliche Bildung – Betreuung in Kindertages-
 einrichtungen (IntMK C1b, C2b)

Definition 

Anteil der Kinder verschiedener Altersgruppen in Kindertages-
einrichtungen nach Migrationshintergrund an allen Kindern der 
jeweiligen Altersgruppe

Datenquelle

Statistisches Bundes-
amt (Sonderaus-
wertung)
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Betreuungsquoten in Kindertageseinrichtungen nach Migrationshintergrund 2009 bis 2020 (Angaben in Prozent)

Einschlägige Studien zeigen, dass die frühkindli-
che Förderung entscheidenden Einfluss auf den 
späteren Bildungserfolg hat. Die pädagogisch 
fundierte Förderung in Kindertagesstätten ist ein 
ergänzendes Angebot zur Erziehung in der Fami-
lie. Kindertageseinrichtungen haben mittlerweile 
„die Grundschule als erste öffentliche Bildungsin-
stitution im Lebenslauf abgelöst“ (Autorengruppe 
Bildungsberichterstattung 2016: 70). 

Die institutionelle Bildungszeit in Kindertagesein-
richtungen (nicht berücksichtigt ist bei diesem Indi-
kator die öffentlich geförderte Kindertagespflege) 
wirkt sich gerade bei Kindern aus bildungsfernen 
Bevölkerungsgruppen und/oder mit unzureichen-
den Sprachkenntnissen positiv aus. Insbesondere 

der Entwicklung der  sprachlichen Fähigkeiten im 
Deutschen, die in Kindertagesstätten sehr geför-
dert werden kann, wird eine Schlüsselrolle bei der 
Integration zuerkannt, da sie den Zugang zu schu-
lischer Bildung und den weiteren Bildungsweg 
beeinflussen. 

Allerdings zählt frühkindliche Bildung nicht zum 
staatlichen Bildungsauftrag, sondern liegt im Ent-
scheidungsbereich der Eltern. In Hessen hat sich 
die Nutzung frühkindlicher Bildungseinrichtungen 
in den letzten Jahren unterschiedlich entwickelt. 
Die institutionelle Betreuung der unter 3-Jährigen 
in Kindertageseinrichtungen hat zugenommen, 
was auf die steigende Erwerbstätigkeit von Müt-
tern und den intensiven Ausbau der  U3-Betreuung 
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zurückzuführen ist. Die Betreuungsquote wuchs 
in dieser Altersgruppe zwischen 2011 und 2020 
von 17 % auf 27 % und liegt in Hessen leicht über 
der des früheren Bundesgebietes (25 %). Mit zu-
nehmendem Alter der Kinder steigt auch die Be-
treuungsquote – der Nationale Bildungsbericht 
spricht von der „Bildungsbeteiligungsquote“ 
(Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration 
und Europa 2012a; Autorengruppe Berichterstat-
tung 2018: 53). In der Altersgruppe der 3- bis un-
ter 6-Jährigen beträgt sie 91 %, liegt nach einer 
Zunahme, gefolgt von einer Abnahme allerdings 
nur geringfügig über der von 2011.

31 % der Null- bis Zweijährigen ohne Migrations-
hintergrund und 21 % derjenigen mit Migrations-
hintergrund45 besuchten 2020 eine Kindertages-
einrichtung. Damit hat sich die Betreuungsquote 
für Kinder mit Migrationshintergrund in dieser 
Altersgruppe seit 2009 mehr als verdoppelt. Al-
lerdings hat sich die „Betreuungslücke“ zwischen 
Kleinkindern mit und ohne Migrationshintergrund 
von 10 Prozentpunkten gegenüber 2009 nicht zu-
rückentwickelt.

In der Altersgruppe der Drei- bis unter Sechsjäh-
rigen ist ein anderer Trend zu beobachten: Die 
Wahrnehmung der Angebote der Kindertages-
stätten wurden in den letzten Jahren mit abneh-
mender Tendenz von Kindern ohne Migrations-
hintergrund genutzt; deren Betreuungsquote fiel 
zwischen 2009 und 2016 um 5 Prozentpunkte, 
stieg jedoch ab 2016 wieder und lag 2020 bei fast 
96 %. Bei Kindern mit Migrationshintergrund hat 
sie dagegen im gleichen Zeitraum mit Schwan-
kungen um knapp 5 Prozentpunkte bis 2014 
auf 93 % zugenommen, ist seitdem aber wieder 

 rückläufig und lag 2020 nur noch bei knapp 87 %. 
Insgesamt ergibt sich in dieser Altersgruppe eine 
wieder wachsende Betreuungslücke.

Die Differenzen in den Bildungsbeteiligungsquo-
ten von Vorschulkindern mit und ohne Migrations-
hintergrund können sich zum Teil mit der unter-
schiedlich hohen Erwerbsbeteiligung bei Frauen 
mit und ohne Migrationshintergrund erklären las-
sen (s. Indikator C2) sowie mit dem unterschied-
lichen Bildungsstand der Eltern (Autorengruppe 
Bildungsberichterstattung 2016: 171; s. auch Indi-
katoren B13, B 14). Es gibt ferner Hinweise darauf, 
dass auch unterschiedliche Wertvorstellungen zur 
frühkindlichen Erziehung – vor allem bei der ers-
ten Zuwanderergeneration – eine Rolle spielen 
könnten (Sachverständigenrat deutscher Stiftun-
gen für Integration und Migration 2013b: 99). 
Auch die Qualität der Betreuung, eine unzurei-
chende vielfaltsorientierte Öffnung oder die (z. B. 
kirchliche) Trägerschaft der jeweiligen Einrichtung 
könnte einen Einfluss haben (Peter/Spieß 2015: 
13). Als sicher gilt, dass die Beteiligung an früh-
kindlicher Bildung abhängig vom Bildungsstand 
der Eltern ist (Autorengruppe Bildungsberichter-
stattung 2016: 60, 171) und dass insbesondere 
Kinder mit beidseitigem Migrationshintergrund46 
unterrepräsentiert sind (Peter/Spieß 2015: 12).47 
Denkbar ist, dass Kindertagesstätten in manchen 
Herkunftsregionen nicht die Tradition haben und 
den Stellenwert genießen wie in Deutschland und 
anderen westlichen Ländern.48 

Die Daten des SOEP 2019 zeigen, dass Eltern 
mit Migrationshintergrund durchweg zufriedener 
„mit den vorhandenen Möglichkeiten der Kin-
derbetreuung“ sind als Eltern ohne Migrations-
hintergrund.49

45 Die Kinder- und Jugendhilfestatistik erhebt abweichend vom Mikrozensus den Migrationshintergrund mit der Frage, ob mindestens ein El-
ternteil eines Kindes in Kindertagesbetreuung ausländischer Herkunft ist („elterliche Migrationserfahrung“; Böttcher et al. 2010, Kolvenbach/
Taubmann 2006). Die zweite Stufe des Erhebungsmerkmals ist die Frage nach der „vorrangig in der Familie gesprochenen Sprache“ (Deutsch / 
nicht Deutsch). Der erste Integrationsindikatorenbericht der Bundesregierung geht jedoch davon aus, dass die Kinder- und Jugendhilfestatistik 
aufgrund ihres Erfassungskonzeptes die Gruppe der Kinder mit Migrationshintergrund zahlenmäßig unterschätzt. (Beauftragte der Bundesre-
gierung für Migration, Flüchtlinge und Integration 2009: 144,154)

46 d. h. deren beide Elternteile einen Migrationshintergrund haben
47 zur Nutzung der Kindertagesbetreuung durch die Kinder von Geflüchteten s. Gambaro et al. (2018, 2018)
48 zur Geschichte der Kindergärten in Deutschland sehr ausführlich Berger (2016) 
49 Auf einer Skala von 0 bis 10 gaben 54 % der Elternteile mit, aber nur 42 % der Elternteile ohne Migrationshintergrund den Wert 7 oder höher an.
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Über Maßnahmen der Landesregierung, mit de-
nen die Teilhabe bildungsbenachteiligter Kinder 
gefördert werden soll, informiert der aktuelle Lan-
dessozialbericht (Hessisches Ministerium für Sozi-
ales und Integration 2022a).

Weiterführende Literatur
Autorengruppe Bildungsberichterstattung (2008 und 
Folgejahre); Bange (2018); Beauftragte der Bundes-
regierung für Migration, Flüchtlinge und Integration 
(2016, 2019); Bundesministerium für Familien, Senio-
ren, Frauen, Jugend (2020a und b); Cornelissen et al. 
(2018); Deutsches Jugendinstitut (2020); Domen et 
al. (2021); Hessisches Ministerium der Justiz, für Inte-
gration und Europa (2012a); Hessisches Statistisches 
Landesamt (2022a und b); Gambaro et al (2018, 2019); 
Institut der deutschen Wirtschaft (2017); Jessen et al. 
(2018, 2020); Lokhande/Schu (2021); Olszenka/Rie-
del (2020); Peter/Spieß (2015); Sachverständigenrat 
deutscher Stiftungen für Integration und Migration 
(2013b, 2014a, 2016b, 2017e; Sachverständigenrat für 
Integration und Migration (2021b, 2021c); Statistisches 
Bundesamt/Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialfor-
schung (2021); Stichs/Rotermund (2017)

> Tabelle B1 im Online-Anhang
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B2 Kinder mit nichtdeutscher Familiensprache in Kinder-
 tageseinrichtungen (IntMK C3)

Definition 

Anteil der Kinder (3 bis unter 6 Jahre) in Kindertageseinrichtungen,  
in deren Familie vorrangig nicht Deutsch gesprochen wird, an allen 
Kindern dieser Altersgruppe in Kindertageseinrichtungen 

Datenquelle

Kinder- und 
Jugendhilfestatistik

Anteile der Kinder zwischen 3 und 6 Jahren mit nichtdeutscher Familiensprache in Kindertageseinrichtungen 
2006 bis 2019 (Anteile in Prozent)

Die Kinder- und Jugendhilfestatistik erhebt seit 
2006 bei jedem Kind in Kindertageseinrichtun-
gen, ob bei ihm zu Hause überwiegend Deutsch 
gesprochen wird. Der Anteil der drei- bis unter 
sechsjährigen Kinder in Kindertagesstätten, de-
ren Familiensprache nicht vorrangig Deutsch ist, 
liegt in Hessen bei gut einem Drittel (35 %) und 
damit über dem Bundesdurchschnitt von 22 %. 

Im Berichtszeitraum – von 2006 und 2019 – hat 
der Anteil dieser Kinder von 22 % auf 35 % zu-
genommen. Die schnelle Entwicklung macht 
deutlich, welchen Herausforderungen die Kinder-
tageseinrichtungen gegenüberstehen. Da zuneh-
mend viele Kinder beim Erlernen der deutschen 
Sprache auf das Bildungssystem angewiesen 
sind, kommt der Sprachförderung in Kindertages-

stätten immense Bedeutung zu (Autorengruppe 
Bildungsberichterstattung 2020: 98ff.). 

Die Bildungsberichterstattung weist auf die auch 
in Hessen „unausgewogene Verteilung von Kin-
dern mit Migrationshintergrund zwischen den 
Kindertageseinrichtungen“ hin, die u. a. darauf 
zurückzuführen ist, dass Eltern Kindertagesstätten 
im Wohnumfeld der Kinder wählten. Die daraus 
resultierenden sozialräumlichen Segregationsten-
denzen erschweren die Sprachförderung in den 
betreffenden Einrichtungen. 

Hessenweit sprechen 35 % der Kinder zwischen 3 
und 6 Jahren, die Kindertageseinrichtungen be-
suchen, zu Hause überwiegend eine andere Spra-
che als Deutsch; dies gilt gerade in Mittel- und 
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Westhessen und hier vor allem (in absteigender 
Folge) in Offenbach, Rüsselsheim, Frankfurt, Ha-
nau, Fulda, Wiesbaden, Kassel, Gießen sowie im 
Landkreis Groß-Gerau (s. die Karte unten; Auto-
rengruppe Bildungsberichterstattung 2020, Tab. 
C5-2web). Insbesondere für diese Kinder sind 
„alltagsintegrierte Gelegenheiten“ zum Erlernen 
der deutschen Sprache bedeutsam. Deshalb ist 
es problematisch, dass ein großer Teil der Kinder 
mit anderer Familiensprache Einrichtungen besu-
chen, in denen die Mehrheit der Kinder zu Hause 
ebenfalls wenig Deutsch spricht (Autorengruppe 
Bildungsberichterstattung 2016: 167).

Hervorzuheben ist aber auch die Zweisprachigkeit 
vieler Kinder. Bundesweit wachsen 48 % der Kin-
der unter 6 Jahre mit Migrationshintergrund mit 
einer zweiten Sprache auf, unter denen, deren El-
tern selbst zugewandert sind, sind es sogar zwei 
Drittel (66 %; Autorengruppe Bildungsberichter-
stattung 2020: 97).

Weiterführende Literatur
Autorengruppe Bildungsberichterstattung (2008 und 
Folgejahre); Beauftragte der Bundesregierung für 
Migration, Flüchtlinge und Integration (2019); Deut-
sches Jugendinstitut (2020); Domen et al. (2021); Gam-
baro et al (2018, 2019); Geis-Thöne (2021b); Hessisches 
Ministerium der Justiz, für Integration und Europa 
(2012b); Konrad-Adenauer-Stiftung (2021); Lokhande/
Sch (2021); Olszenka/Riedel (2020); Peter/Spieß (2015); 
Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integrati-
on und Migration (2013b, 2014a); Sachverständigenrat 
für Integration und Migration (2021b); Stichs/Roter-
mund (2017)

> Tabelle B2 im Online-Anhang

Anteile drei- bis unter sechsjähriger Kinder mit nichtdeutscher 
Familiensprache an allen Kindern in Tageseinrichtungen 

Quelle: Autorengruppe Bildungsberichterstattung (2020: 98)

Drei-  bis unter Sechsjährige mit nicht - 
deutscher Familiensprache an allen  
Kindern in Tageseinrichtungen:  

   0 bis unter 10 % 
 10 bis unter 15 % 
 15 bis unter 20 % 
 20 bis unter 30 % 
 30 bis unter 40 % 
 40 bis unter 63 %

Deutschland insgesamt: 

 2018: 21 % 
 2019: 22 %
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Die besuchte Schulform von Kindern und Jugend-
lichen mit Migrationshintergrund50 lässt wichtige 
Rückschlüsse auf ihren Stand der Integration und 
die vielfaltsorientierte Öffnung der Bildungsein-
richtungen zu. Der Indikator erlaubt einen Blick 
auf den Zwischenstand des Bildungsverlaufes von 
Jugendlichen in der achten Klassenstufe. 

Die Daten zeigen, dass bei Achtklässlerinnen und 
Achtklässlern mit Migrationshintergrund51 die 
Gymnasialbesuchsquote mit 33 % erheblich nied-
riger ist als bei Schülerinnen und Schülern dieser 
Klassenstufe ohne Migrationshintergrund (50 %). 
Der Anteil der Realschülerinnen und Realschüler 
mit Migrationshintergrund liegt mit 27 % wenige 

B3 Schulbesuch (8. Klasse) nach Schulformen (IntMK D1)

Definition 

Anteil der Schülerinnen und Schüler nach Migrationshintergrund in 
der 8. Klasse nach Schulformen an allen Schülerinnen und Schülern 
dieser Klassenstufe 

Datenquelle

Schulstatistik

Verteilung der Schülerinnen und Schüler nach Migrationshintergrund und Geschlecht in der 8. Jahrgangsstufe auf 
die  verschiedenen Schulformen, Schuljahr 2020/21 (Angaben in Prozent)
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50 In Hessen können seit dem Schuljahr 2009/10 die Schülerdaten nicht nur nach Staatsangehörigkeit, sondern auch nach Migrationshintergrund 
ausgewiesen werden. Dies ist aktuell nur in wenigen Bundesländern möglich. Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge 
und Integration (2019: 16f.) bemerkt dazu: „Die KMK hat die Erhebung des Migrationshintergrunds in der Schulstatistik im Jahr 2003 beschlos-
sen, in zahlreichen Ländern wurde mit der Umsetzung begonnen, eine alle Länder erfassende Gesamtstatistik liegt jedoch nicht vor.“

51 Die Definition des Migrationshintergrundes in der hessischen Schulstatistik basiert auf den drei Merkmalen Staatsangehörigkeit, überwiegend 
in der Familie gesprochene Sprache und Geburtsland. Migrationserfahrungen der Eltern gehen nicht in die Ableitung des Merkmals ein. Der so 
definierte Migrationshintergrund unterscheidet sich deutlich von der Definition des Statistischen Bundesamtes im Mikrozensus, aber auch von 
der der Kinder- und Jugendhilfestatistik.
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52 Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration (2019: 144) weist basierend auf dem Bildungsbericht darauf 
hin, dass „bei Kindern mit Migrationshintergrund … überproportional häufig drei Risikofaktoren gleichzeitig auftreten, die ihr Entwicklungs-
potenzial einschränken können: ihre Familie ist von Armut bedroht, die Eltern sind nur in geringem Maße oder gar nicht erwerbstätig, und sie 
haben nur niedrige Bildungsabschlüsse erreicht“.

53 Diese Studie arbeitet die Bildungsaspirationen u. a. in Abhängigkeit von den unterschiedlichen Milieus, in denen Familien leben, heraus.
54 Die Zahl der Hauptschulen wurde in Hessen zwischen 1980 und 2019 um mehr als zwei Drittel reduziert (von 348 auf 100; ohne Hauptschulen 

an Gesamtschulen); die Zahl der Schülerinnen und Schüler beträgt heute knapp ein Fünftel der damaligen Schülerzahl (etwa 9.995 gegenüber 
62.570; Hessisches Statistisches Landesamt 2020a). 

Prozentpunkte über dem derjenigen ohne Migra-
tionshintergrund (19 %). Deutlich größer ist das 
Gefälle beim Besuch der Hauptschule (14 % der 
Jugendlichen mit vs. 7 % der Jugendlichen ohne 
Migrationshintergrund). Entgegen der landläufi-
gen Meinung sind Jugendliche mit Migrationshin-
tergrund an Förderschulen in Hessen nicht über-
repräsentiert (jeweils 4 %). Ersichtlich ist ferner, 
dass Mädchen unabhängig vom Migrationshinter-
grund erheblich besser abschneiden als Jungen; 
sie besuchen seltener die Hauptschule und häufi-
ger das Gymnasium (vgl. dazu z. B. Wilkens 2013). 
Allerdings ist eine deutliche Lücke zwischen Mäd-
chen mit und ohne Migrationshintergrund zu 
 beobachten.

In der Fachliteratur (z. B. OECD 2006; Auernhei-
mer 2013) wurde in den vergangenen Jahren 
diskutiert, dass das Abschneiden der Kinder und 
Jugendlichen mit Migrationshintergrund mög-
licherweise auch mit mangelnder Sprachförde-
rung, einer im internationalen Vergleich frühen 
Differenzierung der Schulformen nach Abschluss 
der Primarstufe und einer Mittelschichtorientie-
rung der Schule (z. B. im Hinblick auf Unterricht-
sinhalte, Sprache, Lehrkörper) im Zusammenhang 
steht. Halbtagsunterricht begrenze die notwendi-
ge Förderung. Der Bericht der Beauftragten der 
Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und 
Integration (2019: 167) führt als weitere Faktoren 
den „Einfluss sozialer Herkunft bei der Noten-
vergabe und Schulübergangsempfehlung, man-
gelnde Wertschätzung und Akzeptanz gegenüber 
bestimmten Herkunftsgruppen, geringere Leis-
tungserwartung, Unterschätzung kognitiver Po-
tenziale, fehlende ethnische Diversität der Lehrer-
schaft und im Lehrmaterial verinnerlichte negative 
Stereotype“ bei allen Beteiligten auf. 

Die Bildungsforschung betont dagegen immer 
wieder, dass der Schulerfolg in Deutschland stark 
mit der sozialen Herkunft und den Sprachkennt-
nissen korreliere. Schülerinnen und Schüler, deren 
Eltern einen niedrigen Bildungsstand haben oder 
nicht in Deutschland schulisch sozialisiert worden 
sind, schneiden tendenziell schlechter ab52 (so be-
reits Konsortium Bildungsberichterstattung 2006). 
Der Bildungsbericht 2016 arbeitet jedoch heraus, 
dass bei der Berücksichtigung des sozioökono-
mischen Hintergrundes 15-Jährige mit und ohne 
Migrationshintergrund „zu vergleichbaren Antei-
len die jeweiligen Bildungsgänge“ besuchen (Au-
torengruppe Bildungsberichterstattung 2016: 11). 
Damit in Zusammenhang steht „die Bildungsnähe 
oder die Bildungsaspiration, die Eltern ihren Kin-
dern vermitteln“ (Bundesregierung 2011: 397). In 
der Literatur wird regelmäßig die hohe Bildung-
saspiration von Eltern mit Migrationshintergrund 
hervorgehoben (vgl. z. B. Barz et al. 201553, Be-
cker/Gresch 2016). 

Vor allem kann die Bedeutung der Kenntnis der 
deutschen Sprache, die zum Teil nur im Bildungs-
system – und hier häufig unter erschwerten Be-
dingungen (s. dazu Indikator B2) – erworben wird, 
nicht oft genug betont werden. Die deutsche 
Sprache muss im Vergleich zu einigen anderen 
Sprachen als schwer und ihr Erlernen als mühsam 
eingeschätzt werden.

Im Berichtszeitraum ist eine Aufwärtsmobilität 
der Schülerinnen und Schüler im hessischen Bil-
dungssystem zu beobachten, wie die folgende 
Abbildung zeigt: Die Bedeutung der Hauptschu-
le54 hat ab- und die der Gesamtschule sowie des 
Gymnasiums zugenommen. Von dieser Entwick-
lung haben sowohl Jugendliche ohne als auch mit 
Migrationshintergrund profitiert; Jugendliche mit 
Migrationshintergrund haben aufgeholt (s. dazu 
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auch Autorengruppe Bildungsberichterstattung 
2018: 93). Trotzdem bleibt eine deutliche Lücke 
bestehen.

Entwicklung der Verteilung der Schülerschaft nach Migrationshintergrund in der 8. Jahrgangsstufe auf die 
verschiedenen Schulformen in Hessen, Schuljahre 2009/10 bis 2020/21 (Angaben in Prozent) 
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Über Maßnahmen der Landesregierung, mit de-
nen die Teilhabe bildungsbenachteiligter Kinder 
gefördert werden soll, informiert der aktuelle Lan-
dessozialbericht (Hessisches Ministerium für Sozi-
ales und Integration 2022a).

Weiterführende Literatur
Auernheimer (2013); Autorengruppe Bildungsbericht-
erstattung (2010 und Folgejahre); Beauftragte der 
Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Inte-
gration (2016, 2019); Deutsches Jugendinstitut (2020); 
Hessisches Ministerium für Soziales und Integration 
(2021b); Hessisches Statistisches Landesamt (2022a 
und b); Konsortium Bildungsberichterstattung (2006); 
Lokhande/Schu (2021); OECD (2006, 2016); Jungkamp/
Pfafferott (2019); Sachverständigenrat deutscher Stif-
tungen für Integration und Migration (2012b, 2014a, 
2016b, 2017e); Sachverständigenrat für Integration 
und Migration (2021b und c); Statistisches Bundesamt/
Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (2021); 
Wilkens (2013)

> Tabellen B3 im Online-Anhang
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B4 Schülerkompetenzen nach Migrationshintergrund 
 (IntMK D2a, D2b)

Definition 

Anteile der Schülerinnen und Schüler der 4. und 9. Jahrgangsstufe,  
die die jeweiligen  Mindeststandards in den Fächern Deutsch-Lesen  
bzw. Mathematik erreichen, verfehlen oder übertreffen an der 
gesamten Schülerschaft der entsprechenden Jahrgangsstufe nach 
Migrationshintergrund

Datenquelle

IQB-
Bildungstrend

Die Kultusministerinnen und -minister der Länder 
haben anhand gemeinsamer Bildungsstandards 
festgelegt, welche Kompetenzen Schülerinnen 
und Schüler bis zu einem bestimmten Zeitpunkt 
in ihrer Schullaufbahn entwickelt haben sollen. 
„Kompetenzstufen veranschaulichen die Anfor-
derungen, die auf dem jeweiligen Fähigkeitsni-
veau mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit 
gemeistert werden“ (Autorengruppe Bildungsbe-
richterstattung 2016: 95). Seit 2011 überprüft das 
Institut für Qualitätssicherung im Bildungswesen 

an der Berliner Humboldt-Universität (IQB) regel-
mäßig, wie groß die Anteile an der Schülerschaft 
sind, die Mindest- und Regelstandards erreichen, 
verfehlen oder übertreffen und differenziert dabei 
nach Migrationshintergrund.55 Der Nationale Bil-
dungsbericht weist schon seit Jahren darauf hin, 
dass die Schülerkompetenzen bei Kindern und 
Jugendlichen mit Migrationshintergrund zum Teil 
deutlich unter denen der Kinder ohne diesen Hin-
tergrund liegen. Allerdings werden die Daten nur 
in größeren Zeitabständen erhoben.

Erreichen oder Übertreffen der Regelstandards in der 4. und 9. Klassenstufe nach Migrationshintergrund, 2011, 
2016 und 2018 (Angaben in Prozent)

55 „Die Erfassung der Schülerkompetenzen erfolgt mittels Zufallsstichproben. Die Teilnahme an den Tests ist an öffentlichen Schulen verbindlich. 
(…) Für neu zugewanderte Schülerinnen und Schüler mit einer nichtdeutschen Herkunftssprache bestand keine Teilnahmepflicht, wenn sie we-
niger als ein Jahr in deutscher Sprache unterrichtet wurden und nicht in der Lage waren, Deutsch zu lesen oder zu sprechen. Neuzuwanderung 
schlägt sich daher nur zeitverzögert nieder. (…) Zur Bestimmung des Migrationshintergrundes wird erfasst, ob ein oder beide Elternteile im 
Ausland geboren sind.“ (Integrationsministerkonferenz 2021: 58)
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Für die 4. Jahrgangsstufe wurden 2011 und 2016 
die Kompetenzen in Mathematik und Deutsch-Le-
sen geprüft; bei der 9. Jahrgangsstufe wurden 
die Lesekompetenzen 2011 und 2016 untersucht 
und die mathematischen Kompetenzen 2018. 

Im Fach Mathematik erreichen oder übertreffen 
im Jahr 2016 insgesamt 62 % der Viertklässler die 
Regelstandards (s. vorangegangene Abbildung). 
Betrachtet man die Ergebnisse nach Migrations-
hintergrund zeigt sich, dass dies auf 70 % der Kin-
der ohne Migrationshintergrund zutrifft, aber nur 
auf 51 % der Kinder mit Migrationshintergrund. 

Im Fach Deutsch (Lesen) dagegen liegen die 
Gesamtanteile der Kinder in der 4. Jahrgangsstu-
fe, die die Regelstandards erreichen oder über-
treffen, mit 68 % etwas höher. Differenziert nach 
Migrationshintergrund zeigt sich, dass auch hier 
die Kinder ohne diesen Hintergrund besser ab-
schneiden (78 % vs. 56 %).

In der 9. Jahrgangsstufe erreicht oder übertrifft 
lediglich etwa die Hälfte (48 %) die Regelanfor-
derungen im Bereich Lesen, und zwar 56 % der 
Jugendlichen ohne und 35 % der Jugendlichen 
mit Migrationshintergrund. Im Hinblick auf die 
mathematischen Kompetenzen erreichen oder 
übertreffen 52 % der Schülerinnen und Schüler 
ohne Migrationshintergrund die Regelstandards 
und 30 % der Jugendlichen mit Migrationshinter-
grund.

Zwischen 2011 und 2016 kann bei Schülerinnen 
und Schülern mit Migrationshintergrund in beiden 
Kompetenzbereichen eine Verbesserung konsta-
tiert werden; die beobachtete Lücke wird kleiner.

Die folgende Abbildung illustriert das Nichterrei-
chen der schulischen Mindeststandards in den 
Fächern Mathematik und Deutsch (Lesen) in un-
terschiedlichen Klassenstufen und verschiedenen 
Jahren:

Nichterreichen der Mindeststandards in der 4. und 9. Klassenstufe nach Migrationshintergrund, 2011, 2016 und 
2018 (Anteile in Prozent)
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Im Fach Mathematik erreichte im Jahr 2016 fast 
ein Fünftel (19 %) der Viertklässler mit Migrations-
hintergrund die Mindeststandards nicht; unter 
den gleichaltrigen Kindern ohne Migrationshin-
tergrund waren es 11 %.

Die Lesekompetenzen erwiesen sich – zumindest 
in der 4. Klasse – als besser; hier erreichten 17 % 
der Kinder mit und 6 % der Kinder ohne Migrati-
onshintergrund die Mindeststandards nicht. In der 
9. Jahrgangsstufe erreichten 35 % der Jugendli-
chen mit Migrationshintergrund die Mindeststan-
dards beim Lesen nicht, aber „nur“ 16 % der Ju-
gendlichen ohne Migrationshintergrund. Obwohl 
sich auch hier bei Schülerinnen und Schülern mit 
Migrationshintergrund gegenüber 2011 leichte 
Verbesserungen beobachten lassen, kann deutli-
cher Handlungsbedarf konstatiert werden. 

Eine weitere Differenzierung der Daten ist mög-
lich und zeigt, dass sowohl in der 4. auch in der 9. 
Jahrgangsstufe mehr Schüler mit Migrationshin-
tergrund und nur einem zugewanderten Elternteil 
die Regelstandards erreichen oder übertreffen als 
Schüler, bei denen beide Elternteile im Ausland 
geboren sind. Bedenklich ist, dass 40 % der Schü-
lerinnen und Schüler mit beidseitigem Migrations-
hintergrund in der 9. Klasse die Mindeststandards 
beim Lesen nicht erfüllen. Details dazu finden sich 
in Tabelle B4 im Online-Anhang.

Die Daten legen nahe, dass viele Schülerinnen 
und Schüler mit Migrationshintergrund immer 
noch besonderen Unterstützungsbedarf haben, 
obwohl sich ihre gemessenen Leistungs- bzw. 
Kompetenzrückstände in den letzten Jahren ver-
ringerten. (Autorengruppe Bildungsberichterstat-
tung 2014: 88f.; Sachverständigenrat deutscher 
Stiftungen für Integration und Migration 2014a: 
18, 2016b; OECD 2016c) Die PISA-Studie 201656 

belegt eine „Leistungslücke“ zwischen Kindern 
der ersten sowie zweiten Zuwanderergeneration 

und Kindern ohne Migrationshintergrund von fast 
einem Schuljahr – „selbst wenn man die Unter-
schiede in der sozialen Herkunft und die zuhause 
gesprochene Sprache in Rechnung stellt“ (OECD 
2016b).

Weiterführende Literatur
Autorengruppe Bildungsberichterstattung (2008 und 
Folgejahre); Beauftragte der Bundesregierung für 
Migration, Flüchtlinge und Integration (2016, 2019); Di-
onysos/Illiger (2016); Henschel et al. (2019); Hessisches 
Ministerium für Soziales und Integration (2021); Institut 
der deutschen Wirtschaft (2017); Integrationsminister-
konferenz (2019, 2021); Konsortium Bildungsbericht-
erstattung (2006); Lokhande/Schu (2021); Sachver-
ständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und 
Migration (2017e); Sachverständigenrat für Integration 
und Migration (2021b); Stanat et al. (2019); Statistisches 
Bundesamt/Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialfor-
schung (2021); Wilkens (2013)

> Tabellen B4 im Online-Anhang

56 Das Programme for International Student Assessment (PISA) untersucht, inwieweit Schülerinnen und Schüler gegen Ende ihrer Pflichtschulzeit 
Kenntnisse und Kompetenzen erworben haben, die es ihnen ermöglichen, an der Wissensgesellschaft teilzuhaben. Mehr als eine halbe Million 
Schülerinnen und Schüler im Alter von 15 Jahren haben in 72 Ländern und Regionen an der letzten Erhebung teilgenommen. Der Schwerpunkt 
der Untersuchung in 2016 lag auf den Naturwissenschaften.
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B5 Intensivschülerinnen und -schüler

Definition 

Zahl der Schülerinnen und Schüler, die vorübergehend in Intensiv-
klassen oder Intensivkursen beschult werden. 

Datenquelle

Schulstatistik
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Ein größerer Teil von Neuzugewanderten im 
schulpflichtigen Alter verfügt nicht über ausrei-
chende Deutschkenntnisse, um dem Unterricht an 
regulären Schulen zu folgen. Daher bieten Schu-
len sog. Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinstei-
gern verpflichtend Intensivklassen an, die eine 
Hilfe für den Erwerb grundlegende Kenntnisse 
unserer Sprache bieten. Sie bestehen in der Re-
gel ein Jahr und bereiten den Übergang in Regel-
klassen vor. Intensivklassen können regional oder 
überregional organisiert sein.

Für Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger, 
die keine Intensivklassen besuchen können, wer-
den verpflichtend Intensivkurse angeboten. Die-
se finden während des regulären Unterrichts statt, 
dauern bis zu zwei Jahre und vermitteln ebenfalls 
grundlegende Kenntnisse der deutschen Sprache. 

Außerdem werden Alphabetisierungskurse an-
geboten, die sich an Schülerinnen und Schüler 
wenden, die bislang keine Schule besucht haben 
und/oder das lateinische Alphabet als weitere 
Schrift erlernen müssen. Sie finden ebenfalls wäh-
rend der Unterrichtszeit in den Intensivklassen 
oder Intensivkursen statt. 

Weiterführende Literatur
Hessisches Kultusministerium (2021); Pagel et al. (2021)

> Tabelle B5 im Online-Anhang

Schülerinnen und Schüler in Intensivklassen und -kursen, Schuljahr 2015/16 bis 2019/20
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B6 Schulentlassene (IntMK D3)

Definition 

Anteil der Schulentlassenen57 eines Jahrgangs an allgemein-
bildenden Schulen nach Schulabschluss und Migrationshintergrund 
an allen Schulentlassenen der jeweiligen Gruppe

Datenquelle

Schulstatistik
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Die Teilhabe von Jugendlichen mit Migrations-
hintergrund an schulischer Bildung spiegelt sich 
besonders gut in ihren Schulabschlüssen wieder. 
Dieser Indikator misst die erreichten Abschlüsse 
bei den Schülerinnen und Schülern eines Jahr-
gangs zum Ende ihrer Schullaufbahn.58 Der Schul-
abschluss hat einen wesentlichen Einfluss auf die 
weitere Bildungsbiographie bzw. die Chancen am 
Arbeitsmarkt. 

Demnach übersteigt im Schuljahr 2020/21 der 
Anteil der Abiturientinnen und Abiturienten ohne 
Migrationshintergrund mit 37 % den der Abitu-
rientinnen und Abiturienten mit Migrationshin-
tergrund (21 %) erheblich. Der Anteil der Schul-
entlassenen mit Hauptschulabschluss liegt unter 
jungen Leuten ohne Migrationshintergrund deut-
lich niedriger als unter denen mit Migrationshin-
tergrund (13 % vs. 24 %). Jugendliche mit Migra-
tionshintergrund verlassen häufiger die Schule 

Schulentlassene nach Schulform, Migrationshintergrund und Geschlecht, Schuljahr 2020/21 (Angaben in Prozent) 

57 „Schulabgänger“ umfassen nach Definition der Kultusministerkonferenz die Jugendlichen, die die Schule ohne Abschluss verlassen. Die Schüler 
mit Abschluss werden dagegen als „Absolventen“ bezeichnet. Das Bundesinstitut für Berufsbildung umschreibt Schulabgänger und Absolven-
ten als „Schulentlassene“ (Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2012: VII).  

58 An den beruflichen Schulen holen viele Schülerinnen und Schüler ihren allgemeinbildenden Schulabschluss nach, andere erwerben dort einen 
höherwertigen Schulabschluss. Insgesamt wurden 2014 ein „Viertel aller allgemeinbildenden Schulabschlüsse an Absolventen beruflicher Schu-
len vergeben“ (Schedding-Kleis 2015: 132). 
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Schulentlassene nach Schulform, Migrationshintergrund und Geschlecht, Schuljahr 2020/21 (Angaben in Prozent) 

59 Außerdem ist darauf hinzuweisen, dass die Abiturientenquoten in den einzelnen Bundesländern sehr stark voneinander abweichen; sie schwan-
ken zwischen 29 % in Bayern und 57 % in Hamburg (2019). Damit variieren auch die Abiturientenquoten der Ausländerinnen und Ausländer: In 
Bayern ist die Abiturientenquote der deutschen Schulentlassenen fast dreimal so hoch wie die der ausländischen, in Hamburg liegt sie dagegen 
gut zweimal so hoch (Integrationsministerkonferenz 2021; eigene Berechnungen).

ohne  Schulabschluss (4 % vs. 1 %). Die Anteile der-
jenigen, die ihre Schullaufbahn mit einem Real-
schulabschluss beenden, sind in beiden Gruppen 
identisch (46 %). Die Abbildung zeigt ferner, dass 
junge Frauen tendenziell etwas höhere Schulab-
schlüsse erreichen als junge Männer, unabhängig 
vom Migrationshintergrund. Allerdings verdecken 
die Zahlen, dass die Bildungserfolge von Jugend-
lichen mit Migrationshintergrund sehr heterogen 
sind.59 
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Bei Schulabschlüssen ist bei Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund über den Berichtszeitraum 
hinweg zunächst eine leichte Aufwärtsmobilität zu 
beobachten, die dann stagniert. Während sich der 
Anteil derer, die die Schule mit Realschulabschluss 
verlassen, über die vergangenen Jahre hinweg 
zwischen 42 % und 46 % bewegte, schwankte der 
Anteil der Schulabgängerinnen und -abgänger 
mit Abitur zwischen 18 % und 24 %: Zurückgegan-
gen ist der Anteil der Schulentlassenen mit Haupt-
schulabschluss von 29 % auf 24 %. Der Anteil der 
Schulabgänger ohne Schulabschluss schwankt um 
die 4 %. 

Das vorherige Säulendiagramm zeigt wenig Dy-
namik im Hinblick auf die Angleichung der Schul-
abschlüsse. Die Lücke zwischen den Bildungsab-
schlüssen hat im Berichtszeitraum Bestand gehabt 
und nach wie vor erreichen Jugendliche ohne 
Migrationshintergrund im Durchschnitt höhere 
Schulabschlüsse als Jugendliche mit Migrations-
hintergrund.

Weiterführende Literatur
Autorengruppe Bildungsberichterstattung (2008 und 
Folgejahre); Beauftragte der Bundesregierung für 
Migration, Flüchtlinge und Integration (2016, 2019); Di-
onysos/Illiger (2016); Hessisches Ministerium der Justiz, 
für Integration und Europa (2012a, 2013a); Hessisches 
Ministerium für Soziales und Integration (2021b); Hes-
sisches Statistisches Landesamt (2022a und b); Institut 
der deutschen Wirtschaft (2017); Konsortium Bildungs-
berichterstattung (2006); Lokhande/Schu (2021); Jung-
kamp/Pfafferott (2019); Sachverständigenrat für Integ-
ration und Migration (2021b); Statistisches Bundesamt/
Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (2021); 
Wilkens (2013)

> Tabellen B6 im Online-Anhang
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B7 Übergangsstatus von allgemeinbildender Schule zu 
 beruflicher Ausbildung, Studium oder Erwerbs- bzw. 
 Nichterwerbstätigkeit (IntMK D5)

Definition 

Bevölkerung zwischen 18 und 25 Jahren nach Migrationshintergrund 
und Übergangsstatus

Datenquelle

Mikrozensus
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Die Untersuchung von Übergängen, die den Le-
benslauf von Menschen charakterisieren, ist Ge-
genstand der Übergangsforschung. Eine denkba-
re und häufig eingenommene Perspektive bezieht 
sich „auf die gesellschaftliche Institutionalisierung 
von Schule und Ausbildung, Erwerbstätigkeit und 
nachberuflicher Phase“. Dieser Lebensverlauf 
„wird strukturiert durch das Bildungs- und Ren-
tensystem“ (Felden 2010: 21f.). 

Dieser Indikator vergleicht die Übergänge der 
jungen Leute mit und ohne Migrationshinter-
grund und ihre Teilhabe an Ausbildung und Er-
werbstätigkeit. Für das Jahr 2019 zeigt sich, dass 
die Bevölkerung zwischen 18 und 25 Jahren mit 
Migrationshintergrund öfter noch die allgemein-
bildende Schule besucht als die Vergleichsgrup-
pe ohne Migrationshintergrund (12 % vs. 9 %). 
Gleichzeitig besucht diese Gruppe etwas häufiger 

Übergangsstatus der 18- bis 25-Jährigen nach Migrationshintergrund, 2015 bis 2019 (Angaben in Prozent)
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eine berufsbildende Schule (28 % vs. 26 %), aber 
deutlich seltener eine (Fach-)Hochschule (23 % vs. 
33 %). Die Unterschiede bei der Teilhabe an Er-
werbsarbeit sind zu vernachlässigen (jeweils ge-
rundet 26 %). Bedenklich ist, dass der Anteil der 
Nichterwerbstätigen unter jungen Erwachsenen 
mit Migrationshintergrund signifikant größer ist 
als bei der Vergleichsgruppe (11 % vs. 5 %). 

Vergleichsdaten sind für die Jahre 2015 und 2017 
verfügbar. Eine Gegenüberstellung der präsen-
tierten Daten mit denen des Jahres 2015 zeigt, 
dass die Nichterwerbstätigkeit in der Gruppe mit 
Migrationshintergrund deutlich zurückgegangen 
ist (von 15 % auf 11 %). Folgerichtig ist der Anteil 
der Erwerbstätigen bei der Gruppe mit Migrati-
onshintergrund um 4 Prozentpunkte gestiegen, 
während er bei der Gruppe ohne Migrationshin-
tergrund fast unverändert geblieben ist. Der An-
teil derjenigen, die an einer (Fach-)Hochschule 
studieren, schwankt bei jungen Erwachsenen mit 
Migrationshintergrund über die Jahre hinweg um 
etwa ein Viertel, bei jungen Erwachsenen ohne 
diesen Hintergrund um ein Drittel. 

Der Anteil der Gruppe mit Migrationshintergrund, 
der in einer beruflichen Schule lernt, hat nach ei-
nem geringfügigen Rückgang im Jahr 2017 das 
Niveau von 2015 überschritten, während er bei 
jungen Erwachsenen ohne Migrationshintergrund 
leicht sinkt. Der Anteil derjenigen, die in diesem 
Alter noch eine allgemeinbildende Schule besu-
chen, ist in der Gruppe der Personen mit Migra-
tionshintergrund etwas (um zwei Prozentpunkte) 
gestiegen, in der Gruppe ohne Migrationshinter-
grund konstant geblieben. 

Die Abbildung deutet die vieldiskutierte Zunah-
me der Studierneigung an; dies scheint jedoch 
nur auf junge Leute ohne Migrationshintergrund 
zuzutreffen, denn bei jungen Erwachsene mit 
Migrationshintergrund hat sich der Anteil der Stu-
dierenden leicht rückläufig entwickelt.

Weiterführende Literatur
Autorengruppe Bildungsberichterstattung (2020); 
Deutsches Jugendinstitut (2020); Hessisches Ministeri-
um für Soziales und Integration (2014b); Integrations-
ministerkonferenz (2021); Lokhande/Schu (2021); Jung-
kamp/Pfafferott (2019)

>  Tabelle B7 im Online-Anhang
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B8 Ausbildungsbeteiligungsquote

Definition 

Ausbildungsbeteiligung im Dualen System von Jugendlichen im  
Alter von 18 bis unter 21 Jahren nach Staatsangehörigkeit an der  
jeweiligen Bevölkerungsgruppe

Datenquelle

Berufsbildungs-
statistik

Ausbildungsbeteiligungsquote nach Staatsangehörigkeit, 18- bis unter 21-Jährige, 2008 bis 2020 
(Angaben in Prozent)

Der Berufseinstieg von Jugendlichen in Deutsch-
land erfolgt traditionell über eine berufliche Aus-
bildung im Dualen System, das in dieser Form nur 
wenige andere Länder kennen. Die duale Ausbil-
dung basiert auf Ausbildungsverträgen zwischen 
Auszubildenden und Ausbildungsbetrieben und 
ist gekennzeichnet durch die „Gleichzeitigkeit von 
schulischer und betrieblicher Ausbildung“ (Körner 
2012). Bundesweit wird allerdings schon länger 
eine „rückläufige Dynamik“ im Berufsbildungssys-
tem konstatiert (Autorengruppe Bildungsbericht-
erstattung 2016: 103); mit der Corona-Pandemie 
erreichte die Anzahl der abgeschlossenen Neu-
verträge in 2020 einen „historischen Tiefstand“. 

Die obige Abbildung zeigt eine deutliche Lücke 
zwischen der Ausbildungsbeteiligung von deut-
schen und ausländischen jungen Erwachsenen; 
die Daten können nicht nach Migrationshinter-
grund differenziert werden. Im Jahr 2020 betrug 
das Gefälle zwischen beiden Gruppen gut 12 Pro-
zentpunkte (23 % vs. 11 %). 

Junge Frauen gehen – unabhängig von ihrer 
Staatsangehörigkeit – seltener einer dualen Aus-
bildung nach als Männer, was auch in der Berufs-
struktur des Dualen Systems begründet liegt.60  
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60 Das Duale System bildet traditionell für den sekundären Sektor aus (vgl. Indikator B9), in dem tendenziell überwiegend Männer arbeiten. Junge 
Frauen dagegen ergreifen eher einen Beruf im tertiären bzw. Dienstleistungssektor. Differenzierter dazu Dignisius et al. (2018).
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Gering ist die Ausbildungsbeteiligung von aus-
ländischen Frauen, wie die folgende Abbildung 
zeigt, doch ist der Abstand zu den Ausländern 
nicht so groß wie unter deutschen Frauen und 
Männern: 

61  Die Berufsbildungsstatistik unterscheidet nur nach der Staatsangehörigkeit; andere Erhebungen des Bundesinstituts für Berufsbildung – z. B. die 
BIBB-Übergangsstudie – differieren jedoch auch nach dem Migrationshintergrund.

62  Die im Nationalen Bildungsbericht vorgenommene Segmentierung des beruflichen Ausbildungssystems nach Berufen und schulischem Vorbil-
dungsniveau verdeutlicht in besonderem Maße die insgesamt geringeren Chancen von Schulentlassenen mit niedrigen Schulabschlüssen, unter 
denen Ausländerinnen und Ausländer überproportional vertreten sind (Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2016: 111f.).

63  Die Einmündungsquote bezeichnet den „Anteil der ausbildungsinteressierten Personen, der einen neuen Ausbildungsvertrag abschließt“. Sie 
informiert darüber, wie weit es gelingt, „Jugendliche, die sich im Berichtsjahr zumindest zeitweise für eine Berufsausbildung interessieren, auch 
für eine Beteiligung an Berufsausbildung zu gewinnen“ (Bundesinstitut für Berufsbildung 2021: 28).

Die Autorengruppe Bildungsberichterstattung 
(2020: 168) konstatiert, dass die Absolventinnen 
und Absolventen eines mittleren Schulabschlus-
ses mit Migrationshintergrund nach Verlassen der 
allgemeinbildenden Schule „seltener einen naht-
losen Übergang in eine stabile duale Ausbildung 
als solche ohne Migrationshintergrund finden“.

Auch das Bundesinstitut für Berufsbildung weist 
auf die Ungleichheiten nach Staatsangehörigkeit 
bzw. Migrationshintergrund61 beim Zugang zu be-
ruflicher Bildung hin. Die Einmündungschancen 
für Jugendliche mit Migrationshintergrund sind 
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Ausbildungsbeteiligung nach Staatsangehörigkeit und Geschlecht 2020 (Angaben in Prozent)

„auch bei gleicher Vorbildung, gleicher sozialer 
Herkunft, gleichem Suchverhalten und gleicher 
Ausbildungsmarktlage“ niedriger (Bundesinstitut 
für Berufsbildung 2021: 287f.). Unterschiede be-
stünden nicht nur nach Schulabschluss62, sondern 
auch nach Herkunftsland und Generation: Nach 
Untersuchungen des Instituts (ebda.: 287) ist die 
Einmündungsquote63 von aus der Türkei oder ei-
nem arabischen Land stammenden Jugendlichen 
besonders niedrig. Mit aufsteigendem Genera-
tionenstatus zeigt sich auch „ein höherer Über-
gangserfolg in eine berufliche Ausbildung“ (Bun-
desinstitut für Berufsbildung 2021: 167). Auch 
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die Auswahlstrategien von Unternehmen können 
junge Bewerberinnen und Bewerber mit Migrati-
onshintergrund benachteiligen. Ein besonderes 
Hindernis besteht, wenn die deutschen Sprach-
kompetenzen unzureichend sind (vgl. dazu z. B. 
Bethscheider/Wullenweber 2016).

Im Berichtszeitraum hat sich die Ausbildungs-
beteiligungsquote64 insgesamt und auch nach 
Staatsangehörigkeiten rückläufig entwickelt. Sie 
sank für Jugendliche mit deutscher Staatsangehö-
rigkeit von 29 % auf knapp 23 %, für junge Leute 
mit ausländischer Staatsangehörigkeit sogar von 
17 % auf 9 %, um dann wieder auf 13 % zu steigen 
und auf 11 % zu fallen. 

Die höhere Quote und die Entwicklung unter 
den jungen Erwachsenen mit deutscher Staats-
angehörigkeit kann zum Teil auf einen höheren 
Anteil an Abiturientinnen und Abiturienten unter 
den Schulentlassenen und gestiegene Studiernei-
gung zurückgeführt werden (genauer dazu Auto-
rengruppe Bildungsberichterstattung 2016: 101). 
Bundesweit übersteigt seit wenigen Jahren die 
Zahl der Studienanfängerinnen und Studienanfän-
ger die Zahl der Ausbildungsanfängerinnen und 
Ausbildungsanfänger. Gleichzeitig geht das An-
gebot an Ausbildungsplätzen seit Jahren zurück. 

Dass 2020 die Zahl der unbesetzt bleibenden Aus-
bildungsstellen trotz des Rückgangs bei den an-
gebotenen Ausbildungsstellen stieg, wird zurück-
geführt auf „unsichere Geschäftserwartungen, 
finanzielle Gründe und Rekrutierungsprobleme“ 
(Bellmann/Fitzenberger 2020). Der Rückgang der 
Zahl der Neuverträge traf vor allem von der Pan-
demie stark betroffene Branchen wie das Gast- 
und das Verkehrsgewerbe, weniger dagegen den 
Einzelhandel oder das Handwerk.

Junge Ausländerinnen und Ausländer treten 
überproportional häufig in das sog. „Übergangs-
system“ ein statt in eine betriebliche oder schuli-
sche berufliche Ausbildung. Dieses umfasst (Aus-)
Bildungsangebote, die zu keinem anerkannten 
Berufsabschluss führen. Die Angebote beabsichti-
gen eine Verbesserung der Kompetenzen von Ju-
gendlichen zur Aufnahme einer Ausbildung oder 
Beschäftigung und möglicherweise das Nachho-
len eines Schulabschlusses. 

Insgesamt bleiben viele junge Erwachsene mit 
ausländischer Staatsangehörigkeit aufgrund ihrer 
„ungünstigeren Ausgangs- und Ausbildungsbe-
dingungen“ nach wie vor ohne einen beruflichen 
Bildungsabschluss.65 Eine abgeschlossene Be-
rufsausbildung aber gilt in Deutschland als eine 
wesentliche Voraussetzung nicht nur für einen Ein-
stieg ins Berufsleben, sondern auch für die Kon-
tinuität des Erwerbsverlaufs und als Absicherung 
gegen Arbeitslosigkeit. 

Unter dem Gesichtspunkt der Teilhabe ist die 
Entwicklung dieses Indikators als sehr problema-
tisch einzuschätzen; hinzu kommt, dass sich am 
Arbeitsmarkt in manchen Branchen ein Engpass 
an ausreichend qualifizierten Nachwuchskräften 
abzeichnet66, der sich nachteilig auf die wirtschaft-
liche Dynamik Hessens auswirken kann.

Weiterführende Literatur
Autorengruppe Bildungsberichterstattung (2008 und 
Folgejahre); Beauftragte der Bundesregierung für 
Migration, Flüchtlinge und Integration (2016, 2019); 
Bellmann/Fitzenberger (2021); Bertelsmann Stiftung 
(2015d); Bethscheider/Wullenweber (2016); Bundesin-
stitut für Berufsbildung (2021); Bundesministerium für 
Bildung und Forschung (2021b); Deutsches Jugendin-
stitut (2020); Hessen Agentur (2019); Kroll/Uhly (2018); 
Sachverständigenrat für Integration und Migration 
(2021b); Statistische Ämter des Bundes und der Länder 
(2021b); Statistisches Bundesamt/Wissenschaftszent-
rum Berlin für Sozialforschung (2021); Wieland (2021)

> Tabelle B8 im Online-Anhang

64 Das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) weist seit einiger Zeit die Ausbildungsanfängerquote aus. Dies ist der Anteil der Ausbildungsan-
fängerinnen und -anfänger an der Wohnbevölkerung, wobei das Alter berücksichtigt wird. Auch diese Quote ist 2015 gesunken. Das Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung (2017: 48) führt dies auf die allmähliche Einbeziehung der überwiegend jüngeren Geflüchteten in die 
ausländische Wohnbevölkerung im ausbildungsrelevanten Alter zurück.

65 Der Bildungsbericht konstatiert darüber hinaus, dass ausländische Jugendliche überdurchschnittlich hohe Vertragsauflösungsquoten aufweisen 
(Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2016: 114).; s.a. Bundesministerium für Bildung und Forschung 2017: 50).

66 Das Bundesinstitut für Berufsbildung weist besonders auf die Probleme der Besetzung von Ausbildungsplätzen im Handwerk hin; s. dazu jedoch 
die interessante Entwicklung, die mit Indikator S12 abgebildet wird.
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B9 Auszubildende nach Ausbildungsbereichen (IntMK D7)

Definition 

Verteilung der Auszubildenden nach Staatsangehörigkeit auf die 
Ausbildungsbereiche des Dualen Systems

Datenquelle

Berufsbildungs-
statistik

Wichtig für die Frage der Teilhabe an beruflicher 
Bildung ist nicht nur die Beobachtung der Ausbil-
dungsbeteiligung von Jugendlichen mit Migrati-
onshintergrund im Dualen System, sondern auch 
ihrer Verteilung auf Ausbildungsberufe bzw. Wirt-
schaftsbereiche. Allerdings sind die Daten der Be-
rufsbildungsstatistik nur nach Staatsangehörigkeit 
differenzierbar. 

Der Indikator zeigt, dass deutsche und auslän-
dische Jugendliche überwiegend in den Wirt-
schaftszweigen Industrie und Handel – gefolgt 
vom Handwerk und den sog. Freien Berufen (da-
runter fallen z. B. Erzieherinnen und Erzieher oder 
Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten) – 

ausgebildet werden. Der Anteil der Auszubilden-
den im Öffentlichen Dienst und in der Landwirt-
schaft ist vergleichsweise gering. 

Für ausländische Jugendliche hat das Handwerk 
als Ausbildungsbereich größere Relevanz als für 
Deutsche (33 % vs. 26 %); dies gilt auch für die 
Freien Berufe (13 % vs. 8 %). Entsprechend ist der 
Anteil derer, die in den Bereichen Industrie und 
Handel ausgebildet werden, mit 53 % kleiner als 
der bei den deutschen Jugendlichen (60 %).

Im Berichtszeitraum ist der Anteil der ausländi-
schen Jugendlichen, die in den Bereichen Indus-
trie und Handel ausgebildet werden, zunächst 

Auszubildende in verschiedenen Ausbildungsbereichen nach Staatsangehörigkeit, 2005 bis 2020  
(Angaben in Prozent)
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Auszubildende in verschiedenen Ausbildungsbereichen nach Staatsangehörigkeit und Geschlecht 2019 
(Angaben in Prozent) 
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deutlich gestiegen, um dann wieder auf das Aus-
gangsniveau zu fallen und wieder zu steigen. Die 
Daten deuten an, dass die Bedeutung des Hand-
werks als Ausbildungsbereich für ausländische 
Jugendliche vorübergehend zugenommen hat, 
was auch auf Jugendliche mit Fluchthintergrund 
zurückzuführen sein dürfte (s. dazu Indikator S12), 
die zunehmend in den Ausbildungsmarkt eintre-
ten bzw. eingetreten sind.

Eine Differenzierung nach Geschlecht verdeut-
licht, dass Industrie und Handel sowohl für 
männliche als auch weibliche Auszubildende die 

zentralen Ausbildungsbereiche sind. Männliche 
Bewerber – und unter ihnen gerade die ohne 
deutsche Staatsangehörigkeit – finden daneben 
häufig eine Ausbildungsstelle im Handwerk (47 % 
der deutschen männlichen Auszubildenden vs. 
32 % der Ausländer). Fast vier von zehn Frauen 
ohne deutsche Staatsangehörigkeit in Ausbildung 
werden in den Freien Berufen, weitere 15 % im 
Handwerk ausgebildet; bei den deutschen weib-
lichen Auszubildenden liegen diese Anteile nied-
riger (21 % und 13 %). Dagegen erhalten 7 % der 
deutschen Frauen eine Ausbildung im öffentlichen 
Dienst, von den Ausländerinnen sind es nur 2 %. 

Weiterführende Literatur
Autorengruppe Bildungsberichterstattung (2016, 
2018); Beauftragte der Bundesregierung für Migrati-
on, Flüchtlinge und Integration (2016, 2019); Bundes-
institut für Berufsbildung (2017, 2019c); Deutsches 
Jugendinstitut (2020); Hessen Agentur (2019a); Hessi-
sches Statistisches Landesamt (2022a und b); Integra-
tionsministerkonferenz (2021); Kroll/Uhly (2018); Sach-
verständigenrat deutscher Stiftungen für Integration 
und Migration (2014); Statistisches Bundesamt/Wissen-
schaftszentrum Berlin für Sozialforschung (2021)

> Tabelle B9 im Online-Anhang
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B10 Berufsschülerinnen und Berufsschüler

Definition 

Anteil der Schülerinnen und Schüler an berufsschulischen Aus-
bildungsgängen, die zu einem beruflichen Abschluss führen, 
nach Migrationshintergrund 

Datenquelle

Berufsbildungs-
statistik

Seit Jahren gelten ausländische Jugendliche auch 
in der beruflichen Bildung als benachteiligt. Indi-
kator B8 hat dies anhand der deutlich geringeren 
Ausbildungsbeteiligungsquote verdeutlicht. Das 
konnte auch für Jugendliche mit Migrationshin-
tergrund vermutet werden. 

Seit kurzer Zeit liegen in Hessen Daten für Jugend-
liche mit Migrationshintergrund an Beruflichen 
Schulen vor. In der Abbildung sind nur die Ausbil-
dungsgänge abgebildet, die zu einem beruflichen 
Abschluss führen. Im Schuljahr 2020/21 betrug die 
Zahl der Berufsschülerinnen und  -schüler, die eine 

Ausbildung im Dualen System absolvieren, knapp 
97.700 und lag damit niedriger als in den Vorjah-
ren. Der Anteil der Jugendlichen mit Migrations-
hintergrund betrug ein Drittel (32,5 %). Gleicht 
man diese Daten mit der Alterszusammensetzung 
der Bevölkerung mit Migrationshintergrund ab 
(Indikator A1), so zeigt sich, dass Jugendliche mit 
Migrationshintergrund in diesen Ausbildungsgän-
gen unterrepräsentiert sind. Als positiv ist hervor-
zuheben, dass der Anteil dieser Jugendlichen in 
wenigen Jahren – die Beobachtung beginnt im 
Schuljahr 2016/17 – um über zehn Prozentpunkte 
gewachsen ist.

Anzahl und Anteile der Berufsschülerinnen und -schüler mit Migrationshintergrund in Ausbildungsgängen, 
die zu einem beruflichen Abschluss führen 
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Deutlich geringer ist die Zahl Jugendlichen in der 
vollzeitschulischen Ausbildung. Sie betrug im Jahr 
2020/21 gut 8.100 und ist im Beobachtungszeit-
raum kontinuierlich gefallen. Der Anteil der Schü-
lerinnen und Schüler lag hier höher als bei der 
Ausbildung im Dualen System und betrug 37,1 %. 
Auch hier kann gegenüber dem Beginn des Be-
obachtungszeitraums ein erhebliches Wachstum 
festgestellt werden.

Weiterführende Literatur
Autorengruppe Bildungsberichterstattung (2016, 2018, 
2020); Beauftragte der Bundesregierung für Migration, 
Flüchtlinge und Integration (2019); Bundesinstitut für 
Berufsbildung (2021); Bundesministerium für Bildung 
und Forschung (2021b); Hessen Agentur (2019a); In-
tegrationsministerkonferenz (2021); Sachverständigen-
rat deutscher Stiftungen für Integration und Migration 
(2014); Statistisches Bundesamt/Wissenschaftszentrum 
Berlin für Sozialforschung (2021)

> Tabelle B10 im Online-Anhang
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B11 Studierende

Definition 

Anteil der Studierenden an hessischen Hochschulen nach Staats- 
angehörigkeit und Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung

Datenquelle

Hochschulstatistik

Die Studiennachfrage auch von ausländischen 
Studierenden steigt nach wie vor stark (s. dazu 
Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2020: 
12; Hessisches Ministerium für Wissenschaft 
und Kunst 2022). An den staatlichen Hochschu-
len Hessens waren im Wintersemester 2020/21 
knapp 267.000 Studierende eingeschrieben, gut 
107.000 mehr als zu Beginn des Berichtszeit-
raums 2005/06. Etwas mehr als die Hälfte (51 %) 
ist männlich, obwohl mehr Frauen die Schule mit 
dem Abitur verlassen. Der Anteil an ausländischen 
Studierenden ist in den letzten Jahren konstant 
geblieben, im Wintersemester 2020/21 hatten 
gut 15 % der Studentinnen und Studenten keine 
deutsche Staatsangehörigkeit. 

Die Internationalisierung der Hochschulen zeigt 
sich vor allem im Anteil der Bildungsausländerin-
nen und -ausländer an allen Studierenden, der mit 

10 % größer ist als der der Bildungsinländerinnen 
und -inländer (5 %), die ebenfalls eine ausländi-
sche Staatsangehörigkeit besitzen. Bildungsaus-
länderinnen und -ausländer – in anderen Quellen 
als „internationale Studierende“ bezeichnet – sind 
ausländische Studierende mit einer ausländischen 
Hochschulzugangsberechtigung.  Demgegenüber 
haben Bildungsinländerinnen und -inländer ihre 
Hochschulzugangsberechtigung (z. B. das Abitur) 
in Deutschland oder an einer deutschen Aus-
landsschule erworben, besitzen aber nicht die 
deutsche Staatsangehörigkeit. 

Der Nationale Bildungsbericht weist darauf hin, 
dass internationale Studierende mit ihrem Stu-
dium in Deutschland häufig eine Bleibeperspek-
tive verbinden. Auch die Gebührenfreiheit des 
Studiums sowie arbeitsmarktbezogene Grün-
de dürften bei der Aufnahme eines Studiums in 

Anteil der Studierenden an hessischen Hochschulen nach Staatsangehörigkeit und Erwerb der Hochschulzugangs-
berechtigung, Wintersemester 2020/2021 (Angaben in Prozent)
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Bildungsausländer/
-innen 10%
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Deutschland eine Rolle spielen (Autorengruppe 
Bildungsberichterstattung 2018: 158). Da viele 
 Studienabsolventinnen und -absolventen tatsäch-
lich in Deutschland bleiben, kann in der Attrahie-
rung von Studieninteressenten aus dem Ausland 
ein Beitrag zur Gewinnung von Fachkräften gese-
hen werden.

Die meisten ausländischen Studierenden – hier 
sind jetzt Bildungsinländerinnen und -inländer und 
Bildungsausländerinnen und -ausländer gemeint) 
haben die türkische Staatsangehörigkeit; unter ih-

nen war der Anteil der Bildungsinländer 2020 mit 
83 % besonders hoch. Die anderen großen aus-
ländischen Studierendengruppen stammen aus 
China, Syrien, Indien, Vietnam, Kamerun, Italien, 
dem Iran und der Russischen Föderation sowie 
Marokko (zu Studierenden aus den Hauptasyllän-
dern s. Indikator S13). Sie haben ihre Studienbe-
rechtigung überwiegend im Ausland erworben; 
entsprechend ist der Anteil der Bildungsauslän-
derinnen und -ausländer bei diesen Gruppen – 
abgesehen von den Italienerinnen und Italienern 
– hoch, wie die folgende Tabelle verdeutlicht: 

Rang Nation Studierende davon: Bildungsausländer

1 Türkei 4.672 17 %

2 China 3.790 92 %

3 Syrien 1.727 87 %

4 Indien 1.709 97 %

5 Vietnam 1.423 88 %

6 Kamerun 1.296 98 %

7 Italien 1.276 35 %

8 Iran 1.257 87 %

9 Russische Föderation 1.191 73 %

10 Marokko 1.140 91 %

Ausländische Studierende insgesamt 39.169 69 %

Die zehn häufigsten Staatsangehörigkeiten der ausländischen Studierenden im Wintersemester 2020/21 mit 
Anteilen der Bildungsausländer (Angaben in Prozent) 
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Zu Studierenden in Hessen mit Migrationshin-
tergrund sind keine Daten veröffentlicht. Für 
Deutschland zeigt die Bildungsberichterstattung, 
dass die Teilhabe der Bevölkerung mit Migrati-
onshintergrund an der Hochschulbildung gerin-
ger ist als bei der Bevölkerung ohne Migrations-
hintergrund: In der Altersgruppe der 20- bis unter 
30-Jährigen studieren 23 % der Personen ohne, 
aber nur 15 % der Personen mit Migrationshinter-
grund (Autorengruppe Bildungsberichterstattung 
2016: 179, s.a. Autorengruppe Bildungsberichter-
stattung 2020: 204). Dieser Anteil hat sich jedoch 
seit 2005 deutlich erhöht. Der Bericht weist ferner 
darauf hin, dass die Übergangsquote bei Studi-
enberechtigten mit Migrationshintergrund etwas 
höher als bei Studienberechtigten ohne diesen 
Hintergrund ist, und wertet dies als Hinweis auf 
die hohen Bildungsaspirationen in dieser Gruppe. 
Andererseits wird ein erschwerter Studienstart he-
rausgearbeitet, da sich auch bei den Abiturnoten 
Unterschiede zwischen ausländischen und deut-
schen Jugendlichen beobachten ließen (Autoren-
gruppe Bildungsberichterstattung 2020: 187f.), 
aufgrund schlechterer Sprachkenntnisse kann 
auch das Verständnis beispielsweise von Fachtex-
ten von größeren Schwierigkeiten begleitet sein. 
Die Abbruchquoten bei Bildungsinländerinnen 
und -inländern sind deutlich höher als bei deut-
schen Studierenden (Sachverständigenrat für Inte-
gration und Migration 2021a: 8). 

Weiterführende Literatur
Autorengruppe Bildungsberichterstattung (2016, 2018, 
2020); Beauftragte der Bundesregierung für Migration, 
Flüchtlinge und Integration (2019, 2021); Deutscher 
Akademischer Austauschdienst (2019); Deutscher Aka-
demischer Austauschdienst/Deutsches Zentrum für 
Hochschul- und Wissenschaftsforschung (2015, 2021); 
Deutsches Jugendinstitut (2020); Hessisches Ministeri-
um für Wissenschaft und Kunst (2022); Hessisches Sta-
tistisches Landesamt (2022a und b); Hoffmeyer-Zlotnik/
Grote (2019); Sachverständigenrat deutscher Stiftun-
gen für Integration und Migration (2012c, 2017d und 
f); Sachverständigenrat für Integration und Migrati-
on (2021b und c); Statistische Ämter des Bundes und 
der Länder (2021b); Statistisches Bundesamt/Wissen-
schaftszentrum Berlin für Sozialforschung (2021)

> Tabelle B11 im Online-Anhang
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B12 Studienanfänger

Definition 

Zahl der Bildungsausländerinnen und Bildungsausländer im ersten  
Semester an hessischen  Hochschulen und ihr Anteil an allen Studien- 
anfängerinnen und -anfängern

Datenquelle

Hochschulstatistik

Bildungsausländerinnen und -ausländer unter den Studienanfängerinnen und -anfängern an hessischen Hoch-
schulen 2005 bis 2020, absolute Zahlen und Anteile in Prozent 

Die Internationalisierung der Hochschulen in 
Deutschland schreitet immer weiter voran und 
wird von der Bundesregierung gefördert. Auch 
das Hessische Ministerium für Wissenschaft und 
Kunst wirbt für den Wissenschafts- und Studi-
enstandort Hessen.

Der Anteil der Bildungsausländerinnen und -aus-
länder an allen Studienanfängerinnen und Studi-
enanfängern lag 2020 bei 16 %. Berücksichtigt 
sind hier nur Studienanfängerinnen und Studi-
enanfänger im ersten Hochschulsemester, nicht 
im ersten Fachsemester. Bildungsausländerinnen 

und -ausländer sind ausländische Studierende, 
die ihre Hochschulzugangsberechtigung im Aus-
land oder an einem deutschen Studienkolleg er-
worben haben.

Im Berichtszeitraum ist die Zahl der Bildungs-
ausländerinnen und Bildungsausländer bis 2018 
sowohl absolut als auch relativ zur Gesamtzahl 
aller Studienanfängerinnen und Studienanfän-
ger kontinuierlich gestiegen: Während sich 2005 
knapp 3.900 Bildungsausländerinnen und -aus-
länder (dies waren 13 % aller Studienanfänge-
rinnen und Studienanfänger) erstmalig an einer 
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Staatsangehörigkeit Anzahl 
Studienanfänger

China 861

Indien 492

Iran 321

Türkei 305

Vietnam 272

Syrien 233

Italien 186

Russische Föderation 179

Marokko 177

Korea 166

sonstige Staaten 3.337

Die zehn häufigsten Staatsangehörigkeiten unter aus-
ländischen Studienanfängern (nur Bildungsausländerin-
nen und -ausländer) an hessischen Hochschulen 2020 
(absolute Zahlen)

hessischen Hochschule einschrieben, waren es 
2018 knapp 8.300 (18 %). In 2019 hat die Zahl der 
 Bildungsausländerinnen und Bildungsausländer 
dann erstmalig seit zwölf Jahren leicht abgenom-
men, in 2020 gab es dann pandemiebedingt ei-
nen deutlichen Rückgang um 19 % im Vergleich 
zum Vorjahr.

Die Hauptherkunftsländer dieser Gruppe haben 
sich im Zeitverlauf verschoben: Von den Studien-
anfängerinnen und -anfängern des Jahres 2010 
stammten die meisten aus China (7 %), den Ver-
einigten Staaten (6 %) und Russland (5 %). 2020 ist 
der Anteil der Chinesen auf 13 % angestiegen; an-
dere wichtige Herkunftsländer waren Indien (8 %), 
der Iran und die Türkei mit jeweils 5 % aller Bil-
dungsausländerinnen und -ausländer (s. Tabelle). 

Der Frauenanteil unter den Studierenden lag bei 
47 %; überproportional viele Studentinnen kamen 
aus dem Iran, aus Russland und Korea während 
bei Bildungsausländern Studierende aus Syrien 
und Marokko häufiger vertreten waren. 

Knapp jeder vierte Studienanfänger bzw. jede 
vierte Studienanfängerin aus dem Ausland nahm 
2020 ein Studium der Wirtschaftswissenschaften 
auf (23 %). 12 % studierten Informatik und 8 % 
Elektro-/Informationstechnik gefolgt von Ma-
schinenbau/Verfahrenstechnik (5 %; s. folgende 
 Grafik).
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Weiterführende Literatur
Autorengruppe Bildungsberichterstattung (2016, 2018); 
Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flücht-
linge und Integration (2019); Deutscher Akademischer 
Austauschdienst (2019); Deutscher Akademischer Aus-
tauschdienst/Deutsches Zentrum für Hochschul- und 
Wissenschaftsforschung (2015, 2021); Hessisches Mi-
nisterium für Wissenschaft und Kunst (2022); Hessisches 
Statistisches Landesamt (2022a und b); Hoffmeyer-Zlot-
nik/Grote (2019); Mayer et al. (2012); Sachverständigen-
rat deutscher Stiftungen für Integration und Migration 
(2011, 2012c, 2017d, e und f); Statistische Ämter des 
Bundes und der Länder (2021b); Statistisches Bundes-
amt/Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung 
(2021)

> Tabellen B12 im Online-Anhang

Wirtschafts-
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Bauingenieurwesen
3%

Rechtswissenschaften
3%

Sozialwissenschaften 2,5%(Innen-)Architektur
2%

sonstige Fächer
33%

Fächerbelegung der Bildungsausländerinnen und -ausländer unter den Studienanfängern 2020 
(Angaben in Prozent) 
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B13  Studienerfolg (IntMK D6)

Definition 

Studienerfolgsquote von Bildungsinländerinnen und -inländern und 
Deutschen nach Prüfungsjahr, Studienbeginn und Geschlecht 

Datenquelle

Hochschulstatistik

Schreitet der Integrationsprozess voran, müssen 
sich die Bildungschancen auch bei der Hoch-
schulbildung anpassen. Hochschulen und andere 
mit tertiärer Bildung befasste Institutionen be-
obachten jedoch schon seit geraumer Zeit, dass 
die Studienerfolge von ausländischen Studieren-
den67 hinter denen von deutschen Studierenden 
ohne Migrationshintergrund zurückbleiben. Die 
Abbruchquoten seien deutlich höher68 und die 
Prüfungsergebnisse oft weniger gut (Sachverstän-
digenrat deutscher Stiftungen für Integration und 
Migration 2017f; o.V. 2017a; s. a. Beauftragte der 
Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und 
Integration 2016: 160; Autorengruppe Bildungs-
berichterstattung 2018: 163). 

Der hier verwendete Indikator vergleicht jedoch 
nur die Studienerfolge von Bildungsinländerinnen 
und -inländern und Deutschen, was den vorlie-
genden Daten geschuldet ist. Die obige Abbil-
dung zeigt die Erfolgsquoten beider Gruppen im 
Jahr 2018, wobei ein Studienbeginn im Jahr 2010 
zugrunde gelegt wird69. Die Studienerfolgsquote 
für den betrachteten Zeitraum betrug bei deut-
schen Studierenden 77 %, bei Bildungsinländerin-
nen und -inländern bei 59 %. 

Wie bereits bei den Schulabgangsquoten schnei-
den auch hier die deutschen Frauen besonders 
gut ab. Ihre Studienerfolgsquote lag 2018 bei 
82 %, die der deutschen Männer bei 72 %. Auch 

Studienerfolgsquoten von Bildungsinländerinnen und -inländern und Deutschen, insgesamt und nach Geschlecht 
2018 (bezogen auf einen Studienbeginn im Jahr 2010, Angaben in Prozent) 

67 Zur Definition dieser Begriffe s. Indikator B11.
68 Nach Angaben des Sachverständigenrates deutscher Stiftungen für Integration und Migration (2017f: 15) lag die Studienabbrecherquote von 

Bachelorstudierenden ohne Migrationshintergrund im Jahr 2012 bei 28 %, bei ausländischen Studierenden dagegen bei 41 %. Er unterstreicht 
auch die persönlichen und volkswirtschaftlichen Konsequenzen der Studienabbrüche (ebda.: 6). 

69 „Erfolgsquoten können nur für mindestens zehn Jahre alte Studienanfängerkohorten sinnvoll berechnet werden, weil sich sonst zu viele Per-
sonen der Kohorte noch im Studium befinden. Die Erfolgsquoten einer Kohorte können sich zu späteren Berichtszeitpunkten noch ändern“, 
wenn noch Langzeitstudierende einen Abschluss machen. (Integrationsministerkonferenz 2019: 70)
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die Frauen mit Migrationshintergrund können den 
Bildungsvorsprung, den sie als Schulentlassene 
gegenüber den Männern erreicht haben, halten; 
die Studienerfolgsquote der Bildungsinländerin-
nen liegt mit 62 % über der der Männer mit 56 %. 

Im Berichtszeitraum haben sich die Studiener-
folgsquoten (jeweils bezogen auf einen acht Jahre 
zurückliegenden Studienbeginn) nicht eindeutig 
entwickelt. Während sich die Quote der deut-
schen Studienabsolventinnen und -absolventen 
zwischen 75 % und 80 % bewegt, schwankt die 
Quote der Bildungsinländerinnen und -inländer 
zwischen 56 % und 65 %, bleibt aber immer un-
terhalb der der deutschen Absolventinnen und 
Absolventen.

63
56

65 64
59

77 75 76
80 77

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2010 2012 2014 2016 2018

Bildungsinländer/-innen

Deutsche

Studienerfolgsquoten von Bildungsinländerinnen und -inländern und Deutschen 2010 bis 2018 (jeweils bezogen 
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Die Fachliteratur stellt fest, dass Studierende mit 
Migrationshintergrund verglichen mit Studieren-
den ohne diesen Hintergrund stärkere „vorgela-
gerte Selektionsprozesse“ (z. B. Zulassung auf-
grund von Abschlussnoten) zu durchlaufen haben 
und insgesamt weniger auf das Studium vorbe-
reitet sind. Außerdem seien über die Hälfte be-
züglich ihres familiären Hintergrundes „Bildungs-
aufsteigerinnen und -aufsteiger“, die größere 
Schwierigkeiten mit den „komplexen fachlichen 
Sachverhalten“ im Studium haben (Sachverstän-
digenrat deutscher Stiftungen für Integration und 
Migration 2017f: 5).
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Die Bildungserfolgsquote internationaler Studie-
render – also Bildungsausländerinnen und -aus-
länder – wird vom Statistischen Bundesamt nicht 
berechnet und kann daher in diesem Indikator 
nicht berücksichtigt werden. Der Vollständigkeit 
halber und in Ergänzung zu den Indikator B10 
und B11 sei an dieser Stelle aber angemerkt, dass 
Studierende aus dem Ausland über die geschil-
derten Punkte hinausgehende spezifische Schwie-
rigkeiten beim Studium zu bewältigen haben wie 
Sprachprobleme, finanzielle Engpässe und büro-
kratische Hemmnisse (darunter die Sorge um den 
Aufenthaltstitel). Außerdem fällt es Studierenden 
aus dem Ausland bisweilen nicht leicht, sich an 
die „unbekannte Studien- und Lernkultur zu ge-
wöhnen“ (Sachverständigenrat deutscher Stiftun-
gen für Integration und Migration 2017f: 26). In 
ihrem Herkunftsland zählen sie dagegen häufig 
zur „sozialen Elite“. Möglicherweise empfinden 
daher einige ihren Studienverlauf an einer deut-
schen Hochschule als desillusionierend. 

Der DAAD (Deutscher Akademischer Austausch-
dienst/Deutsches Zentrum für Hochschul- und 
Wissenschaftsforschung 2015: 126) fordert in die-
sem Zusammenhang eine bessere Integration der 
ausländischen Studierenden in den „Studienall-
tag und das soziale Umfeld außerhalb der Hoch-
schule“.

Weiterführende Literatur
Autorengruppe Bildungsberichterstattung (2016, 
2018); Beauftragte der Bundesregierung für Migration, 
Flüchtlinge und Integration (2016, 2019); Deutscher 
Akademischer Austauschdienst (2021); Deutscher Aka-
demischer Austauschdienst/Deutsches Zentrum für 
Hochschul- und Wissenschaftsforschung (2015, 2021); 
Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschafts-
forschung/Deutscher Akademischer Austauschdienst 
(2020); Hessisches Ministerium für Wissenschaft und 
Kunst (2022); Hessisches Statistisches Landesamt 
(2022b); Kristen (2016); Sachverständigenrat deutscher 
Stiftungen für Integration und Migration (2011, 2012c, 
2017d, e und f); Statistische Ämter des Bundes und 
der Länder (2021b); Statistisches Bundesamt/Wissen-
schaftszentrum Berlin für Sozialforschung (2021)

> Tabelle B13 im Online-Anhang
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B14  Teilnahme an beruflicher Weiterbildung

Definition 

Beteiligung an formeller beruflicher Weiterbildung nach Migrations-
hintergrund in einer Selbstauskunft

Datenquelle

SOEP

Teilnahme an beruflicher Weiterbildung nach Migrationshintergrund in einer Selbstauskunft, Personen zwischen 
18 und 65 Jahren, 2018 (Angaben in Prozent) 

Weiterbildung ist ein wesentlicher Bestandteil des 
von der Europäischen Union propagierten lebens-
langen Lernens und kann in berufliche, allgemeine 
und politische Weiterbildung untergliedert wer-
den. Im Zusammenhang mit Migration wird der 
Weiterbildung eine „Schlüsselrolle zur sozialen 
und beruflichen Partizipation von Zugewanderten 
und deren Nachkommen“ beigemessen (Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung 2018: 6).

Dieser Indikator bezieht sich auf berufliche Wei-
terbildung und umfasst den Besuch von Lehrgän-
gen. Diese Form wird auch als „formelle“ Weiter-
bildung bezeichnet. 

Lange wurde in der Weiterbildungsforschung mit 
dem Ausländerkonzept gearbeitet. Bei der beruf-
lichen Weiterbildung zeigte sich, dass Deutsche 
signifikant häufiger Weiterbildung wahrnehmen 

als Ausländerinnen und Ausländer (vgl. bereits 
Wilkens/Leber 2003). Die niedrigere Beteiligung 
von Zugewanderten in diesem Bereich wurde in 
der Literatur auf das im Durchschnitt geringere 
Qualifikationsniveau und die in der Regel niedri-
gere berufliche Position zurückgeführt. Sie kann 
darüber hinaus auch in Barrieren seitens der 
 Weiterbildungsteilnehmenden („Selbstselektion“) 
oder – bei betrieblicher Weiterbildung – in der 
Förderbereitschaft der die Weiterbildung finan-
zierenden Betriebe („Fremdselektion“) begründet 
sein. Letztlich können auch Sprachschwierigkeiten 
von Ausländerinnen und Ausländern sowie Infor-
mationsdefizite eine Rolle für die geringere Parti-
zipation spielen. 

Die Auswertung des SOEP macht eine Differen-
zierung nach Migrationshintergrund möglich.70   
Bei der Auswertung wurden nur Personen im 
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70 Die Fragestellung lautet: „Haben Sie im Jahr 2016 an beruflicher Weiterbildung teilgenommen? Damit ist jede Weiterbildungsmaßnahme 
gemeint, die eine vorhandene berufliche Vorbildung vertieft, erweitert oder bei der, wie bei einer Umschulung, eine berufliche Veränderung 
angestrebt wird. Der zeitliche Umfang der Weiterbildung kann wenige Stunden bis mehrere Monate umfassen. Die Initiative kann durch Sie 
selbst, durch Ihren Arbeitgeber oder durch eine öffentliche Einrichtung wie der Bundesagentur für Arbeit erfolgen.“
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 erwerbsfähigen Alter berücksichtigt. Demnach 
haben im Jahr 2018 22 % der Bevölkerung ohne 
Migrationshintergrund, aber nur 17 % der Bevöl-
kerung mit diesem Hintergrund an einer berufli-
chen Weiterbildung teilgenommen. Es kann also 
auch bei der Differenzierung nach Migrationshin-
tergrund eine Lücke konstatiert werden.

Der Nationale Bildungsbericht skizziert ebenfalls 
– aber auf Basis des Mikrozensus – für Gesamt-
deutschland eine starke Ungleichheit in der Teil-
nahme an beruflicher Weiterbildung zwischen 
Personen mit und ohne Migrationshintergrund, 
wohingegen die Beteiligung im Bereich der all-
gemeinen Weiterbildung vernachlässigbare Diffe-
renzen aufweise (Autorengruppe Bildungsbericht-
erstattung 2016: 182).

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(2018: 6) beschreibt generell – auf Basis des Adult 
Education Surveys (AES)71 –, dass Personen mit 
Migrationshintergrund seltener als Personen ohne 
Migrationshintergrund an Weiterbildung teilneh-
men, führt dies aber auf die niedrigere Weiterbil-
dungsbeteiligung der ersten Generation zurück. 
(Bundesministerium für Bildung und Forschung 
2018: 6). Bei der zweiten Generation ließen sich 
dagegen kaum Unterschiede zwischen Personen 
mit und ohne Migrationshintergrund beobach-
ten. Gleichzeitig bestehe ein Zusammenhang mit 
dem Alter: Gerade in den höheren Altersgruppen 
beteiligten sich Menschen mit Migrationshinter-
grund seltener an Weiterbildung (ebda.: 4). Per-
sonen mit Migrationshintergrund nutzen häufiger 
individuelle berufsbezogene Weiterbildung als 
Personen ohne diesen Hintergrund, aber seltener 
betriebliche Weiterbildung (ebda.).

Insgesamt geben Zugewanderte bei der Wahl 
der Weiterbildungsmaßnahmen Sprachkursen 
den Vorzug (ebda.). Da mangelnde Kenntnis über 
die eigenen Weiterbildungsmöglichkeiten eine 

 Hürde bei der Weiterbildung darstellt, ist eine ge-
zieltere Beratung besonders weiterbildungsferner 
Gruppen sinnvoll.

Weiterführende Literatur
Autorengruppe Bildungsberichterstattung (2016, 2018); 
Behringer et al. (2016); Bellmann (2003); Bilger (2017); 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2016); 
Bundesministerium für Bildung und Forschung (2018, 
2021a); Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 
(2019a); Jost/Leber (2021); Institut für Wirtschaft, Arbeit 
und Kultur (2021); OECD/EU (2018); Öztürk (2012); Sta-
tistisches Bundesamt/Wissenschaftszentrum Berlin für 
Sozialforschung (2021); Wilkens/Leber (2003) 

> Tabelle B14 im Online-Anhang

71 Der Adult Education Survey (AES) als „Datenerhebung über die Beteiligung und Nichtbeteiligung Erwachsener am lebenslangen Lernen" ist 
eine verpflichtende Erhebung für die Mitgliedstaaten der Europäischen Union und ersetzt seit 2007 das Berichtssystem Weiterbildung.
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72 Der Bildungsstand könnte alternativ in Kompetenzen gemessen werden, doch liegen hierzu keine ausreichenden Daten vor.

B15  Höchster allgemeinbildender Schulabschluss (IntMK D4)

Definition 

Anteil an Personen im Alter von 18 bis 65 Jahren nach Migrations-
hintergrund und höchstem erreichten allgemeinbildendem Schul-
abschluss an allen Personen der jeweiligen Gruppe

Datenquelle

Mikrozensus

Bevölkerung von 18 bis 65 Jahren nach Migrationshintergrund, Geschlecht und höchstem erreichten Schulab-
schluss 2019 (Angaben in Prozent)

Die Schulbildung und der erreichte Schulab-
schluss haben einen wesentlichen Einfluss auf 
die beruflichen Ausbildungschancen, den Zu-
gang zum Arbeitsmarkt und die gesellschaftliche 
Teilhabe. Der Indikator zeigt den Bildungsstand 
der Bevölkerung mit und ohne Migrationshinter-
grund, wobei die Abschlüsse auch im Ausland er-
worben worden sein können.72 Dargestellt ist die 
Altersgruppe der 18- bis unter 65-Jährigen, die 
sog. „Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter“. In 
der Querschnittsbetrachtung erlaubt der aktuelle 
Bildungsstand der Bevölkerung Rückschlüsse dar-
auf, welche Ressourcen dem Arbeitsmarkt poten-
ziell zur Verfügung stehen.

Diese Daten enthüllen auf den ersten Blick nicht 
solch deutliche Lücken zwischen der Bevölkerung 
mit und ohne Migrationshintergrund wie andere 
Indikatoren des Themenfeldes Bildung. Die An-
teile der Personen mit Hochschulreife oder Fach-
hochschulreife zeigen keine großen Differenzen 
(42 % vs. 46 %). Beim mittleren Schulabschluss 
werden die Abweichungen größer und betragen 
sechs Prozentpunkte (27 % vs. 33 %; s.a. die Abbil-
dung auf der nächsten Seite). 
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Besorgniserregend sind die zahlreichen Personen 
mit niedrigen oder fehlenden Schulabschlüssen, 
welche Teilhabechancen erheblich verringern: 
Während der Anteil der Personen mit Hauptschul-
abschluss in der Bevölkerung ohne Migrations-
hintergrund 20 % beträgt, liegt er bei der Bevöl-
kerung mit Migrationshintergrund bei 23 %. Und 
der Anteil derjenigen, die über keinerlei Schul-
abschluss verfügen, beträgt unter den Personen 
ohne Migrationshintergrund 1 %, unter denen mit 
Migrationshintergrund dagegen 9 %. Allerdings 
verdeckt die Darstellung starke Unterschiede 
nach Herkunftsregion (dazu Autorengruppe Bil-
dungsberichterstattung 2020: 68f.).

Unter Frauen mit Migrationshintergrund ist der 
Anteil der Personen ohne Abschluss geringfü-
gig höher als bei den Männern (9 % gegenüber 
8 %); bemerkenswert ist aber der hohe Anteil 

der  Frauen mit Hochschulzugangsberechtigung 
(44 %), der einige Prozentpunkte über dem der 
Männer liegt (40 %) und identisch ist mit dem 
der Frauen ohne Migrationshintergrund (44 %). 
Die vorherige Grafik verdeutlicht die Unterschie-
de in den Schulabschlüssen nach Geschlechtern 
eindrucksvoll und zeigt das große Potenzial vieler 
Frauen mit Migrationshintergrund.

Wie Tabelle B15 im Online-Tabellenanhang ver-
anschaulicht, verfügt die jüngere Altersgruppe (18 
bis unter 25 Jahre) über eine höhere Schulbildung 
als die Bevölkerung zwischen 18 und 65 Jahren, 
unabhängig vom Migrationshintergrund. 

Die folgende Abbildung zeigt die Entwicklung 
der vorliegenden Schulabschlüsse über die Jahre 
hinweg:

Bevölkerung von 18 bis 65 Jahren nach Migrationshintergrund und höchstem erreichten Schulabschluss 2005  
bis 2019 (Angaben in Prozent)
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Im Berichtszeitraum ist der Anteil der Personen 
mit niedrigem schulischen Bildungsabschluss in 
beiden Bevölkerungsgruppen zurückgegangen: 
Der Anteil derer, die höchstens über einen Haupt-
schulabschluss verfügen, sank zwischen 2005 und 
2019 unter den Personen mit Migrationshinter-
grund um 13 Prozentpunkte, unter denen ohne 
Migrationshintergrund um 14 Prozentpunkte. 
Gleichzeitig ist der Anteil der Personen mit Hoch-
schulzugangsberechtigung deutlich gewachsen: 
in der Bevölkerung mit Migrationshintergrund 
um elf Prozentpunkte, in der Bevölkerung ohne 
Migrationshintergrund um dreizehn. Obwohl der 
Anteil der Personen mit Migrationshintergrund 
ohne Schulabschluss im Zeitverlauf etwas sank, ist 
er mit 9 % immer noch zu hoch.

Weiterführende Literatur
Autorengruppe Bildungsberichterstattung (2016, 2018); 
Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flücht-
linge und Integration (2019); Deutsches Jugendinstitut 
(2020); Statistische Ämter des Bundes und der Länder 
(2021b); Statistisches Bundesamt/Wissenschaftszent-
rum Berlin für Sozialforschung (2021)

> Tabelle B15 im Online-Anhang
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B16  Höchster beruflicher Abschluss (IntMK D8)

Definition 

Anteil von Personen an der Bevölkerung mit verschiedenen 
beruflichen Abschlüssen

Datenquelle

Mikrozensus

Die beruflichen Qualifikationen haben einen star-
ken Einfluss auf den Zugang zum Arbeitsmarkt, 
die berufliche Stellung, das Einkommen und da-
mit wiederum die gesellschaftliche Teilhabe. Eine 
abgeschlossene Berufsausbildung gilt in Deutsch-
land als eine wesentliche Voraussetzung nicht nur 
für einen Einstieg ins Berufsleben, sondern auch 
für die Kontinuität des Erwerbsverlaufs und als 
Absicherung gegen Arbeitslosigkeit. Zwischen 
beruflicher Qualifikation und Arbeitslosigkeit lässt 
sich ein enger Zusammenhang beobachten, wes-
wegen auch „qualifikationsspezifische Arbeitslo-
senquoten“ berechnet werden (z. B. Institut für 
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 2019c; Möl-
ler/Walwei 2017: 54f.): Je höher die  berufliche 

Qualifikation von Personen im erwerbsfähigen Al-
ter ist, desto geringer ist tendenziell die Arbeitslo-
senquote. Die Betrachtung insbesondere der jün-
geren Altersgruppe gibt Hinweise darauf, welche 
Qualifikationen dem Arbeitsmarkt in nächster Zeit 
zur Verfügung stehen.

In Hessen liegt die Quote der Ungelernten etwas 
über dem gesamt- sowie westdeutschen Durch-
schnitt (Bundesinstitut für Berufsbildung 2021: 
281).73 Die Abbildung zeigt für die Altersgrup-
pe der ab 25-Jährigen (die dem Alter nach die 
Phase der beruflichen Ausbildung abgeschlos-
sen haben), dass das berufliche Qualifikationsni-
veau der Bevölkerung mit Migrationshintergrund 

Bevölkerung von 25 bis 65 Jahren nach Migrationshintergrund und höchstem erreichten beruflichen Abschluss 
2005 bis 2019 (Angaben in Prozent)

73 Die neuen Bundesländer weisen im Vergleich zu den westdeutschen Ländern einen geringeren Anteil an nicht formal Qualifizierten auf.
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 tendenziell deutlich niedriger ist als das der Be-
völkerung ohne Migrationshintergrund. So liegt 
der Anteil derjenigen, die keinen beruflichen Ab-
schluss aufweisen, bei 38 %, bei Personen ohne 
Migrationshintergrund dagegen nur bei 9 %. Über 
eine abgeschlossene Berufsausbildung verfügt 
ein Drittel der Bevölkerung mit Migrationshin-
tergrund (33 %), aber die Hälfte der Bevölkerung 
ohne Migrationshintergrund (52 %).

Hervorzuheben ist andererseits die relativ gro-
ße Gruppe der gut qualifizierten Menschen mit 
Migrationshintergrund: 21 % haben einen (Fach-)
Hochschulabschluss (gegenüber 26 % der Perso-
nen ohne Migrationshintergrund). 

Die folgende Tabelle differenziert den Migrations-
hintergrund noch weiter und zeigt, dass bzgl. der 
höchsten beruflichen Qualifikation – dem Hoch-
schulabschluss – allenfalls geringe Unterschiede 
zwischen Deutschen mit und ohne Migrationshin-
tergrund sowie Ausländerinnen und Ausländern 
bestehen. Ein großes Gefälle zeigt sich allerdings 
hinsichtlich eines nicht vorhandenen Berufsab-
schlusses zwischen den drei Teilgruppen: So hat 
über die Hälfte der in Hessen lebenden Personen 
ausländischer Nationalität keinen beruflichen Ab-
schluss (46 %), dagegen aber etwa 28 % der Deut-
schen mit Migrationshintergrund und knapp 10 % 
der Deutschen ohne diesen Hintergrund. Diese 
Lücken zeigen sich in der älteren Gruppe der 
35- bis 65-Jährigen deutlicher als in der Gruppe 
der 25- bis 35-Jährigen (s. Tabelle B16 im Online- 
Anhang).

Deutsche 
ohne MH 

Deutsche 
mit MH 

Personen mit 
ausländischer Staats-

angehörigkeit

ohne Abschluss 9 25 47

mit abgeschlossener Berufsaus-
bildung

52 42 28

mit Fachschulabschluss 13 10 6

mit Fachhochschulabschluss 10 7 4

mit Hochschulabschluss 16 16 16

insgesamt 100 100 100

Bevölkerung von 25 bis 65 Jahren nach Staatsangehörigkeit und Migrationshintergrund und höchstem erreichten 
beruflichen Abschluss 2019 (Angaben in Prozent)

Eine Differenzierung der Personen nach Ge-
burtsland zeigt, dass im Ausland Geborene mit 
Migrationshintergrund öfter keinen beruflichen 
Abschluss erreicht haben als in Deutschland Ge-
borene mit Migrationshintergrund (41 % vs. 20 %). 
Dies deutet darauf hin, dass ein nicht unerhebli-
cher Anteil der Zugewanderten als niedrigqualifi-
ziert einzuschätzen ist. 

Tabelle B16 im Online-Anhang zeigt ebenfalls, 
dass Frauen mit Migrationshintergrund etwas 
häufiger keinen Berufsabschluss als Männer ha-
ben (38 % vs. 37 %), gleichzeitig aber auch öfter 
über einen Hochschulabschluss verfügen (18 % 
vs.15 %). 
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Allerdings verdecken die hier präsentierten Daten 
starke Unterschiede nach Herkunftsregion (dazu 
bereits Autorengruppe Bildungsberichterstattung 
2012: 46). Das Bundesinstitut für Berufsbildung 
(2021: 289) weist für die Bundesrepublik aus, dass 
vor allem aus der Türkei selbst zugewanderte Per-
sonen oft (zu über 50 %) formal ungelernt sind. Bei 
jungen Erwachsenen ohne eigene Migrationser-
fahrung, deren Familien aus der Türkei stammen, 
liegt die Quote der Personen ohne Berufsab-
schluss mit 21,1 %. Junge Frauen sind davon we-
niger betroffen als junge Männer (19 % vs. 24 %).

Dies trifft auch auf Hessen zu: 58 % der Menschen 
mit türkischem Migrationshintergrund haben laut 
Mikrozensus 2019 keinen berufsqualifizierenden 
Abschluss. Auch bei Personen aus Afghanistan, 
Bulgarien, Marokko und Pakistan ist dieser Anteil 
besonders hoch. 

Im Berichtszeitraum ging der Anteil der Personen 
ohne beruflichen Abschluss sowohl in der Bevöl-
kerung mit als auch ohne Migrationshintergrund 
zurück: Er fiel in der erstgenannten Gruppe von 
43 % auf 38 % und in der letztgenannten von 15 % 
auf 9 %. Gleichzeitig wuchsen die Anteile der Per-
sonen mit Hochschulabschluss in beiden Gruppen 
von 11 % bzw. 12 % auf 16 %, so dass die Entwick-
lung in etwa parallel verlief. Der Anteil derjenigen 
mit abgeschlossener Berufsausbildung ist dage-
gen in beiden Gruppen etwas zurückgegangen 
und ist bei Personen mit Migrationshintergrund 
von etwa 37 % auf 33 % gefallen, bei Personen 
ohne diesen Hintergrund von ungefähr 57 % auf 
52 %. 

Weiterführende Literatur
Autorengruppe Bildungsberichterstattung (2012); Be-
auftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlin-
ge und Integration (2019, 2020); Brücker et al. (2021b); 
Bundesinstitut für Berufsbildung (2019d, 2021); Deut-
sches Jugendinstitut (2020); OECD/EU (2018); Seibert/
Wapler (2020); Statistische Ämter des Bundes und 
der Länder (2021b); Statistisches Bundesamt/Wissen-
schaftszentrum Berlin für Sozialforschung (2021)

> Tabelle B16 im Online-Anhang
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74 Die wirtschaftliche Entwicklung (gemessen am Bruttoinlandsprodukt) war im Berichtszeitraum – abgesehen von einem Einbruch in den Jahren 
2008 und (coronabedingt) 2020 – durchweg positiv. Zur wirtschaftlichen Entwicklung in Hessen siehe Hessisches Ministerium für Wirtschaft, 
Verkehr und Landesentwicklung (verschiedene Jahre).

5.1.2 ARBEIT

Erwerbsarbeit wird eine zentrale Rolle bei der 
Integration zugeschrieben und gilt als eine der 
„Kernaufgaben der Integrationspolitik“ (Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales 2020a). Sie ist 
die Voraussetzung für die Erzielung eines eigenen 
Einkommens, das eine selbstbestimmte Gestal-
tung des eigenen Lebens ermöglichen sollte und 
gesellschaftliche Teilhabe erleichtert. Es entlastet 
die Aufnahmegesellschaft von Unterstützungsleis-
tungen für die Zugewanderten und erhöht damit 
deren Akzeptanz. Gleichzeitig intensiviert Er-
werbsarbeit den Kontakt zwischen Zugewander-
ten und Mitgliedern der Aufnahmegesellschaft. 
Das Integrationsbarometer des Sachverständi-
genrates deutscher Stiftungen zu Integration und 
Migration (2016: 23) zeigt, dass auch die Bevöl-
kerung die Teilhabe am Arbeitsmarkt als „mit Ab-
stand wichtigstes Kriterium für eine Zugehörigkeit 
zur Gesellschaft in Deutschland“ einschätzt.

Es ist ein weltweit zu beobachtendes Phänomen, 
dass Migrantinnen und Migranten häufig in Wirt-
schaftsbereichen und Arbeitsverhältnissen be-
schäftigt sind, die für Erwerbstätige der Aufnah-
megesellschaft weniger attraktiv erscheinen (vgl. 
bereits Piore 1979). Integration in den Arbeits-
markt gilt dann als erreicht, wenn die Teilnahme 
der Zugewanderten am Erwerbsleben vergleich-
bar ist mit der der Angehörigen der Aufnahmege-
sellschaft. Eine Angleichung der Stellung im Be-
ruf und der Beschäftigung in den verschiedenen 
Wirtschaftszweigen zeigt eine vollständige Integ-
ration in das Erwerbsleben an. 

In den frühen 1980er Jahren nahm die Arbeits-
losigkeit von Ausländerinnen und Ausländern in 
Deutschland stark zu. Seit Jahren liegt die Arbeits-
losenquote der Nichtdeutschen im erwerbsfähi-
gen Alter bundesweit mehr als dreimal so hoch 
wie die der Deutschen. Die zentrale und relativ 
große Problemgruppe ist die der Ausländer ohne 

abgeschlossene Berufsausbildung (s. Indikator 
B14), die deutlich seltener erwerbstätig sind als 
diejenigen Deutschen, denen diese Qualifikation 
ebenfalls fehlt. Die starke Fluchtzuwanderung in 
den Jahren 2015 und 2016 hat diese Gruppe ver-
größert (s. dazu Indikator S1, S3 und S15).

Erwerbstätigkeit und Arbeitslosigkeit sind nicht 
nur vom Qualifikationsniveau der Bevölkerung im 
erwerbsfähigen Alter, sondern in starkem Maße 
auch vom Strukturwandel der Wirtschaft, ihrem 
Wachstum sowie der Konjunktur abhängig. Die 
Entwicklungen der Integrationsindikatoren im 
Themenfeld „Arbeit“ können daher nur im Kon-
text der wirtschaftlichen Entwicklung interpretiert 
werden.74 

Daneben spielen weitere Faktoren eine Rolle. Bei-
spielsweise wird die deutlich niedrigere Erwerbs-
beteiligung der Frauen mit Migrationshintergrund 
nicht nur auf ihre im Schnitt niedrigere Qualifikati-
on, sondern auch auf ihr im Durchschnitt jüngeres 
Alter zurückgeführt, wodurch sie öfter Familien- 
und Erwerbsarbeit vereinbaren müssen. Außer-
dem werden unterschiedliche Wertvorstellungen 
im Hinblick auf die Erwerbstätigkeit von Müttern 
zwischen weiten Teilen der Aufnahmegesell-
schaft und verschiedenen Zuwanderergruppen 
 vermutet.

Über Maßnahmen der Landesregierung, mit de-
nen Zugänge zum Arbeitsmarkt geschaffen wer-
den sollen, informiert der aktuelle Landessozial-
bericht (Hessisches Ministerium für Soziales und 
Integration 2022a).
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C1 Erwerbsquote (IntMK E1b)

Definition 

Anteil der Erwerbstätigen und Erwerbslosen im Alter von 15 bis 
unter 65 Jahren nach Migrationshintergrund an der jeweiligen 
Bevölkerungsgruppe

Datenquelle

Mikrozensus

Die Erwerbsquote beschreibt den Anteil der Er-
werbstätigen und der Erwerbslosen75 einer Alters-
gruppe an allen Personen derselben Altersgruppe 
und liefert damit wichtige Informationen über das 
Arbeitskräftepotenzial. In Deutschland wird für 
die Betrachtung in der Regel die Bevölkerung „im 
erwerbsfähigen Alter“, d. h. die Altersgruppe von 
15 Jahren bis zum Eintritt des Rentenalters (in der 
hier durchgeführten Berechnung des Indikators: 
65 Jahre) herangezogen.

Die Erwerbsquote der Personen mit Migrati-
onshintergrund bleibt aktuell mit 74 % hinter 
der von Personen ohne Migrationshintergrund 

(82 %). Damit ergibt sich eine deutliche Lücke in 
der Erwerbstätigkeit, möglicherweise auch in der 
Erwerbsorientierung. Da die Erwerbsquote ge-
meinhin mit der beruflichen Qualifikation steigt, 
sollte die Lücke auch im Zusammenhang mit der 
im Durchschnitt niedrigeren beruflichen Qualifika-
tion der Bevölkerung mit Migrationshintergrund 
gesehen werden. 

Im Berichtszeitraum ist ein Anstieg der Erwerbs-
quote für die gesamte hessische Bevölkerung 
festzustellen. Für die Personen ohne Migrati-
onshintergrund zeigt die obige Abbildung ein 
Wachstum um fast sieben Prozentpunkte, für die 

Erwerbsquote nach Migrationshintergrund 2005 bis 2019 (Angaben in Prozent, Personen zwischen 15 und 64 
Jahren)

75 Von diesen werden die sog. Nichterwerbspersonen abgegrenzt, d. h. die Personen, die keine Arbeit ausüben oder suchen (z. B. weil sie in Aus-
bildung, Erziehungszeit oder berufsunfähig sind) und folglich dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stehen.
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76 Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (2018a) weist darauf hin, dass die Zuwanderung von Frauen das Angebot an Haushaltsdienst-
leistungen erhöht.

Bevölkerung mit Migrationshintergrund zunächst 
eine Zunahme um knapp 3 Prozentpunkte. Nach 
einem Trendeinbruch im Jahr 2015 aufgrund der 
starken Fluchtzuwanderung erholte sich die Er-
werbsquote der Bevölkerung mit Migrationshin-
tergrund wieder und stieg dann über das Niveau 
von 2013. Insgesamt nahm die Erwerbsquote um 
knapp fünf Prozentpunkte zu. Aufgrund der Co-
rona-Pandemie ist in den nächsten Jahren ein er-
neuter Rückgang nicht auszuschließen.

Für beide Gruppen sind die Erwerbsquoten der 
Frauen geringer als die der Männer (s. Tabelle 
C1 im Online-Anhang). In Deutschland Geborene 
mit Migrationshintergrund zeigen eine signifikant 
niedrigere Erwerbsquote als im Ausland Gebo-
rene; dies gilt vor allem für die Männer (84 % vs. 
71 %; s. Abbildung unten).76
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Generell zeigt das Ländermonitoring der Integ-
rationsministerkonferenz (2021: 84ff.), dass die 
Erwerbsquote der ersten Generation in fast allen 
Bundesländern höher ist als die der zweiten. Ein 
Grund hierfür dürfte im jüngeren Durchschnittsal-
ter der in Deutschland Geborenen liegen, so 
dass hier noch ein größerer Teil in Ausbildung 
ist (ebda.: 80). Nach Zuzugszeiträumen betrach-
tet weist die Gruppe der zwischen 1990 bis 1999 
Zugezogenen von allen selbst Zugewanderten die 
höchste Erwerbsquote auf.

Weiterführende Literatur
Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flücht-
linge und Integration (2019, 2021a); Bundesagentur für 
Arbeit (verschiedene Quellen); Institut für Arbeitsmarkt- 
und Berufsforschung (2018a); Integrationsministerkon-
ferenz (2021); Statistisches Bundesamt/Wissenschafts-
zentrum Berlin für Sozialforschung (2021); WSI (2021a)

> Tabelle C1 im Online-Anhang



122 5  Integration und Teilhabe

C2 Erwerbstätigenquote (IntMK E1a)

Definition 

Anteil der Erwerbstätigen im Alter von 15 bis unter 65 Jahren nach
Migrationshintergrund an der jeweiligen Bevölkerungsgruppe

Datenquelle

Mikrozensus

Die Erwerbstätigenquote beschreibt den Anteil 
der Erwerbstätigen77 einer Altersgruppe an al-
len Personen derselben Altersgruppe und liefert 
damit wichtige Informationen über die Arbeits-
marktintegration. In Deutschland wird für die Ab-
grenzung in der Regel das „erwerbsfähige Alter“, 
zurzeit noch die Altersgruppe von 15 bis unter 65 
Jahren, gewählt. 

Wie bei der Erwerbsquote liegt auch die Erwerbs-
tätigenquote der Bevölkerung mit Migrationshin-
tergrund unter der der Bevölkerung ohne dieses 

Merkmal: Sie beträgt knapp 80 % für Personen 
ohne Migrationshintergrund und gut 69 % für 
Personen mit familiärer Migrationserfahrung. Der 
Zweite Integrationsindikatorenbericht des Bundes 
bezeichnet diese Differenz als „Beschäftigungslü-
cke“ (Beauftragte der Bundesregierung für Migra-
tion, Flüchtlinge und Integration 2011: 57).

Zwischen 2005 und 2019 ist ein kontinuierlicher 
Anstieg der Erwerbstätigenquote der gesamten 
hessischen Bevölkerung festzustellen.78 Die Quo-
te der Personen ohne Migrationshintergrund stieg 

Erwerbstätigenquote nach Migrationshintergrund 2005 bis 2019 (Angaben in Prozent, Personen zwischen  
15 und 64 Jahren)

77 Anders als bei der „Erwerbsquote“ sind also die Erwerbslosen hier nicht einbezogen.
78 Es sei darauf hingewiesen, dass die Zunahme der Erwerbstätigkeit kein reines „Jobwunder“ ist. Eine Betrachtung der Entwicklung des Arbeits-

volumens im gleichen Zeitraum zeigt, dass dieses nur leicht gestiegen ist. „In erster Linie wurde die gesamtwirtschaftlich geleistete Arbeit 
aufgrund struktureller Veränderungen bei den relevanten Beschäftigungsformen auf mehr Personen verteilt“ (Chalupa/Mai 2019: 54), z. B. durch 
Ausbreitung der Teilzeitarbeit.
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um etwa zehn Prozentpunkte, die der Personen 
mit Migrationshintergrund unter Schwankungen 
um elf, wobei 2015 ein Einbruch zu beobachten 
war. Beide Quoten entwickeln sich – von Schwan-
kungen abgesehen – also weitgehend parallel, 
ohne dass sich die Beschäftigungslücke auch nur 
ansatzweise schließt. 

Dass die Differenz zwischen den Erwerbsquoten 
von Personen mit und ohne Migrationshinter-
grund geringer ist als die zwischen den Erwerbs-
tätigenquoten, lässt sich damit erklären, dass die 
erstgenannte Gruppe überdurchschnittlich häu-
fig von Arbeitslosigkeit betroffen ist (die in der 
hier betrachteten Quote keine Berücksichtigung 
 findet). 

Bei diesem Indikator ist eine geschlechtsspezifi-
sche Differenzierung sinnvoll. In beiden Gruppen 
ist die Erwerbstätigenquote der Frauen niedriger 
als die der Männer; bei Frauen mit Migrationshin-
tergrund fällt dieser Unterschied größer aus (s. 
folgende Abbildung). Auffällig ist dabei vor allem 
die auch in anderen Teilen der Bundesrepublik zu 
beobachtende geringe Erwerbstätigkeit der Frau-
en mit Migrationshintergrund, die in Hessen mit 
einer Quote von knapp 63 % erheblich niedriger 
ist als die der Frauen ohne dieses Merkmal (gut 
76 %); allerdings ist sie in den letzten Jahren ge-
stiegen. 

Erwerbstätigenquote nach Migrationshintergrund und Geschlecht 2019 (Angaben in Prozent, Personen zwischen 
15 und 64 Jahren)

Die Autorengruppe Bildungsberichterstattung 
(2016: 25) arbeitet die deutliche Abhängigkeit der 
Frauenerwerbstätigkeit von der Familiensituation 
heraus und zeigt auf, dass Frauen in Familien mit 
Migrationshintergrund und Kindern unter 18 Jah-
ren deutlich seltener in Vollzeit- oder Teilzeitar-
beitsverhältnissen stehen als Frauen ohne Migra-
tionshintergrund, aber häufiger erwerbslos sind. 

Dies könnte auf traditionellere Erwerbskonstella-
tionen in Familien bestimmter Herkunftsgruppen 
zurückgeführt werden, für die es Anhaltspunkte 
gibt (vgl. Bundesministerium für Familien, Senio-
ren, Frauen und Jugend 2020a: 51f.). Weitere Ein-
flussfaktoren könnten die im Durchschnitt deutlich 
niedrigeren beruflichen Bildungsabschlüsse und 
nicht anerkannte Qualifikationen (dazu Institut 
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für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 2018c), 
fehlende Sprachkenntnisse, Diskriminierung am 
 Arbeitsmarkt sowie die Infrastruktur und Kosten 
der Kinderbetreuung sein (Bundesministerium 
für Familien, Senioren, Frauen und Jugend 2013: 
12ff.).

Diese Aussagen lassen sich jedoch nicht verall-
gemeinern, die Quoten variieren deutlich nach 
der Herkunftsregion. Hohe Erwerbstätigenquoten 
weisen beispielsweise Frauen aus den Herkunfts-
ländern Polen, Italien und Bosnien-Herzegowina 
auf, eine relativ niedrige Erwerbsbeteiligung ha-
ben Frauen aus afrikanischen Ländern und ohne 
Angabe zum Herkunftsland – darunter sind viele 
Geflüchtete (Mikrozensus 2019). Offensichtlich 
differieren die Erwerbstätigenquoten der Frau-
en mit Migrationshintergrund viel stärker nach 
Staatsangehörigkeit (Deutsche: 66 %, Ausländer-
innen: 59 %) als die der Männer (Deutsche: 75 %, 
Ausländer: 77 %). Unter den Männern weisen 
EU-Bürger besonders hohe Erwerbstätigenquo-
ten auf, relativ niedrige dagegen Männer aus den 
Asylherkunftsländern Syrien, Afghanistan und den 
Maghreb-Staaten.

Insgesamt muss die Erwerbsbeteiligung einiger 
Bevölkerungsgruppen nicht nur in Hessen, son-
dern auch deutschlandweit als problematisch an-
gesehen werden. Nach Berechnungen der OECD 
hätte eine Erhöhung der Erwerbstätigkeit von Per-
sonen mit Migrationshintergrund eine Steigerung 
des Bruttoinlandsprodukts zur Folge (zitiert nach 
Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für In-
tegration und Migration 2014: 19). Eine Erhöhung 
der Erwerbsbeteiligung hätte also nicht nur posi-
tive Effekte auf Integration und Teilhabe, sondern 
auch auf die Volkswirtschaft. Die Erwerbstätigkeit 
ist jedoch infolge der Corona-Pandemie einge-
brochen. 

Generell kann hinsichtlich der Erwerbsbeteiligung 
weiterer Forschungsbedarf konstatiert werden, 
denn nach Umfragedaten wünschen sich fast drei 
Viertel (73 %) der nicht erwerbstätigen Mütter 
mit Migrationshintergrund möglichst sofort oder 
innerhalb der nächsten fünf Jahre eine Erwerbs-
tätigkeit aufzunehmen (Bundesministerium für Fa-
milien, Senioren, Frauen und Jugend 2020a: 44). 

Nicht vergessen werden sollte in diesem Kontext, 
dass es auch verschiedene Formen der nichtdo-
kumentierten Beschäftigung gibt, zu deren Grö-
ßenordnung allenfalls sehr grobe Schätzungen 
vorliegen und die auch Arbeitsmöglichkeiten für 
Personen mit Migrationshintergrund bieten.79 Als 
Beispiel seien „schwarz“ arbeitende Reinigungs-
kräfte in Haushalten, Bauarbeiter oder Pflegekräf-
te aus dem Ausland genannt (vgl. z. B. Kniejska 
2015, Tangermann/Grote 2017, Bundesministeri-
um für Arbeit und Soziales 2020a).

Weiterführende Literatur
Autorengruppe Bildungsberichterstattung (2016, 2018, 
2020); Beauftragte der Bundesregierung für Migration, 
Flüchtlinge und Integration (2019, 2021a); Brücker et 
al. (2021b); Bundesagentur für Arbeit (verschiedene 
Quellen); Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
(2020a); Bundesministerium für Familien, Senioren, 
Frauen und Jugend (2020a); Gundert et al. (2020); Kha-
lil et al. (2020); Kniejska (2015); Seibert/Wapler (2020); 
Statistisches Bundesamt (2021h); Tangermann/Grote 
(2017, 2018); Windhorst (2015); WSI (2021a)

> Tabelle C2 im Online-Anhang

79 Generell sind prekäre Arbeitsverhältnisse bei Menschen mit Migrationshintergrund häufiger zu beobachten (z. B. Windhorst 2015, International 
Labour Organisation 2017; ähnlich OECD/EU 2018), worauf auch die Beauftragte des Bundes für Migration, Flüchtlinge und Integration (2016: 
Vorwort) explizit hinweist.
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C3 Atypische Beschäftigung

Definition 

Anteil abhängig Erwerbstätiger in den genannten Beschäftigungs-
verhältnissen nach Migrationshintergrund an allen abhängig 
Erwerbs tätigen der jeweiligen Bevölkerungsgruppe 

Datenquelle

Mikrozensus 
(Sonderauswertung 
Hessisches Statis-
tisches Landesamt)

Vor allem die Zunahme der Erwerbsbeteiligung 
der Frauen, die Ausweitung der Dienstleistungs-
beschäftigung und die Flexibilisierung des Ar-
beitsmarktes haben zu einer Veränderung der 
Struktur der Beschäftigungsverhältnisse geführt. 
Als „atypisch“ werden die Beschäftigungsverhält-
nisse jenseits der (klassischen) „Normalarbeitsver-
hältnisse“ bezeichnet, also Teilzeitbeschäftigung 
mit bis zu 20 Wochenstunden, geringfügige Be-
schäftigung, befristete Beschäftigung oder Zeit 
bzw. Leiharbeit (Statistisches Bundesamt o.J.). Sie 
wird vor allem im Dienstleistungssektor, weniger 
in der Industrie, eingesetzt, wobei der Umfang 
jedoch nach Branchen differiert (Seifert 2017: 8). 

Atypische Beschäftigung ist zwar nicht grundsätz-
lich mit prekärer Beschäftigung, die mit einem 
Armutsrisiko verbunden ist, gleichzusetzen, doch 
birgt sie tendenziell eher die Risiken der Einkom-
mens- und Altersarmut als Normalbeschäftigung. 

Während Teilzeitarbeit häufig freiwillig gewählt 
ist, sind befristete Beschäftigungsverhältnisse teil-
weise auf „fehlende Beschäftigungsalternativen“ 
zurückzuführen. Sie spielen oft auch bei Neu-
einstellungen sowie im öffentlichen Dienst eine 
Rolle. Fast drei Viertel aller atypischen Beschäf-
tigungsverhältnisse werden von Frauen ausgeübt 
(Möller/Walwei 2017: 37ff.).

Anteil atypisch Beschäftigter an allen abhängig Beschäftigten nach Migrationshintergrund 2005 bis 2019  
(Angaben in Prozent) 
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Der Anteil atypischer Beschäftigungsverhältnisse 
an der Gesamtbeschäftigung hat sich im Bundes-
gebiet zwischen 1990 und 2015 fast verdoppelt; 
das Wachstum kam 2013 zum Stillstand (Seifert 
2017: 6). Dies spiegelt sich in den hessischen Da-
ten für den Berichtszeitraum wider; der Anteil der 
atypisch Beschäftigten stabilisierte sich zwischen 
2011 und 2013. 

Deutlich wird, dass Personen mit Migrationshin-
tergrund häufiger als Personen ohne Migrati-
onshintergrund (30 % vs. 19 %) in einem solchen 
Beschäftigungsverhältnis stehen. Für Frauen ist 
heute – vor allem aufgrund der höheren Teilzeit-
quote80 und des größeren Anteils an geringfü-
gig Beschäftigten – die atypische Beschäftigung 
„der Normalfall“. Das trifft gerade auf Frauen mit 
Migrationshintergrund zu, von denen fast 40 % 
einer solchen Beschäftigung nachgehen (vs. 29 % 
der Frauen ohne Migrationshintergrund). 

80 Teilzeitarbeit wird von Frauen häufig gewählt, um Familie und Beruf besser vereinbaren zu können.

Ein Migrationshintergrund erhöht auch die Wahr-
scheinlichkeit der Befristung einer Beschäftigung: 
so arbeiten 36 % der Beschäftigten mit Migrati-
onshintergrund befristet, aber nur 28 % derjeni-
gen ohne diesen Hintergrund. Gleichzeitig geben 
Forschungsergebnisse Hinweise darauf, dass ein 
Migrationshintergrund in atypischen Beschäfti-
gungsverhältnissen die Gefahr der Nichtgewäh-
rung von Arbeitnehmerrechten durch den Arbeit-
geber erhöht (Fischer et al. 2015: 171).

ohne Migrationshintergrund mit Migrationshintergrund

Männer 10 23

Frauen 29 40

Weiterführende Literatur
Bundeszentrale für politische Bildung (o.J.); Hans-Böck-
ler-Stiftung (2017, 2019); Institut für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung (2019b); Institut für Wirtschaft, Arbeit 
und Kultur (2021); Khalil et al. (2020); Möller/Walwei 
(2017); Seifert (2017); Statistisches Bundesamt (o.J.); 
Statistisches Bundesamt/Wissenschaftszentrum Berlin 
für Sozialforschung (2021)

> Tabelle C3 im Online-Anhang

Atypische Beschäftigung nach Migrationshintergrund und Geschlecht 2019 
(Angaben in Prozent)
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C4 Geringfügige Beschäftigung (IntMK E3)

Definition 

Anteil abhängig Erwerbstätiger mit geringfügiger Beschäftigung 
nach Migrationshintergrund an allen abhängig Erwerbstätigen der 
jeweiligen Bevölkerungsgruppe

Datenquelle

Mikrozensus

Anteil geringfügiger Beschäftigter an allen abhängig Beschäftigten 2005 bis 2019 (Angaben in Prozent)
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In der Sozialversicherung werden folgende For-
men der geringfügigen Beschäftigung unterschie-
den (Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
2019): 

• Die kurzfristige Beschäftigung von höchstens 
drei Monaten oder maximal 70 Arbeitstagen im 
Kalenderjahr (z. B. Saisonarbeitskräfte),

• die geringfügig entlohnte Beschäftigung mit 
einem Monatsentgelt, das regelmäßig nicht 
mehr als 450 Euro beträgt (der „Minijob“) und 

• die geringfügig entlohnte Beschäftigung in 
 Privat haushalten.

Für geringfügig Beschäftigte gilt eine einge-
schränkte Sozialversicherungspflicht. Somit er-
wachsen aus dieser Beschäftigung häufig keine 
oder nur sehr begrenzte Ansprüche auf Rente 
oder Arbeitslosengeld.

Zwischen 2005 und 2009 war in Hessen ein sprung-
hafter Anstieg des Anteils der Beschäftigten, die 
einer geringfügigen Beschäftigung als einziger 
oder hauptsächlicher Tätigkeit nachgingen, zu be-
obachten; seit 2013 sinkt der Anteil kontinuierlich 
wieder und hat mittlerweile die Quote von 2005 
unterschritten. Personen mit Migrationshinter-
grund wählen häufiger diese Form der atypischen 
Beschäftigung bzw. sind öfter darauf  angewiesen. 
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In dieser Bevölkerungsgruppe ist der Anteil der 
geringfügig Beschäftigten im genannten Zeit-
raum von 13 % auf 16 % gestiegen, und dann auf 
12 % gefallen. Bei den Personen ohne Migrations-
hintergrund ist der Anteil im gesamten Beobach-
tungszeitraum leicht auf 7 % gesunken. 

Anteil geringfügig Beschäftigter an allen abhängig Beschäftigen nach Migrationshintergrund und Geschlecht 
2019 (Angaben in Prozent) 

Frauen nehmen in beiden Bevölkerungsgruppen 
häufiger als Männer eine solche Beschäftigung 
auf, wie die obige Abbildung zeigt. Besonders 
hoch ist der Anteil unter den Frauen mit Migrati-
onshintergrund: Von ihnen geht etwa jede sechs-
te abhängig Beschäftigte ausschließlich einer 
geringfügigen Beschäftigung nach (17 % vs. 10 % 
der Frauen ohne Migrationshintergrund) – Ten-
denz steigend –; bei den Männern sind es nur 7 % 
(gegenüber knapp 5 % bei den Männern ohne 
Migrationshintergrund).

Die Unterschiede nach Staatsangehörigkeit sind 
bei den Beschäftigten mit Migrationshintergrund 
nur gering, zeigen sich aber deutlicher bei den 
Frauen: So stehen deutsche Frauen mit Migrati-
onshintergrund erheblich seltener in einem ge-
ringfügigen Beschäftigungsverhältnis als Frauen 
mit einer ausländischen Staatsangehörigkeit (14 % 
vs. 20 %; s. dazu Tabelle C4 im Online-Anhang).

Weiterführende Literatur
Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flücht-
linge und Integration (2019); Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales (2020a und b, 2021); Hans-Böck-
ler-Stiftung (2017, 2019); Institut für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung (2018b); Institut für Wirtschaft, Arbeit 
und Kultur (2021); Seifert (2017); Statistisches Bundes-
amt (o.J.); Statistisches Bundesamt/Wissenschaftszent-
rum Berlin für Sozialforschung (2021) 

> Tabelle C4 im Online-Anhang
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C5 Leiharbeit

Definition 

Anteil der Beschäftigten in der Arbeitnehmerüberlassung nach 
Staatsangehörigkeit an allen abhängig Beschäftigten der jeweiligen 
Gruppe

Datenquelle

Beschäftigten-
statistik 
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Anteil der Beschäftigten in der Arbeitnehmerüberlassung nach Staatsangehörigkeit an allen Beschäftigten 2015 
bis 2020 (Stichtag jeweils 31.12.; Anteile in Prozent)

Bei Zeitarbeit bzw. Arbeitnehmerüberlassung 
handelt es sich um ein Beschäftigungsverhältnis, 
dass durch ein „Dreiecksverhältnis“ zwischen Ar-
beitnehmenden, Verleihenden und Entleihenden 
gekennzeichnet ist: Unternehmen stellen Arbeit-
nehmerinnen oder Arbeitnehmer ein, um sie Drit-
ten gegen Entgelt zur Verfügung zu stellen; diese 
weisen dann den Arbeitskräften ihre Aufgaben zu. 
Unternehmen können auf diese Weise kurzfristig 
ausfallende Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter er-
setzen oder Auftragsspitzen abfangen. Leiharbeit 
ist damit eine sehr flexible Arbeitsform und die 
Branche gilt als dynamisch, zumal die Beschäf-
tigungsdauer der Leiharbeitnehmenden häufig 
nur kurz ist. Außerdem wird die Arbeitnehmerü-
berlassung für Arbeitslose mitunter als „Sprung-

brett“ in eine Beschäftigung gesehen, doch sind 
„Klebeeffekte“ beim Entleihunternehmen oder 
„Brückeneffekte“ in andere Beschäftigung nicht 
eindeutig belegt (ausführlicher dazu Jahn 2016).

Hessenweit sind fast drei Viertel (70 %) der Leih-
arbeitnehmer Männer. Sie verrichten häufiger 
Tätigkeiten mit einem „niedrigen Anforderungs-
niveau“; mehr als jeder zweite geht einer Hel-
fertätigkeit nach (Beschäftigtenstatistik der Bun-
desagentur für Arbeit, zitiert nach Hessisches 
Ministerium für Soziales und Integration 2020c). 
Daher ist es plausibel, dass der Anteil der Perso-
nen ohne Berufsabschluss in dieser Branche höher 
ist als bei der Gesamtheit der Beschäftigten. Es 
ist zu erwarten, dass viele ausländische Niedrig-
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qualifizierte in dieser Branche eine (vorüberge-
hende) Beschäftigung findet; tatsächlich beträgt 
der Anteil der Ausländerinnen und Ausländer in 
Hessen 2020 43 %. Typische Branchen, die Leihar-
beit nutzen, sind neben der Produktion zum Bei-
spiel das Gastgewerbe, die Reinigungsbranche, 
die Lagerwirtschaft, das Sicherheitswesen oder 
der Pflegebereich (ebda.).

Die Abbildung zeigt, dass die Leiharbeitsquo-
te bei Ausländerinnen und Ausländern über 5 % 
beträgt, unter Deutschen dagegen nur gut 1 %. 
Auch geflüchtete Menschen finden hier häufiger 
Beschäftigung. 

Leiharbeit unterliegt zwar überwiegend der So-
zialversicherungspflicht, doch gilt die Beschäfti-
gungssicherheit im Vergleich zu anderen Branchen 
als geringer (Möller/Walwei 2017: 44). Außerdem 
liegen die Bruttoarbeitsentgelte „deutlich unter 
den im Durchschnitt über alle Branchen erzielten 
Entgelten“ (Bundesagentur für Arbeit 2022a: 4). 
Länger dauernde Beschäftigung in der Arbeitneh-
merüberlassung in niedrigentlohnten Segmenten 
kann daher mit dem Risiko der Erwerbsarmut ver-
bunden sein (s. dazu Indikator C7).

Weiterführende Literatur
Bundesagentur für Arbeit (2021c, 2022a); Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Soziales (2017); DGB Bundes-
vorstand (2019); Institut DGB-Index Gute Arbeit (2019); 
Jahn (2016); Möller/Walwei (2017); WSI (2021b)

> Tabelle C5 im Online-Anhang
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C6 Medianeinkommen

Definition 

Einkommen, bei dem es genauso viele Menschen mit einem höheren
wie einem niedrigeren Einkommen gibt (auch: mittleres Einkommen)

Datenquelle

Beschäftigten-
statistik 
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· aus Drittstaaten

· aus GIPS-Staaten

· aus Staaten der EU-Erweiterung seit
2004

· aus EU-Mitgliedsstaaten

Ausländische Beschäftigte insgesamt

Deutsche

Medianeinkommen der Beschäftigten nach Staatsangehörigkeiten bzw. Herkunftsregionen (Angaben in Euro), 
Dezember 2019

In Hessen liegt das Einkommensniveau der sozial-
versicherungspflichtigen in Vollzeit Beschäftigten 
(hier: monatliches Medianeinkommen81 derjeni-
gen mit Angaben zum Entgelt) höher als in den 
meisten anderen Bundesländern und deutlich 
über dem Bundesdurchschnitt. Ende 2019 betrug 
das monatliche Brutto-Medianeinkommen für 
die in Vollzeit beschäftigten Ausländer und Aus-
länderinnen 2.706 EUR, für Deutsche hingegen 
 3.860 EUR.

Beschäftigte mit einer Staatsangehörigkeit der 
GIPS-Staaten82 erzielen in der Gruppe der aus-
ländischen Beschäftigten mit 3.057 EUR ein ver-
gleichsweise hohes Medianeinkommen, das über 
dem der EU-Staatsangehörigen insgesamt sowie 
dem der Beschäftigten aus Staaten der EU-Er-
weiterung seit 2004 (2.307 EUR) liegt. Drittstaats-

angehörige erreichen ein Medianeinkommen von 
2.810 EUR, Beschäftigte aus den Asylherkunfts-
ländern – eine Teilgruppe der Drittstaatsangehö-
rigen – 2.060 EUR. Zu beachten ist, dass die Höhe 
des Medianeinkommens mit dem Anforderungs-
niveau korreliert ist. Frauen verdienen tendenziell 
innerhalb eines Anforderungsniveaus weniger als 
Männer (Burkert 2018: 33).

Weiterführende Literatur

Burkert (2018); Hessisches Ministerium für Soziales und 
Integration (2020a); WSI (2019b)

> Tabelle C6 im Online-Anhang

81 Der Median ist der Wert, der die Einkommen der Bevölkerung in zwei Hälften teilt.
82 Griechenland, Italien, Portugal, Spanien
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C7 Working Poor

Definition 

Anteil der armutsgefährdeten Erwerbstätigen nach Migrations- 
hintergrund an der jeweiligen Gruppe in Prozent

Datenquelle

Mikrozensus
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Anteile der Working Poor an allen Erwerbstätigen gesamt und nach Migrationshintergrund 2005 bis 2019  
(Angaben in Prozent) 

Mit der vom Statistischen Bundesamt berechne-
ten Working Poor-Quote kann ein Blick auf das 
Phänomen der „Erwerbsarmut“ geworfen wer-
den, der „Armut trotz Arbeit“. Die Working Poor 
„machen einen Großteil des Armutsproblems in 
Deutschland aus“ (Butterwegge 2017; s. dazu In-
dikator C15). Die Quote orientiert sich an relati-
ver, keinesfalls an absoluter Armut.

Der Anteil der armutsgefährdeten Erwerbstätigen 
an allen Erwerbstätigen betrug 2019 gut 8 %. Eine 
Betrachtung nach Migrationshintergrund zeigt, 
dass der Anteil in der Bevölkerung mit Migrati-
onshintergrund bei knapp 14 %, in der Bevölke-
rung ohne Migrationshintergrund dagegen bei 
gut 5 % liegt.

Dieser Indikator lässt sich auch weiter nach dem 
Migrationsstatus differenzieren. So liegt der Anteil 
bei Erwerbstätigen mit Migrationshintergrund, 
die die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, 
bei knapp 10 %, unter Ausländerinnen und Aus-
ländern dagegen bei 15 %. Unter zugewanderten 
Beschäftigten beträgt der Anteil etwa 10 %, un-
ter in Deutschland geborenen Beschäftigten mit 
Migrationshintergrund, dagegen 15 % (s. Tabelle 
C7 im Online-Anhang). Daten für die gesamte 
Bundesrepublik legen den Schluss nahe, dass der 
Anteil der Working Poor mit der Aufenthaltsdauer 
der Beschäftigten abnimmt.
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Auch eine genauere Betrachtung nach Geschlecht 
ist möglich (s. dazu Tabelle C7 im Online-An-
hang): Bei Männern mit Migrationshintergrund 
liegt der Anteil bei knapp 15 %, bei Männern 
ohne Migrationshintergrund dagegen bei 5 %. 
Frauen mit Migrationshintergrund weisen mit gut 
12 % eine etwas geringere Quote als Männer mit 
diesem Hintergrund auf, dagegen liegt der Anteil 
der Frauen ohne Migrationshintergrund mit gut 
6 % über dem der Männer ohne Migrationshinter-
grund (s. dazu Tabelle C7 im Online-Anhang).

Im Berichtszeitraum ist die Working Poor-Quote 
für beide Bevölkerungsgruppen zusammen von 
6 % auf fast 8 % gestiegen (sehr detailliert zu den 
Ursachen s. Butterwegge 2017). Ein wesentlicher 
Grund dafür wird das Wachstum des Niedriglohn-
sektors in Deutschland gesehen, in dem mittler-
weile fast jeder vierte Beschäftigte arbeitet (Na-
tionale Armutskonferenz 2019). Der Anstieg zeigt 
sich in beiden Beschäftigtengruppen.

Der Paritätische Wohlfahrtsverband (2018: 14, 
28) beobachtet einen „auffälligen statistischen 
Zusammenhang zwischen Armutsbetroffenheit 
und befristeter Beschäftigung und Zeit- bzw. Leih-
arbeit“.

Weiterführende Literatur
Bertelsmann Stiftung (2020); Bundeszentrale für Poli-
tische Bildung (2020c); Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales (2020b, 2021); Butterwegge (2017); Der 
Paritätische Gesamtverband (2021); Khalil et al. (2020); 
Nationale Armutskonferenz (2019); Schwarz-Zeckau/
Possinger (2019); Tangermann/Grote (2017)

> Tabelle C7 im Online-Anhang
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C8 Einschätzung der Sicherheit des eigenen Arbeitsplatzes

Definition 

Einschätzung der Sicherheit des eigenen Arbeitsplatzes in einer 
Selbstauskunft

Datenquelle

SOEP
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Sorge um die Sicherheit des eigenen Arbeitsplatzes nach Migrationshintergrund 2005 bis 2019  
(Angaben in Prozent) 

Arbeitsplatzsicherheit ist ein wesentlicher Faktor 
nicht nur der Beschäftigungs-, sondern auch der 
Lebensqualität. Ein sicherer Arbeitsplatz garan-
tiert ein verlässliches Einkommen, eröffnet besse-
re Chancen im Hinblick auf die persönliche und 
berufliche Weiterbildung und wird von den Er-
werbstätigen in Deutschland als besonders wich-
tiges Arbeitsmerkmal angesehen (Statistisches 
Bundesamt/Wissenschaftszentrum Berlin 2021: 
162ff.). 

Der Indikator im Hessischen Integrationsmonitor 
nutzt Daten des SOEP zu der Frage: „Wie ist es 
mit den folgenden Gebieten – machen Sie sich 

da Sorgen? ...Um die Sicherheit Ihres Arbeits-
platzes?“ Die Frage ist nur an Erwerbstätige 
 gerichtet.

Personen mit Migrationshintergrund machen sich 
tendenziell häufiger Sorgen um die Sicherheit des 
eigenen Arbeitsplatzes als Personen ohne Migra-
tionshintergrund (34 % vs. 27 %). Diese Tendenz 
bleibt im ganzen Berichtszeitraum stabil. Im Jahr 
2019 machten sich 28 % „einige Sorgen“, 6 % so-
gar „große Sorgen“, während es bei der Bevölke-
rung ohne Migrationshintergrund etwas weniger, 
nämlich 23 % bzw. 4 %, waren. 
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Die Einstellung zur Arbeitsplatzsicherheit hat sich 
über längere Zeit hinweg positiv entwickelt; un-
abhängig vom Migrationshintergrund nahmen die 
Sorgen insgesamt und deutlich ab. 2019 wurde 
ein einzigartiger Tiefstand erreicht. Bei den Er-
werbstätigen mit Migrationshintergrund ist der 
Anteil derjenigen, die sich „keine Sorgen“ ma-
chen, von 27 % auf 64 % gestiegen, bei den Er-
werbstätigen ohne Migrationshintergrund von 
34 % auf 69 %. Diese Tendenz zeigen auch andere 
Studien. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Zahlen 
infolge der Corona-Pandemie entwickeln.

Weiterführende Literatur
Gundert et al. (2020); Institut DGB-Index Gute Arbeit 
(2021); Statistisches Bundesamt/Wissenschaftszentrum 
Berlin (2021)

> Tabelle C8 im Online-Anhang
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C9 Stellung im Beruf (IntMK E2a, E2b) 

Definition 

Aufgliederung von Erwerbstätigen (im Alter von 15 bis unter 65 
Jahren) in Selbstständige, Angestellte, Beamte und Beamtinnen 
sowie Arbeiterinnen und Arbeiter nach Migrationshintergrund

Datenquelle

Mikrozensus
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Stellung im Beruf nach Migrationshintergrund 2005 bis 2019 (Angaben in Prozent)

Die Stellung im Beruf nach Migrationshintergrund 
liefert Informationen über die berufliche Positio-
nierung der betrachteten Gruppen im Erwerbssys-
tem (Integrationsministerkonferenz 2021: 80ff.). 
Rückschlüsse auf die Beschäftigungsqualität, die 
Einkommenssituation sowie die soziale Stellung 
sollten daraus jedoch allenfalls sehr zurückhal-
tend gezogen werden, da weitere Informationen 
 fehlen.

Die Mehrheit der Erwerbstätigen arbeitet als An-
gestellte; das sind 61 % der Erwerbstätigen mit 
und fast 71 % derjenigen ohne Migrationshinter-
grund. Bei den Erwerbstätigen mit Migrationshin-
tergrund liegt der Anteil der Erwerbstätigen mit 

Arbeiterstatus mit 28 % deutlich über dem bei Er-
werbstätigen ohne diesen Hintergrund (13 %). 7 % 
der Erwerbstätigen ohne Migrationshintergrund 
sind Beamtinnen und Beamte, aber nur 2 % der-
jenigen mit Migrationshintergrund (s. dazu auch 
Indikator C11). Die Selbstständigenquoten beider 
Gruppen sind vergleichbar und liegen bei etwa 
10 %. 

Männer mit Migrationshintergrund sind doppelt 
so häufig als Arbeiter beschäftigt wie Männer 
ohne diesen Hintergrund (34 % vs. 18 %), entspre-
chend arbeiten sie seltener als Angestellte. Sie 
nehmen auch häufiger diese berufliche Stellung 
ein als Frauen mit Migrationshintergrund (20 %) 
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und diese wiederum sind fast dreimal so häufig 
als Arbeiterinnen tätig wie Frauen ohne Migra-
tionshintergrund (7 %; s. Tabelle C9 im Online- 
Anhang).

In der folgenden Abbildung wird der Migrations-
hintergrund weiter ausdifferenziert. Dabei zeigt 
sich, dass erwerbstätige Deutsche mit Migrations-
hintergrund zu gut zwei Dritteln (67 %) einen Ange-
stellten- und zu 21 % einen Arbeiterstatus haben, 

67%
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34% 31%

16% 13%
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Migrations-
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-innen

Ausland Deutschland

Staatsangehörigkeit Geburtsland ohne Migrations-
hintergrund

Angestellte Arbeiter/-innen

Stellung im Beruf nach Migrationshintergrund (differenziert nach Staatsangehörigkeit und Geburtsland) 2019 
(Angaben in Prozent) 

83 Der Anteil Selbstständiger in den oft als „klassische Migrantenökonomien“ eingeschätzten Branchen im Handel und Gastronomie hat dabei ab-
genommen; mehr als die Hälfte der Selbstständigen mit Migrationshintergrund ist im Dienstleistungsbereich außerhalb dieser Wirtschaftszwei-
ge tätig. Jeder fünfte Selbstständige mit Migrationshintergrund hat seinen Wirtschaftsschwerpunkt in der Baubranche oder im verarbeitenden 
Gewerbe (Bertelsmann Stiftung 2022).

Im Berichtszeitraum hat sich die Erwerbsstruktur 
deutlich verschoben: Der Anteil der Erwerbstä-
tigen mit Arbeiterstatus hat abgenommen (bei 
Personen ohne Migrationshintergrund um acht, 
bei Personen mit Migrationshintergrund um fünf-
zehn Prozentpunkte), während der Anteil derje-
nigen mit Angestelltenstatus in beiden Gruppen 

 gestiegen ist. Dies ist im Wesentlichen eine Folge 
des schon länger anhaltenden Strukturwandels 
und der Tertiärisierung der Wirtschaft. 

Der Anteil der Selbstständigen unter den Per-
sonen mit Migrationshintergrund ist relativ kon-
stant.83 In der Gruppe der Erwerbstätigen ohne 

während Ausländerinnen und Ausländer dagegen 
zu 56 % als Angestellte und zu fast 34 % mit Ar-
beiterstatus tätig sind. Gleiches gilt für erwerbs-
tätige Personen mit Migrationshintergrund, die 
in Deutschland geboren sind (72 % Angestellte, 
16 % Arbeiterinnen und Arbeiter), und im Ausland 
Geborene (58 % Angestellte, 31 % Arbeiterinnen 
und Arbeiter). Erwerbstätige ohne Migrationshin-
tergrund arbeiten zu 71 % als Angestellte und zu 
13 % als Arbeiterinnen oder Arbeiter.
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Migrationshintergrund sinkt die Selbstständi-
genquote tendenziell leicht. Mögliche Ursachen 
für diesen Rückgang sind zum einen die Zunah-
me der abhängigen Erwerbstätigkeit infolge der 
guten Konjunktur, „zum anderen gingen die Zu-
gänge in die Selbstständigkeit u. a. aufgrund der 
geänderten Regelungen der Förderungsvergabe 
für Gründungen aus der Arbeitslosigkeit zurück“ 
(Institut für Mittelstandsforschung 2020).

Weiterführende Literatur
Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flücht-
linge und Integration (2019, 2021a); García Schmidt 
(2020); Bertelsmann Stiftung (Hrsg.) (2022); Institut für 
Mittelstandsforschung (2020); Piore (1979); Sachver-
ständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und 
Migration (2014) 

> Tabelle C9 im Online-Anhang
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C10  Arbeitszufriedenheit

Definition 

Zufriedenheit von Erwerbstätigen ab 18 Jahren mit ihrer Arbeit in 
einer Selbsteinschätzung

Datenquelle

SOEP 
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Zufriedenheit mit der Arbeit (Erwerbstätige ab 18 Jahre) nach Migrationshintergrund 2019 (Angaben in Prozent)

Zufriedenheit bedeutet ein prinzipielles Einver-
ständnis mit den gegebenen Verhältnissen. Die 
Arbeitszufriedenheit steht in engem Zusammen-
hang mit der Beschäftigungsqualität. „Wertschät-
zung und Anerkennung, die sich in Geld, Auf-
stiegsperspektiven und Lob ausdrücken“, haben 
einen starken Einfluss auf die Zufriedenheit mit 
der Arbeit. Entscheidend ist auch, dass die Arbeit 
als sinnstiftend erlebt wird. Wichtig ist außerdem 
ein gutes soziales Umfeld am Arbeitsplatz. Dage-
gen haben Zeitdruck, häufige Unterbrechungen 
oder sehr lange Arbeitszeiten einen negativen 
Einfluss auf die Arbeitszufriedenheit. „Größere 
Handlungsspielräume für die Beschäftigten kön-
nen dies allerdings aufwiegen“ (Institut der deut-
schen Wirtschaft 2017).

Die Frage nach der Arbeitszufriedenheit kann mit 
den Daten des Sozio-oekonomischen Panels be-
antwortet werden. Anhand der Frage „Wie zufrie-
den sind Sie mit Ihrer Arbeit (falls Sie erwerbstä-
tig sind)?“ misst es die Arbeitszufriedenheit der 
Befragten auf einer Skala von 0 bis 10. Dabei 
zeigt sich nur eine marginale Gruppe (unter ein 
Prozent der Befragten) mit ihrer Arbeit „ganz und 
gar unzufrieden“. Nach einer sinnvollen Zusam-
menfassung der Werte in fünf Kategorien ergibt 
sich, dass 10 % der Erwerbstätigen ohne Migrati-
onshintergrund ab 18 Jahren „unzufrieden“ oder 
„sehr unzufrieden“ mit ihrer Arbeit sind und fünf 
Prozent der Erwerbstätigen mit Migrationshin-
tergrund. Dagegen äußern sich über die Hälfte 
(52 %) dieser Gruppe als „zufrieden“ über ihre Ar-
beit, ein Drittel sogar „sehr zufrieden“; unter den 
Erwerbstätigen ohne Migrationshintergrund sind 
es 55 % bzw. 22 %. 
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Insgesamt erscheinen die Beschäftigten mit 
Migrationshintergrund deutlich zufriedener mit 
ihrer Arbeit als diejenigen ohne Migrationshin-
tergrund – und dies, obwohl sie im Schnitt eine 
Tätigkeit mit niedrigerem Anspruchsniveau und 
geringerer Bezahlung ausüben und ihren Arbeits-
platz als weniger sicher einschätzen (vgl. Indikator 
C8). 

Weiterführende Literatur

Autorengruppe Bildungsberichterstattung (2020); Gun-
dert et al. (2020); Gontek (2020); Hessisches Ministe-
rium für Soziales und Integration (2020c); Institut der 
deutschen Wirtschaft (2017)

> Tabelle C10 im Online-Anhang
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84 Der Begriff der vielfaltsorientierten bzw. interkulturellen Öffnung der Verwaltung beschreibt einen Prozess, der zum Ziel hat, die Verwaltung an 
die Vielfalt der Gesellschaft anzupassen. Durch den Öffnungsprozess soll Anerkennung, Wertschätzung und Offenheit aller Beschäftigten un-
tereinander, aber insbesondere auch gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern zum Ausdruck gebracht werden. Ziel ist die Gleichbehandlung 
aller sowie gleiche Teilhabechancen. Alle Hessinnen und Hessen sollen sich repräsentiert fühlen und einen gleichberechtigten Zugang zu den 
Angeboten der Landesverwaltung erhalten. Strukturen und Entscheidungsprozesse sollen für alle Bürgerinnen und Bürgern gleichermaßen 
transparent sein. Zur Erreichung dieses Ziels sollen mehr Menschen mit Migrationshintergrund für eine Tätigkeit in der Verwaltung gewonnen 
werden. Die interkulturelle Kompetenz der Beschäftigten ist insbesondere durch Aus- und Fortbildung zu stärken. Gleichzeitig sollen Verwal-
tungsstrukturen überdacht und ggf. angepasst werden, damit es im Ergebnis gelingt, die kulturelle Vielfalt der Bevölkerung bei allen Verwal-
tungsentscheidungen zu berücksichtigen. Mit Verwaltung sind dabei nicht nur Behörden mit unmittelbarem Bürgerkontakt wie z. B. die Polizei, 
Finanzämter oder Schulen gemeint; von besonderer Bedeutung sind auch die Verwaltungsebenen, in denen maßgebliche Entscheidungen für 
die gesamte Bevölkerung getroffen werden, wie z. B. die Ministerien.

 Die Begrifflichkeit „vielfaltsorientierte Öffnung“ als Weiterentwicklung des vormals verwendeten Begriffs „interkulturelle Öffnung“ soll dabei 
unterstreichen, dass es bei der Öffnung nicht um eine Öffnung für vermeintlich „fremde Kulturen“ geht, sondern um eine Öffnung der Ver-
waltung für die Anforderungen der heutigen Migrationsgesellschaft. Menschen sind durch eine Vielzahl von Merkmalen und Mehrfachzugehö-
rigkeiten geprägt. Eine mögliche Migrationsgeschichte ist dabei nur eines von vielen Merkmalen, die Einfluss auf die Teilhabemöglichkeiten 
haben.

C11  Erwerbstätige im Öffentlichen Dienst (IntMK I1)

Definition 

Anteil der Erwerbstätigen im Alter von 15 bis 65 Jahren mit  
Migrationshintergrund im Öffentlichen Dienst 

Datenquelle

Mikrozensus
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Anteil der Beschäftigten im Öffentlichen Dienst mit Migrationshintergrund 2005 bis 2019 (Angaben in Prozent) 

Dieser Indikator liefert nicht nur Erkenntnisse 
über die Größenordnung der Beschäftigung von 
Personen mit familiärer Zuwanderungsgeschich-
te im Öffentlichen Dienst in Hessen, sondern 
gleichzeitig zu dessen „vielfaltsorientierter bzw. 
interkultureller Öffnung“84. Primäre Ziele der viel-
faltsorientierten bzw. interkulturellen Öffnung des 
öffentlichen Dienstes sind einerseits die Erhöhung 
des Anteils der Beschäftigten mit Migrationshin-
tergrund entsprechend ihrem Anteil an der Bevöl-
kerung und andererseits die Ausrichtung der ge-

samten Organisation auf die vielfältiger werdende 
Bevölkerung. Um letzteres zu erreichen, setzen 
die Behörden an verschiedenen Stellen an. Wich-
tige Handlungsfelder sind neben der Erhöhung 
des Beschäftigtenanteils mit Migrationshinter-
grund die Erhöhung der interkulturellen Kompe-
tenz aller Beschäftigten und die Berücksichtigung 
der Bedarfe aller Bevölkerungsgruppen bei der 
Rechtssetzung und der Planung, der Ausgestal-
tung und der Umsetzung von Angeboten und 
Dienstleistungen. 
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Die Quote der Erwerbstätigen mit Migrations-
hintergrund lag bis 2015 bei etwa 13 % und stieg 
dann auf über 18 % in 2019 an. Hessen liegt damit 
bei der Beschäftigung von Personen mit Migra-
tionshintergrund bundesweit nach Baden-Würt-
temberg, Bremen und Hamburg vorn; im Bun-
desdurchschnitt beträgt die Quote 14,5 %.85 64 % 
dieser Beschäftigten in Hessen haben die deut-
sche Staatsangehörigkeit, 65 % sind im Ausland 
geboren. Der größte Teil (63 %) ist weiblich; unter 
den Beschäftigten ohne Migrationshintergrund 
liegt der Frauenanteil bei 58 %. Der Anteil der 
Frauen ist damit in der Beschäftigtengruppe mit 
Migrationshintergrund seit der letzten Fortschrei-
bung geringfügig (um einen Prozentpunkt) ge-
wachsen. 

Wie eine Studie des Bundesinstituts für Bevölke-
rungsforschung für die Bundesverwaltung ergab, 
sind die Arbeitnehmenden mit Migrationshinter-
grund im öffentlichen Dienst überwiegend jun-
ge Frauen, die in niedrigeren Laufbahngruppen 
beschäftigt sind, weniger häufig in einem unbe-
fristeten Arbeitsverhältnis stehen und seltener 
verbeamtet sind (Ette et al. 2016). Es ist davon 
auszugehen, dass sich diese Ergebnisse zumin-
dest in Grundzügen auf Hessen übertragen las-
sen.86

Die Erhöhung des Anteils der Beschäftigten mit 
Migrationshintergrund im Öffentlichen Dienst ist 
politisch erwünscht. Dabei ist zu beachten, dass 
hier aus Gründen der Haushaltskonsolidierung 
relativ wenige Neueinstellungen vorgenommen 
werden. Auch aufgrund der in der Regel langen 
Verweildauer im Öffentlichen Dienst ist eine An-
näherung des Anteils der Erwerbstätigen mit 
Migrationshintergrund an die ohne Migrationshin-
tergrund nur langfristig erreichbar (s. dazu auch 
Rösmann 2017). 

Aus diesem Grund hat die Hessische Landesre-
gierung in den Jahren 2016/17 zum zweiten Mal 
eine Befragung unter den neu in den Landes-
dienst Eingestellten durchgeführt. Die vorläufi-
gen Ergebnisse zeigen, dass knapp 23 % der an 
der Befragung Teilnehmenden einen Migrations-
hintergrund haben (die Polizeiakademie ist nicht 
berücksichtigt).87 Zwischen den Ressorts schwankt 
der Anteil zwischen 13 % und 30 %. In der Grup-
pe der Tarifbeschäftigten liegen Beschäftigte 
mit Migrationshintergrund über dem genannten 
Anteilswert (25 %), bei Beamten darunter (16 %). 
Vergleicht man die Ergebnisse der Ressorts, die 
auch an der ersten Befragung teilgenommen ha-
ben, mit denjenigen der zweiten Befragung, so 
lässt sich ein leichter Anstieg verzeichnen. In der 
Vergleichsgruppe haben gut 24 % einen Migrati-
onshintergrund; bei der ersten Befragung waren 
es knapp 23 %. Die Befragung wird ab 2021 fort-
geführt.88 

Weiterführende Literatur
Baumann et al. (2019); Beauftragte der Bundesregie-
rung für Migration, Flüchtlinge und Integration (2019, 
2021a); Beauftragte der Bundesregierung für Migra-
tion, Flüchtlinge und Integration/Bundesinstitut für 
Bevölkerungsforschung (2020); Bundeszentrale für 
politische Bildung (2020a); Ette et al. (2016, 2021); Hes-
sisches Ministerium für Soziales und Integration (2015, 
2019d); Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für 
Integration und Migration (2014); Sachverständigen-
rat für Integration und Migration (2021c); Statistisches 
Bundesamt (2021h); Statistisches Bundesamt/Wissen-
schaftszentrum Berlin für Sozialforschung (2021)

> Tabelle C11 im Online-Anhang

85 Hierbei ist zu beachten, dass der Anteil von Personen mit Migrationshintergrund an der Wohnbevölkerung sowie an den Beschäftigten in den 
neuen Bundesländern sehr niedrig ist, in die Berechnung jedoch eingeht.

86 Zum Anforderungsprofil der Beschäftigten im Öffentlichen Dienst nach Migrationshintergrund und Generation s. Sachverständigenrat deut-
scher Stiftungen für Integration und Migration (2014: 116).

87 Die Rücklaufquote betrug gut 40 %.
88 Zur interkulturellen Öffnung der Stadt Frankfurt siehe Stadt Frankfurt (2017); dazu auch Rösmann (2017).
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C12  Erwerbslosigkeit (ILO-Konzept) (IntMK E4)

Definition 

Anteil der Erwerbslosen an den Erwerbspersonen (Erwerbslose und 
Erwerbstätige) von Personen im Alter von 15 bis unter 65 Jahren nach 
Migrationshintergrund nach dem ILO-Konzept
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Erwerbslosenquote nach Migrationshintergrund 2005 bis 2019 (Angaben in Prozent)

Die Nichtteilnahme am Erwerbsleben ist eine der 
wesentlichen Ursachen für Armut. Längerfristige 
Erwerbslosigkeit zwingt zu materiellen Einschrän-
kungen und hat darüber hinaus negative Konse-
quenzen für viele Lebensbereiche, auch für die 
soziale Teilhabe.

Nach dem diesem Indikator zugrunde gelegten 
Labour-Force-Konzept der Internationalen Ar-
beitsorganisation (ILO-Konzept) gelten Personen 
als erwerbslos, 
• wenn sie zum Befragungszeitpunkt nicht er-

werbstätig waren, 
• in den vergangenen vier Wochen aktiv eine Er-

werbstätigkeit gesucht haben und 
• verfügbar sind, d. h. innerhalb von zwei Wo-

chen eine Erwerbstätigkeit aufnehmen können. 

Datenquelle

Mikrozensus

Eine Registrierung bei der Agentur für Arbeit oder 
einem Jobcenter ist nicht erforderlich.

Die Quote der Personen mit Migrationshinter-
grund ist mit 5 % etwas mehr als doppelt so hoch 
wie die der Personen ohne Migrationshinter-
grund (gut 2 %). Generell schneiden Deutsche mit 
Migrationshintergrund besser ab als Ausländerin-
nen und Ausländer (knapp 4 % gegenüber 6 %).

Frauen weisen mit knapp 3 % eine etwas gerin-
gere Quote auf als Männer (gut 3 %). Dies gilt 
sowohl für Frauen mit als auch für Frauen ohne 
familiäre Zuwanderungsgeschichte.



144 5  Integration und Teilhabe

Zwischen 2005 und 2016 halbierte sich die Er-
werbslosenquote von 9 % auf 4 % und fiel bis 2019 
noch weiter, was den starken Rückgang der Ar-
beitslosigkeit in diesem Zeitraum widerspiegelt. 
Damit zeigt dieser Indikator für den Berichtszeit-
raum eine erhebliche Abnahme des Anteils der Er-
werbslosen an den Erwerbspersonen. Dies gilt für 
Personen ohne sowie mit Migrationshintergrund, 
für Frauen und Männer und für alle in Tabelle C12 
im Online-Anhang ausgewiesenen Altersgrup-
pen. Am höchsten bleibt die Erwerbslosenquote 
bei den 15- bis 25-Jährigen (6 %), wobei sie bei 
den Jugendlichen mit Migrationshintergrund mit 
8 % fast doppelt so hoch liegt wie bei den Ju-
gendlichen ohne diesen Hintergrund (5 %).

Weiterführende Literatur
Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flücht-
linge und Integration (2019); Bundesagentur für Arbeit 
(versch. Veröffentlichungen); Statistisches Bundesamt 
(2021h); Statistisches Bundesamt/Wissenschaftszent-
rum Berlin für Sozialforschung (2021)

> Tabelle C12 im Online-Anhang
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C13  Arbeitslosigkeit (IntMK E5)

Definition 

Anteil der registrierten Arbeitslosen an allen zivilen Erwerbspersonen 
(Erwerbspersonen und Erwerbslose) in den Rechtskreisen SGB II 
sowie SGB III nach Staatsangehörigkeit (Jahresdurchschnitte)
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In der öffentlichen Diskussion wird die Arbeitslo-
senquote häufiger als die Erwerbslosenquote (s. 
Indikator C12) als Indikator für die Nichtteilhabe 
am Erwerbsleben verwendet. Die Ausweisung der 
Arbeitslosigkeit basiert auf einem anderen Kon-
zept und nutzt andere Daten als die Erfassung der 
Erwerbslosigkeit; hier wird auf die Verwaltungsda-
ten der Bundesagentur für Arbeit zurückgegriffen. 
Für Arbeitslosigkeit gilt das für die Erwerbslosig-
keit Gesagte (s. Indikator C12): Sie schränkt die 
Konsummöglichkeiten und persönlichen Freihei-
ten der Betroffenen in vieler Hinsicht ein, redu-
ziert die Teilhabe in etlichen Lebensbereichen und 
kann darüber hinaus zu Stigmatisierung führen; 

Datenquelle

Arbeitslosenstatistik

Studien belegen außerdem den Zusammenhang 
von Arbeitslosigkeit und gesundheitlichen Beein-
trächtigungen (s. dazu z. B. Möller/Walwei 2017).

Zu den bei der Bundesagentur für Arbeit regis-
trierten Arbeitslosen zählen alle Personen, die
• vorübergehend nicht in einem Beschäftigungs-

verhältnis stehen oder nur eine weniger als 15 
Stunden in der Woche umfassende Beschäfti-
gung ausüben,

• eine mindestens 15 Stunden in der Woche 
umfassende versicherungspflichtige Beschäfti-
gung mit einer Dauer von mehr als 7 Kalender-
tagen suchen, 



146 5  Integration und Teilhabe

• eine Arbeitnehmertätigkeit ausüben können 
und dürfen, nicht arbeitsunfähig erkrankt sind 
und das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben, 

• für die Vermittlungsbemühungen der Agentur 
für Arbeit verfügbar, d. h. sofort arbeitsfähig 
und -bereit sind und 

• sich persönlich bei der Agentur für Arbeit ge-
meldet und ihren Wohnsitz in Deutschland ha-
ben (Integrationsministerkonferenz 2021: 98).

2020 lag die hessische Arbeitslosenquote im Jah-
resdurchschnitt bei 5,1 %. In Nordhessen war die 
Situation entspannter als im Süden des Landes. 
Über ganz Hessen hinweg ist die Arbeitslosigkeit 
der Ausländerinnen und Ausländer deutlich hö-
her als die der Deutschen; dieses Phänomen ist 
im gesamten Bundesgebiet zu beobachten: 2020 
betrug die Quote der Ausländerarbeitslosigkeit 
in Hessen 12,7 %, die der Deutschen 4,4 % (Bun-
desagentur für Arbeit 2020a). Zentrale Ursachen 
können in im Durchschnitt geringeren Bildungs- 
und Berufsabschlüssen, unzureichenden Sprach-

kenntnissen, begrenzten Informationen über den 
deutschen Arbeitsmarkt, mangelnder Berufserfah-
rung in deutschen Unternehmen, Diskriminierun-
gen am Arbeitsmarkt etc. liegen. Zu beachten ist, 
dass die Arbeitslosenquoten aufgrund der Coro-
na-Pandemie gegenüber 2019 gestiegen waren.

2020 betrug die Zahl der Arbeitslosen in Hessen 
in beiden Rechtskreisen zusammen 184.955 Per-
sonen (zur Erläuterung s. die nächste Seite). Der 
größte Teil hatte die deutsche Staatsangehörig-
keit (60 %), doch sind Nichtdeutsche unter den Ar-
beitslosen deutlich überrepräsentiert (40 %). Die 
folgende Abbildung zeigt die Arbeitslosen nach 
Herkunftsregionen im September 2021: 21 % 
stammen aus Europa, 13 % aus Asien. Bundesweit 
haben die meisten Arbeitslosen die syrische oder 
die türkische Staatsangehörigkeit, mit Abstand 
gefolgt von Arbeitslosen mit bulgarischer, iraki-
scher, afghanischer, polnischer, rumänischer und 
italienischer Nationalität. (Bundesagentur für Ar-
beit 2021). 

Anteil an den Arbeitslosen nach Herkunftsregion 2021 (September, Angaben in Prozent)

Deutschland 61%

Europa 21%

Afrika 4%

Amerika 1%

Asien 13%
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Insgesamt ist die ausgewiesene Arbeitslosigkeit89 
im Berichtszeitraum zurückgegangen. In Hessen 
fiel die Arbeitslosenquote der  Ausländerinnen  
und Ausländer zwischen 2008 und 2019 von 
14,7 % auf 10,6 %, um 2020 auf 12,7 % zu steigen, 
die der Deutschen fiel von 5,8 % auf 3,2 % und 
stieg 2020 auf 3,9 %. 

Im Folgenden wird eine Differenzierung der Ar-

beitslosigkeit in die Rechtskreise SGB (Sozial-

gesetzbuch) II und SGB III vorgenommen, wie 
sie seit 2005 üblich ist.90 Arbeitslose, denen Ar-
beitslosengeld gezahlt wird (oder die es wegen 
Überschreitung der Bezugsdauer nicht mehr er-
halten, doch mangels Bedürftigkeit nicht in den 
Rechtskreis SGB II überwechseln), werden dem 
Rechtskreis SGB III zugerechnet. Arbeitslose, die 
Leistungen aus der Grundsicherung für Arbeitssu-
chende beziehen, fallen in den Rechtskreis SGB II 

(im allgemeinen Sprachgebrauch auch als Hartz 
IV bezeichnet). Die Arbeitslosigkeit im Rechts-
kreis SGB II liegt deutlich über der im Rechtskreis 
SGB III. Besonders problematisch ist dabei, dass 
Arbeitslose im Rechtskreis SGB II eine wesentlich 
niedrigere Wahrscheinlichkeit haben, wieder eine 
Arbeit zu finden.

Auffällig sind vor allem die hohen Anteile von 
arbeitslosen Ausländerinnen und Ausländern 
im Rechtskreis SGB II (8,7 % vs. 2,0 % bei den 
Deutschen), während ihre Arbeitslosenquote im 
Rechtskreis SGB III die der Deutschen weniger 
drastisch übersteigt (4,0 % vs. 2,0 %; 2020). Die-
ses Muster zieht sich durch den ganzen Berichts-
zeitraum und spiegelt unter anderem wieder, 
dass Ausländerinnen und Ausländer häufiger von 
Langzeitarbeitslosigkeit betroffen sind. 

89 Arbeitssuchende in Fördermaßnahmen werden beispielsweise nicht in der Arbeitslosenquote erfasst. 
90 2005 wurden mit der Überarbeitung des Sozialgesetzbuches II im Zuge der Hartz-Reformen Arbeitslosen- und Sozialhilfe zusammengelegt. 

Dadurch änderten sich die Grundlagen der Arbeitslosenstatistik. Die soziale Absicherung bei Arbeitslosigkeit erfolgt seitdem über zwei Leistun-
gen, Arbeitslosengeld I und II, die im SGB III bzw. SGB II geregelt sind. „Das Arbeitslosengeld I ist eine Leistung der Arbeitslosenversicherung 
und somit in der Höhe an das vorherige Erwerbseinkommen gekoppelt sowie abhängig von erworbenen Ansprüchen. Das Arbeitslosengeld 
II ist eine steuerfinanzierte Leistung und unabhängig vom vorherigen Lohn. Sie soll ein Mindesteinkommen für alle Haushaltsmitglieder ge-
währleisten und ist bedarfsgeprüft. Leistungsberechtigt sind demnach Arbeitslose, bei denen das Arbeitslosengeld I den Bedarf nicht deckt 
oder kein Anspruch (mehr) besteht. Darüber hinaus haben auch Erwerbstätigte mit unzureichendem Einkommen, Personen in arbeitsmarktpo-
litischen Maßnahmen oder in Ausbildung sowie Haushaltsmitglieder, die nicht am Arbeitsmarkt aktiv sind, Anspruch auf Arbeitslosengeld II“ 
(Möller/Walwei 2017: 60).
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ohne Migrations-
hintergrund 40%

zugewanderte
Ausländer/-innen

34%

zugewanderte
Deutsche (ohne

Spätaussiedler) 9%

(Spät-)aussiedler/-innen 4%

hier geborene
Ausländer/-innen

6%

hier geborene Deut-
sche mit MH 6%

mit Migrations-
hintergrund ohne

weitere Angabe 1%

(Befragte) Arbeitslose nach Migrationsstatus 2021 (freiwillige Erhebung, Angaben in Prozent)

Die Arbeitsmarktstatistik lässt nur eine Unter-
scheidung nach Staatsangehörigkeit zu. Daher 
versucht die Bundesagentur für Arbeit seit 2011, 
im Rahmen einer freiwilligen Erhebung zumindest 
bei Arbeitslosen den Migrationshintergrund zu 
erheben. Es liegen (freiwillige) Angaben von gut 
zwei Dritteln (69 %) der im März 2021 arbeitslos 
Gemeldeten vor. Die folgende Abbildung zeigt, 
wie sich nach diesen Angaben die Gruppe der 
Arbeitslosen in Hessen zusammensetzt (Bundes-
agentur für Arbeit 2021d):

Es zeigt sich, dass weit über die Hälfte (60 %) der 
befragten Arbeitslosen einen Migrationshinter-
grund hat. Zugewanderte Ausländerinnen und 
Ausländer stellen unter den Arbeitslosen eine 
große Gruppe dar (34 %).
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(Befragte) Arbeitslose nach Migrationshintergrund und Rechtskreisen 2021 (freiwillige Erhebung, Angaben in 
Prozent)91

91 31 % der Arbeitslosen beteiligten sich nicht an der Erhebung. 

Im Berichtszeitraum (hier ab August 2012) ist der 
Anteil der Personen mit Migrationshintergrund 
an den Arbeitslosen deutlich gewachsen. Der 
Anstieg im Rechtskreis SGB II beträgt 10, der An-
stieg im Rechtskreis SGB III 13 Prozentpunkte. In 
diesem Zusammenhang muss noch einmal darauf 
hingewiesen werden, dass die Befragung keine 
Vollerhebung ist und somit lediglich eine Tendenz 
andeuten kann. Zu beachten ist außerdem, dass 
der Anteil der Personen mit Migrationshinter-
grund im erwerbsfähigen Alter an den Erwerbs-
tätigen dieser Altersgruppe gleichfalls gestiegen 
ist.

Die Ergebnisse belegen weiterhin, dass fast 60 % 
der befragten Arbeitslosen keine abgeschlosse-
ne Berufsausbildung haben (s. dazu auch Möller/
Walwei 2017: 62). 

Weiterführende Literatur
Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flücht-
linge und Integration (2019, 2021); Bundesagentur für 
Arbeit (2012a und b, 2020a und b, 2021a bis f); Bundes-
zentrale für politische Bildung (2021b); Burkert/Kislat 
(2018); Märker/Wilkens (2014b); Möller/Walwei (2017); 
Keita/Valette (2020); Piore (1979); Sachverständigen-
rat deutscher Stiftungen für Integration und Migration 
(2014); Statistisches Bundesamt/Wissenschaftszentrum 
Berlin für Sozialforschung (2021)

> Tabelle C13 im Online-Anhang

Differenziert man nach Rechtskreisen, wird deut-
lich, dass Personen mit Migrationshintergrund 
vor allem im Rechtskreis SGB II überrepräsentiert 
sind (68 %), doch auch an den Arbeitslosen im 
Rechtskreis SGB III machen sie mittlerweile fast 
die  Hälfte (49 %) aus. 
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5.1.3 EINKOMMEN, ARMUT, TRANSFER- 

 ABHÄNGIGKEIT

Die Abschnitte 5.1.1 und 5.1.2 haben verdeut-
licht, dass sich Personen mit Migrationshinter-
grund bzw. Ausländerinnen und Ausländer in den 
Themenfeldern Bildung und Arbeit insgesamt in 
einer ungünstigeren Situation befinden als Perso-
nen ohne Migrationshintergrund bzw. Deutsche. 
Vor allem ihr im Durchschnitt niedrigeres schuli-
sches und berufliches Bildungsniveau führt zu ei-
ner geringeren Beteiligung im Erwerbsleben, ver-
weist sie auf weniger qualifizierte Tätigkeiten und 
zieht so niedrigere Einkommen nach sich. 

In der Folge sind Personen mit Migrationshinter-
grund einem deutlich höheren Armutsrisiko aus-
gesetzt als Personen ohne diesen Hintergrund. 
Damit ist auch die Abhängigkeit von Sozialtrans-
fers bei Personen mit Migrationshintergrund ins-
gesamt ausgeprägter, wie dieser Abschnitt detail-
liert zeigt. 

Einen Überblick über zentrale Maßnahmen der 
Hessischen Landesregierung zur Prävention und 
Verringerung von Armut liefert der aktuelle Lan-
dessozialbericht (Hessisches Ministerium für Sozi-
ales und Integration 2022a).
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C14  Nettoeinkommen von Familien

Definition 

Nettoeinkommen von Familien nach Migrationshintergrund der oder 
des Haupteinkommensbeziehenden
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Generell wird beobachtet, dass in Deutschland 
die Einkommensungleichheit zwischen Gut- und 
Niedrigverdienern zunimmt (z. B. Grabka/Goebel 
2017). Aus sozialpolitischer Sicht stehen Familien 
besonders im Fokus, weshalb der Indikator auf 
diese abzielt. Dabei ist zu beachten, dass Fami-
lien im Schnitt ein höheres Nettoeinkommen zur 
Verfügung steht als Singlehaushalten oder Paar-
haushalten ohne Kinder.

Das Nettoeinkommen wird ermittelt, indem vom 
Bruttoeinkommen Einkommensteuer, Lohnsteuer, 
Solidaritätszuschlag, ggfs. Kirchensteuer sowie 
die Beiträge zur Sozialversicherung (Arbeitslo-
sen-, Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung) 
abgezogen werden. 

Datenquelle

Mikrozensus

Dieser Indikator zeigt deutliche Einkommensun-
terschiede zwischen Familien ohne und mit Migra-
tionshintergrund.92 Gut 69 % der Familien ohne 
Migrationshintergrund stehen monatlich mehr als 
3.200 Euro zur Verfügung, aber nur knapp 44 % 
der Familien mit Migrationshintergrund. 20 % der 
Familien ohne Migrationshintergrund können 
über ein Einkommen von 2.000 bis 3.200 Euro 
verfügen, bei den Familien mit Migrationshin-
tergrund liegt der Anteil bei 35 %. Die gerings-
te Einkommensklasse (unter 1.300 Euro) umfasst 
3 % der Familien ohne und 5 % der Familien mit 
Migrationshintergrund. 

92 Verkürzend wird hier von Familien mit bzw. ohne Migrationshintergrund gesprochen. Ein Migrationshintergrund liegt vor, wenn die oder der 
Haupteinkommensbeziehende einen Migrationshintergrund hat.
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Im Berichtszeitraum hat sich die Einkommenssitu-
ation der Familien unabhängig vom Migrations-
hintergrund tendenziell deutlich verbessert93, was 
angesichts der geringen Inflationsraten in den 
vergangenen Jahren besonders positiv auffällt. 
Der Familienreport der Bundesregierung berich-
tet, dass bundesweit die Mehrheit der Familien 
ihre wirtschaftliche Situation „als gut oder sehr 
gut empfindet“ (Bundesministerium für Familien, 
Senioren, Frauen und Jugend 2017b: 7)94. 

Der Anteil der Familien ohne Migrationshinter-
grund, denen ein höheres Einkommen zur Ver-
fügung steht, ist im Beobachtungszeitraum um 
35 Prozentpunkte gestiegen, bei den Familien 
mit Migrationshintergrund um 30 Prozentpunk-
te. Gleichzeitig ist der Anteil der Niedrigeinkom-
mensbeziehenden bei den Familien ohne Migra-
tionshintergrund um fünf Prozentpunkte gefallen, 
bei den Familien mit Migrationshintergrund sogar 
um zwölf Prozentpunkte. Familien mit Migrati-
onshintergrund ist es damit deutlich gelungen, 
sich aus den Niedrigeinkommensklassen zu ent-
wickeln. Im Hinblick auf die höheren Einkommen 
ist allerdings nach wie vor eine deutliche Lücke 
gegenüber den Familien ohne Migrationshinter-
grund beobachtbar. 

Allerdings endet die Analyse vor Beginn der Co-
rona-Pandemie. Der Familienreport der Bundes-
regierung berichtet, dass 2017 bundesweit die 
Mehrheit der Familien ihre wirtschaftliche Situati-
on „als gut oder sehr gut“ empfand. 2020 machte 
sich dagegen ein Drittel der Eltern große Sorgen 
wegen möglicher Auswirkungen der Pandemie 
auf die finanzielle Situation der Familie (Bundes-
ministerium für Familien, Senioren, Frauen und 
Jugend 2020b: 26).

93 Der Rückgang der Personen ohne Angabe zum Einkommen resultiert aus methodischen Verbesserungen zur Vermeidung von Antwortausfäl-
len, z. B. Schulungen der Mikrozensus-Interviewer.

94 Die Wiesbadener Stadtanalysen (Landeshauptstadt Wiesbaden 2017b: A8) ergeben, dass der Anteil der Personen ohne Migrationshinter-
grund, die mit der finanziellen Situation in ihrem Haushalt „(sehr) zufrieden“ sind, den derjenigen mit Migrationshintergrund übersteigt: in die 
erstgenannte Gruppe fallen 76 %, in die letztgenannte 54 %. 7 % der Befragten ohne Migrationshintergrund sind „(sehr) unzufrieden“ mit der 
finanziellen Situation gegenüber 15,7 % der Befragten mit Migrationshintergrund. 

Weiterführende Literatur
Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen 
und Jugend (2020a und b); Bundesministerium für Ar-
beit und Soziales (2021); Grabka/Goebel (2017, 2018, 
2020); Krause et al. (2017); Statistisches Bundesamt/
Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (2021); 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut (2019) 

> Tabelle C14 im Online-Anhang
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C15  Quelle des überwiegenden Lebensunterhalts (IntMK E7)

Definition 

Personen ab 15 Jahren nach Migrationshintergrund und der Quelle 
ihres überwiegenden Lebensunterhalts
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Quelle des überwiegenden Lebensunterhalts nach Migrationshintergrund 2005 bis 2019 (Angaben in Prozent)

Aus der Einkommensstruktur lassen sich in Verbin-
dung mit sozioökonomischen Merkmalen gewisse 
Rückschlüsse auf die Lebenssituation verschie-
dener Gruppen der Bevölkerung ziehen. Dieser 
Indikator zeigt, aus welchen finanziellen Quellen 
die hessische Bevölkerung ihren Lebensunterhalt 
überwiegend – nicht ausschließlich – bestreitet: 
Einkommen aus Erwerbstätigkeit, Zuwendungen 
von Angehörigen, Sozialtransfers oder Rente/
Pension bzw. eigenes Vermögen (hier zusammen-
gefasst). 

Personen mit Migrationshintergrund greifen häu-
figer auf die Unterstützung durch Angehörige 
zurück als Personen ohne Migrationshintergrund 
(19 % vs. 12 %). Hinter diesen Zahlen verbergen 

Datenquelle

Mikrozensus

sich in erster Linie Frauen (70 %) und Jugendliche, 
die nicht erwerbstätig sind. Gleichzeitig kann die 
Bevölkerung mit Migrationshintergrund weniger 
auf Renten/Pensionen bzw. Vermögen als Quelle 
des überwiegenden Lebensunterhaltes zurück-
greifen (13 % vs. 30 %); dieser Befund lässt sich 
wenigstens zum Teil mit ihrer jüngeren Alters-
struktur erklären. Deutlich höher ist der Anteil der 
Personen mit Migrationshintergrund, die ihren Le-
bensunterhalt vorwiegend aus öffentlichen Sozi-
altransfers sichern (13 % gegenüber 4 %). 

Insgesamt finanziert gut die Hälfte der Bevölke-
rung ihren Lebensunterhalt überwiegend durch 
Einkünfte aus eigener Erwerbstätigkeit; dies gilt 
vor allem für Männer (61 %) – gerade für die mit 
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Migrationshintergrund –, weniger dagegen für 
Frauen (48 %) (zur Differenzierung nach Migrati-
onshintergrund s. folgende Tabelle): 

mit Migrations-
hintergrund

ohne Migrations-
hintergrund

Männer 64 60

Frauen 47 48

Anteil der Personen ab 15 Jahren nach Geschlecht  
und Migrationshintergrund, deren Quelle des über- 
wiegenden Lebensunterhaltes das eigene Einkommen 
ist, 2019 (eigene Berechnungen, Angaben in Prozent) 

Bei Differenzierung nach Zuzugskohorten fällt auf, 
dass je länger die Aufenthaltsdauer, desto niedri-
ger der Anteil derjenigen, die ihren Lebensunter-
halt aus öffentlichen Transferleistungen beziehen 
(siehe rote Segmente in der folgenden Grafik). 
Beim Zuzugszeitraum 1956 bis 1989 ist der An-
teil an Rentnerinnen und Rentnern altersbedingt 
vergleichsweise hoch. Der Anteil derjenigen, die 
ihren Lebensunterhalt aus eigener Erwerbstä-
tigkeit finanzieren, ist am höchsten bei zwischen 
1990 und 2014 Zugewanderten (siehe blaue 
 Segmente).
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Quelle des überwiegenden Lebensunterhalts in der Bevölkerung mit Migrationshintergrund nach Zuzugsjahren 
2019 (Angaben in Prozent, Personen ab 15 Jahren)

Im Vergleich zu 2005 konnten 2019 mehr Perso-
nen mit und ohne Migrationshintergrund ihren 
Lebensunterhalt durch eigene Erwerbstätigkeit 
finanzieren; dieser Anteil stieg um vier bzw. fünf 
Prozentpunkte. In etwa gleichem Ausmaß hat die 
Abhängigkeit von Angehörigen abgenommen. 
Die Anteile derjenigen, die überwiegend von 
Renten/Pensionen, ihrem Vermögen oder öffent-
lichen Transferleistungen leben, sind im Berichts-
zeitraum stabil geblieben. Es ist zu befürchten, 
dass die Corona-Pandemie – sollte sie länger an-
halten – zu einer Zunahme der Transferabhängig-
keit führt.

Weiterführende Literatur
Integrationsministerkonferenz (2021); Statistisches 
Bundesamt/Wissenschaftszentrum Berlin für Sozial-
forschung (2021)

> Tabelle C15 im Online-Anhang
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Indikator C6 hat gezeigt, dass Beschäftigte mit 
Migrationshintergrund insgesamt über ein gerin-
geres Einkommen verfügen, was vor allem auch 
mit der im Durchschnitt niedrigeren Stellung im 
Beruf (s. Indikator C9) und dem einen im Durch-
schnitt niedrigeren Anforderungsniveau der aus-
geübten Tätigkeiten zusammenhängt. Das SOEP 
bietet auch anhand der Frage „Wie zufrieden sind 
Sie mit Ihrem persönlichen Einkommen?“ Daten 
zur Einkommenszufriedenheit. Die Messung der 
Zufriedenheit erfolgt auf einer Skala von 0 bis 10, 
die hier der Übersichtlichkeit halber zu fünf Kate-
gorien zusammengefasst wurden. 

Dabei zeigt sich, dass die Beschäftigten mit 
Migrationshintergrund deutlich weniger zufrieden 
mit ihrem Einkommen sind95: 61 % der Erwerbstä-
tigen mit Migrationshintergrund, aber 72 % der-
jenigen ohne diesen Hintergrund geben an, dass 

sie „zufrieden“ mit ihrem Einkommen seien. Er-
werbstätige ohne Migrationshintergrund zeigen 
sich zudem auch häufiger „sehr zufrieden“ (22 % 
vs. 14 %). Die Anteile derer, die sich weder zufrie-
den noch unzufrieden äußern, variiert kaum zwi-
schen beiden Gruppen. 17 % der Erwerbstätigen 
mit Migrationshintergrund sind „unzufrieden“ mit 
ihrem Einkommen, weitere 5 % „sehr unzufrie-
den“. Unter Erwerbstätigen ohne Migrationshin-
tergrund liegen diese Anteile bei 11 % resp. 2 %.

Weiterführende Literatur
Hessisches Ministerium für Soziales und Integration 
(2020a); Rose (2016)

> Tabelle C16 im Online-Anhang

C16  Zufriedenheit mit dem Einkommen 

Definition 

Zufriedenheit mit dem Einkommen von Erwerbstätigen nach 
Migrationshintergrund
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Zufriedenheit mit dem Einkommen nach Migrationshintergrund 2019 (Angaben in Prozent)

Datenquelle

SOEP

95 Eine Analyse des SOEP 2018 durch das Hessische Ministerium für Soziales und Integration (2020a: 34) zeigte, dass die Unterschiede in der 
Zufriedenheit mit dem Einkommen zwischen deutschen und ausländischen Beschäftigten deutlich geringer sind.
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C17  Armutsrisiko (IntMK E6b)

Definition 

Anteil der Personen nach Migrationshintergrund an der jeweiligen 
Bevölkerungsgruppe mit einem Einkommen unterhalb der Armuts-
risikoschwelle
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Armutsrisikoquote nach Migrationshintergrund 2005 bis 2019 (Landesmedian, Angaben in Prozent)

Armut schränkt Handlungsspielräume ein, prägt 
damit den Lebensstil und erschwert die soziale 
Integration. Sie wirkt sich auf alle Lebensbereiche 
und die entsprechenden Teilhabechancen aus. 
Der Begriff „Armutsrisiko“ verweist auf die Mög-
lichkeit einer Armutsgefährdung und ist umso hö-
her, je niedriger die Einkommen der Betroffenen 
ausfallen – insbesondere bei längerem Verbleiben 
in einem niedrigen Einkommensbezug (Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales 2021: 533). 
Dabei wird Bezug auf einen relativen Armutsbe-
griff genommen, der anders als der absolute nicht 
auf existenzielle Notlagen verweist, sondern auf 
mangelnde Teilhabe „am ganz normalen Alltag 

Datenquelle

Mikrozensus

der Mitte einer Gesellschaft“ (Der Paritätische 
2018: 4).

Bei diesem Indikator wird ein Armutsrisiko für jene 
Personen angenommen, die mit weniger als 60 % 
des mittleren Einkommens (Median) der hessi-
schen Gesamtbevölkerung auskommen müssen.96 
Demnach ist das hier beschriebene Armutsrisiko 
eine statistische Kennziffer, die die Ungleichver-
teilung von Einkommen misst und stets in Relati-
on zum Gesamteinkommen interpretiert werden 
muss: In Regionen mit hohen Einkommen liegt 
auch die „Armutsrisikoschwelle“ auf einem hohen 
Niveau. 

96 Basis ist das bedarfsgewichtete Nettoäquivalenzeinkommen. Es wird berechnet, indem das Haushaltsnettoeinkommen auf die gewichtete 
Zahl der Haushaltsmitglieder bezogen wird. Nach der neuen OECD-Skala wird die oder der Haupteinkommensbeziehende im Haushalt mit 
dem Gewicht 1 berücksichtigt, alle weiteren Haushaltsmitglieder ab 14 Jahren mit dem Gewicht 0,5 und alle Kinder unter 14 Jahren mit dem 
Gewicht 0,3. Dies trägt der Tatsache Rechnung, dass mehrere Haushaltsmitglieder gemeinsam und damit kostengünstiger wirtschaften.

 Gemäß der Definition der EU liegt ein Armutsrisiko vor, wenn das bedarfsgewichtete Nettoäquivalenzeinkommen weniger als 60 % des Mit-
telwerts (Medians) des Einkommens der Gesamtbevölkerung beträgt. Der Median ist der Wert, der die Einkommen der Bevölkerung in zwei 
Hälften teilt. Die unterhalb des Medians liegende Armutsrisikoschwelle lässt sich zum einen auf den Landesmedian, zum anderen auf den 
Bundesmedian beziehen. Hier wird der Landesmedian gewählt, d. h. Berechnungsgrundlage ist das Einkommen der hessischen Bevölkerung. 
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Im Berichtszeitraum steigen die Armutsquoten 
tendenziell an97. 2020 hat die Armutsrisikoquote 
bundesweit und auch in Hessen nach der Bericht-
erstattung des Paritätischen einen neuen Höchst-
stand erreicht (Der Paritätische 2021: 11f.).

Als Risikogruppen gelten Alleinerziehende, Fami-
lien mit drei oder mehr Kindern, Kinder, Jugend-
liche und junge Erwachsene, Arbeitslose, Nied-
rigqualifizierte, Personen ohne Wohneigentum98, 
Kranke, Ausländerinnen und Ausländer bzw. Per-
sonen mit Migrationshintergrund. Letztere haben 
ein deutlich höheres Armutsrisiko als jene ohne 
Migrationshintergrund; 29 % dieser Gruppe (vs. 
11 %) sind armutsgefährdet.99

Da die Betrachtung bezogen auf Hessen aussage-
kräftiger ist als der Vergleich zur gesamten Bundes-
republik, beziehen sich die weiteren Aussagen auf 
den Landesmedian: Deutsche mit Migrationshin-
tergrund unterliegen einem niedrigeren Armuts-
risiko als Ausländerinnen und Ausländer (24 % vs. 
34 %, s. Tabelle C17 im Online-Anhang). Detaillier-
te Auswertungen für Nordrhein-Westfalen haben 
gezeigt, dass das Armutsrisiko für Spätaussiedle-
rinnen und Spätaussiedler niedriger ist als für alle 
anderen Gruppen mit Migrationshintergrund (Mi-
nisterium für Arbeit, Integration und Soziales des 
Landes Nordrhein-Westfalen 2016: 154). Das Län-
dermonitoring der Integrationsministerkonferenz 
(2021: 102ff.) macht deutlich, dass die Armutsri-
sikoquoten in der zweiten Zuwanderergeneration 
durchweg niedriger liegen als in der ersten.

In allen Bevölkerungsgruppen sind Frauen etwas 
häufiger armutsgefährdet als Männer; dies gilt 
jedoch nicht für im Ausland Geborene. Hervor-
zuheben ist ferner die mehr als dreimal so hohe 
Armutsrisikoquote der Kinder und Jugendlichen 
mit Migrationshintergrund (37 % vs. 10 % der un-
ter 18-Jährigen ohne Migrationshintergrund). 

Auch in der Altersgruppe ab 65 Jahren ist das Ar-
mutsrisiko zweieinhalbmal so hoch (35 % bei Seni-
orinnen und Senioren mit Migrationshintergrund 
vs. 14 % bei jenen ohne Migrationshintergrund). 
Besonders betroffen sind ältere Migrantinnen und 
Migranten mit geringer Qualifikation, beispiels-
weise die früheren „Gastarbeiter“ (Cremer 2018: 
31). Der Abstand der Altersarmutsrisikoquoten 
ist in der Bevölkerung mit Migrationshintergrund 
weniger groß als in der Bevölkerung ohne diesen 
Hintergrund. 

Weiterführende statistische Analysen haben erge-
ben, dass nicht nur soziostrukturelle Eigenschaf-
ten der Zugewanderten ihr erhöhtes Armutsrisiko 
erklären, sondern dass es einen Zusammenhang 
zwischen Migrationshintergrund und Armut gibt: 
Selbst bei gleichem Bildungsstand, identischer 
Haushaltsstruktur, vergleichbarer beruflicher Si-
tuation und ähnlicher Art des Lebensunterhalts 
haben Personen mit Migrationshintergrund ein 
erhöhtes Armutsrisiko.99 Es ist bei Zugewanderten 
mit längerer Aufenthaltsdauer allerdings geringer 
als bei Personen, die weniger lange in Deutsch-
land leben (Fuhr 2012; Gieseke et al. 2017; Der 
Paritätische 2018: 22). Die Stiftung Zentrum für 
Türkeistudien und Integrationsforschung (2016: 
45f.) weist für Nordrhein-Westfalen auf das hohe 
Armutsrisiko der Türkeistämmigen – und hier vor 
allem der ersten Zuwanderergeneration – hin.

Weiterführende Literatur
Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flücht-
linge und Integration (2019, 2021a); Bundesministeri-
um für Arbeit und Soziales (2021); Bundesministerium 
für Familien, Senioren, Frauen und Jugend (2020a und 
b); Cremer (2016, 2018); Der Paritätische (2018, 2021); 
Deutsches Jugendinstitut (2020); Friedrichs (2017); Fuhr 
(2012, 2013); Gieseke et al. (2017); Grabka/Goebel 
(2020); Integrationsministerkonferenz (2021); Krause 
et al. (2017); Schwarz-Zeckau/Possinger (2019); Statis-
tische Ämter des Bundes und der Länder (2021a); Sta-
tistisches Bundesamt (2021h); Statistisches Bundesamt/
Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (2021) 

> Tabelle C17 im Online-Anhang

97 Nach Mikrozensus-Daten der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder (2021a) hatte Hessen 2020 die vierthöchste Armutsgefährdungs-
quote gemessen am Landesmedian bzw. Rang 9 gemessen am Bundesmedian.

98 Der Armutsbericht des Paritätischen (2018: 35) arbeitet heraus, dass die Armutsproblematik fast ausschließlich Mieter betrifft.
99 zum Armutsrisiko älterer Migrantinnen und Migranten s. Deutsches Zentrum für Altersfragen (2017: 4)
100 Weitere Fakten zur Armutssituation in Gesamtdeutschland finden sich bei der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge 

und Integration (2019: 25f.).



158 5  Integration und Teilhabe

C18  Abhängigkeit von Mindestsicherungsleistungen

Definition 

Anteil der 18- bis 60-Jährigen, die in einem Privathaushalt ohne 
Erwerbstätige leben
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Abhängigkeit von Mindestsicherungsleistungen nach Migrationshintergrund 2015 bis 2019 (Angaben in Prozent, 
Personen zwischen 18 und 60 Jahren)

Als Transferleistungen der sozialen Mindest-
sicherungssysteme werden finanzielle Hilfen 
des Staates bezeichnet, die „zur Sicherung des 
grundlegenden Lebensunterhalts“ an leistungs-
berechtigte Personen ausgezahlt werden. Die ge-
setzlichen Grundlagen sind im Sozialgesetzbuch 
(SGB II „Grundsicherung für Arbeitsuchende“ und 
SGB XII „Sozialhilfe“) sowie dem Asylbewerber-
leistungsgesetz (AsylbLG) niedergelegt.

Der Indikator weist den Anteil der Personen aus, 
die in einem Haushalt ohne Erwerbstätige leben. 
Er bezieht die Bevölkerung in solchen Haushal-
ten auf die Zahl der Personen in Privathaushalten 
insgesamt. Da nur Personen zwischen 18 und 60 
Jahren berücksichtigt werden, bleiben Personen 
im Rentenalter weitestgehend außer Acht. „Damit 
gibt der Indikator annäherungsweise den Anteil 

Datenquelle

Mikrozensus

der Personen wieder, die ausschließlich von Min-
destsicherungsleistungen leben“ (Statistisches 
Bundesamt).

Wie die Abbildung zeigt, lag der Anteil der Bezie-
herinnen und Bezieher von Mindestsicherungsleis-
tungen in der Bevölkerung ohne Migrationshinter-
grund 2019 bei knapp 7 %, in der Bevölkerung mit 
Migrationshintergrund bei knapp 11 %. Der Bezug 
in dieser Gruppe spreizt sich sehr stark nach dem 
Migrationsstatus: So ist die Quote unter hier Ge-
borenen mit Migrationshintergrund mit 6,9 % ver-
gleichbar mit der in der Bevölkerung ohne Migra-
tionshintergrund. Bei selbst Zugewanderten ist sie 
mit 11,4 % dagegen fast doppelt so hoch.
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Hoch ist der Anteil weniger bei Europäerinnen 
und Europäern als vor allem von Zugewanderten 
aus Afrika sowie Asien (und hier aus den Asylher-
kunftsländern). Die Differenzen zwischen den Ge-
schlechtern können in beiden Bevölkerungsgrup-
pen vernachlässigt werden.

Weiterführende Literatur
Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2021); 
Bundeszentrale für politische Bildung (2021a); Härpfer 
(2019)

> Tabelle C18 im Online-Anhang
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C19  Erwerbsfähige Bezieherinnen und Bezieher von  
  Leistungen nach dem SGB II (IntMK E8)

Definition 

Anteil erwerbsfähiger Bezieherinnen und Bezieher von Leistungen 
nach SGB II (Grundsicherung für Arbeitsuchende) nach Staatsange-
hörigkeit an der jeweiligen Bevölkerung im Alter von 15 bis 65 Jahren
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Anteil erwerbsfähiger Bezieherinnen und Bezieher von Leistungen nach dem SGB II 2005 bis 2019 (Angaben in 
Prozent)101

Die wichtigsten Sozialtransfers sind die Leistun-
gen nach dem SGB II. Erwerbsfähigen Leistungs-
berechtigten wird das Arbeitslosengeld II gezahlt. 
Nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte, die in 
einer Bedarfsgemeinschaft mit ALG-II-Empfän-
gern leben, erhalten dagegen Sozialgeld.102

Als erwerbsfähige Leistungsberechtigte gelten 
gem. § 7 SGB II Personen, die
• das 15. Lebensjahr vollendet und die Alters-

gren ze nach § 7a SGB II noch nicht erreicht 
 haben, 

• erwerbsfähig sind, 
• hilfebedürftig sind und 
• ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundes-

republik Deutschland haben. 

Datenquelle

Bundesagentur für 
Arbeit

Als erwerbsfähig gilt, „wer nicht wegen Krank-
heit oder Behinderung auf absehbare Zeit au-
ßerstande ist, unter den üblichen Bedingungen 
des allgemeinen Arbeitsmarkts mindestens drei 
Stunden täglich erwerbstätig zu sein“ (§ 8 SGB II). 
Hilfebedürftig ist, „wer seinen Lebensunterhalt 
nicht oder nicht ausreichend aus dem zu berück-
sichtigenden Einkommen oder Vermögen sichern 
kann und die erforderliche Hilfe nicht von anderen 
(…) erhält“ (§ 9 SGB II). Die Leistung wird häufig 
von Langzeitarbeitslosen bezogen, doch ist eine 
Arbeitslosmeldung keine Voraussetzung für den 
Leistungsbezug.

101 Die Daten liegen auch differenziert nach Migrationshintergrund vor, beruhen hier jedoch auf einer Befragung, an der sich nicht der gesamte 
Personenkreis beteiligt hat.

102 Arbeitslosengeld II beziehen auch viele Personen, die erwerbstätig sind, deren Arbeitsentgelt aber so niedrig ist, dass sie einen Anspruch auf 
eine aufstockende Grundsicherungsleistung haben (sog. „Aufstocker“).
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Wie die obige Abbildung zeigt, sind Ausländerin-
nen und Ausländer fast viermal so häufig im Leis-
tungsbezug wie Deutsche. Dies deutet auf eine 
ungenügende Integration vieler Nichtdeutschen 
in den hessischen Arbeitsmarkt und einen hohen 
Anteil von Langzeitarbeitslosen hin. Wie bei Indi-
kator C12 beschrieben, können als einige zentrale 
Ursachen ungenügender Arbeitsmarktintegration 
im Durchschnitt geringere Bildungs- und Berufs-
abschlüsse sowie unzureichende Sprachkenntnis-
se der ausländischen Bevölkerung im erwerbsfähi-
gen Alter angesehen werden.

Die Quote liegt bei Ausländerinnen etwas höher 
als bei Ausländern; unter Deutschen spielt das 
Geschlecht keine Rolle. Differenziert man nach 
Altersgruppen, so fällt der hohe Anteil von leis-
tungsberechtigten Ausländerinnen und Auslän-
dern im Alter zwischen 15 und 25 Jahren ins Auge 
(20 % gegenüber 15 % der ab 25-Jährigen). Dies 
ist besonders bedenklich, weil die Gefahr besteht, 
dass sich schon bei diesen jungen Erwachsenen 
der Leistungsbezug verfestigt. Bei Deutschen las-
sen sich kaum Unterschiede zwischen den beiden 
Altersgruppen beobachten.

Untergruppe Ausländer Deutsche

Geschlecht 
Männer 14 4

Frauen 17 4

Altersgruppe
Alter 15 bis 25 Jahre 20 5

25 Jahre und älter 15 4

Anteil erwerbsfähiger Bezieher von Leistungen nach dem SGB II nach Geschlecht, Staatsangehörigkeit und Alter 
2019 (Angaben in Prozent)

Im Berichtzeitraum hat sich der Anteil der Leis-
tungsbezieher unter Deutschen sowie unter Aus-
länderinnen und Ausländern rückläufig entwickelt. 
Der Anteil der ausländischen Leistungsempfan-
genden ist von 2007 bis 2015 zunächst um fast 
zwei Prozentpunkte gefallen, und dann bis 2017 
auf 18 % gestiegen. In diesem Anstieg könnte 
sich auch die hohe Fluchtzuwanderung des Jah-
res 2015 niedergeschlagen haben; 2019 fiel die 
Quote unter das Niveau von 2015.

Weiterführende Literatur
Bundesagentur für Arbeit (2020a); Bundeszentrale für 
politische Bildung (2020b); Burkert/Kislat (2018); Integ-
rationsministerkonferenz (2021); LAG Arbeit in Hessen 
e.V. (2019); Möller/Walwei (2017); Statistisches Bundes-
amt/Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung 
(2021) 

> Tabelle C19 im Online-Anhang
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C20  Einstellung zur eigenen wirtschaftlichen Lage

Definition 

Einschätzung der eigenen wirtschaftlichen Lage in einer Selbst-
auskunft von Personen ab 18 Jahren nach Migrationshintergrund
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Ergänzend zur Einkommenssituation, zum Ar-
mutsrisiko und Transferbezug zeigt dieser Indi-
kator, wie die Bevölkerung mit und ohne Migra-
tionshintergrund ihre persönliche wirtschaftliche 
Lage wahrnimmt. Es handelt sich also um eine 
Selbstauskunft. Die zugrundeliegende Frage lau-
tet: „Wie ist es mit den folgenden Gebieten – ma-
chen Sie sich da Sorgen? ...um Ihre eigene wirt-
schaftliche Situation?“

Der Indikator zeigt Unterschiede zwischen Per-
sonen mit und ohne Migrationshintergrund. So 
machen sich 12 % der Personen mit Migrations-
hintergrund „große Sorgen“ um die eigene wirt-
schaftliche Situation, während 33 % diesbezüg-
lich unbesorgt sind. Bei den Deutschen ohne 

Datenquelle

SOEP

 Migrationshintergrund machen sich 10 % „große“ 
Sorgen, während 46 % keine Sorgen wegen ihrer 
wirtschaftlichen Situation äußern.

Im gesamten Berichtszeitraum ist ein abnehmen-
der Trend beobachtbar. Bei der Bevölkerung mit 
Migrationshintergrund hat sich der Anteil jener, die 
sich „große“ Sorgen um ihre wirtschaftliche Lage 
machen, von 42 % auf 12 % deutlich reduziert. 
Analog dazu verlief die Entwicklung des Anteils 
der Befragten, die um die eigene wirtschaftliche 
Situation nicht besorgt sind: er stieg im gleichen 
Zeitraum von 9 % auf 33 % Die Entwicklung in der 
Bevölkerung ohne Migrationshintergrund verlief 
ebenfalls positiv, aber deutlich abgemilderter.
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Bestehen bleibt auch hier eine Lücke zwischen 
Personen mit und ohne Migrationshintergrund, 
die sich unter anderem mit der ungünstigeren 
Position der erstgenannten Gruppe am Arbeits-
markt und der dementsprechend weniger guten 
Einkommenssituation begründen lässt.

Weiterführende Literatur
Priem/Schupp (2014); Statistisches Bundesamt/Wissen-
schaftszentrum Berlin für Sozialforschung (2021) 

> Tabelle C20 im Online-Anhang
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Die soziale Dimension der Integration umfasst 
zum einen die „Herausbildung persönlicher Be-
ziehungen“, z. B. interethnische oder interkulturel-
le Alltagskontakte, Freundschaften, Eheschließun-
gen (Heckmann 2015: 181). Ferner fallen darunter 
auch Gruppenzugehörigkeiten, Vereinsmitglied-
schaften, verschiedene Formen des bürgerschaft-
lichen und politischen Engagements sowie politi-
sche Teilhabe generell. 

Die soziale Dimension ist im Hessischen Integra-
tionsmonitor jedoch weiter gefasst als in dieser 
Definition. Es werden zusätzlich auch die Themen-
felder „Wohnen“, „Gesundheit“ und „Kriminali-
tät“ von Personen mit familiärer Zuwanderungs-
geschichte in diese Dimension einbezogen und 
näher beleuchtet. Diese Themenfelder sind rele-
vant, da es bei der sozialen Dimension auch um 
die Teilhabe am öffentlichen Leben und die wirt-
schaftliche und soziale Situation von Zugewander-
ten geht. Man muss dabei berücksichtigen, dass 
sich die soziale und die kulturelle Dimension der 
Integration (d. h. Abschnitte 5.2 und 5.3) nicht 
trennscharf abgrenzen lassen. 

Bei der sozialen Dimension ist es nicht in allen 
Themenfeldern Ziel, dass sich die Indikatoren zwi-
schen den Bevölkerungsgruppen mit und ohne 
Migrationshintergrund angleichen. Teilweise geht 
es ausschließlich um eine Beobachtung der Ent-
wicklung der Vielfalt – so beispielsweise bei den 
Indikatoren D1 und D2, die die Fertilität bzw. das 
Zusammenleben in Haushalten abbilden. Hier 
steht die Frage im Vordergrund, ob sich das Ver-
halten der Personen mit Migrationshintergrund 
durch „Anpassungsprozesse an Normen und 
Verhalten einer durch niedrige Geburtenzahlen 
geprägten Gesellschaft“ verändert (Beauftragte 
der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge 
und Integration 2011: 27). Bei den Indikatoren im 

5.2 Die soziale Dimension der Integration

Themenfeld „Kriminalität“ muss Ziel sein, die Be-
teiligung von Personen mit ausländischer Staats-
angehörigkeit zu senken (s. dazu die Indikatoren 
D20 bis D22).
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5.2.1 LEBENSFORMEN

Lebensformen sind vom sozioökonomischen und 
kulturellen Kontext geprägt. Mit der wirtschaftli-
chen Entwicklung und dem sozialen Wandel än-
dern sich auch die Zahlen der geborenen Kinder 
und die Formen des Zusammenlebens in einer 
Gesellschaft. So lässt sich in Deutschland seit et-
lichen Jahren ein Rückgang der Kinderzahlen und 
eine Pluralisierung der Lebensformen beobach-
ten: Alleinlebende, Paare ohne Kinder – mit und 
ohne Trauschein – und Wohngemeinschaften sind 
neben die Familie getreten. Familien lassen sich 
dadurch kennzeichnen, dass mindestens ein Kind 
im Haushalt lebt. Sie können in Einelternfamilien, 
Klein- und Großfamilien, Patchworkfamilien sowie 
„Regenbogenfamilien“ unterschieden werden.

Der Trend geht zu einer steigenden Zahl Allein-
lebender, einer abnehmenden Kinderzahl je Frau 
und einer zunehmenden Bedeutung der Kleinfa-
milie gegenüber größeren Familienverbänden.

In diesem Abschnitt wird anhand der genannten 
Indikatoren überprüft, inwieweit dieses auch für 
die Bevölkerung mit Migrationshintergrund zu-
trifft. 
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D1 Geburtenverhalten/Kinderzahl je Frau

Definition 

Kinderzahl je Frau in der Altersgruppe von 15 bis unter 45 Jahren
nach Staatsangehörigkeit
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Kinderzahl je Frau in der Altersgruppe zwischen 15 und 45 Jahren nach Staatsangehörigkeit 2005 bis 2020

Jahrzehntelang ist in Deutschland die Kinderlosen-
quote103 gestiegen und die durchschnittliche Zahl 
der Kinder je Frau zurückgegangen. Gleichzeitig 
sind Mütter bei der Geburt des ersten Kindes ten-
denziell älter als noch vor wenigen Jahrzehnten.104 
Die Gründe dafür werden im höheren Bildungs-
stand der Frauen und längeren Ausbildungszei-
ten, zunehmender Frauenerwerbstätigkeit, nicht 
ausreichender Betreuungsinfrastruktur für Kin-
der, erhöhten Ansprüchen an eine Partnerschaft, 
aus der Kinder hervorgehen sollen, aber auch in 
den gestiegenen monetären und nicht monetären 

Datenquelle

Hessisches Statis-
tisches Landesamt 

„Kosten“ von Kindern – z. B. durch deren längere 
und höhere Ausbildung oder berufliche Nachteile 
von Müttern – gesehen.

Daher wird häufig davon ausgegangen, dass zu-
gewanderte Frauen – die im Durchschnitt gerin-
gere berufliche Qualifikationen haben und selte-
ner erwerbstätig sind (s. dazu die Indikatoren B15, 
C1 und C2) – bei der Geburt des ersten Kindes 
jünger sind und insgesamt mehr Kinder zur Welt 
bringen. Tatsächlich lag dieses Alter in Hessen 
2020 bei deutschen Frauen bei 29,9 Jahren, bei 

103 Die Kinderlosenquote beschreibt den Anteil der Frauen ohne Kind an allen Frauen des jeweiligen Jahrgangs. Sie lag beim Jahrgang 1937 bei 
11 % und beim Jahrgang 1967 bei 21 %.

104 S. dazu https://statistik.hessen.de/zahlen-fakten/bevoelkerung-gebiet-haushalte-familien/grafiken/geburten. 2020 lag das durchschnittliche 
Alter der hessischen Mütter bei der Geburt des ersten Kindes bei 30,4 Jahren.

https://statistik.hessen.de/zahlen-fakten/bevoelkerung-gebiet-haushalte-familien/grafiken/geburten


167

D1 Geburtenverhalten/Kinderzahl je Frau Ausländerinnen bei 27,6 Jahren (Hessisches Sta-
tistisches Landesamt). Untersuchungen für die 
gesamte Bundesrepublik bestätigen diese Vermu-
tung auch für Frauen mit Migrationshintergrund105 
(Bundesministerium für Familien, Senioren, Frau-
en und Jugend 2020a: 12).

Gleichzeitig zeigen die Daten für Hessen, dass 
nichtdeutsche Frauen im gebärfähigen Alter im 
Durchschnitt mehr Kinder zur Welt bringen als 
deutsche Frauen (1,93 vs. 1,40).106 Ausländerin-
nen erreichen damit in Hessen beinahe die Repro-
duktionsrate von 2,1 (die benötigt würde, um die 
Bevölkerung ohne Wanderung konstant zu hal-
ten), deutsche Frauen bleiben deutlich darunter. 
Auf Bundesebene kann dies auch für Frauen mit 
Migrationshintergrund überprüft und bestätigt 
werden (Bundesministerium für Familien, Senio-
ren, Frauen und Jugend 2020a: 12).

2016 wurde in Hessen mit 1,59 die höchste Frucht-
barkeitsziffer seit 1972 (1,63) gemessen. Bis 2019 
fiel sie wieder auf 1,54. Im Beobachtungszeitraum 
seit 2005 ist bei deutschen Frauen ein langsamer 
Aufwärtstrend der durchschnittlichen Kinderzahl 
zu beobachten. Bei ausländischen Frauen verrin-
gerte sich die Kinderzahl bis 2008, dann stieg sie 
langsam an auf 2,13 in 2017 und ist danach wie-
der gesunken. Auch wenn generell eine Annähe-
rung des Geburtenverhaltens der Ausländerinnen 
an das der deutschen Frauen mit dem Argument 
erwartet wird, die ausländischen Frauen würden 
sich an das Verhalten und die Lebensumstände 
der deutschen anpassen, ist in Hessen über Jah-
re hinweg eine Geburtenlücke zwischen beiden 
Gruppen festzustellen.

Offenbar spielt die Herkunftskultur der Frauen 
eine wichtige Rolle. Ergebnisse des Mikrozensus 
2016 zeigen, dass bspw. Frauen aus traditionell 

kinderreichen Regionen wie Afghanistan, Afrika 
und Kasachstan im Schnitt mehr Kinder gebären. 
Besonders niedrige Geburtenraten weisen hinge-
gen Rumäninnen, Iranerinnen und Polinnen auf. 
Weiterführende Forschung zeigt in Bezug auf tür-
keistämmige Frauen im westdeutschen Vergleich, 
dass eigene Migrationserfahrung, Aufenthalts-
dauer in Deutschland sowie Bildungsstand wich-
tige Faktoren der Erklärung abweichender Fertili-
tätsmuster sind (Naderi 2015).

Da von den 2020 in Hessen geborenen 59.389 
Kindern ein knappes Drittel (30,4 %) eine auslän-
dische Mutter hat, sind in Übereinstimmung mit 
der Bildungsforschung besondere Herausforde-
rungen für die Einrichtungen der frühkindlichen 
Bildung zu erwarten (zur frühkindlichen Bildung s. 
Indikator B1).

Weiterführende Literatur
Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (2021); 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend (2020a); Heckmann (2015); Hessisches Sta-
tistisches Landesamt (2020a, 2021e); Naderi (2015); 
Pötzsch (2018); Statistisches Bundesamt (2019a und b); 
Statistisches Bundesamt/Wissenschaftszentrum Berlin 
für Sozialforschung (2021); Wolf/Kreyenfeld (2020) 

> Tabelle D1 im Online-Anhang

105 Bei Frauen ohne Migrationshintergrund liegt das Alter bundesweit bei 29, bei Frauen mit Migrationshintergrund dagegen bei 27 Jahren. 
Dabei lassen sich deutliche Unterschiede nach Herkunftsregionen beobachten: Beispielsweise liegt das Alter bei Frauen mit einem türkischen 
Migrationshintergrund das Alter bei 25 und bei Frauen mit einem osteuropäischen Hintergrund bei 26 Jahren (Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend 2020a: 12).

106 Die statistische Größe heißt genau genommen „zusammengefasste Geburtenziffer“. Sie gibt an, „wie viele Kinder eine Frau im Laufe ihres 
Lebens bekommen würde, wenn ihr Geburtenverhalten so wäre wie das aller Frauen zwischen 15 und 49 Jahren im jeweils betrachteten Jahr“ 
(Statistisches Bundesamt).
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107 In Hessen hat sich die durchschnittliche Größe eines Haushalts seit 1950 von 3,0 auf 2,03 (2019) Personen verringert. Die Zahl der Haushalte 
ist in diesem Zeitraum von gut 1,4 Mio. auf fast 3,1 Mio. gestiegen (Hessisches Statistisches Landesamt 2020a). Ursachen für die Entwicklung 
sind niedrigere Geburtenzahlen, die steigende Lebenserwartung, die Zunahme der Partnerschaften mit getrennter Haushaltsführung und die 
höhere berufliche Mobilität bei der Bevölkerung im jüngeren und mittleren Alter. Die durchschnittliche Größe ausländischer Haushalte beträgt 
2,33 Personen.

108 Der Mikrozensus definiert Familien als Zwei-Generationen-Haushalte, in denen Eltern (oder ein Elternteil) mit ledigen Kindern in einem Haus-
halt leben.
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D2 Zusammenleben (IntMK A4)

Definition 

Verteilung von erwachsenen Personen in Privathaushalten nach 
Migrationshintergrund auf verschiedene Lebensformen

Datenquelle

Mikrozensus

Zusammenleben in Haushalten nach Lebensformen 2005 bis 2019 (Angaben in Prozent)

Das Zusammenleben mit anderen ist in Hessen 
– trotz sinkender Haushaltsgröße – die häufigste 
Lebensform in Privathaushalten.107 Ein knappes 
Drittel (30 %) der Erwachsenen ist mittlerweile al-
leinstehend. Personen mit Migrationshintergrund 
wählen häufiger die Lebensform einer Familie108 
mit Kindern (insgesamt 46 % vs. 29 % der Perso-
nen ohne Migrationshintergrund; s. rote, grüne 
und gelbe Segmente), sind allerdings im Schnitt 

auch jünger als Personen ohne Migrationshinter-
grund. Erwachsene ohne diesen Hintergrund le-
ben dagegen häufiger in Paarbeziehungen ohne 
Kinder (etwa 40 % vs. 27 %, weiße Segmente) 
oder allein (31 % vs. 27 %, blaue Segmente). 

Alleinerziehende machen in beiden Bevölkerungs-
gruppen nur 2 % bis 3 % an allen Erwachsenen in 
Privathaushalten aus; gleichwohl sind bundesweit 
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109 Das Bundesministerium weist explizit darauf hin, dass diese Familienform oft eine Übergangsphase ist und die Alleinerziehenden häufig eine 
Partnerin oder einen Partner haben.

ein Fünftel aller Familien Alleinerziehendenfami-
lien (Bundesministerium für Familien, Senioren, 
Frauen und Jugend 2020a: 18).109 Gleichge-
schlechtliche Partnerschaften können wegen der 
zu geringen Fallzahlen kaum separat ausgewiesen 
werden, weshalb sie in der Grafik nicht erkenntlich 
sind; der Anteil liegt in beiden Gruppen unter 1 %.

Eine zusätzliche Differenzierung nach der Migrati-

onserfahrung enthüllt weitere Muster: So ist der 
Anteil von in Deutschland geborenen Personen 
mit Migrationshintergrund, die in Einzelhaushal-
ten leben, höher als unter Personen, die im Aus-
land geboren sind (35 % vs. 26 %), aber niedriger 

als bei Personen ohne Migrationshintergrund 
(31 %). Frauen mit Migrationshintergrund leben – 
unabhängig vom Geburtsland – deutlich seltener 
allein als Frauen ohne Migrationshintergrund (s. 
dazu die Tabelle D2 im Online-Anhang). Anderer-
seits leben selbst Zugewanderte, also Personen 
mit eigener Migrationserfahrung, weniger häufig 
in Paargemeinschaften mit Kind als in Deutsch-
land Geborene mit Migrationshintergrund (44 % 
vs. 38 %; Personen ohne Migrationshintergrund: 
27 %), aber häufiger als Alleinerziehende (3 %), 
wie die Tabelle unten zeigt. Diese Muster bedür-
fen einer näheren Untersuchung. 

mit Migrationshintergrund ohne 
Migrations-
hintergrundzugewandert hier geboren

alleinstehend 26 35 31

Personen in Paargemeinschaften 
ohne Kind 28 23 40

Eltern in Paargemeinschaft mit 
Kind(ern) unter 18 Jahren 32 32 18

alleinerziehender Elternteil mit 
Kind(ern) unter 18 Jahren 3 (4) 2

Eltern mit jüngstem Kind ab  
18 Jahren 12 6 9

Lebensformen nach Migrationshintergrund und Migrationserfahrung 2019 (Angaben in Prozent, Ergebnisse des 
Mikrozensus)

Über den Berichtszeitraum hinweg ist zu beob-
achten, dass sich die Lebensformen langsam än-
dern; der Trend geht in beiden Gruppen hin zu 
einer Abnahme der Haushalte von Familien mit 
Kindern und einem steigenden Anteil von Single-
haushalten. Detailliertere Angaben bietet Tabelle 
D2 im Online-Anhang.

Von Interesse könnte bei der Frage des Zusam-
menlebens außerdem die Familiengröße sein. In 
den hessischen Familien, in denen alle Mitglieder 
einen Migrationshintergrund haben, leben im 
Schnitt 1,9 Kinder; hat kein Familienmitglied  einen 

Migrationshintergrund, so sind es 1,5. Besonders 
hoch ist die Kinderzahl mit 2,5 bei den aus Afg-
hanistan, Syrien und dem Kosovo stammenden 
Familien, wie Ergebnisse des Mikrozensus 2019 
belegen.

Weiterführende Literatur
Autorengruppe Bildungsberichterstattung (2016, 
2018); Bundesministerium für Familien, Senioren, Frau-
en und Jugend (2020a und b); Deutsches Jugendinsti-
tut (2020); Hessisches Statistisches Landesamt (2020a); 
Hochgürtel (2017); Hochgürtel/Rammelt (2018); Statis-
tisches Bundesamt/Wissenschaftszentrum Berlin für So-
zialforschung (2021) 

> Tabelle D2 im Online-Anhang
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110 Aufgrund der geringen Periodizität dieses Zusatzfrageprogramms zum Mikrozensus – die Fragen zur Wohnsituation werden nur alle vier 
Jahre erhoben – standen bei Redaktionsschluss nur Daten für das Jahr 2018 zur Verfügung. 

111 zur Wohnungssituation von Geflüchteten siehe Tanis (2021)

5.2.2 WOHNEN

„Einer Wohnung kommt nicht nur die Funktion zu, 
die Privatsphäre des Einzelnen zu schützen und 
sich vom Leben außerhalb zurückziehen zu kön-
nen, sie ermöglicht auch gesellschaftliche Teilha-
be, zum Beispiel indem Verwandte und Freunde 
nach Hause eingeladen werden können“ (Deut-
scher Caritasverband e.V. 2018: 3). Doch ist die 
Suche nach bezahlbarem Wohnraum in Städten 
und Ballungsgebieten für einen Teil der Bevölke-
rung mit und ohne Migrationshintergrund mittler-
weile äußerst schwierig. Zuwanderung aus dem 
Ausland, Binnenmigration in die städtischen Re-
gionen, ein Trend zu Singlehaushalten sowie der 
Wunsch nach mehr Wohnfläche pro Person haben 
die Nachfrage in etlichen Städten stark anwach-
sen lassen. Durch den Verkauf vieler Wohnungen 
im kommunalen Eigentum kann die Entwicklung 
durch die Bereitstellung von Sozialwohnungen 
kurzfristig nicht aufgefangen werden; das Bauge-
werbe hat sich auf die Erstellung von Wohnraum 
im gehobenen Preissegment spezialisiert. Detail-
lierte und komplizierte Bauvorschriften verzögern 
und verteuern den Wohnungsbau zusätzlich.

Die aktuelle Diskussion um den Mangel an be-
zahlbarem Wohnraum verdeutlicht, welch großer 
Stellenwert dem Wohnen in der Sozialpolitik zu-
kommt. Personen mit Migrationshintergrund, die 
von Diskriminierungserfahrungen berichten, erle-
ben diese häufig auf dem Wohnungsmarkt (Sach-
verständigenrat deutscher Stiftungen für Integra-
tion und Migration 2018a: 7ff., Aikins et al. 2021: 
106ff.). Da Integrationspolitik von Sozialpolitik 
nicht zu trennen ist, hat Wohnen auch integrati-
onspolitische Bedeutung. Aus dieser Perspektive 
erscheint – gerade in Städten und Ballungsräu-
men – auch wichtig, dass neu Zugewanderte sich 
nicht in Stadtteilen ansiedeln, in denen bereits 
überwiegend Landsleute leben, sondern dass es 

zu einer Durchmischung der Bevölkerung kommt. 
Dies wird als bedeutsam für die Stadtentwicklung 
angesehen (Stadt Offenbach 2022:10).

Das im Schnitt niedrigere Einkommen von Perso-
nen mit Migrationshintergrund hat auch Einfluss 
auf ihre Wohnsituation, die in diesem Abschnitt 
anhand von vier Indikatoren durchleuchtet wird:110 
der zur Verfügung stehenden Wohnfläche, der 
Zufriedenheit mit der Wohnung, der Eigentümer-
quote und der Mietbelastungsquote. Weitere As-
pekte, die das Wohnen betreffen, müssen außer 
Acht gelassen werden, beispielsweise Segrega-
tion, Gentrifizierung sowie die Beeinträchtigung 
der Wohnsituation durch Lärm, Kriminalität, Van-
dalismus oder Umweltverschmutzung im Wohn-
umfeld.111

Die hessische Wohnungspolitik hat einen Fokus 
auf die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum 
gelegt. Darüber informiert der aktuelle Landes-
sozialbericht (Hessisches Ministerium für Soziales 
und Integration 2022a).
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Familien, deren haupteinkommensbeziehende 
Person keinen Migrationshintergrund hat, woh-
nen im Durchschnitt auf 37 Quadratmetern pro 
Person, Familien, in denen die oder der Hauptein-
kommensbeziehende dieses Merkmal aufweist, 
dagegen auf 26 Quadratmetern.

Dass die Wohnfläche pro Kopf, die Personen in 
Familien mit Migrationshintergrund zur Verfügung 
steht, tendenziell kleiner ist als bei Familien ohne 
diesen Hintergrund, weist nicht uneingeschränkt 
auf eine durchschnittlich niedrigere Wohnqualität 
hin. Auch Lage und Ausstattung der Wohnung 
müssen in die Betrachtung einbezogen werden. 
Sicherlich bietet aber eine größere Wohnfläche 
pro Person Familien mit Kindern größere An-
nehmlichkeiten.

Die Lücke zwischen beiden Bevölkerungsgruppen 
lässt sich zum einen damit begründen, dass Per-
sonen mit Migrationshintergrund tendenziell eher 
in urbanen Räumen leben, wo die Wohnungen im 
Allgemeinen kleiner sind. Dort sind auch die Prei-
se für Wohnraum höher, während diese Familien 
gleichzeitig im Durchschnitt ein geringeres Ein-
kommen als Familien ohne Migrationshintergrund 
erzielen (s. dazu Indikator C14) und daher auf klei-
neren Wohnraum ausweichen müssen. Außerdem 
wohnen sie auch häufiger zur Miete als Familien 
ohne Migrationshintergrund (s. dazu Indikator 
D5). Generell weisen Mietwohnungen eine klei-
nere Wohnfläche auf als Eigentumswohnungen, 
Einfamilienhäuser, Doppelhaushälften oder Rei-
henhäuser. 

D3 Wohnfläche je Familienmitglied (IntMK G2)

Definition 

Durchschnittliche Wohnfläche in qm je Familienmitglied in Familien 
mit Kindern unter 18 Jahren nach Migrationshintergrund

Datenquelle

Mikrozensus

Wohnfläche je Familienmitglied (in Familien mit Kindern unter 18 Jahren) nach Migrationshintergrund 2006 bis 
2018 (Angaben in Quadratmetern)
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Im Beobachtungszeitraum von 2006 bis 2018 hat 
sich die durchschnittliche Wohnfläche pro Famili-
enmitglied in beiden Gruppen etwas vergrößert. 
Das Ländermonitoring der Integrationsminister-
konferenz (2021: 124) zeigt, dass die verfügbare 
Wohnfläche umso größer ist, je länger Zugewan-
derte in Deutschland leben. Außerdem kann die 
zweite Zuwanderergeneration im Durchschnitt 
eine etwas größere Wohnung bewohnen als die 
erste. 

Weiterführende Literatur
Antidiskriminierungsstelle des Bundes (2020); Deut-
sches Jugendinstitut (2020); Hamann (2017); Institut 
der deutschen Wirtschaft (2021); Junker (2018); Um-
weltbundesamt (2021); Winke (2016)

> Tabelle D3 im Online-Anhang
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D4 Zufriedenheit mit der Wohnung

Definition 

Zufriedenheit der hessischen Bevölkerung mit ihrer Wohnung nach  
Migrationshintergrund in einer Selbstauskunft

Datenquelle

SOEP

Das Sozio-oekonomische Panel (SOEP) fragt nach 
der gegenwärtigen Zufriedenheit in diversen 
Lebensbereichen, darunter auch nach der Zu-
friedenheit mit der Wohnung. Dabei wird nicht 
zwischen Mietenden und Eigentümerinnen bzw. 
Eigentümern des Wohnraums unterschieden. Die 
Frage lautet: „Wie zufrieden sind Sie …. mit Ih-
rer Wohnung?“ Die Ergebnisse werden auf einer 
Skala von 0 bis 10 gemessen, die hier der Über-
sichtlichkeit halber zu fünf Kategorien zusammen-
gefasst sind.

Die große Mehrheit der hessischen Bevölkerung 
ist zufrieden (51 %) oder gar sehr zufrieden (38 %) 
mit ihrem Wohnraum. Lediglich 7 % geben an we-
der zufrieden noch unzufrieden zu sein, 4 % sind 
unzufrieden und 1 % sehr unzufrieden mit ihrer 
Wohnung.

Die Differenzierung nach Migrationshintergrund 
lässt erkennen, dass die Anteile der mit der Woh-
nung zufriedenen Bevölkerung mit Migrations-
hintergrund etwas größer sind (55 %) als die Zu-
friedenheitsanteile der Bevölkerung ohne diesen 
Hintergrund (49 %). Sehr zufrieden sind dagegen 
32 % der Menschen mit Zuwanderungsgeschich-
te, bei Menschen ohne Zuwanderungsgeschichte 
sind es 40 %. 

5 % der Personen mit Migrationshintergrund und 
7 % der Personen ohne diesen Hintergrund äu-
ßern, weder zufrieden noch unzufrieden mit ihrer 
Wohnung zu sein.

Zufriedenheit mit der Wohnung nach Migrationshintergrund 2019 (Angaben in Prozent)
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Im Bereich der Unzufriedenheit liegen die Anteile 
der Bevölkerung mit Migrationshintergrund mit 
8 % entsprechend höher als bei der Bevölkerung 
ohne Migrationshintergrund (3 %). Jeweils 1 % 
zeigt sich in beiden Bevölkerungsgruppen sehr 
unzufrieden mit der Wohnung. 

Die größere Unzufriedenheit und ein geringerer 
Anteil sehr zufriedener Personen bei der Bevöl-
kerung mit Migrationshintergrund könnten auch 
mit der kleineren Wohnfläche pro Kopf (s. dazu 
Indikator D3) bei dieser Gruppe der Befragten zu-
sammenhängen. 

Generell zeigen sich Bewohnerinnen und Bewoh-
ner von Eigentumswohnungen glücklicher als die 
von Mietwohnungen: Der Anteil derjenigen, die 
mit ihrer Wohnsituation sehr zufrieden sind, ist un-
ter Wohneigentümern mit 62 % mehr als dreimal 
so hoch wie unter Mietenden (Verband der Spar-
da-Banken e.V. 2021).

Weiterführende Literatur
Bidder (2019); Tanis (2021); Verband der Sparda-Ban-
ken e.V. (2021); Wertgrund (2019)

> Tabelle D4 im Online-Anhang
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D5 Eigentümerquote (IntMK G1)

Definition 

Anteil der Personen mit Wohneigentum am Hauptwohnsitz nach 
Migrationshintergrund 

Datenquelle

Mikrozensus

Die Eigentümerquote gibt in erster Linie Auf-
schluss über die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit 
der Bevölkerung, kann aber gerade auch bei der 
Bevölkerung mit Migrationshintergrund als Indi-
kator für eine dauerhafte Aufenthaltsorientierung 
interpretiert werden.

Die Eigentümerquote ist in Hessen geringer als in 
den meisten anderen westdeutschen Flächenlän-
dern. 2018 betrug sie in der Bevölkerung ohne 
Migrationshintergrund 52 % und war damit mehr 
als doppelt so hoch wie in der Bevölkerung mit 
Migrationshintergrund (24 %). Die Eigentümer-
quote der Personen mit Migrationshintergrund 
und deutscher Staatsangehörigkeit liegt über der 
der Ausländerinnen und Ausländer.112 

Die Daten werden nur alle vier Jahre erhoben; im 
Berichtszeitraum ist keine eindeutige Entwicklung 
zu beobachten.

Generell wird die Eigentümerquote von wirt-
schaftlichen und demographischen Faktoren 
beeinflusst wie z. B. Einkommen, Vermögen, Im-
mobilienpreisen, Nebenerwerbskosten und Miet-
höhe, von der Größe der privaten Haushalte und 
der Bevölkerungsdichte. Dass die Bevölkerung 
mit Migrationshintergrund im Durchschnitt über 
ein geringeres Einkommen verfügt als die Bevöl-
kerung ohne dieses Merkmal, könnte ein Erklä-
rungsfaktor dafür sein, dass Wohneigentum bei 
dieser Gruppe weniger verbreitet ist. Außerdem 
leben Zugewanderte eher in größeren Städten 

Eigentümerquote nach Migrationshintergrund zwischen 2010 und 2018 (Angaben in Prozent)

112 Differenziert wird hier danach, ob die haupteinkommensbeziehende Person im Haushalt einen Migrationshintergrund hat oder nicht.
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und Ballungsräumen, wo Wohneigentum kleiner 
und teurer ist und wo die Eigentümerquote daher 
insgesamt niedriger liegt. 

Der Armutsbericht des Paritätischen (2021: 24) 
weist auf ein zunehmendes Armutsrisiko bei Per-
sonen in Mietwohnungen durch steigende Mieten 
hin. Während Haus- und Wohnungseigentümerin-
nen oder -eigentümer fast ausschließlich von einer 
Erhöhung der Wohnnebenkosten betroffen sind, 
müssen mietende Personen auch die aufgrund 
der hohen Nachfrage nach Wohnraum schnell 
steigenden Mieten hinnehmen. Anteilig dürften 
Personen mit Migrationshintergrund davon eher 
betroffen sein (s. dazu auch den folgenden Indi-
kator D6).

Weiterführende Literatur
Antidiskriminierungsstelle des Bundes (2020); Der Pa-
ritätische (2020); Deutsche Bundesbank (2020); Deut-
sches Jugendinstitut (2020); Huber/Schmidt (2019); 
Junker (2018)

> Tabelle D5 im Online-Anhang
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D6 Mietbelastungsquote

Definition 

Durchschnittliche Mietbelastung von Hauptmieterhaushalten nach 
Migrationshintergrund

Datenquelle

Mikrozensus

Die Mietbelastungsquote eines Haushalts gibt 
den Anteil am Haushaltsnettoeinkommen an, der 
für die Bruttokaltmiete aufgebracht werden muss. 
Sie liegt nach den Ergebnissen des Mikrozensus 
2018 in Hessen geringfügig über dem Bundes-
durchschnitt. Die Daten werden nur alle vier Jahre 
erhoben.

Wie die Abbildung zeigt, lag 2018 die durch-
schnittliche Mietbelastung in Haushalten, in denen 
die haupteinkommensbeziehende Person einen 
Migrationshintergrund hat, mit etwa 29 % gering-
fügig über der von Haushalten ohne Migrations-
hintergrund der haupteinkommensbeziehen den 
Person (28 %). Die Mietbelastung hat im Beob-
achtungszeitraum um vier bis fünf Prozentpunkte 
zugenommen – sowohl in der Bevölkerung mit als 
auch in der ohne Migrationshintergrund. 

Weiterführende Literatur
Antidiskriminierungsstelle des Bundes (2020); Blickle 
et al. (2019); Der Paritätische (2019); Hamann (2017); 
Hans-Böckler-Stiftung (2018); Junker (2018)

> Tabelle D6 im Online-Anhang

Durchschnittliche Mietbelastung nach Migrationshintergrund 2010 bis 2018 (Angaben in Prozent)
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5.2.3 PRIVATE KONTAKTE 

Intensive private Kontakte zwischen verschiede-
nen Bevölkerungsgruppen sind Ausdruck des ge-
sellschaftlichen Zusammenhalts. Sie vertiefen das 
Verständnis der Gruppen füreinander und können 
einen Beitrag zum Abbau von Vorurteilen leisten. 
Neben Kontakten am Arbeitsplatz und im tägli-
chen Leben bzw. im öffentlichen Raum spielen die 
privaten Kontakte eine besondere Rolle für den 
Prozess der gegenseitigen Annäherung. Dabei 
sind deren Häufigkeit, die Umstände (Ort, Anlass) 
sowie die Intensität von besonderer Bedeutung 
für den Integrationsprozess. 
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D7 Private Kontakte (IntMK K1)

Definition 

Bevölkerung mit und ohne Migrationshintergrund, die oft oder 
sehr oft Kontakt zu der jeweils anderen Bevölkerungsgruppe hat

Datenquelle

Bund-Länder 
Integrations-
barometer

31
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63

86

86

0 20 40 60 80 100

Nachbarschaft

Freundes- und Bekanntenkreis

Schule / Ausbildungsstelle /
Universität

Kind in der Schule /
Ausbildungsstelle

Arbeit

Bevölkerung mit Migrationshintergrund Bevölkerung ohne Migrationshintergrund

Private Kontakte sind ein Indiz für den Grad so-
zialer Integration und den Zusammenhalt ver-
schiedener Bevölkerungsgruppen. Sie schaffen 
Verständnis zwischen den Gruppen und können 
helfen, Vorurteile abzubauen.

Dieser Indikator zeigt die Kontakthäufigkeit zwi-
schen den beiden Bevölkerungsgruppen mit und 
ohne Migrationshintergrund im Freundes- und 
Bekanntenkreis, bei der Arbeit, in der Nachbar-
schaft sowie entsprechende Interaktionen eigener 
Kinder in der Schule/Ausbildungsstelle. In der Ab-
bildung werden nur (sehr) häufige Kontakte be-
rücksichtigt. 

Eine besonders hohe Kontakthäufigkeit ist bei der 
Arbeit festzustellen. 86 % der Personen mit Migra-
tionshintergrund und 73 % derjenigen ohne ha-
ben im Kollegenkreis oft oder sehr oft Kontakt zu 
Menschen ohne bzw. mit Migrationshintergrund.

Ähnlich hoch ist die Kontakthäufigkeit bei Kindern 
und Jugendlichen in der Schule bzw. Ausbildungs-
stelle: 86 % der Kinder mit eigener oder familiärer 
Zuwanderungsgeschichte und 76 % ohne dieses 
Merkmal haben in ihrer Bildungseinrichtung oft 
oder sehr oft Kontakt zu der jeweils anderen Be-
völkerungsgruppe.

Häufige Kontakte mit der jeweils anderen Bevölkerungsgruppe nach Migrationshintergrund 2020 in einer 
Selbstauskunft (Angaben in Prozent)
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Im Freundes- und Bekanntenkreis berichten 66 % 
in der Bevölkerung mit Migrationshintergrund, 
oft Kontakt zur anderen Bevölkerungsgruppe zu 
pflegen, während nur 54 % der Befragten ohne 
Migrationshintergrund Freunde und Bekannte mit 
Zuwanderungsgeschichte haben.

Am seltensten Kontakt zueinander haben die bei-
den Bevölkerungsgruppen in der Nachbarschaft: 
55 % der hessischen Bevölkerung mit Migrations-
hintergrund haben hier nach eigenen Angaben 
häufigen Kontakt zur anderen Bevölkerungsgrup-
pe, aber nur jede dritte Person in Hessen ohne 
Migrationshintergrund (31 %) hat oft Kontakt zu 
Nachbarn mit Migrationshintergrund.

Betrachtet man die Personen mit Migrationshin-
tergrund nach dem Geburtsland, ist zu erken-
nen, dass in Deutschland Geborene häufiger als 
Zugewanderte in allen Lebensbereichen Kontakt 
zur deutschen Bevölkerung ohne Migrationshin-
tergrund haben (vgl. Tabelle D7 im Online-An-
hang). Allerdings sagt die Existenz von (häufigen) 
Kontakten nichts aus über positive oder negative 
Kontakterfahrungen.

Bei der jüngsten IAB-BAMF-SOEP-Befragung ga-
ben viele Geflüchtete an, dass sie weniger Kon-
takte zu Deutschen haben (Niehues et al. 2021).

Die Corona-Pandemie wirkt sich generell negativ 
auf die Kontakthäufigkeiten aus (s. Indikator P1 
und P2). 

Weiterführende Literatur
Brücker et al. (2020d); Deutsches Jugendinstitut (2020); 
Heckmann (2015); Hessisches Ministerium für Soziales 
und Integration (2020b); Integrations¬ministerkonferenz 
(2021); Niehues et al. (2021); Sachverständigenrat deut-
scher Stiftungen für Integration und Migration (2017c); 
Siegert (2019); Stiftung Malteser Migrationsbericht 
(2021)

> Tabelle D7 im Online-Anhang
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5.2.4 GESUNDHEIT

Die Corona-Pandemie hat die öffentliche Diskus-
sion rund um das Thema Gesundheit stark auf 
diese Erkrankung und seine Folgen fokussiert. 
Ein Exkurs in Kapitel 6 behandelt die emotiona-
len und sozialen Auswirkungen der Pandemie 
auf die Migrationsbevölkerung. Dieser Abschnitt 
beschäftigt sich mit allgemeinen Fragestellungen 
rund um die Gesundheit von Zugewanderten und 
ihren Kindern.

Empirische Ergebnisse zeigen, „dass Migration 
nicht per se krank macht, aber ein wichtiger Fak-
tor ist, der die Gesundheit eines Menschen so-
wohl negativ als auch positiv beeinflussen kann“ 
(Spallek et al. 2018: 2). Gesundheit umfasst da-
bei physische und psychische Gesundheit. Dieser 
Monitor beschäftigt sich vornehmlich mit physi-
scher Gesundheit.113 

Bei vergleichbarem Krankheitsspektrum treten 
bestimmte Gesundheitsrisiken bei Zugewander-
ten häufiger auf oder führen zu stärker ausgepräg-
ten Krankheitsbildern (Razum/Spallek 2009). Dies 
dürfte teilweise mit dem im Durchschnitt niedrige-
ren sozioökonomischen Status zusammenhängen 
und könnte auf geringere finanzielle Ressourcen, 
auf ein abweichendes Gesundheits- und Krank-
heitsverständnis, die Gesundheit weniger fördern-
de Lebensumstände, auf größere berufsbedingte 
Gesundheitsrisiken, aber auch auf ein anderes 
gesundheitliches Risikoverhalten zurückzuführen 
sein (Brzoska et al. 2010, Lampert et al. 2010). 
Studien zur Gesundheitskompetenz von Personen 
mit Migrationshintergrund deuten an, dass diese 
insgesamt geringer ist als bei Personen ohne die-
sen Hintergrund (Schaeffer er al. 2017). So zeig-
ten sich beispielsweise Personen mit Migrations-
hintergrund generell deutlich weniger informiert 
über Programme zur Krebsfrüherkennung; dies 

gelte vor allem für die erste Generation (Rommel 
et al. 2015: 547). Manche Untersuchungen deu-
ten jedoch darauf hin, dass sich auch die Gesund-
heitsressourcen unterscheiden.

Zum Themenfeld „Gesundheit“ liegen in Hessen 
durchaus Daten und Analysen vor. So erstellt die 
Landesregierung den Hessischen Gesundheitsbe-
richt (s. dazu https://gesundheitsbericht.hessen.
de). Auch der Dritte Hessische Landessozialbe-
richt beschäftigt sich mit dieser Thematik (Hes-
sisches Ministerium für Soziales und Integration 
2022a). Darüber hinaus erstellt beispielsweise die 
Deutsche Angestellten Krankenkasse Berichte 
zum Krankenstand auf Landesebene (DAK 2020).

Sobald aber eine Differenzierung nach Migrati-
onshintergrund vorgenommen werden soll, ist 
das Themenfeld „Gesundheit“ in Hessen schwer 
zu beschreiben. Auf die gesamte Bundesrepub-
lik bezogene Studien sind oft nicht mehr aktuell. 
Dies ist auch vor dem Hintergrund, dass Gesund-
heit einen großen Einfluss auf Bereiche der struk-
turellen Integration haben kann (Beauftragte der 
Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und 
Integration 2011: 121), als problematisch anzuse-
hen. Als bemerkenswert hervorzuheben sind da-
her die Bemühungen des Robert Koch-Institutes 
(2019) um den Aufbau eines Kernindikatorensets 
zur Gesundheitsberichterstattung zu Menschen 
mit Migrationshintergrund oder der Bericht des 
Institutes zur Darstellung der gesundheitlichen 
Lage von Frauen, der ein eigenes Kapitel zu Frau-
en mit Migrationshintergrund enthält (Robert 
Koch-Institut 2020). 

Längerfristig und legal in Deutschland lebende 
Zugewanderte haben Krankenversicherungs-
schutz, sodass der Zugang zum deutschen Ge-
sundheitssystem grundsätzlich gegeben ist. 
Dennoch können Zugangsbarrieren – als Folge 

113 Einer Studie zufolge weisen Personen mit Migrationshintergrund öfter eine depressive Symptomatik auf als Personen ohne Migrationshinter-
grund (Rommel et al. 2015; Robert Koch-Institut 2019: 16). Dieser Befund relativiere sich allerdings nach Kontrolle für Alter und sozioökono-
mischen Status. – Die Studie arbeitet den Migrationshintergrund als eigenständige Determinante der Gesundheit der Bevölkerung und nicht 
als Surrogat der sozialen Lage heraus (Rommel et al. 2015: 548).

 Zur psychischen Gesundheit von Frauen mit Migrationshintergrund siehe Robert Koch-Institut (2020: 250-252).

https://gesundheitsbericht.hessen.de
https://gesundheitsbericht.hessen.de
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von Sprachschwierigkeiten, Informationsdefizi-
ten, Berührungsängsten, kulturell begründeten 
abweichenden Auffassungen von Gesundheit 
und Krankheit oder fehlender vielfaltsorientierter 
Kompetenz auf Seiten des Fachpersonals und der 
Patientinnen und Patienten – bestehen.
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D8 Säuglingssterblichkeit

Definition 

Anzahl der Sterbefälle von Säuglingen im ersten Lebensjahr je 
1.000 Lebendgeburten

Datenquelle

Todesursachen-
statistik
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Diese Kennzahl gilt weltweit als wichtiger Wohl-
standsindikator. Die Säuglingssterblichkeit ist 
umso geringer, je höher der Wohlstand in einem 
Land ist „und je besser die allgemeinen Lebens-
umstände der Bevölkerung sind; auch das Ge-
sundheitswesen spielt eine wichtige Rolle: Die 
Qualität der Früherkennung und die medizini-
sche Versorgung von Risikozuständen während 
der Schwangerschaft, die Geburtshilfe und Ver-
sorgung der Neugeborenen (insbesondere der 
Frühgeborenen) sowie die Früherkennungsmaß-
nahmen und Versorgung der Kinder im ersten Le-
bensjahr“ (Robert Koch-Institut 2015: 27).

2020 lag die Säuglingssterblichkeit in Hessen bei 
Deutschen bei 2,7 gestorbenen Babys je 1000 Le-
bendgeburten und bei ausländischen Kindern bei 
2,5 gestorbenen Babys je 1000 Lebendgeburten. 

Dies sind sehr niedrige Werte, die die Vorgaben 
der Weltgesundheitsorganisation für Europa 2020 
deutlich unterschreiten (ebda.).114

Im Zeitverlauf hat sich die vor einigen Jahren noch 
deutlich höhere Sterblichkeit der ausländischen 
Säuglinge der der deutschen angenähert und 
ist dieser vergleichbar, wie die Abbildung zeigt. 
Sie sank zwischen 2005 und 2020 von 8,4 auf 2,5 
 Sterbefälle im ersten Lebensjahr je 1.000 Lebend-
geburten, die der deutschen Babys ist relativ kon-
stant geblieben und schwankte um die 3 Promille. 
Die Lücke hat sich damit geschlossen. Dabei ist 
zu bedenken, dass die meisten in Deutschland 
geborenen Kinder die deutsche Staatsangehörig-
keit erhalten115, so dass bei den Säuglingen mit 
ausländischer Staatsbürgerschaft nur sehr geringe 
Fallzahlen vorliegen.

Säuglingssterblichkeit nach Staatsangehörigkeit 2005 bis 2020 (Anzahl der im ersten Lebensjahr verstorbenen 
Säuglinge je 1.000 Lebendgeburten; für 2014 keine Angaben verfügbar)

114 Die Zielvorgaben liegen bei einer Säuglingssterblichkeit unter 20, und – wenn möglich – unter 10.
115 sofern ein Elternteil seit mindestens acht Jahren rechtmäßig in Deutschland lebt und ein unbefristetes Aufenthaltsrecht besitzt

Weiterführende Literatur
David/Razum (2019); Robert Koch-Institut (2015); www.gbe-bund.de                     > Tabelle D8 im Online-Anhang

http://www.gbe-bund.de
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D9 Body-Mass-Index von Kindern

Definition 

Body-Mass-Index [Körpergewicht in kg / (Körpergröße in Metern x 
Körpergröße in Metern)] im Schuleintrittsalter in Gewichtsklassen

Datenquelle

Schuleingangs-
untersuchung

Gewichtsklassen von Kindern im Alter von ca. 6 Jahren nach Migrationshintergrund und Geschlecht 2019  
(Angaben in Prozent) 

Dieser Indikator beruht auf dem Body-Mass-Index 
von hessischen Kindern kurz vor ihrer Einschulung. 
Der international weit verbreitete Index ist ein Ins-
trument zur Einteilung von Personen in Gewichts-
klassen. Hier wurden die BMI-Werte bereits in die 
verschiedenen Gewichtskategorien „normal“, 
„stark untergewichtig“, „leicht untergewichtig“, 
„übergewichtig“ und „adipös“ überführt. 

Der Indikator basiert auf der Überlegung, dass 
Übergewicht schon bei Sechsjährigen nicht nur 
gesundheitliche Konsequenzen in Kindheit und 
Jugend hat, sondern auch „Langzeitwirkungen“ 
bis ins späte Erwachsenenalter hinein entfalten 
kann. Adipositas (Fettleibigkeit) liegt generell vor 
bei einem BMI größer 30, der Wert ist aber ab-
hängig vom Lebensalter.

Der Indikator zeigt, dass insgesamt, d. h. bei den 
Kindern mit und ohne Migrationshintergrund, 
über 11 % der Kinder übergewichtig oder adipös 
sind. Der Anteil unter den Jungen ist geringfügig 
höher als unter den Mädchen. Die Gruppe der 
Adipösen umfasst fast 5 % der Kinder.

Eine Differenzierung nach Migrationshintergrund 
macht deutlich, dass Kinder mit Migrationshinter-
grund häufiger übergewichtig oder sogar adipös 
sind als Kinder ohne diesen Hintergrund: 14 % der 
Kinder mit Migrationshintergrund sind überge-
wichtig oder adipös, aber „nur“ 9 % der Jungen 
und 8 % der Mädchen ohne diesen Hintergrund. 
Die adipösen Kinder sind in diesen Zahlen enthal-
ten: 7 % Jungen und 6 % der Mädchen mit Migra-
tionshintergrund müssen als fettleibig eingestuft 
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werden, bei den Kindern ohne Migrationshinter-
grund sind es 4 % bzw. 3 %. Die geschlechtsspezi-
fischen Unterschiede sind somit gering.

Ein Erklärungsansatz könnte in dem im Durch-
schnitt niedrigeren sozioökonomischen Status der 
Familien mit Migrationshintergrund liegen, denn 
die Forschung zeigt, dass auch übergewichtige 
Erwachsene stark in den „unteren Wohlstandsbe-
reichen“ vertreten sind (Hessisches Ministerium 
für Soziales und Integration 2022a; Statistisches 
Bundesamt/Wissenschaftszentrum Berlin für Sozi-
alforschung 2021: 340ff.).

Als weitere Erklärung können die Ernährungsmus-
ter herangezogen werden. So kommt eine Studie 
anhand der KiGGS-Daten116 zu dem Ergebnis, dass 
Kinder mit beidseitigem Migrationshintergrund 
„signifikant häufiger ungünstige Ernährungsmus-
ter“ aufweisen als Kinder ohne bzw. mit einseiti-
gem Migrationshintergrund. Der Sozialstatus er-
kläre nur einen Teil dieses Zusammenhangs. „Die 
ungesünderen Ernährungsweisen nehmen mit 
der Verweildauer der zugewanderten Familien zu. 
Weiterhin beeinflussen Herkunftsland, Alter und 
Geschlecht (un-) günstigere Ernährungsmuster“ 
(Schenk et al. 2016).

Eine weitere Rolle spielen sportliche Aktivitäten. 
Das Robert Koch-Institut (2019: 25) weist darauf 
hin, dass Kinder mit Migrationshintergrund selte-
ner sportlich aktiv seien als Kinder ohne Migra-
tionshintergrund; dies gelte vor allem für die 
 Mädchen.

Der Anteil der Adipösen an der Bevölkerung steigt 
ständig; mittlerweile ist mehr als jede bzw. jeder 
Sechste in Deutschland fettleibig, im Westen 
häufiger als im Osten.117 Adipositas ist ein erheb-
licher Risikofaktor für Folgeerkrankungen, darun-
ter Herz-Kreislauf-Probleme oder Diabetes.118 Die 
Daten können für 2020 und 2021 nicht  aktualisiert 

116 Eine Studie des Robert Koch-Instituts zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland.
117 Zu Übergewicht und Adipositas von Frauen mit Migrationshintergrund Robert Koch-Institut (2020: 253).
118 Das Robert Koch-Institut (2019: 13) weist darauf hin, dass bundesweit bei Kindern keine migrationsspezifischen Unterschiede in der Diabetes -

prävalenz bestünden.

werden, da die von den Gesundheitsämtern 
durchgeführte Schuleingangsuntersuchung in 
diesen Jahren aufgrund der Corona-Pandemie 
kein obligater Bestandteil des Schulaufnahmever-
fahrens war. 

Weiterführende Literatur
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (2017); 
Hessisches Ministerium für Soziales und Integration 
(2022a); Robert Koch-Institut (2019); Santos-Hövener 
et al. (2019); Schenk et al. (2016); Schienkiewitz et al. 
(2018); Statistisches Bundesamt/Wissenschaftszentrum 
Berlin für Sozialforschung (2021) 

> Tabelle D9 im Online-Anhang
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119 Bundesamt für Gesundheit der Schweiz (2007), Barett et al. (2016)

D10 Subjektives Gesundheitsempfinden

Definition 

Aktueller gesundheitlicher Zustand nach Migrationshintergrund in 
einer Selbsteinschätzung

Datenquelle

SOEP

Dieser zentrale Indikator des Themenfeldes wur-
de mangels objektivierbarer Daten zur gesund-
heitlichen Situation der Bevölkerung, die nach 
Migrationshintergrund differenzierbar sind, ent-
wickelt. Er basiert auf einer Selbsteinschätzung 
der Gesundheit anhand der Frage: „Wie würden 
Sie Ihren gegenwärtigen Gesundheitszustand be-
schreiben?“ Diese Vorgehensweise wird von der 
WHO empfohlen und auch von anderen Studien 
im Bereich der Gesundheitsberichterstattung ge-
wählt.119 Das Robert Koch-Institut (2019: 6) schätzt 
diesen Indikator als „wesentlichen Prädikator für 
funktionale Einschränkungen, chronische Erkran-
kungen und die Inanspruchnahme von Leistungen 
des Gesundheitssystems“ ein.

Bei der Interpretation der Daten muss beachtet 
werden, dass die Selbsteinschätzung des Ge-
sundheitszustandes von einer Fremdeinschätzung 
abweichen kann. Auch gehen in Selbstauskünfte 
kulturell geprägte Wahrnehmungen ein, etwa des 
Wohlbefindens, von Symptomen und der Anfäl-
ligkeit für Krankheiten. Dennoch gibt es Hinwei-
se darauf, dass subjektive Gesundheitsparameter 
recht gut mit „objektiv“ erhobenen Indikatoren 
übereinstimmen und deshalb als zuverlässige 
Teilelemente bei der Beschreibung des Gesund-
heitszustands betrachtet werden können (Robert 
Koch-Institut 2019: 5f.).

Subjektives Gesundheitsempfinden nach Migrationshintergrund 2005 bis 2019 (Angaben in Prozent)
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Unabhängig vom Migrationshintergrund be-
schreibt rund die Hälfte der Befragten ihren Ge-
sundheitszustand als „gut“ oder „sehr gut“; dif-
ferenziert nach Migrationshintergrund betrachtet 
sind es 52 % der Personen mit und 48 % der Per-
sonen ohne Migrationshintergrund. 12 % der Per-
sonen mit und 8 % derjenigen ohne Migrations-
hintergrund bezeichnen ihren gesundheitlichen 
Zustand als „sehr gut“, jeweils 40 % als „gut“. Die 
Anteile, die ihn als „weniger gut oder schlecht“ 
einschätzen, sind mit 16  % bzw. 17 % fast ver-
gleichbar. Insgesamt nehmen also Personen mit 
Migrationshintergrund im Durchschnitt ihren ge-
sundheitlichen Zustand als leicht besser wahr. 
Das Robert Koch-Institut (2019: 6) weist darauf 
hin, dass der Indikator innerhalb der Bevölkerung 
mit Migrationshintergrund nach Geschlecht, Alter 
und Migrationshintergrund variiert. Der Bericht 
des Schweizerischen Bundesamtes für Gesund-
heit (2007) zeigt ferner, dass auch die Herkunfts-
region eine Rolle spielt.

Die Lücke zwischen der Bevölkerung mit und 
ohne Migrationshintergrund könnte darauf zu-
rückzuführen sein, dass erstere im Durchschnitt 
jünger ist, der Gesundheitszustand sich aber mit 
zunehmendem Alter tendenziell verschlechtert.120 

Im Berichtszeitraum ist der Anteil der Personen 
mit Migrationshintergrund, die ihren Zustand als 
„sehr gut“ empfinden, zunächst von 7 % auf 18 % 
angewachsen und überstieg den entsprechenden 
Anteil an Personen ohne Migrationshintergrund (8 
bis 11 %). Allerdings fiel dieser Wert nach 2013 
wieder auf 12 % (2019). Die Werte der Bevölke-
rung ohne Migrationshintergrund schwankten 
weniger stark. Die Größe der Gruppe, die ihren 
Gesundheitszustand als „schlecht“ beschreibt, 
hat sich etwas verkleinert und macht etwa 5 % der 
Personen mit bzw. 3 % der Personen ohne Migra-
tionshintergrund aus.

Insgesamt lässt sich anhand der herangezoge-
nen Daten feststellen, dass sich das subjektive 
Gesundheitsempfinden der Bevölkerung mit und 
ohne Migrationshintergrund nicht gravierend un-
terscheidet.121

Weiterführende Literatur

Alicke (2013); Beauftragte der Bundesregierung für 
Migration, Flüchtlinge und Integration (2011, 2019); 
Brücker et al. (2020d); Bundesamt für Gesundheit der 
Schweiz (2007); Deutsches Zentrum für Altersfragen 
(2017); Hessisches Ministerium für Soziales und Integ-
ration (2016, 2022); Lampert et al. (2016); Metzing et 
al. (2020); Metzing/Schach (2019); OECD/EU (2018); 
Robert Koch-Institut (2019); Rommel et al. (2015); Scha-
effer et al. (2017); Spallek/Razum (2016); Spallek et al. 
(2018); Statistisches Bundesamt/Wissenschaftszentrum 
Berlin für Sozialforschung (2021); Wilkens et al. (2013)

> Tabelle D10 im Online-Anhang

120 Zum (vergleichsweise schlechteren) Gesundheitszustand von älteren Migrantinnen und Migranten (hierunter auch der sog. Gastarbeiterinnen 
und Gastarbeiter) s. Deutsches Zentrum für Altersfragen (2017: 31ff.). 

 Zur subjektiven Gesundheitseinschätzung von Geflüchteten siehe Brücker et al. (2020d: 25ff.).
121 Der Sozialbericht des Statistischen Bundesamtes kommt überdies zu dem Ergebnis, dass „von einer generellen gesundheitlichen Benach-

teiligung von Migranten und Migrantinnen (...) nicht gesprochen werden“ könne (Statistisches Bundesamt/Wissenschaftszentrum Berlin für 
Sozialforschung 2018: 313).
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D11  Krankenquote

Definition 

Anteil kranker Personen (innerhalb der letzten 4 Wochen vor der 
Befragung) in Prozent nach Migrationshintergrund

Datenquelle

Mikrozensus

Dieser Indikator basiert auf einer Selbstauskunft 
zu der Frage, ob in den letzten vier Wochen vor 
der Befragung eine Krankheit aufgetreten sei. 

Die Abbildung zeigt, dass die Krankenquote im 
Jahr 2017 bei der Bevölkerung ohne Migrations-
hintergrund bei knapp 15 % lag, bei der Bevöl-
kerung mit Migrationshintergrund dagegen mit 
gut 12 % niedriger. Frauen weisen – unabhängig 
vom Migrationshintergrund – eine höhere Kran-
kenquote auf als Männer (s. dazu Tabelle D11 im 
Online-Anhang).

Eine wesentliche Erklärung für diese Lücke könnte 
– wie bei anderen Gesundheitsindikatoren auch – 
die im Schnitt jüngeren Altersstruktur der Bevöl-
kerung mit Migrationshintergrund sein.

Eine weitere Unterscheidung des Migrationshin-
tergrundes nach Nationalitäten ergibt nur gering-
fügige Unterschiede. Doch weisen Zugewanderte 

eine höhere Krankenquote auf als die hier gebore-
ne Folgegeneration (knapp 14 % vs. knapp 10 %). 

Im Berichtszeitraum ist die Krankenquote sowohl 
in der Bevölkerung mit als auch ohne Migrations-
hintergrund zunächst gestiegen, um danach wie-
der abzusinken. Die Entwicklung hat sich dabei 
weitgehend parallel vollzogen. Die Daten werden 
alle vier Jahre – zuletzt im Mikrozensus 2021 – er-
hoben; diese Daten lagen zu Redaktionsschluss 
noch nicht vor.

Weiterführende Literatur
Alicke (2013); Barmer (2020); Beauftragte der Bundes-
regierung für Migration, Flüchtlinge und Integration 
(2011, 2019, 2021); Bundesamt für Gesundheit (2007); 
Deutsche Angestellten Krankenkasse (2020); Deutsches 
Zentrum für Altersfragen (2017); Hessisches Ministeri-
um für Soziales und Integration (2016, 2022); Metzing/
Schach (2019); Robert Koch-Institut (2019, 2020); Rom-
mel et al. (2015); Schaeffer et al. (2017); Spallek et al. 
(2018); Statistisches Bundesamt/Wissenschaftszentrum 
Berlin für Sozialforschung (2021); Wilkens et al. (2013)

> Tabelle D11 im Online-Anhang

Krankenquote nach Migrationshintergrund 2005 bis 2017 (Angaben in Prozent)
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D12  Menschen mit Schwerbehinderungen

Definition 

Anteil der Menschen mit Schwerbehinderung nach Staats-
angehörigkeit an der jeweiligen Bevölkerungsgruppe

Datenquelle

Statistik der schwer-
behinderten Menschen

Menschen gelten als behindert, „wenn ihre kör-
perliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seeli-
sche Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit 
länger als sechs Monate von dem für das Lebens-
alter typischen Zustand abweicht“ (§ 2 SGB IX). 
Die Definition deutet darauf hin, dass Menschen 
mit Behinderungen in aller Regel geringere Teil-
habechancen – z. B. im Bildungssystem und am 
Arbeitsmarkt – haben. Für die Teilhabesituation 
der Migrantinnen und Migranten mit Behinde-
rung wird daher in der Literatur der bereits aus 
anderen Diskussionen bekannte Begriff der „dop-
pelten Diskriminierung“ herangezogen (kritisch 
dazu Schirilla 2014).

Von Schwerbehinderung wird gesprochen, wenn 
die Versorgungsämter einer Person einen Grad 
der Behinderung (GdB) von 50 % und mehr zu 
erkennen. Die Statistik der schwerbehinderten 
Menschen unterscheidet nur zwischen Nicht-

deutschen und Deutschen. Die Schwerbehinder-
tenquote, also der Anteil der Schwerbehinderten 
an der jeweiligen Bevölkerungsgruppe, liegt bei 
der deutschen Bevölkerung mit 10,4 % deutlich 
über der der nichtdeutschen Bevölkerung (5,8 %). 
Gleichzeitig beträgt der Ausländeranteil an allen 
Schwerbehinderten 10,0 % (2019) und liegt damit 
unter dem damaligen Ausländeranteil an der Be-
völkerung von 16,6 %; somit sind Ausländerinnen 
und Ausländer unter den Personen mit Schwerbe-
hinderung unterrepräsentiert.

Zur Erklärung dieser Diskrepanz liegen verschie-
dene Ansätze vor: Zum einen werden nur die Per-
sonen gezählt, die aufgrund der Ausstellung eines 
Schwerbehindertenausweises beim Versorgungs-
amt registriert sind; Ausländerinnen und Auslän-
der stellen möglicherweise aus  verschiedenen 
Gründen den entsprechenden Antrag selte-
ner122, sodass Migrantinnen und Migranten mit 

Schwerbehindertenquote nach Staatsangehörigkeit 2010 bis 2019 (Angaben in Prozent)
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122 Hier ist an Informationsdefizite zu denken. In der Literatur werden weiterhin auch Phänomene wie Scham bzw. generell ein kulturell bedingt 
anderer Umgang mit Behinderung diskutiert (s. dazu bereits Wilkens 2008).
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 Schwerbehinderung unter erfasst sind. Zum an-
deren unterscheidet sich die Altersstruktur der 
deutschen und der nichtdeutschen Bevölkerung 
dahingehend, dass die ausländische Bevölkerung 
im Mittel jünger ist. Der Anteil der Behinderten 
an der Bevölkerung steigt aber mit dem Alter 
sprunghaft an.123

Den weitaus größten Teil der nichtdeutschen 
Schwerbehinderten bilden Türkinnen und Türken, 
deren Anteil den an der ausländischen Bevölke-
rung deutlich übersteigt. Zu diesem Befund lie-
gen keine Erklärungsansätze vor.

Zwischen 1987 und 2019 hat sich die Zahl der 
schwerbehinderten Menschen in Hessen von fast 
314.000 auf 608.300 erhöht und damit nahezu 
verdoppelt. Im Beobachtungszeitraum von 2010 
bis 2019 ist der Anteil der schwerbehinderten 
Menschen an der hessischen Bevölkerung unter 
leichten Schwankungen um 9,7 % relativ konstant 
geblieben. Dabei ist die Schwerbehinderten-
quote der ausländischen Bevölkerung von 7,3 % 
auf 5,8 % gefallen, während die der deutschen 
Bevölkerung eher Konstanz zeigte, indem sie 
von 10,0 % auf 10,7 % stieg um dann wieder auf 
10,4 % zu fallen.

Unabhängig davon wächst die Anzahl der aus-
ländischen Schwerbehinderten schneller. Die 
Entwicklung kultursensibler Angebote in der Be-
hindertenhilfe erhält vor dem Hintergrund dieser 
Zahlen besondere Relevanz.

In Fachkreisen besteht Konsens darüber, dass im 
Themenfeld „Migration und Behinderung“ erheb-
lichen Forschungsbedarf gibt.124

Weiterführende Literatur

Bundesregierung (2021); Hessisches Ministerium für 
Soziales und Integration (2022a); Hessisches Statisti-
sches Landesamt (2019a, 2021f); Schwalgin (2016); Sta-
tistisches Bundesamt (2021p); Statistisches Bundesamt/
Wissenschaftszentrum Berlin (2021); Wansing/Westphal 
(2014, 2018); Westphal/Oluk/Ruhland (2019); West-
phal/Wansing (2012); Wilkens (2008) 

> Tabelle D12 im Online-Anhang

123 55 % der Schwerbehinderten sind 65 Jahre alt oder älter.
124 Das Hessische Ministerium für Soziales und Integration und die Hessische Beauftragte für Menschen mit Behinderungen haben aus diesen 

Gründen das an der Universität Kassel angesiedelte Projekt „Migration und Behinderung in Hessen“ gefördert (dazu Westphal/Oluk/Ruhland 
2019; https://www.uni-kassel.de/uni/aktuelles/meldung/post/detail/News/zwischenbericht-zu-migration-und-behinderung-in-hessen/).

https://www.uni-kassel.de/uni/aktuelles/meldung/post/detail/News/zwischenbericht-zu-migration-und-behinderung-in-hessen/
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125 Denkbar wäre, dass ein Teil dieser Kinder nicht in Deutschland geboren ist.

D13  Inanspruchnahme der Früherkennungsuntersuchung U8 
  (IntMK F1)

Definition 

Inanspruchnahme der U8 bezogen auf die Kinder mit vorgelegtem
Vorsorgeheft zum Zeitpunkt der Einschulungsuntersuchung nach
Migrationshintergrund

Datenquelle

Schuleingangs-
untersuchung

Inanspruchnahme der Früherkennungsuntersuchung U8 nach Migrationshintergrund, 2010 bis 2019

Präventiv werden bei Kindern bis zum 6. Lebens-
jahr die Früherkennungsuntersuchungen U3 bis 
U9 durchgeführt. Indem dieser Indikator das Pro-
phylaxeverhalten für etwa 4-jährige Kinder un-
tersucht, kann er als Indikator der Nutzung des 
Gesundheitssystems angesehen werden. Dabei 
handelt es sich um einen Optimierungsindikator, 
d. h. es sollen möglichst viele Kinder an der Unter-
suchung teilnehmen. 

Seit 2008 sind alle Eltern in Hessen verpflichtet, 
ihre Kinder bei den Vorsorgeuntersuchungen vor-
zustellen. Diese werden von den Krankenkassen 
finanziert. Informationen hierzu erhalten die El-
tern bereits zur Geburt in den Krankenhäusern.

Die Abbildung zeigt, dass sich das Vorsorgever-
halten von den Eltern der Kinder ohne Migrati-
onshintergrund zwischen 2010 und 2011 deutlich 
verbessert hat und im weiteren Berichtszeitraum 
relativ stabil war. Bei den Kindern mit Migrations-
hintergrund ist zwischen 2010 und 2012 ebenfalls 
eine Zunahme der Nutzung festzustellen, die ab 
2016 aber wieder nachließ. Problematisch ist hier 
der hohe Anteil von Kindern, für die das Vorsorge-
heft bei der Einschulungsuntersuchung nicht vor-
gelegt werden konnte (siehe rot gestrichelte Linie 
in der Grafik).125 2019 haben 77 % der Kinder mit 
und 97 % der Kinder ohne Migrationshintergrund 
an der U8 teilgenommen.
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Das Robert Koch-Institut (2019: 41) ergänzt, dass 
Kinder mit beidseitigem Migrationshintergrund 
generell seltener an Früherkennungsuntersuchun-
gen teilnähmen als Kinder mit einseitigem oder 
ohne Migrationshintergrund. Außerdem variie-
re die Inanspruchnahme dieser Untersuchungen 
nach Zuwanderergeneration, Herkunftsland und 
Aufenthaltsdauer.126

Die Lücke der Inanspruchnahme deutet auf eine 
„unterschiedliche Gesundheitsgefährdung der 
einzuschulenden Kinder“ hin (Integrationsminis-
terkonferenz 2021: 120).127 

Die Daten können für 2020 und 2021 nicht ak-
tualisiert werden, da in diesen Jahren aufgrund 
der Corona-Pandemie die Schuleingangsunter-
suchung kein obligater Bestandteil des Schulauf-
nahmeverfahrens war. 

Weiterführende Literatur
Hessisches Ministerium für Soziales und Integration 
(2016, 2019e); Integrationsministerkonferenz (2021); 
Robert Koch-Institut (2019, 2020) 

> Tabelle D13 im Online-Anhang

126 Zur Inanspruchnahme von Krebsfrüherkennungsuntersuchungen durch Frauen mit Migrationshintergrund siehe Robert Koch-Institut (2020: 
255).

127 Wird die Untersuchung trotz Aufforderung der Eltern nicht durchgeführt, wird das Jugendamt eingeschaltet.
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D14  Gesundheitsförderndes Handeln

Definition 

Häufigkeit von aktiver sportlicher Betätigung in einer Selbstauskunft 
nach Migrationshintergrund

Datenquelle

SOEP

In Bezug auf den Gesundheitszustand können 
förderliche und nichtförderliche Verhaltensweisen 
unterschieden werden. Im Folgenden wird die ak-
tive sportliche Aktivität als Indikator für gesund-
heitsförderndes Handeln herangezogen.128 Sport-
liche Aktivität hat einen positiven Einfluss auf die 
physische und psychische Gesundheit und senkt 
das Risiko für viele Erkrankungen.

Auch dieser Indikator basiert auf einer Selbstaus-
kunft; die zugrundeliegende Frage lautete 2019: 
„Geben Sie bitte zu jeder Tätigkeit an, wie oft Sie 

das machen [hier: aktive sportliche Betätigung]: 
täglich, mindestens 1mal pro Woche, mindestens 
1mal pro Monat, seltener oder nie?“ 58 % der Per-
sonen ohne Migrationshintergrund antworteten, 
sich täglich oder mindestens einmal pro Woche 
Sport zu treiben sowie 53 % der Personen mit die-
sem Hintergrund.129 

Zwischen 2005 und 2019 ist gerade in der Be-
völkerung mit Migrationshintergrund ein deut-
lich positiver Trend feststellbar: In dem genann-
ten Zeitraum hat der Anteil der Personen, die 

Häufigkeit aktiver sportlicher Betätigung in einer Selbstauskunft nach Migrationshintergrund 2005 bis 2019  
(Angaben in Prozent)

128 Erkenntnisse dazu bietet die Arbeit von Rommel et al. (2015).
129 Die Untersuchung von Daumann et al. (2015) kommt zu gänzlich anderen Ergebnissen. Nach dieser Analyse wenden Personen mit und ohne 

Migrationshintergrund durchschnittlich etwa gleich viel Zeit für Sport auf. Außerdem ist der Anteil der Menschen, die mindestens einmal wö-
chentlich Sport treiben, in beiden Gruppen höher als beim SOEP.
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 wöchentlich Sport treiben, um 34 Prozentpunkte 
zugenommen, während er bei der Bevölkerung 
ohne Migrationshintergrund bis 2013 um 17 
Prozentpunkte wuchs und dann nur mit kurzem 
Einbruch auf diesem Niveau verharrte. Aufgrund 
einer Änderung der Antwortkategorien sind die 
Jahre jedoch nicht vollständig vergleichbar.130  

Bei diesem Indikator ist damit nur noch eine rela-
tiv kleine Lücke zu beobachten; seit 2005 hat sich 
die Differenz zwischen beiden Bevölkerungsgrup-
pen deutlich verkleinert.

Besorgniserregend bleibt jedoch der hohe Anteil 
in beiden Gruppen, der sich „nie“ sportlich betä-
tigt – 23 % der Personen ohne und 30 % der Per-
sonen mit Migrationshintergrund. Die Kranken-
kassen bemängeln ebenfalls, dass die hessische 
Bevölkerung zu wenig Bewegung habe (Deutsche 
Angestellten Krankenversicherung 2020).

Das Robert Koch-Institut (2019: 25) gibt an, dass 
die erste Generation von Zugewanderten seltener 
sportlichen Aktivitäten nachgehe als Personen 
ohne Migrationshintergrund oder Angehörige der 
zweiten Generation. Frauen mit Migrationshinter-
grund – insbesondere selbst zugewanderte – wür-
den seltener Sport treiben als Männer mit diesem 
Merkmal.131 Diese Differenzen ließen sich in der 
Bevölkerung ohne Migrationshintergrund nicht 
beobachten.

Bedenklich stimmen Ergebnisse einer repräsenta-
tiven Befragung des Hessischen Ministeriums für 
Soziales und Integration aus dem Frühjahr 2022, 
bei der jeweils mehr als ein Drittel der Bevölke-
rung mit und ohne Migrationshintergrund angab, 
seit Pandemiebeginn weniger Sport zu treiben. 
Allerdings gaben im Frühjahr 2021 sogar die Hälf-
te der Befragten an, seltener Sport zu machen 
(Hessisches Ministerium für Soziales und Integrati-
on 2021a: 15 und 2022b sowie Indikator P1).

Weiterführende Literatur
Daumann et al. (2015); Robert Koch-Institut (2019); 
Rommel et al. (2015); Seiberth (2015); Statistisches 
Bundesamt/Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialfor-
schung (2021)

> Tabelle D14 im Online-Anhang

130 Im SOEP 2019 wurden die Antwortkategorien um die Antwort „täglich“ erweitert. Der Vergleichbarkeit wegen wurde dieses Antwortitem 
hier mit „jede Woche“ zusammengefasst.

131 Genauer zur sportlichen Aktivität von Frauen Robert Koch-Institut (2020: 253). Auch Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund seien 
seltener sportlich aktiv als Gleichaltrige ohne Migrationshintergrund (ebda.).
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5.2.5 BÜRGERSCHAFTLICHES ENGAGEMENT

Bürgerschaftliches Engagement leistet einen 
wichtigen Beitrag „zur Bewältigung gesellschaft-
lich relevanter Fragen und für den Zusammenhalt 
der Gesellschaft“ (Deutscher Bundestag 2012: 
45). Dieses Engagement ist „eng verbunden mit 
der sozialen Einbindung, mit der Integration der 
Menschen“ (Deutscher Bundestag 2002: 27) und 
„versteht sich als Ergänzung zu staatlichem Han-
deln“ (Förderstelle für Bürgerschaftliches Engage-
ment o.J.).

Der Begriff „bürgerschaftliches Engagement“ um-
fasst dabei ein „weites Spektrum von gesellschaft-
lichen Aktivitäten im öffentlichen Raum“ (Deut-
scher Bundestag 2012: 63) und ist damit „eine 
tragende Säule eines lebendigen und funktionie-
renden Gemeinwesens (Bundestag 2019b:  2).

Bürgerschaftliches Engagement ist freiwillig, selb-
storganisiert sowie selbstbestimmt und wird mit 
unterschiedlicher Motivation ausgeübt, ist aber 
nicht an finanziellem Nutzen orientiert. Zu seinen 
Formen zählen soziales Engagement außerhalb 
bestehender Organisationsformen sowie die Be-
tätigung in Vereinen, Verbänden, Initiativen, reli-
giösen Gemeinschaften oder öffentlichen Funkti-
onen. Teilweise wird auch politisches Engagement 
darunter gefasst. Das Engagement ist in verschie-
denen Bereichen möglich, z. B. in den Bereichen 
Bildung, Jugendarbeit, Umwelt, Rettungswesen, 
Flüchtlingshilfe, Seniorenarbeit etc. Die meisten 
Personen engagieren sich in den Feldern Sport, 
Kultur und Musik sowie im sozialen Bereich (Si-
monson et al. 2021: 12).

Der Umfang bürgerschaftlichen Engagements 
ist allerdings schwer zu messen. Daher differiert 
die Engagementquote stark je nach Datenquelle. 
Der Anteil der Bürgerinnen und Bürger, die sich 
 freiwillig engagieren, wird jedoch über die Jahre 

hinweg als relativ konstant, nach dem Freiwilligen-
survey sogar als steigend eingeschätzt. Dies wird 
u. a. zurückgeführt auf die Bildungsexpansion, die 
bessere Gesundheit Älterer und die zunehmen-
de öffentliche Thematisierung des freiwilligen 
Engagements (ebda.: 51). Dabei wird jedoch be-
obachtet, dass der zeitliche Aufwand zurückgeht. 
Demgegenüber berichtet die Landeshauptstadt 
Wiesbaden (2019: 126) eine deutlich rückläufige 
Engagementquote.132 Einen bemerkenswerten 
Aufschwung hatte das bürgerschaftliche Engage-
ment im Rahmen der Flüchtlingszuwanderung im 
Jahre 2015 genommen (eine Form des „Engage-
ments für Migranten“, s. dazu Hessisches Ministe-
rium für Soziales und Integration o.J.).

Nach neueren Ergebnissen engagieren sich Jün-
gere öfter als Ältere. Betont wird regelmäßig der 
Zusammenhang von Engagement und sozioöko-
nomischen Ressourcen wie Bildung und Einkom-
men; d. h. dass sich ein hohes Bildungsniveau 
bzw. ein gutes Einkommen positiv auf die Teilha-
be an bürgerschaftlichem Engagement auswir-
ken. Ferner wird beobachtet, dass das freiwillige 
Engagement in größeren Städten oder Regionen 
mit hoher Arbeitslosigkeit weniger hoch ist als im 
ländlichen Raum oder in Gegenden mit geringer 
Arbeitslosigkeit (Simonson et al. 2021: 12). 

Das Engagement von Personen mit Migrations-
hintergrund („Engagement von Migranten“) 
bleibt nach den zentralen Quellen hinter dem von 
Personen ohne Migrationshintergrund zurück, 
liegt aber in Hessen über dem bundesdeutschen 
Durchschnitt (Hessisches Ministerium für Soziales 
und Integration 2022a). Generell wird bei Migran-
tinnen und Migranten ein nicht unbeachtliches 
Potenzial für ein größeres Engagement vermutet. 
Die öffentliche Debatte schreibt Migranten(selbst)
organisationen133 eine große Bedeutung zur Akti-
vierung dieses Potenzials zu; gleichzeitig werden 
diese als wichtige Partner der Integrationspolitik 

132 Die Engagementquote sank hier zwischen 2009 und 2019 von 36 % auf 26 %.
133 S. auch Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration (2019c). Einen explorativen, wenn auch älteren Einstieg in das 

Themenfeld Bürgerschaftliches Engagement in hessischen Migrantenorganisationen bietet eine Studie, die vom Hessischen Ministeriums der 
Justiz, für Integration und Europa (2011b) herausgegeben wurde.



196 5  Integration und Teilhabe

und -förderung wahrgenommen und vom Hes-
sischen Ministerium für Soziales und Integration 
gefördert (s. dazu Hessisches Ministerium für So-
ziales und Integration 2019b).

Um Menschen nicht aufgrund ihrer finanziellen 
oder sozialen Lage von der Teilhabe an politi-
schem und bürgerschaftlichem Engagement aus-
zuschließen, unternimmt die Landesregierung mit 
ihrer Ehrenamtskampagne vielfältige Anstrengun-
gen, um eine aktive Bürgergesellschaft zu stärken 
und die Übernahme freiwilliger Verantwortung im 
Ehrenamt zu fördern (Hessisches Ministerium für 
Soziales und Integration 2022a).
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D15  Ehrenamtliche Tätigkeiten

Definition 

Häufigkeit der ehrenamtlichen Tätigkeit in Vereinen, Verbänden oder 
sozialen Diensten in einer Selbstauskunft nach Migrationshintergrund

Datenquelle

SOEP

Häufigkeit der ehrenamtlichen Tätigkeit in einer Selbstauskunft nach Migrationshintergrund 2005 bis 2019  
(Angaben in Prozent)

Ehrenamtliche Tätigkeiten machen Spaß, schaffen 
Kontakte, vermitteln Anerkennung, stiften Identi-
tät, ermöglichen Lernprozesse und sind ein deut-
licher Ausdruck von Teilhabe und dem Wunsch, 
die Gesellschaft mitzugestalten. Da sie Kontakte 
herstellen, interkulturelle Lernprozesse fördern 
und das Gemeinschaftsgefühl stärken können, 
sind sie in der Lage, einen positiven Beitrag zur 
Integration Zugewanderter zu leisten. Damit ent-
spricht diese Form des Engagements einem we-
sentlichen Verständnis hessischer Politik, nämlich 
Integration gemeinsam zu gestalten. 

Dieser Indikator misst eine Variante des bürger-
schaftlichen Engagements, nämlich die ehrenamt-
liche Tätigkeit in Organisationen. Der Indikator 
nutzt Daten, die im SOEP mit der Frage „Welche 
der folgenden Tätigkeiten üben Sie in Ihrer freien 
Zeit aus? … Ehrenamtliche Tätigkeiten in Verei-
nen, Verbänden oder sozialen Diensten“ erhoben 
werden134. Nach Selbstauskunft sind 16 % der Per-
sonen ohne Migrationshintergrund mindestens 
jede Woche, 10 % jeden Monat ehrenamtlich ak-
tiv, unter den Personen mit Migrationshintergrund 
sind es 2 % bzw. 7 %. 62 % in der Bevölkerung 
ohne und 79 % in der Bevölkerung mit Migrati-
onshintergrund engagieren sich nie in der hier 
beschriebenen Form. 
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134 Die Befragten werden hier in Abgrenzung zum Engagement und Beteiligung im politischen Kontext – wie etwa Bürgerinitiativen, Parteien und 
der Kommunalpolitik – gefragt (s. hierzu auch Indikator D19 „Politisches Engagement“). Die Antwortvorgaben lauten: „Geben Sie bitte zu 
jeder Tätigkeit an, wie oft Sie das machen: täglich, jede Woche, jeden Monat, seltener, nie?“. Die Items wurden im Laufe der Jahre geändert; 
„täglich“ und „jede Woche“ wurden hier zusammengefasst. 
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Der Indikator zeigt für den gesamten Berichts-
zeitraum eine deutliche Lücke zwischen dem 
ehrenamtlichen Engagement von Personen mit 
und ohne Migrationshintergrund. Der Anteil der 
Nichtengagierten ist über die Jahre hinweg in 
beiden Gruppen relativ konstant geblieben. Die 
Literatur dazu weist ergänzend darauf hin, dass 
in Deutschland geborene Personen mit Migrati-
onshintergrund und mit deutscher Staatsangehö-
rigkeit erheblich häufiger ehrenamtlich engagiert 
sind als Zugewanderte. Unter Geflüchteten ist die 
Engagementquote deutlich geringer (Simonson 
et al. 2021: 76ff.).

Das durch den Indikator ausgewiesene geringere 
Engagement könnte darauf zurückzuführen sein, 
dass die Bevölkerung mit Migrationshintergrund 
im Durchschnitt über weniger sozioökonomische 
Ressourcen verfügt, d. h. niedrigere Bildungsab-
schlüsse und ein geringeres Einkommen hat so-
wie häufiger von Arbeitslosigkeit betroffen ist. Die 
Literatur zum Freiwilligensurvey schreibt jedoch 
Alter, Bildung und Einkommen bei der Frage nach 
dem Engagement von Personen mit Migrations-
hintergrund nur einen relativ geringen Einfluss 
zu: „Offensichtlich sind prägende Erfahrungen in 
Kindheit und Jugend, die sich für Personen mit 
und ohne eigene Migrationserfahrung unterschei-
den, von erheblicher Bedeutung für das freiwil-
lige Engagement“ (Simonson et al. 2017a: 27). 
In bestimmten Bereichen des bürgerschaftlichen 
Engagements werde teilweise auch die deutsche 
Staatsbürgerschaft vorausgesetzt (Simonson et al. 
2017b: 603).

Eine weitergehende Auswertung des SOEP 2019 
zeigt, dass ein gutes Zehntel der Befragten mit 
Migrationshintergrund (11 %) gewerkschaftlich 
organisiert ist (gegenüber 15 % der Beschäftigten 
ohne Migrationshintergrund).

Insgesamt dürfte gerade bei der Bevölkerung mit 
Migrationshintergrund ein erhebliches Potenzi-
al für bürgerschaftliches Engagement bestehen 
(Landeshauptstadt Wiesbaden 2019; Simonson 
et al. 2017b: 601). Die in Frage kommenden Or-
ganisationen sollten die Zugangsbarrieren gezielt 
abbauen und eine verstärkte vielfaltsorientierte 
Öffnung anstreben.

Weiterführende Literatur
Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flücht-
linge und Integration (2019, 2021); Deutscher Olym-
pischer Sportbund (2017); Deutsches Zentrum für Al-
tersfragen (2016); Deutscher Bundestag (2012, 2019); 
Han-Broich (2019); Hessisches Ministerium der Justiz, 
für Integration und Europa (2011b); Hessisches Minis-
terium für Soziales und Integration (2022a); Klie et al. 
(2016); Landeshauptstadt Wiesbaden (2019); Simonson 
et al. (2017a und b, 2021); Sachverständigenrat deut-
scher Stiftungen für Integration und Migration (2019c); 
Sachverständigenrat für Integration und Migration 
(2020d und e); Statistisches Bundesamt/Wissenschafts-
zentrum Berlin für Sozialforschung (2021); Thränhardt/
Winterhagen (2020)

> Tabelle D15 im Online-Anhang
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135 Zu Ausländerbeiräten s. z. B. Bausch (2014).
136 Diese „internal efficacy“ steht in Zusammenhang mit Alter, Geschlecht, politischen Vorerfahrungen, Aufenthaltsdauer und vor allem mit dem 

Bildungsstand (Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration 2019: 10, 21).

5.2.6 POLITISCHE PARTIZIPATION

Die Teilnahme an Wahlen stellt in der repräsen-
tativen Demokratie den unmittelbarsten Akt po-
litischer Partizipation dar. Das aktive und passive 
Wahlrecht ist auf Bundes- und Landesebene an 
die deutsche Staatsangehörigkeit geknüpft, steht 
auf kommunaler Ebene aber auch Personen mit 
der Staatsbürgerschaft eines EU-Mitgliedstaates 
zu. Um für die Angehörigen anderer Staaten, die 
von der direkten demokratischen Partizipation 
ausgeschlossen sind, eine institutionelle Beteili-
gungsmöglichkeit zu schaffen, richteten die hes-
sischen Kommunen schon sehr früh Ausländerbei-
räte ein. Der erste Ausländerbeirat Deutschlands 
wurde 1972 in Wiesbaden gegründet.135

Die Wahlbeteiligung an Bundes- und Landtags-
wahlen war in den letzten Jahren in Hessen hö-
her als im Bundesdurchschnitt (Hessisches Minis-
terium für Soziales und Integration 2022a: 148f.). 
Doch lässt sich politische Partizipation nicht auf 
die Teilnahme an Wahlen reduzieren. In einer le-
bendigen Demokratie bringen viele verschiedene 
gesellschaftliche Gruppen ihre Perspektiven und 
Interessen in den politischen Diskurs ein. Politi-
sche Gestaltungsmöglichkeiten bestehen nicht 
nur in Parteien, sondern ebenso in Initiativen und 
Vereinen. Daten liegen zur Mitwirkung in Parteien, 
der Kommunalpolitik sowie in Bürgerinitiativen 
vor, außerdem zur Teilnahme an Unterschriftenak-
tionen oder Demonstrationen. Auswertungen des 
Freiwilligensurveys zeigen allerdings, dass in Hes-
sen zwischen 2004 und 2014 der Anteil „freiwillig 
Engagierter und anderweitig aktiver Personen im 
Bereich Politik und politische Interessenvertre-
tung“ stetig abgenommen hat (Hessisches Minis-
terium für Soziales und Integration 2022a: 148).

Hierbei könnte auch eine Rolle spielen, dass Per-
sonen mit Migrationshintergrund ihre eigenen 
politischen Kompetenzen im Durchschnitt etwas 
geringer einschätzen als Personen ohne Migrati-
onshintergrund, wobei allerdings deutliche Unter-
schiede nach Herkunftsregionen zu beobachten 
sind (Sachverständigenrat deutscher Stiftungen 
für Integration und Migration 2019: 12ff.)136.
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D16  Interesse an Politik

Definition 

Interesse an Politik in einer Selbstauskunft nach Migrationshintergrund
Datenquelle

SOEP

Voraussetzung für die Teilnahme an Wahlen und 
vor allem für das politische bürgerschaftliche 
Engagement ist ein grundlegendes Interesse an 
politischen Fragen. Das SOEP stellt regelmäßig 
folgende Frage: „Einmal ganz allgemein gespro-
chen: Wie sehr interessieren Sie sich für Politik?“

Dabei zeigt sich, dass das Interesse der Bevölke-
rung mit Migrationshintergrund tendenziell hinter 
dem Interesse der Bevölkerung ohne diesen Hin-
tergrund zurückbleibt. 

Der Unterschied zwischen Personen ohne und 
mit Migrationshintergrund, die sich „sehr stark“ 
für Politik interessieren, ist mit fünf Prozentpunk-
ten relativ klein (11 % vs. 6 %). Die Lücke zwischen 
denjenigen, die sich „stark“ interessieren, beträgt 
dagegen 12 Prozentpunkte (34 % vs. 22 %). Gleich-
zeitig ist der Anteil der Personen mit Migrations-
hintergrund, die sich „überhaupt nicht“ für Politik 

interessieren, 15 Prozentpunkte größer als in der 
Bevölkerung ohne Migrationshintergrund (25 % 
vs. 10 %). Der Anteil derjenigen, die sich „nicht so 
stark“ interessieren, liegt in beiden Gruppen bei 
ungefähr 45 %. 

Seit dem Vergleichsjahr 2013 hat das Interesse 
der Bevölkerung mit Migrationshintergrund et-
was abgenommen, während das der Bevölkerung 
ohne Migrationshintergrund geringfügig gewach-
sen ist. 

Betrachtet man ausschließlich die Bevölkerung 
mit Migrationshintergrund, so war im Jahr 2013 
jeder fünfte Befragte „überhaupt nicht“ an Poli-
tik interessiert (20 %), seit 2017 ist es jeder vier-
te (25 %). Die Anteile, die sich „sehr stark“ und 
„stark“ für Politik interessieren, haben sich um vier 
Prozentpunkte verringert (von 32 % auf 28 %).

Interesse an Politik in einer Selbstauskunft nach Migrationshintergrund 2013 bis 2019 (Angaben in Prozent) 
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Diese Ergebnisse decken sich mit Befunden aus 
der Literatur, die herausarbeitet, dass sich die Be-
völkerung mit Migrationshintergrund weniger für 
Politik (in Deutschland) oder auf lokaler Ebene 
interessiert (Landeshauptstadt Wiesbaden 2015; 
Uslucan 2015; Stiftung Zentrum für Türkeistudien 
und Integrationsforschung 2016: 127). Dies könn-
te mit den soziodemographischen Merkmalen 
der Bevölkerung mit Migrationshintergrund (vor 
allem Bildung, Alter, Erwerbstätigkeit, Staatsbür-
gerschaft) in Zusammenhang stehen. Möglicher-
weise fühlt sich diese Gruppe aber auch von der 
Politik zu wenig angesprochen137 und sieht nur be-
schränkte Möglichkeiten der Mitgestaltung (z. B. 
wegen des begrenzten Wahlrechts).

Hier kann Handlungsbedarf für Parteien, Verbän-
de und Institutionen identifiziert werden, sich stär-
ker interkulturell zu öffnen.

Weiterführende Literatur
Halm/Sauer (2017b); Jacobsen/Kroh (2021); Landes-
zentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz (2020); 
Stiftung Zentrum für Türkeistudien und Integrations-
forschung (2016, 2018); Sachverständigenrat deut-
scher Stiftungen für Integration und Migration (2016c, 
2019b); Sachverständigenrat für Integration und Migra-
tion (2019b; 2020d, 2021a); Uslucan (2015); Wüst/Faas 
(2018)

> Tabelle D16 im Online-Anhang

137 Allerdings ist die Bevölkerung mit Migrationshintergrund deutschlandweit häufiger der Auffassung, dass sich die Politikerinnen und Politiker 
„um einen engen Kontakt zur Bevölkerung“ bemühen (Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration 2019: 18).
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D17  Wahlberechtigte mit Migrationshintergrund (IntMK A3)

Definition 

Anteil der Deutschen mit Migrationshintergrund an allen Deutschen 
im Alter ab 18 Jahren

Datenquelle

Mikrozensus

Mit dem Wahlrecht können Menschen direkt am 
demokratischen Prozess teilnehmen. Dieser Indi-
kator beleuchtet, wie hoch der Anteil der Wahl-
berechtigten mit Migrationshintergrund ist. Da-
bei wird die Zahl der volljährigen Deutschen mit 
Migrationshintergrund auf alle volljährigen Deut-
schen bezogen. Die vorliegenden Zahlen erlau-
ben daher u. a. Aussagen zum politischen Parti-
zipationspotenzial einer Teilgruppe der Personen 
mit Migrationshintergrund, nämlich jener, die die 
deutsche Staatsangehörigkeit besitzt. 

Personen mit Migrationshintergrund machen 
mittlerweile knapp 17 % der Wahlbevölkerung 
aus. Der Indikator weist im Berichtszeitraum einen 
Anstieg um sechs Prozentpunkte aus. Der Anteil 
der Wahlbevölkerung mit Migrationshintergrund 
wird aufgrund der demographischen Entwicklung 

in den nächsten Jahren wachsen, wenn die große 
Gruppe der Kinder mit Migrationshintergrund die 
Volljährigkeit erreicht (s. dazu Indikator A1). 

Forschende schätzen die Wahlbeteiligung dieser 
Gruppe etwas niedriger ein als die der autoch-
thonen Deutschen, was in Zusammenhang mit der 
formellen Bildung gesehen wird (Goerres 2017).

Nach einer repräsentativen Untersuchung des 
Sachverständigenrates deutscher Stiftungen für 
Integration und Migration (2016c) neigen 70 % 
der Befragten mit Migrationshintergrund einer 
Partei zu – das entspricht in etwa dem Anteil bei 
den Befragten ohne Migrationshintergrund. Der 
Studie zufolge war die SPD unter den Migrantin-
nen und Migranten und ihren Nachkommen die 
beliebteste Partei, gefolgt von der CDU/CSU. 

Anteil der wahlberechtigten Deutschen mit Migrationshintergrund an allen Deutschen ab 18 Jahren 2005 bis 2019 
(Angaben in Prozent)
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138 Der Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration weist darauf hin, dass in der zugrundeliegenden Befragung nach 
der (längerfristigen) Parteipräferenz gefragt wird die über die (kurzfristige) Sonntagsfrage hinausgeht. 

Zudem zeigt die Untersuchung, dass sich die Par-
teipräferenzen je nach Herkunftsgruppe deutlich 
voneinander unterscheiden. Demnach fühlte sich 
die große Mehrheit der Türkeistämmigen am 
ehesten von der SPD vertreten, Spätaussiedler 
aus der Sowjetunion gaben dagegen eher kon-
servativen Parteien ihre Stimme (Goerres 2017; 
Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für In-
tegration und Migration 2016c; s. a. Stiftung Zen-
trum für Türkeistudien und Integrationsforschung 
2016: 133ff.).138

Der Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für 
Integration und Migration (2016c: 8) merkt an, 
dass die positive Haltung von Migrantinnen und 
Migranten zu einer bestimmten Partei als Zeichen 
gewertet werden könne, „dass sie sich dem poli-
tischen System der Bundesrepublik als parlamen-
tarischer Parteiendemokratie verbunden fühlen“.

Weiterführende Literatur
Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flücht-
linge und Integration (2011, 2019); Goerres (2017); 
Goerres et al. (2018); Halm/Sauer (2017b); Landeszent-
rale für politische Bildung Rheinland-Pfalz (2020); minor 
(2017); OECD/EU (2018); Roth (2017); Sachverständi-
genrat deutscher Stiftungen für Integration und Migra-
tion (2013c, 2016c); Sachverständigenrat für Integration 
und Migration (2020d, 2021a); Statistisches Bundesamt 
(2021h); Statistisches Bundesamt/Wissenschaftszent-
rum Berlin für Sozialforschung (2021); Stiftung Zentrum 
für Türkeistudien und Integrationsforschung (2016); Us-
lucan (2015); Wüst/Faas (2018)

> Tabelle D17 im Online-Anhang
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D18  Beteiligung Ausländerbeiratswahlen  

Definition 

Anteil der ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürger, die an der 
kommunalen Ausländerbeiratswahl teilgenommen haben

Datenquelle

Hessisches Statis-
tisches Landesamt

Der Ausländerbeirat vertritt auf kommunaler 
Ebene die Interessen der ausländischen Bevöl-
kerung und berät die Organe der Kommune in 
allen Angelegenheiten bei den kommunalpoliti-
schen Entscheidungsprozessen, die ausländische 
Einwohnerinnen und Einwohner betreffen. Mit 
ihrem Einsatz gegen Ungleichbehandlung und 
Diskriminierung leisten die Ausländerbeiräte auch 
einen wichtigen integrationspolitischen Beitrag. 
Beispielsweise „engagieren sie sich für Bildungs-
chancen (sowie) für Integration in Kindertagestät-
ten und Schulen“ (Arbeitsgemeinschaft der Aus-
länderbeiräte Hessen 2021).

1972 wurde in der Landeshauptstadt Wiesba-
den der erste hessische Ausländerbeirat gewählt. 
Seitdem hat die Partizipation der ausländischen 
Bevölkerung in Hessen Priorität und ist sogar in 
der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) festge-
schrieben. Mit der HGO-Novelle im Jahre 2020 
wurde u. a. die institutionalisierte Beteiligung der 

ausländischen Einwohnerinnen und Einwohner an 
der lokalen Politik nochmals weiterentwickelt. In 
Hessen sind 173 Kommunen, in denen mehr als 
1.000 ausländische Einwohnerinnen und Einwoh-
ner gemeldet sind, verpflichtet, eine institutionali-
sierte Form der Beteiligung an der Gemeindepo-
litik entweder mit dem Modell „Ausländerbeirat“ 
oder dem neu eingeführten Modell „Integrati-
onskommission“ sicherzustellen. 87 Kommunen 
haben sich für die Einrichtung einer Integrations-
kommission und 86 Kommunen für die Wahlen 
eines Ausländerbeirates entschieden. Zusätzlich 
haben drei weitere Kommunen freiwillig einen 
Ausländerbeirat wählen lassen. Erstmals erfolgte 
die Ausländerbeiratswahlen zudem zusammen 
mit den hessischen Kommunalwahlen am 14. 
März 2021. Weitere drei Kommunen haben ei-
nen Ausländerbeirat eingerichtet, allerdings ohne 
eine allgemeine Wahl. Somit haben in Hessen ins-
gesamt 179 Kommunen eine institutionalisierte 
Partizipation der ausländischen Bevölkerung.    

Entwicklung der Beteiligung an den Ausländerbeiratswahlen 2001 bis 2021
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Während 1992 auf der Grundlage kommunaler 
Satzungen nur 32 Ausländerbeiräte aus den Wah-
len hervorgingen, beteiligten sich im Jahr 2010 
bereits 89 Kommunen und zwei Landkreise an 
den Ausländerbeiratswahlen. Im März 2021 waren 
es 87 Kommunen und zwei Landkreise.

2001 lag die durchschnittliche Beteiligung an den 
hessischen Ausländerbeiratswahlen bei 7,6 %, 
2005 bei 7,7 %. Im Jahr 2010 war ein leichter 
Anstieg auf 8,1 % zu verzeichnen. Nachdem die 
durchschnittliche Beteiligungsquote 2016 auf 
6 % gesunken war, erreichte sie – auch begüns-
tigt durch die Zusammenlegung der Ausländer-

beiratswahlen mit den hessischen Kommunalwah-
len im März 2021 –  mit 10,6 % einen zweistelligen 
Wert. Von den 688.238 Wahlberechtigten be-
teiligten sich insgesamt 72.665 Personen an der 
Wahl.

Wie die folgende Karte zeigt, konzentrierten sich 
die Ausländerbeiratswahlen 2021 vor allem auf 
den südlichen Teil Hessens und einige Gemein-
den in Nordhessen. Die geringste Beteiligungs-
quote mit 3,4 % wurde aus Aßlar gemeldet, die 
höchste Quote war mit 21,8 % in Pohlheim zu ver-
zeichnen. 

Wahlbeteiligung an den 
Ausländerbeiratswahlen 2021

Quelle: 
Hessisches Statistisches Landesamt 
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Insgesamt muss die Wahlbeteiligung jedoch nach 
wie vor als niedrig eingeschätzt werden. Zum ei-
nen dürfte sich die Einführung des Kommunal-
wahlrechts für EU-Ausländerinnen und -Ausländer 
und die erleichterten Möglichkeiten der Einbür-
gerung auf die Beteiligung an den Ausländerbei-
ratswahlen auswirken, zum anderen könnten die 
geringen politischen Befugnisse des Ausländer-
beirates die Wahlmotivation senken.

Weiterführende Literatur
Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte Hessen 
(2021); Bausch (2014); Landeszentrale für politische Bil-
dung Rheinland-Pfalz (2020); Sachverständigenrat für 
Integration und Migration (2021a)

> Tabelle D18 im Online-Anhang
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D19  Politisches Engagement

Definition 

Häufigkeit der Mitwirkung in Bürgerinitiativen, Parteien bzw. in der 
Kommunalpolitik in einer Selbstauskunft nach Migrationshintergrund

Datenquelle

SOEP

Dieser Indikator weist das politische Engagement 
in Abgrenzung zum bürgerschaftlichen Engage-
ment aus (Indikator D15). Er nutzt Daten aus dem 
SOEP; die dazugehörige Frage lautet: „Welche 
der folgenden Tätigkeiten üben Sie in Ihrer freien 
Zeit aus?“ hier: „Beteiligung in Bürgerinitiativen, 
in Parteien, in der Kommunalpolitik“.139

Der überwiegende Teil der Bevölkerung enga-
giert sich politisch nie – weder in Parteien noch 
in der Kommunalpolitik oder in Bürgerinitiativen. 
Dieser Befund bezieht sich auf 85 % der Personen 
ohne und 91 % der Personen mit Migrationshin-
tergrund. 2019 waren es nur etwa 3 % der Perso-
nen ohne und 1 % der Personen mit Migrations-

hintergrund, die wöchentlich oder wenigstens 
monatlich politisch aktiv werden. 12 % bzw. 7 % 
beteiligen sich „seltener“. 

Berücksichtigt man, dass sich 72 % der Bevölke-
rung mit Migrationshintergrund und 55 % der 
Bevölkerung ohne Migrationshintergrund „über-
haupt nicht“ oder „nicht so stark“ für Politik in-
teressieren (s. Indikator D16), überrascht das ge-
ringe politische Engagement kaum. Gleichzeitig 
muss bedacht werden, dass etwa die Hälfte der 
Personen mit Migrationshintergrund keine deut-
sche Staatsangehörigkeit und damit kein aktives 
oder passives Wahlrecht besitzt, was die Anreize 
und den Raum für politische Aktivitäten deutlich 

Häufigkeit politischen Engagements nach Migrationshintergrund 2005 bis 2019 (Angaben in Prozent)

139 Die Antwortvorgaben wurden über die Jahre hinweg geändert; die Vergleichbarkeit der Berichtsjahre ist damit eingeschränkt. Auf die Ab-
bildung der Kategorie „nie“ wurde hier verzichtet, um die Häufigkeit des tatsächlichen Engagements skalentechnisch besser darstellen zu 
können.
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 einschränkt. Diejenigen, die das Wahlrecht ha-
ben, nutzen es seltener als Personen ohne Migra-
tionshintergrund (minor 2017).

Weiterführende Literatur
Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flücht-
linge und Integration (2011, 2019); Gesemann/Roth 
(2015); Hamberger (2018); Hessisches Ministerium für 
Soziales und Integration (2022a); Landeszentrale für 
politische Bildung Rheinland-Pfalz (2020); minor (2017); 
Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integra-
tion und Migration (2019b); Sachverständigenrat für 
Integration und Migration (2020d, 2021a); Statistisches 
Bundesamt/Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialfor-
schung (2021); Stiftung Zentrum für Türkeistudien und 
Integrationsforschung (2016); Wüst/Faas (2018)

> Tabelle D19 im Online-Anhang
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5.2.7 KRIMINALITÄT

Kriminalität bereitet vielen hessischen Bürgerin-
nen und Bürgern große Sorge (Hessisches Mi-
nisterium für Soziales und Integration 2022). Der 
Begriff „Kriminalität“ umfasst die Gesamtheit der 
Verstöße gegen das Strafrecht. Die Betrachtung 
dieses Themenfeldes beschränkt sich aufgrund 
der Datenlage auf die Täterinnen und Täter, wo-
bei nach Migrationshintergrund differenzierte Da-
ten nicht vorliegen, sondern nur nach Staatsange-
hörigkeit unterschieden wird. 

Hinsichtlich der sogenannten Ausländerkrimi-
nalität ist eine vorsichtige Betrachtungsweise 
geboten: Zum ersten wird nur das sogenannte 
„Hellfeld“ erfasst, d. h. ein nicht unbeachtlicher 
Teil der begangenen Straftaten (das sogenannte 
„Dunkelfeld“) geht nicht in die Statistik ein. Zum 
zweiten ist denkbar, dass ein Teil der Täterinnen 
und Täter, aber auch der Opfer, nicht zur Wohn-
bevölkerung zählt. Zum dritten müssen bestimm-
te ausländerspezifische Straftaten – also solche, 
die per definitionem nur von Ausländerinnen und 
Ausländern begangen werden können (z. B. uner-
laubte Einreise, unerlaubter Aufenthalt, Verstöße 
gegen die Residenzpflicht, Verstöße gegen Visa-
bestimmungen) – außer Acht gelassen werden, 
wenn die Ausländerkriminalität in Beziehung zur 
Kriminalität von deutschen Staatsbürgern gesetzt 
wird. Ein Vergleich mit der Kriminalitätsbelastung 
der deutschen Bevölkerung ist insofern nicht ein-
fach, als sich die Sozialstruktur von in Deutschland 
lebenden ausländischen und deutschen Personen 
unterscheidet.

Als problematisch im Hinblick auf die statistische 
Erfassung der Ausländerkriminalität wird gesehen, 
„dass Ausländerinnen und Ausländer bei Verbre-
chen schneller unter Tatverdacht geraten („Tatver-
dachteffekt“) und bei Straftaten eher  angezeigt 

und häufiger kontrolliert werden als Personen 
ohne erkennbaren Migrationshintergrund („An-
zeigeeffekt“)“ (Beauftragte der Bundesregierung 
für Migration, Flüchtlinge und Integration 2019: 
289).

Die Erfassung der Verurteilten ist nicht an die Er-
fassung der Tatverdächtigen anschlussfähig. Dies 
ist vor allem auf die unterschiedlichen Zuständig-
keiten, verschiedene Erfassungsgrundsätze und 
abweichende Erfassungszeiträume zurückzufüh-
ren (Bundesministerium des Innern 2016c: 6).

Für die Seite der Opfer liegen ebenfalls Daten 
auf Länderebene vor, die in die Betrachtung ein-
bezogen werden.140 Ergänzend sei verwiesen auf 
eine Repräsentativbefragung für Deutschland, die 
auch den Migrationshintergrund berücksichtigt 
(Hellmann 2014). Dabei zeigt sich, dass Personen 
mit Migrationshintergrund tendenziell häufiger 
Opfer bestimmter Straftaten werden. 

 

140 Einige wenige Zahlen dazu bietet das Hessische Landeskriminalamt (2021: 69).
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D20  Tatverdächtige (IntMK H1)

Definition 

Anteil der tatverdächtigen Ausländerinnen und Ausländer an allen  
Tatverdächtigen (Personen ab 14 Jahren)

Datenquelle

Polizeiliche Kriminal-
statistik

Die Polizeiliche Kriminalstatistik weist Tatverdäch-
tige aus, die durch Strafanzeigen und polizeiliche 
Kontrolltätigkeit bekannt geworden sind. Betont 
werden muss, dass es sich um einen „Verdacht“ 
handelt. Bei jedem Fall besteht die Möglichkeit, 
dass das Ermittlungsverfahren eingestellt oder die 
bzw. der Tatverdächtige vor Gericht freigespro-
chen wird. Außerdem erfasst die Statistik weder 
die Zahl der begangenen Straftaten noch die die 
Täterinnen und Täter in ihrer Gesamtheit, sodass 
das erwähnte „Dunkelfeld“ bleibt. 

Der Indikator differenziert zwischen Personen mit 
und ohne deutsche Staatsangehörigkeit und be-
trachtet die Altersgruppen ab 14 Jahre, da erst 
mit diesem Alter Strafmündigkeit besteht. Her-

ausgerechnet sind Tatverdächtige, die ausländer-
spezifische Straftaten begangen haben, und tat-
verdächtige ausländische Personen, die sich nur 
vorübergehend in Deutschland aufhalten, weil 
diese Zahlen die Ergebnisse verzerren würden.
Die Abbildung zeigt, dass ausländische Personen 
an den Tatverdächtigen mehr als ein Drittel (37 %) 
ausmachen. Damit sind sie – gemessen an ihrem 
Anteil an der Bevölkerung (2019: gut 16 %) – deut-
lich überrepräsentiert. 

Ferner wird deutlich, dass der Ausländeranteil 
an allen Tatverdächtigen seit 2009 um elf Pro-
zentpunkte gewachsen ist und 2019 einen neuen 
Höchststand erreicht hat.141

Tatverdächtige nach Staatsangehörigkeit (ab 14 Jahren) 2005 bis 2019 (Angaben in Prozent) 

141 Der Beobachtungszeitraum beginnt 2009, denn in diesem Jahr wurde auf Bundesebene die „echte“ Tatverdächtigenzählung eingeführt. Sie 
besagt, „dass eine Person, die in mehreren Bundesländern registriert wurde, in den Tatverdächtigenzahlen der PKS nicht mehrfach, sondern 
nur als ein Tatverdächtiger ausgewiesen wird“. Die Umstellung auf diese Zählweise erlaubt keinen Vergleich der Tatverdächtigenzahlen mit den 
Vorjahren (Bundesministerium des Innern 2016c: 10).

26% 26% 27%
28%

33%
36% 37%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

2005 2009 2011 2013 2015 2017 2019

Deutsche (linke Skala) Ausländer/-innen (linke Skala) Ausländeranteil (rechte Skala)



211

Dieses Phänomen lässt sich in der gesamten Bun-
desrepublik beobachten. 2019 hatten bundesweit 
die meisten Tatverdächtigen eine Staatsangehö-
rigkeit der Türkei, aus Rumänien, Polen, Syrien 
und Afghanistan (ausgenommen sind auch hier 
ausländerrechtliche Verstöße; Bundeskriminalamt 
2020: 131); bei den Tatverdächtigen handelt es 
sich jedoch nicht zwangsläufig um Personen der 
Wohnbevölkerung (zur Kriminalitätsbelastung von 

Geflüchteten s. Hessisches Ministerium für Sozi-
ales und Integration 2020: 301f.). Nichtdeutsche 
Tatverdächtige sind überwiegend in „eher ma-
teriell orientierte Straftaten verwickelt“ (Malteser 
2017: 89).

Der Ausländeranteil an den Tatverdächtigen vari-
iert nach Altersgruppen und Geschlecht, wie die 
folgende Abbildung zeigt:

Ausländeranteil an den Tatverdächtigen nach Altersgruppen und Geschlecht (2019, Angaben in Prozent)
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Eine besondere Problemgruppe scheint die Al-
tersgruppe der Jungerwachsenen (21 bis 25 Jah-
re) zu sein, in der der Anteil der Ausländerinnen 
und Ausländer an den Tatverdächtigen 43 % be-
trägt. Bei Erwachsenen ab 25 Jahren liegt der 
Ausländeranteil demgegenüber „nur“ bei 38 %, 
doch macht diese Altersgruppe 71 % aller Tat-
verdächtigen aus (vgl. Tabelle D20 im Online-An-
hang). Die Grafik zeigt auch, dass der Anteil der 
weiblichen ausländischen Tatverdächtigen einige 
Prozentpunkte unter dem der männlichen liegt, 
unabhängig vom Alter. 

Der Innenminister weist darauf hin, dass in Hessen 
„die Aufenthaltsbeendigung von Personen, die 
sich nicht an die Rechtsordnung halten, besondere 
Priorität“ habe. 2016 wurde innerhalb der Polizei 

das Programm „täterorientierte  Intervention für 
besonders auf- und straffällige Ausländer“ (BasA) 
entwickelt und umgesetzt. „Ziel des Konzeptes 
ist neben der konsequenten Strafverfolgung auch 
die Ausschöpfung aller rechtlichen Möglichkeiten 
zur Durchführung aufenthaltsbeendender Maß-
nahmen bei Intensivtätern“ (Hessisches Ministeri-
um des Innern und für Sport 2019).

Weiterführende Literatur
Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flücht-
linge und Integration (2019); Bliesener (2018); Bug/Mei-
ner (2015); Bundeskriminalamt (2020, 2021); Hessisches 
Landeskriminalamt (2019); Hessisches Ministerium des 
Innern und für Sport (2019, 2021); Hestermann (2019); 
Klingst/Venohr (2017); Malteser (2017, 2021); Sachver-
ständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und 
Migration (2019a); Statistisches Bundesamt/Wissen-
schaftszentrum Berlin für Sozialforschung (2021); Stif-
tung Malteser Migrationsbericht (2019, 2021); Walburg 
(2018)

> Tabelle D20 im Online-Anhang
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D21  Verurteilte (IntMK H2)

Definition 

Anteil verurteilter Nichtdeutscher an allen Verurteilten (Personen ab 
14 Jahren)

Datenquelle

Strafverfolgungs-
statistik

Verurteilte sind „straffällig gewordene Personen 
im strafmündigen Alter, gegen die nach allgemei-
nem Strafrecht eine Freiheitsstrafe, ein Strafar-
rest und/oder eine Geldstrafe verhängt worden 
ist oder deren Straftat nach Jugendstrafrecht mit 
Jugendstrafe, Zuchtmittel und/oder Erziehungs-
maßregel geahndet worden ist“ (Hessisches Sta-
tistisches Landesamt 2021g: 4). Die Verurteilten 
werden in der Strafverfolgungsstatistik der Justiz 
erfasst. Diese ist jedoch nicht unmittelbar an die 
Polizeiliche Kriminalstatistik anschlussfähig. 

Im Jahr 2018 waren Eigentums- und Vermögens-
delikte sowie Straftaten im Straßenverkehr als De-
likte der Verurteilten zahlenmäßig von besonde-
rer Bedeutung. Überwiegend wurden Geldstrafen 
verhängt.

Auch dieser Indikator differenziert nur zwischen 
Personen mit und ohne deutsche Staatsangehö-
rigkeit. Der Ausländeranteil an allen Verurteilten 
ab 14 Jahren betrug 2020 42 % (Hessisches Statis-
tisches Landesamt 2021g: 25). Es sei darauf hinge-
wiesen, dass die verurteilten ausländischen Perso-
nen nicht alle Teil der Wohnbevölkerung sind und 
dass der Indikator vor dem Hintergrund der sozio-
strukturellen Besonderheiten der in Deutschland 
aufhältigen Ausländerinnen und Ausländer (vor 
allem hinsichtlich Alter, Geschlecht und Bildungs-
niveau) interpretiert werden sollte. 

In den letzten Jahren war die Zahl der Verurteil-
ten in Hessen stark rückläufig; sie sank zwischen 
1999 und 2019 von rund 60.000 auf 48.500 Perso-
nen. Der Anteil der verurteilten Frauen  schwankte 

Verurteilte nach Staatsangehörigkeit (ab 14 Jahren) 2005 bis 2019 (absolute Zahlen sowie Ausländeranteil, 
Angaben in Prozent)
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 zwischen 17 % und 19  %. Doch ist die Quote der 
ausländischen Verurteilten zwischen 2005 und 
2019 von 29 % auf 42 % angewachsen. Besonders 
hoch sind die Anteile der verurteilten Ausländer-
innen und Ausländer – neben Straftaten nach dem 
Aufenthaltsgesetz – beim Straftatbestand Urkun-
denfälschung, Diebstahl, Vergewaltigung, gefähr-
liche und schwere Körperverletzung, Mord und 
Totschlag sowie Hausfriedensbruch. 

Detailliertere Daten zu den verschiedenen Alters-
gruppen sowie dem Geschlecht lassen sich der 
Online-Tabelle D21 entnehmen. 

Weiterführende Literatur
Beauftragte der Bundesregierung für Migration, 
Flüchtlinge und Integration (2019); Bliesener (2018); 
Hessisches Statistisches Landesamt (2021g); Sachver-
ständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und 
Migration (2019a); Statistisches Bundesamt (2021q)

 > Tabelle D21 im Online-Anhang
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D22  Strafgefangene im Vollzug

Definition 

Anteil der ausländischen Strafgefangenen im Vollzug von Freiheits-
strafe an allen Strafgefangenen

Datenquelle

Strafverfolgungs-
statistik

Der Strafvollzug ist ein wichtiges Thema für die 
Integration, weil davon auszugehen ist, dass der 
Integrationsprozess von im Land ansässigen Aus-
länderinnen und Ausländern durch einen Gefäng-
nisaufenthalt entscheidend gebremst oder gar 
verhindert werden kann.

Die zugrundeliegenden Daten aus der Strafvoll-
zugsstatistik unterscheiden auch hier nur nach 
Staatsangehörigkeit. Der Anteil der Ausländerin-
nen und Ausländer im Vollzug von Freiheitsstrafe 
an allen Strafgefangenen liegt bei 41 % (2020). 
Die Sozialstruktur der ausländischen Bevölkerung 
und die Tatsache, dass etliche inhaftierte aus-
ländische Personen nicht der Wohnbevölkerung 

 zuzurechnen sind, sollte bei der Interpretation der 
Daten berücksichtigt werden. 

Im Berichtszeitraum sind relativ konstante absolu-
te Zahlen beobachtbar: Die Anzahl der ausländi-
schen Strafgefangenen sank zwischen 2005 und 
2020 unter Schwankungen von 1.295 auf 1.180 
(s. blaue Balken). Da sich die Zahl der deutschen 
Strafgefangenen jedoch stärker reduzierte, stieg 
der Ausländeranteil an der Gesamtheit der Straf-
gefangenen von knapp 34 % auf knapp 41 % (s. 
rote Kurve). Die bundesweite Quote, die et-
was höher ist, liegt weit über dem europäischen 
Durchschnitt (vgl. Council of Europe 2019: 3).142  

Anzahl der ausländischen Strafgefangenen im Vollzug von Freiheitsstrafe sowie ihr Anteil an allen Strafgefangenen 
2005 bis 2020 (dabei Angaben in Prozent)
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142 Die Quote wurde im Folgebericht des Councils nicht ausgewiesen.
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Es ist davon auszugehen, dass diese Gegebenhei-
ten die Strafvollzugsbehörden vor große Heraus-
forderungen stellen. Die hessische Justiz bietet 
für ausländische Gefangene – auch in Koopera-
tion mit externen Institutionen – Maßnahmen wie 
Deutschkurse oder spezielle Beratungen an.

Weiterführende Literatur
Bliesener (2018); Council of Europe (2020); Hessisches 
Statistisches Landesamt (2020b); Statistisches Bundes-
amt (2020a)

> Tabelle D22 im Online-Anhang
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Die kulturelle Dimension der Integration umfasst 
Aspekte wie den Erwerb der Landessprache, die 
Kenntnis der sozialen und kommunikativen Ge-
wohnheiten in der Aufnahmegesellschaft, die 
Nutzung der Medien (dazu z. B. Integrationsmi-
nisterkonferenz 2021; Kosnick 2020; Simon et al. 
2020; Tonassi/Wittlif 2021; Trebbe 2016; Worbs 
2010) sowie die Kenntnis der Wertvorstellungen 
(Heckmann 2015: 163ff.) und Rollenmodelle. Ein 
einheitlicher Kulturbegriff besteht dagegen nicht. 

Die Politik fordert selten, dass die Zugewander-
ten ihre eigene Herkunftskultur aufgeben, wenn 
sie sich die kulturellen Vorstellungen und Muster 
der Aufnahmegesellschaft aneignen (z. B. Thier-
se 2000). Sie müssen jedoch die Kultur der Auf-
nahmegesellschaft akzeptieren, genauso wie die 
Aufnahmegesellschaft offen sein soll für die Kultur 
der Zugewanderten.

Die kulturelle Dimension der Integration umfasst 
also eine Vielfalt an Aspekten, die sehr aussage-
kräftig für den Stand der Integration sein können. 
Doch gerade in dieser Dimension besteht ein 
Bedarf an klarer Operationalisierung und unab-
hängig davon ein Mangel an geeigneten quanti-
tativen Daten. Insofern ist die Zahl der ausweis-
baren Indikatoren beschränkt. Deswegen muss im 
Hessischen Integrationsmonitor die Betrachtung 
auf die Kenntnis und Nutzung der deutschen 
Sprache, den Besuch der Integrationskurse des 
Bundes, die Mediennutzung sowie die Religions-
zugehörigkeit und die Einstellungen zur Religion 
beschränkt werden. (Zur Rolle der Religion für 
Identität und Integration z. B. Molthagen 2014.)143

Generell ist festzuhalten, dass sich die kulturelle 
und die soziale Dimension der Integration nicht 
immer trennscharf voneinander abgrenzen lassen.

5.3 Die kulturelle Dimension der Integration

143 Nach Heckmann (2015: 159) schließt die kulturelle Integration „den Erwerb von Kompetenzen, die für Kommunikation und Arbeit in der neuen 
Gesellschaft notwendig sind, wie auch Veränderungen von Werten, Normen und Einstellungen und damit zusammenhängen Verhaltens-
weisen“ ein.
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5.3.1 KENNTNIS UND VERWENDUNG 

 DER DEUTSCHEN SPRACHE

Sprache ist eines der wichtigsten Handlungsfel-
der integrationspolitischer Bemühungen. Einem 
nachholenden bzw. einem frühen Spracherwerb 
kommt bei Zugewanderten und ihren Kindern eine 
besondere Bedeutung für die Integration zu. Das 
Erlernen der deutschen Sprache und der sichere 
Umgang mit ihr ist der Schlüssel zum Zugang zu 
den zentralen gesellschaftlichen Institutionen. Sie 
ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für Kon-
takte zu Einheimischen und Zugewanderten an-
derer Sprachgruppen, außerdem für jegliche For-
men der Teilhabe, darunter (schulische) Bildung 
und Erwerbstätigkeit. 

Viele Migrantinnen und Migranten sprechen im 
Familien- und Freundeskreis ihre Herkunftsspra-
che und halten gute Kenntnisse dieser Sprache 
bei ihren Kindern für wichtig. Diese sollen ihre 
Herkunftsidentität nicht verlieren und einen Be-
zug zur Kultur ihrer Eltern haben (Tyrell 2015: 19). 
Auch daher ist Mehrsprachigkeit bei Personen mit 
Migrationshintergrund verbreitet, selbst wenn sie 
nicht selbst zugewandert sind. Mehrsprachigkeit 
kann als wichtige Ressource und große Kompe-
tenz angesehen werden. Allerdings wird darauf 
hingewiesen, dass viele Kinder mit Migrationshin-
tergrund lediglich alltagssprachliche Kenntnisse 
in der Herkunftssprache ihrer Eltern entwickeln 
können, weil es an einer systematischen Förde-
rung verschiedener Sprachen in der Schule fehle 
(Verband binationaler Familien und Partnerschaf-
ten 2020).

Interessant ist, dass die Zuwanderung von Grup-
pen mit anderen Herkunftssprachen auch Einflüs-
se auf die Landessprache hat, vor allem auf die 
Umgangssprache. In diesem Kontext sei auf die 
Diskussion um das sog. „Kiezdeutsch“ verwie-
sen, das sich als multiethnische Jugendsprache 
in Städten entwickelt hat, in denen verschiedene 
Sprachen und Kulturen aufeinandertreffen (Strie-
binger 2016; Wiese 2010). 

Grundsätzlich ist die Tendenz zu beobachten, dass 
sich die deutsche Schrift- und Umgangssprache 
auseinanderbewegen. Dies birgt die Gefahr, dass 
Personen mit Migrationshintergrund und geringen 
Deutschkenntnissen – genauso wie niedrig quali-
fizierte Personen ohne Migrationshintergrund – in 
Ausbildung und am Arbeitsmarkt zunehmend von 
Fächern und Berufen ausgeschlossen werden, die 
ein gutes Schriftdeutsch voraussetzen.
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144 In einigen Studien wurde gezeigt, „dass sich die sprachlichen Leistungen von einem Drittel der mehrsprachigen Kinder nach einem Jahr in-
tensiven Kontakts mit der deutschen Sprache in monolingualen Kitas weiterhin unterhalb der monolingualen Normen befinden und sich der 
Abstand zur Norm mit steigendem Alter vergrößert“ (Gagarina et al. 2018: 192).

145 Zum Erfassen von Entwicklungsstörungen wird bei allen Kindern ein standardisiertes Untersuchungsverfahren, das Screeninginstrument 
„S-ENS“, angewandt. Bei Kindern, die in diesem Screeningverfahren auffallen, ist entweder eine Sprachstörung bekannt oder der Befund 
bedarf einer weiteren medizinischen Abklärung.

E1 Kenntnis der deutschen Sprache bei Kindern

Definition 

Deutschkenntnisse von Kindern mit Migrationshintergrund in der 
Schuleingangsuntersuchung

Datenquelle

Schuleingangs-
untersuchung

Dieser Indikator folgt einer Empfehlung der In-
tegrationsministerkonferenz, im Monitoring den 
Sprachförderbedarf bei Kindern im Vorschulalter 
auszuweisen, denn eine rechtzeitige Sprachförde-
rung ist „zentral für den Bildungs- und Integrati-
onserfolg vor allem der Bevölkerung mit Migra-
tionshintergrund“ (Integrationsministerkonferenz 
2015: 40; s. dazu auch den Indikator B2)144.

In Hessen werden diese Daten im Rahmen der 
Schuleingangsuntersuchung erhoben. Diese ist für 
Schulanfängerinnen und Schulanfänger gesetzlich 

vorgeschrieben und umfasst unter anderem einen 
Sprachtest. Dabei werden verschiedene Fähig-
keiten geprüft. Unterschieden werden dabei die 
Items „Deutschkenntnisse“ und „Sprache“. Beim 
Item „Deutschkenntnisse“ ist die Beurteilung von 
Grammatik, Wortschatz sowie Sprachverständnis 
von besonderer Bedeutung.145

Bei diesem Indikator finden nur Daten von Kin-
dern Berücksichtigung, die einen Migrationshin-
tergrund nach den für die Schuleingangsuntersu-
chung festgelegten Kriterien aufweisen. Beurteilt 

Sprachkenntnisse von Kindern mit Migrationshintergrund in der Schuleingangsuntersuchung 2010 bis 2019  
(Angaben in Prozent)
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wird nach den Kriterien kein Deutsch / rudimen-
täres Deutsch / Deutsch mit erheblichen Feh-
lern / Deutsch mit leichten Fehlern / fehlerfreies 
Deutsch. Einen für die Anforderungen der ersten 
Klasse ausreichenden Deutscherwerb nimmt man 
bei Kindern an, die Deutsch mit leichten Fehlern 
bzw. fehlerfreies Deutsch sprechen. Bei allen an-
deren Kindern sollte auch in der ersten Klasse 
noch eine besondere Förderung des Deutscher-
werbs stattfinden.146

Das Säulendiagramm zeigt, dass bei der Schu-
leingangsuntersuchung 2019 etwa 6 % der Kinder 
keinerlei Deutschkenntnisse aufweisen, 15 % ha-
ben rudimentäre Kenntnisse. Gut 31 % sprechen 
Deutsch mit erheblichen Fehlern, ein ebenso gro-
ßer Anteil mit leichten Fehlern. 16 % haben alters-
gemäße, fehlerfreie Deutschkenntnisse. 

Es dürfte deutlich sein, dass diese Situation die 
hessischen Grundschulen vor große Herausfor-
derungen stellt. Detaillierte Daten aus frühe-
ren Jahren verdeutlichen, dass ein besonderer 
Sprachförderbedarf bei Kindern mit einem Migra-
tionshintergrund aus dem arabischen Raum, aus 
Lateinamerika und Asien besteht. Gleichzeitig 
wurde deutlich, dass die Sprachkenntnisse auch 
innerhalb einer Herkunftsgruppe stark streuen.

Im Beobachtungszeitraum zeigt sich die Ent-
wicklung, dass die Gruppen, die keine oder ru-
dimentäre Sprachkenntnisse haben, gewachsen 
sind, während die, die über vergleichsweise gute 
Deutschkenntnisse verfügen, sich verkleinert ha-
ben. Mädchen schneiden bei den Sprachtests ins-
gesamt besser ab als Jungen (Hessisches Ministe-
rium für Soziales und Integration 2016: 42). 

146 Die Hessische Landesregierung hat im Schuljahr 2002/03 landesweit und als erstes Bundesland sog. Vorlaufkurse eingeführt, die selbst zuge-
wanderte Kinder sowie Kinder zugewanderter Eltern, deren Deutschkenntnisse sich bei der Schulanmeldung als nicht ausreichend für einen 
erfolgreichen Schulbesuch erweisen, über ein ganzes Jahr hinweg vorbereitend für den Schulbesuch fördern. Die Teilnahme ist freiwillig, doch 
folgen in der Regel über 95 % der Eltern dieser Empfehlung. Die Vorlaufkurse sind Teil eines Gesamtsprachförderkonzepts für den Erwerb 
des Deutschen als Zweitsprache. Sie verbessern den Schulerfolg der teilnehmenden Kinder signifikant (Hessisches Ministerium der Justiz, für 
Integration und Europa 2012c: 31).

Die Daten können für 2020 und 2021 nicht aktua-
lisiert werden, da aufgrund der Corona-Pandemie 
die Schuleingangsuntersuchung augenblicklich 
kein obligater Bestandteil des Schulaufnahmever-
fahrens ist – den zuständigen Gesundheitsämtern 
mangelt es an Personalkapazitäten dafür. 

Über aktuelle Förderprogramme des Landes zur 
Verbesserung der deutschen Sprachkenntnisse im 
Kindesalter informiert der aktuelle Landessozial-
bericht (Hessisches Ministerium für Soziales und 
Integration 2022a).

Weiterführende Literatur
Autorengruppe Bildungsberichterstattung (2016); 
Egert et al. (2019); Gagarina et al. (2018); Geis-Thöne 
(2021b); Hessisches Ministerium für Soziales und Inte-
gration (2016); Henschel et al. (2019); Zaretsky (2019)

> Tabelle E1 im Online-Anhang
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147 Genauer: es geht hier um Personen mit Migrationshintergrund, die und deren beide Elternteile Deutsch nicht als Muttersprache haben.
148 Das Sozio-oekonomische Panel erhebt darüber hinaus auch die Lesekompetenz.
149 Heckmann (2015: 159f.) führt mit Verweis auf Forschungsergebnisse aus den USA an, dass die „sprachliche Angleichung in der innerfamilialen 

Kommunikation … typischerweise“ erst in der dritten Generation erfolgt.

E2 Kenntnis der deutschen Sprache bei Erwachsenen

Definition 

Deutschkenntnisse von Personen mit Migrationshintergrund, deren 
Muttersprache nicht Deutsch ist147, in einer Selbsteinschätzung

Datenquelle

SOEP

Im Gegensatz zum vorigen Indikator untersucht 
dieser die Sprachkenntnisse von Erwachsenen mit 
Migrationshintergrund und unterscheidet dabei 
zwischen Kompetenzen im Sprechen und Schrei-
ben der deutschen Sprache.148 Die sprachlichen 
Fähigkeiten werden dabei von den Befragten 
selbst bewertet. Der Indikator berücksichtigt aus-
schließlich Personen mit Migrationshintergrund, 
die angeben, dass sowohl ihre eigene Mutterspra-
che als auch die beider Elternteile nicht Deutsch 
sei. Die bei der Datenerhebung gestellte Frage 

lautet: „Wie ist das bei Ihnen persönlich? Wie gut 
können Sie die deutsche Sprache ... sprechen?“ 
bzw. „... schreiben?“149

Nach dieser Selbsteinschätzung sprechen 56 % 
der Personen mit Migrationshintergrund deutsch 
„sehr gut“ und 29 % „gut“. Die Schreibkompetenz 
wird im Vergleich zum gesprochenen Deutsch als 
etwas weniger gut beurteilt: 49 % schätzen ihre 
schriftlichen Deutschkenntnisse als „sehr gut“ ein 
und 21 % als „gut“.

Deutschkenntnisse von Personen mit Migrationshintergrund in einer Selbsteinschätzung (Sprech- sowie Schreib-
kompetenz), 2005 bis 2019 (Angaben in Prozent)
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Obwohl eine Sprachstandsfeststellung, die auf 
einer Selbsteinschätzung basiert, als ungenau an-
gesehen werden muss, zeichnet sich im Berichts-
zeitraum sowohl hinsichtlich der Sprech- als auch 
der Schreibkompetenz ein eindeutiger, positiver 
Trend ab.150 2005 gaben noch 60 % der  Befragten 
an, „sehr gut“ und „gut“ sprechen zu können, 
stieg dieser Anteil bis 2019 auf 85 %. Analog ent-
wickelte sich die Einschätzung der schriftlichen 
Kompetenzen: Während im Jahr 2005 noch 40 % 
der Befragten angaben, Deutsch „sehr gut“ und 
„gut“ schreiben zu können, erhöhte sich ihr Anteil 
bis zum Jahr 2019 auf 70 %.

Da es sich bei der Datengrundlage um Paneldaten 
handelt, lässt sich der Spracherwerb des (weitge-
hend) identischen Personenkreises über die Jah-
re hinweg gut beobachten. Allerdings wurde ab 
2017 der Wortlaut der mittleren und schlechteren 
Antwortoptionen geändert, sodass die Vergleich-
barkeit zu 2015 und früher eingeschränkt ist. 

Da die Corona-Krise Kontakte und Sprachkursbe-
suche notwendigerweise beschränkte, ist davon 
auszugehen, dass sich die Verbesserung der 
Sprachkenntnisse bei Sprachlernenden verlang-
samt hat. So ergab die jüngste IAB-BAMF-SOEP-
Befragung, dass viele Geflüchtete glauben, ihre 
Deutschkenntnisse hätten sich durch die Coro-
na-Pandemie verschlechtert (Niehues et al. 2021).

Weiterführende Literatur
Brücker et al. (2016; 2017); Geis-Thöne (2019); Gogo-
lin (2015); Gogolin/Maaz (2020); Haller/Berghammer 
(2019); Heimken (2015); Nieues et al. (2021); Tracy 
(2015)

> Tabelle E2 im Online-Anhang

150 Dieser positive Trend muss aber aufgrund der methodischen Gegebenheiten vorsichtig interpretiert werden. Eine direkte Übertragung auf die 
hessische Bevölkerung, die Deutsch als Fremdsprache erlernt hat, ist nicht möglich.

 Neben dem deutschen Standardfragebogen kommen in den SOEP-Erhebungen auch fremdsprachige Versionen (Englisch, Türkisch, Russisch, 
Rumänisch und Polnisch) bei eventuellen Verständnisproblemen während des Interviews zum Einsatz. Fehlende Sprachkenntnisse schränken 
daher die Befragungsfähigkeit fast nicht ein (Däubler 2002: 6).
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E3 Verständigung auf Deutsch (IntMK J4)

Definition 

Einschätzung von Personen mit Migrationshintergrund, wie gut sie 
sich in verschiedenen Situationen auf Deutsch verständigen können

Datenquelle

Bund-Länder Inte-
grationsbarometer

Der vorliegende, neu in den Hessischen Integra-
tionsmonitor aufgenommene Indikator gibt die 
Einschätzung von Personen mit Migrationshinter-
grund wieder, wie gut sie sich bei der Arbeit, in 
der Nachbarschaft und bei Behörden auf Deutsch 
verständigen können. Die Kompetenz zur Verstän-
digung auf Deutsch in diesen drei Lebensberei-
chen kann als Gradmesser der Voraussetzungen 
für die gesellschaftliche Teilhabe angesehen wer-
den. Der Indikator dient als Ergänzung zu den 
beiden vorangegangenen Indikatoren, die die 
deutschen Sprachkenntnisse von Kindern und Er-
wachsenen mit Migrationshintergrund ganz allge-
mein abbilden. 

Die Befragten geben Auskunft darüber, wie gut 
sie sich auf Deutsch 1. bei Behörden, 2. bei der 

Arbeit und 3. in der Nachbarschaft verständigen 
können. Die Antwortkategorien lauteten: „sehr 
gut“, „gut“, „mittelmäßig“, „weniger gut“ und, 
„schlecht“.151

Bei der Arbeit können sich in Hessen 56 % der 
Personen mit Zuwanderungsgeschichte nach ei-
genen Angaben sehr gut verständigen, 31 % gut 
und 9 % mittelmäßig. Lediglich 4 % der Personen 
mit Migrationshintergrund können sich weniger 
gut verständlich machen (s. oberer Balken in der 
Grafik).

Mit ihren Nachbarn können sich etwa drei Viertel 
der Personen mit Zuwanderungsgeschichte sehr 
gut (51 %) bzw. gut (25 %) in deutscher Sprache 
austauschen. Während 12 % der Befragten nur 

Qualität der Verständigung in deutscher Sprache von Personen mit Migrationshintergrund bei der Arbeit, in der 
Nachbarschaft und bei Behörden in einer Selbsteinschätzung, 2020 (Angaben in Prozent)
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151 Der Fragebogen lag auf Englisch, Türkisch, Russisch, Arabisch und Farsi übersetzt vor, um systematische Verzerrungen aufgrund mangelnder 
Sprachkenntnisse zu minimieren.
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mittelmäßig in der Nachbarschaft auf Deutsch 
kommunizieren können, behaupten 8 %, sich 
 weniger gut und 4 %, sich schlecht verständigen 
zu können.

Beim Austausch mit Behörden beurteilen 40 % 
der Personen mit Migrationshintergrund die Qua-
lität ihrer Verständigung auf Deutsch als sehr gut, 
weitere 31 % als gut. Knapp jeder Fünfte (19 %) 
gibt an, sich mittelmäßig in Behörden verständi-
gen zu können. 11 % der Befragten können we-
niger gut (4 %) oder schlecht (7 %) auf Deutsch in 
der öffentlichen Verwaltung kommunizieren. 

Im Vergleich fällt auf, dass in Behörden etwas 
häufiger Verständigungsprobleme auftreten als in 
der Nachbarschaft oder bei der Arbeit. Dies liegt 
vermutlich auch an der in Behörden verwendeten, 
eher formalen Sprache und der komplexeren bü-
rokratischen Sachverhalte. 

Bei der Differenzierung nach Migrationserfah-
rung und Staatsangehörigkeit fällt auf, dass die 
hier Geborene (zweite Generation) und Deutsche 
mit Migrationshintergrund sich in allen drei Be-
reichen besser auf Deutsch verständigen können 
als selbst Zugewanderte (erste Generation) sowie 
Ausländerinnen und Ausländer.

Insgesamt zeigt der Indikator, dass sich die Be-
völkerung mit Zuwanderungsgeschichte nach ei-
genen Angaben überwiegend gut und sehr gut 
in den genannten Bereichen auf Deutsch verstän-
digen kann. Eine Zeitreihe kann noch nicht abge-
bildet werden, da es an Daten für frühere Jahre 
mangelt. 

Weiterführende Literatur
Howe (2021); Integrationsministerkonferenz (2021); 
Kurtenbach/Rosenberger (2021); Matticchio/Melchior 
(2021)

> Tabelle E3 im Online-Anhang
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E4 Im Haushalt vorwiegend gesprochene Sprache (IntMK C6)

Definition 

Personen mit Migrationshintergrund in Privathaushalten nach 
vorwiegend gesprochener Sprache in einer Selbstauskunft

Datenquelle

Mikrozensus

Der Gebrauch der deutschen Sprache im häus-
lichen Kontext kann einen Hinweis auf den Fort-
schritt der kulturellen Integration bei Personen 
mit Migrationshintergrund liefern, da dort in aller 
Regel die Sprache gewählt wird, die besonders 
vertraut ist. Der Indikator erlaubt auch vorsichtige 
Rückschlüsse auf die Deutschkenntnisse, da in der 
häuslichen Kommunikation in aller Regel keine 
Sprache genutzt wird, die kaum beherrscht wird 
– es sei denn, dies lässt sich nicht umgehen (z. B. 
in binationalen bzw. mehrsprachigen Haushalten). 
In erster Linie ist dieser Indikator aber als Vielfalts-
indikator anzusehen, der auf die sprachliche und 
damit auch kulturelle Vielfalt in unserem Bundes-
land hinweist.

In Hessen spricht gut die Hälfte der Personen mit 
Migrationshintergrund eigenen Angaben zufolge 
zuhause überwiegend Deutsch (56 %); diese Zahl 
liegt geringfügig unter dem Bundesdurchschnitt. 
8 % sprechen Türkisch, 5 % Russisch, 3 % Polnisch, 
weitere 3 % Arabisch. 6 % verwenden vorwiegend 
eine der westeuropäische Sprachen Englisch, 
Französisch, Italienisch oder Spanisch, 9 % eine 
sonstige europäische Sprache. 10 % nutzen eine 
sonstige außereuropäische Sprache.

Welche Sprache gewählt wird, hängt dabei auch 
davon ab, wie viele der Haushaltsmitglieder einen 
Migrationshintergrund haben.

Im Haushalt vorwiegend gesprochene Sprache bei Personen mit Migrationshintergrund 2019  
(Angaben in Prozent)
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Die Daten für diesen Indikator wurden im Mikro-
zensus erstmalig 2017 erhoben. Gegenüber die-
sem Jahr ist der Anteil der im Haushalt vorwie-
gend Deutsch Sprechenden um 6 Prozentpunkte 
gestiegen. Deutsch ist offenbar bei vielen Zuge-
wanderten und ihren Kindern zunehmend fester 
Bestandteil ihres Alltags.152

Dies belegen auch Ergebnisse des Bund-Län-
der-Integrationsbarometers 2020 (Konferenz der 
für Integration zuständigen Ministerinnen und 
Minister/Senatorinnen und Senatoren der Länder 
2021: 136f.), nach denen 61 % der Personen mit 
Migrationshintergrund in ihrem Freundeskreis aus-
schließlich oder überwiegend Deutsch sprechen. 
32 % verwenden vorwiegend oder ausschließlich 
ihre Herkunftssprache und 7 % unterhalten sich in 
einer ganz anderen Sprache mit ihren Freunden. 
Nach Zuwanderergeneration gibt es deutliche 
Unterschiede: Von den in Deutschland Gebore-
nen mit Migrationshintergrund sprechen fast alle 
(95 %) überwiegend oder ausschließlich Deutsch 
mit ihren Freunden (s. auch Tabelle E4b im On-
line-Anhang).

Weiterführende Literatur
Geis-Thöne (2021b); Gogolin/Maaz (2020); Heimken 
(2015); Henschel et al. (2019); Hippmann et al. (2019); 
Stichs/Rotermund (2017); Tracy (2015); Verband binati-
onaler Familien und Partnerschaften (2015); Worbs et 
al. (2016)

> Tabellen E4 im Online-Anhang

152 Der Hessische Integrationsmonitor wies bis 2015 einen Indikator aus, der den überwiegenden Gebrauch des Deutschen oder der Herkunfts-
sprache in Deutschland (also nicht nur im häuslichen Umfeld) anhand der Daten des SOEP abbildete. Zwischen 2005 und 2013 zeigte sich der 
eindeutige Trend, dass der Anteil der Personen, die ihrer Angabe zufolge überwiegend Deutsch sprachen, kontinuierlich wuchs. Da es sich 
beim SOEP um ein Panel handelt, lässt sich über die Jahre hinweg ein Wandel des Sprachgebrauchs bei einem weitgehend identischen Kreis 
von Untersuchungspersonen feststellen.



226 5  Integration und Teilhabe

5.3.2 TEILNAHME AN INTEGRATIONS-

 KURSEN

Die Integrationskurse gelten als „Grundpfeiler der 
Integrationsarbeit des Bundes“ (Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge 2017a: 20). Sie sollen 
Zugewanderten die deutsche Sprache und wich-
tige Kenntnisse über das Leben in Deutschland 
vermitteln – von der Rechtsordnung über die Ge-
schichte bis hin zur Kultur. Die Teilnahme am Inte-
grationskurs soll so „den Weg in die Gesellschaft 
ebnen und (...) die Grundvoraussetzung für eine 
Integration in den Arbeitsmarkt“ schaffen (ebda.).

Integrationskurse werden seit 2005 durch das 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ange-
boten und momentan in Hessen von rund 120 
zugelassenen Trägern durchgeführt. Die meisten 
Kurse werden an Volkshochschulen abgehalten, 
aber auch an Sprach- und Fachschulen. 

Die Kurse richten sich vor allem an Neuzugewan-
derte aus Ländern außerhalb der EU mit länger-
fristiger Aufenthaltsperspektive. Aber auch vie-
le Zugewanderte aus EU-Mitgliedstaaten sowie 
Migrantinnen und Migranten, die schon lange in 
Deutschland leben, besuchen die Integrations-
kurse freiwillig. Somit lassen sich die Integrations-
kurse auch als ein Instrument der nachholenden 
Integration ansehen. Seit Herbst 2015 stehen die 
Integrationskurse außerdem Asylbewerberinnen 
und Asylbewerbern mit sog. guter Bleibepers-
pektive und Geduldeten offen, seit Januar 2017 
können diese Gruppen zur Teilnahme am Kurs 
verpflichtet werden.

Neben den allgemeinen Integrationskursen wer-
den auch zielgruppenspezifische Spezialkurse 
abgehalten, z. B. Alphabetisierungskurse, Ju-
gendintegrationskurse sowie Eltern- oder Frauen-
integrationskurse. Ein Teil der Kursplätze wird von 
Wiederholerinnen und Wiederholern belegt. 

Die Corona-Pandemie hat sich nachteilig auf den 
Besuch von Integrations- und Sprachkursen aus-
gewirkt (Brücker et al. 2021a: 28f.). Ein Teil der 
Angebote konnte mit Hilfe digitaler Formate fort-
gesetzt werden. Derzeit ist noch offen, ob und wie 
die daraus gewonnenen Erfahrungen auch nach 
der Corona-Pandemie die Sprachkurslandschaft 
verändern werden. Die neue Bundesregierung hat 
sich zudem vorgenommen, die Integrationskurse 
für weitere Zielgruppen, etwa für Flüchtlinge mit 
sog. unklarer Bleibeperspektive, zu öffnen. In den 
kommenden Jahren ist daher mit einer weiterhin 
dynamischen Entwicklung der Sprachförderland-
schaft zu rechnen.
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E5 Besuch von Integrationskursen (IntMK J5)

Definition 

Neue Teilnehmende an Integrationskursen des Bundesamtes für  
Migration und Flüchtlinge

Datenquelle

Integrationskurs-
Geschäftsstatistik

Deutschkenntnisse sind eine zentrale Teilhabevo-
raussetzung in verschiedenen gesellschaftlichen 
Bereichen. Die Grundlagen werden vielen Zuge-
wanderten in den Integrationskursen des Bundes 
vermittelt. 

Die im Jahr 2005 eingerichteten Integrationskur-
se des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge 
umfassen neben dem Sprachkurs einen Orientie-
rungskurs; letzterer informiert die Teilnehmenden 
über das Leben in Deutschland. Die Curricula 
sind bundesweit einheitlich. Am Ende der Integ-
rationskurse absolvieren die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer den skalierten Sprachtest „Deutsch-
Test für Zuwanderer“, bei dem sie ein Sprachzerti-
fikat erwerben können (das Zertifikat Deutsch A2, 
Stufe 2 der elementaren Sprachverwendung, oder 
Deutsch B1, Stufe 1 der selbstständigen Sprach-
verwendung).153

Ausländerbehörden, Träger der Grundsicherung 
für Arbeitssuchende und Träger der Leistungen 
nach dem Asylbewerberleistungsgesetz können 
Zugewanderte zur Teilnahme verpflichten. Die 
Kurse sind nicht für alle verbindlich; Freiwilligen 
muss die Teilnahme genehmigt werden.

Neue Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Integrationskursen 2015 bis 2020

153 Die Sprachniveaus orientieren sich am Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GER). Eine Beschreibung findet sich bei-
spielsweise unter http://www.europaeischer-referenzrahmen.de .
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Altzuwanderer 
und Deutsche Neuzuwanderer ALG-II-

Bezieher
Verpflich-
tungen

durch Grund-
sicherungs- 

träger

Spätaus-
siedler

Berechti-
gungen

TLA Ver-
pflichtete154 

Zulassungen Verpflich-
tungen

Berechti-
gungen

Verpflich-
tungen

7.726 58 755 6.286 1.858 133 811 

Berechtigungen, Verpflichtungen und Zulassungen zur Teilnahme an Integrationskursen 2020 (Quelle: BAMF)

154 Seit Anfang 2017 können „Integrationsbedürftige“ vom Träger der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zur Teilnahme ver-
pflichtet werden.

155 Andere Integrationskursformate wie Förderkurse, Intensivkurse oder sonstige spezielle Integrationskurse wurden nur in geringem Umfang 
wahrgenommen.

156 Ab Mitte März 2020 waren die Integrationskurse aufgrund der geltenden Verordnungen zur Verhinderung der Ausbreitung des Coronavirus 
für mehrere Wochen ausgesetzt. Zu den negativen Auswirkungen der Pandemie auf Kursbesuch und Deutschkenntnisse siehe Brücker et al. 
(2021a: 28f.). Das BAMF (2021a: 1) weist darauf hin, dass eine Vergleichbarkeit der Integrationskursstatistik dieses Jahres mit den Vorjahren 
aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie nicht gegeben ist. 

2020 besuchte die große Mehrheit (78 %) der 
Teilnehmenden einen allgemeinen Integrations-
kurs, jeder siebte (14 %) einen Integrationskurs 
mit Alphabetisierung und 6 % einen Frauen-, El-
tern- oder Jugendintegrationskurs155 (s. dazu die 
Abbildung unten). Insgesamt begannen in Hessen 
800 Integrationskurse bei 121 zugelassenen Inte-
grationskursträgern.

Im Zeitverlauf hat die Zahl der Teilnehmenden 
nach Höchstständen von rund 28.000 Personen 
in den Jahren 2016 und 2017 wieder abgenom-
men. Der Rückgang im Jahr 2020 gegenüber 
dem Vorjahr um 7.600 Teilnehmende (-43 %) ist im 
Wesentlichen auf die coronabedingten Einschrän-
kungen zurückzuführen.156 

Bundesweit kamen 2020 die meisten Integrati-
onskursteilnehmerinnen und -teilnehmer aus Sy-
rien, gefolgt von Rumänien, der Türkei, Afghanis-
tan, Bulgarien, Irak, Polen, dem Kosovo, Italien 
und dem Iran. Der Anteil der EU-Bürgerinnen und 

-Bürger lag bei 27 %. Wie in den Vorjahren ist eine 
anteilige Zunahme von Personen aus der Türkei 
zu beobachten. 

Der Anteil der Frauen an allen Besuchern von 
Integrationskursen lag bei 59 % (Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge 2021a: 7). 

Zwischen 2014 und 2017 hat die Anzahl der be-
standenen A2- und vor allem B1-Sprachprüfungen 
in Hessen stark zugenommen. Das Bundesamt 
verzichtet seit Anfang 2019 jedoch bewusst dar-
auf, diese Zahlen auf Länderebene auszuweisen. 

In Hessen wurden 2020 knapp 10.300 neue Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer an Integrationskur-
sen gezählt. Dabei vergab das Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge folgende Berechtigun-
gen, Verpflichtungen und Zulassungen zur Teil-
nahme:
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Weiterführende Literatur
Brenzel/Kosyakova (2019); Brücker et al. (2017, 2019, 
2021a); Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
(2020a, 2021a, b und g); Homrighausen/Saif (2021); 
Kay et al. (2021); Niehues et al. (2021); de Paiva Lareiro 
et al. (2020); Scheible (2018); Scheible/Rother (2017); 
Tissot et al. (2019); Tissot (2020); Worbs et al. (2016) 

> Tabelle E5 im Online-Anhang
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5.3.3 MEDIENNUTZUNGSVERHALTEN 

Medien dienen der Verbreitung von Informati-
onen. Sie bieten aber auch Unterhaltung und 
vermitteln Meinungen und kulturelle Werte. Ein 
Aspekt der kulturellen Integration ist das Me-
diennutzungsverhalten von Zugewanderten und 
der Folgegeneration. Die Frage ist, inwiefern sich 
Informations- und Unterhaltungskanäle von Men-
schen mit und ohne Migrationshintergrund ähneln 
bzw. unterscheiden.

Massenmedien lassen sich in die klassischen Me-
dien Presse, Rundfunk, Film und Fernsehen und 
neue Medien wie Internet, E-Mail, etc. unterschei-
den. Die sog. sozialen Medien dienen in erster Li-
nie der Vernetzung von Nutzerinnen und Nutzern 
untereinander sowie der gegenseitigen Informati-
on, der Kommunikation und Zusammenarbeit. Als 
Beispiele seien Facebook, Twitter oder Instagram 
genannt (Schubert/Klein 2020).
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E6 Mediennutzung (IntMK J7)

Definition 

Genutzte Medienkanäle nach Migrationshintergrund sowie Sprachen, 
in denen Menschen mit Migrationshintergrund das jeweilige Medium 
nutzen

Im Rahmen des Bund-Länder-Integrationsbaro-
meters gaben die Befragten Auskunft darüber, 
wie häufig sie jeweils soziale Medien (z. B. Face-
book, Twitter, Youtube), Zeitungen und Zeitschrif-
ten (auch online), Streamingdienste (z. B. Netflix, 
Amazon Prime) sowie Fernsehsender (auch über 
Internet, Smartphone) nutzen. Als Antwortitems 
wurden „täglich“, „mehrmals in der Woche“, 
„einmal in der Woche“, „mehrmals im Monat“, 
„seltener“ sowie „nie“ angeboten.

Die Ergebnisse zeigen ein teilweise unterschied-
liches Mediennutzungsverhalten. Mit Abstand 
am häufigsten nutzen Menschen mit Migrations-

hintergrund soziale Medien, 57 % von ihnen täg-
lich und weitere 18 % ein- oder mehrmals in der 
Woche. Nur 17 % nutzen soziale Medien über-
haupt nicht (s. obige Abbildung, erster Balken). 
Personen ohne Migrationshintergrund nutzen zu 
43 % soziale Medien täglich und 21 % zumindest 
wöchentlich. Immerhin ein Viertel (24 %) nutzt 
überhaupt keine sozialen Medien. 

Am zweitbeliebtesten ist das Fernsehen: 65 % 
der Befragten mit Migrationshintergrund und 
72 % derjenigen ohne diesen Hintergrund nutzen 
täglich oder wöchentlich lineares Programm fern-
sehen. 

Häufigkeit der Nutzung von Medienkanälen nach Migrationshintergrund 2020 (Angaben in Prozent)
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Am stärksten weicht das Nutzungsverhalten bei 
Printmedien ab. Nur 28 % der Personen mit Zu-
wanderungsgeschichte lesen täglich eine Zeitung 
oder Zeitschriften (auch online), ein Viertel (26 %) 
nutzt Printmedien überhaupt nicht. Dagegen le-
sen mehr als die Hälfte (53 %) derjenigen ohne 
Zuwanderungsgeschichte täglich Zeitung oder 
Magazine und nur 5 % nie.

Am wenigsten verbreitet sind bislang Streaming-
dienste: Nur 12 % der Befragten mit bzw. 15 % 
ohne Migrationshintergrund konsumieren täglich 
Medieninhalte über Streamingplattformen. Fast 
die Hälfte (46 %) der Personen mit Zuwanderungs-
geschichte und ein gutes Drittel derjenigen ohne 
dieses Merkmal nutzen Streamingangebote über-
haupt nicht. 

Insgesamt lässt sich das unterschiedliche Me-
diennutzungsverhalten zum Teil durch die jüngere 
Altersstruktur der Bevölkerung mit Migrations-
hintergrund (s. Indikator A1) erklären. Vergleicht 
man den Medienkonsum der ersten und zwei-
ten Zuwanderergeneration, so fällt auf, dass hier 

 Geborene mit Migrationshintergrund sich in ihrem 
Mediennutzungsverhalten mehr der Gesamtbe-
völkerung annähern, also beispielsweise häufiger 
Printmedien lesen (vgl. Tabelle E6a im Online- 
Anhang). 

Unter dem Gesichtspunkt der kulturellen Integ-
ration von Interesse ist außerdem die Sprache, 
in der Menschen mit Migrationshintergrund die 
jeweiligen Medien überwiegend nutzen. Die Be-
fragungsergebnisse zeigen deutlich, dass alle Me-
dien vorwiegend auf Deutsch konsumiert werden 
– dieser Anteil liegt zwischen 81 % bei Printme-
dien und 67 % bei sozialen Medien (s. folgendes 
Diagramm). Bei sozialen Medien ist der Anteil 
derjenigen, die das Medium in der Herkunftsspra-
che nutzen, mit 38 % am höchsten; am niedrigs-
ten ist er mit 20 % bei Streamingdiensten – was 
möglicherweise mit einem geringeren herkunfts-
sprachlichen Angebot zusammenhängen dürfte. 
Auffällig ist bei Streamingplattformen der mit 
31 % relativ hohe Anteil derjenigen, die Filme und 
Serien in einer anderen Sprache konsumieren. 
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Weiterführende Literatur
Beisch/Schäfer (2020); Ideli (2020); Integrationsministerkonferenz (2021); Koch/Beisch (2020); Kosnick (2020); 
 Richter et al. (2018); Simon et al. (2020); Tonassi/Wittlif (2021); Trebbe (2016); Worbs (2010)

> Tabellen E6 im Online-Anhang
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5.3.4 RELIGIÖSES LEBEN

Dieser Abschnitt befasst sich mit den Fragen der 
Religionszugehörigkeit sowie der Religiosität und 
den Einstellungen zur religiösen Vielfalt. Dazu 
werden teilweise Daten eigener Erhebungen he-
rangezogen.

Historisch gesehen ist die Gesellschaft in Hessen 
überwiegend evangelisch geprägt. Die zuneh-
mende Vielfalt der hessischen Gesellschaft zeigt 
sich jedoch nicht nur am wachsenden Anteil von 
Personen mit Migrationshintergrund bzw. der Zahl 
der Ausländerinnen und Ausländer aus vielen ver-
schiedenen Herkunftsländern; sie spiegelt sich 
auch in einer steigenden Zahl von Personen, die 
nicht den großen christlichen Kirchen angehören, 
sowie in den sich diversifizierenden Glaubens-
praktiken der Menschen.157 Die Fachliteratur weist 
darauf hin, dass sich Religion im Integrationspro-
zess „als gegenüber den Einflüssen der Aufnah-
megesellschaft am wenigsten beeinflussbare kul-
turelle Struktur“ erweist (Heckmann 2015: 170f.). 
Religiöse Überzeugungen wurden deshalb als so-
genannter „Vielfaltsindikator“ in den Hessischen 
Integrationsmonitor aufgenommen, um auch auf 
diese Weise die Heterogenität der hessischen Be-
völkerung abzubilden.158

Die evangelische und die katholische Kirche 
erfassen ihre Mitglieder durch die Landeskirche-
nämter und die bischöflichen Ordinariate; dem-
nach gehören über 60 % der Hessinnen und Hes-
sen einer dieser christlichen Kirchen an. 

Anhänger anderer Glaubensgemeinschaften – 
z. B. die große Gruppe der Musliminnen und Mus-
lime – werden nicht in dieser Form registriert, da 
die Gemeinden in der Regel nicht über entspre-
chende institutionalisierte Strukturen  verfügen. 

Aus diesem Grund können deren Zahlen nur mit 
Schätzungen oder Stichprobenerhebungen ermit-
telt werden. Hier sind zum Beispiel die Schätzun-
gen des Bundesamtes für Migration und Flücht-
linge (2009, 2016a, 2021c) zu nennen oder die 
Erhebungen der Hessischen Landesregierung 
(2013b, 2017, 2020b, 2022b).

 

157 Der Religionswissenschaftliche Medien- und Informationsdienst (REMID) erfasst deutschlandweit rund 140 Religions- und Weltanschauungsge-
meinschaften, schätzt die tatsächliche Zahl aber noch höher (zitiert nach Beauftragte der Bundesregierung 2019: 158).

158 vgl. hierzu auch Kapitel 2.3
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E7 Religionszugehörigkeit

Definition 

Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft nach Migrations-
hintergrund in einer Selbstauskunft

Datenquelle

Repräsentative
Befragung des
HMSI

Der Indikator greift in dieser Ausgabe des Mo-
nitors auf die Daten einer aktuellen eigenen Er-
hebung des Hessischen Ministeriums für Soziales 
und Integration vom Frühjahr 2022 zurück. Die 
Frage lautet: „Gehören Sie einer der folgenden 
Religionsgemeinschaften an?“

Nach dieser Befragung beträgt der Anteil der 
Christinnen und Christen in Hessen 64 %. 26 % 
sind konfessionslos, 6 % muslimisch159, 2 % gehö-
ren einer sonstigen Religion an (z. B. jüdisch, bud-
dhistisch, hinduistisch).

Von den Personen ohne Migrationshintergrund 
bekennen sich 70 % zu einer christlichen Religions-
gemeinschaft: 46 % gehören der evangelischen 

Kirche an, 22 % der katholischen, 2 % anderen 
christlichen Religionsgemeinschaften. Von den 
Personen mit Migrationshintergrund ist knapp die 
Hälfte christlich (48 %), wobei die Unterschiede 
zwischen den Kirchenzugehörigkeiten weniger 
deutlich ausfallen: 19 % sind evangelisch und 25 % 
katholisch. Dagegen geben 4 % der Bevölkerung 
mit Migrationshintergrund an, dass sie anderen 
christlichen Religionsgemeinschaften angehören. 

Der Anteil der muslimischen Personen an der 
Bevölkerung mit Migrationshintergrund liegt bei 
etwa 20 %, in der Bevölkerung ohne Migrations-
hintergrund bei etwa 1 %. Konfessionslos sind 
25 % der Personen mit und 27 % der Personen 
ohne Migrationshintergrund, also fast identische 

Religionszugehörigkeit nach Migrationshintergrund 2022 (Angaben in Prozent)

159 In der Befragung dürften Musliminnen und Muslime unterrepräsentiert sein. Als alternative Quelle kann eine Hochrechnung des Bundesamtes 
für Migration und Flüchtlinge (2021c: 9, 52) herangezogen werden, die die Zahl der Muslime in Deutschland 2019 auf 5,3 bis 5,6 Millionen 
Personen schätzt. Von ihnen leben ca. 11,3 % in Hessen, dies sind etwa 600.000 bis 633.000 Personen. Dies entspricht einem Anteil von rund 
10 % der hessischen Bevölkerung.

 Differenziert nach Herkunftsgruppen beobachten die Autorinnen eine heterogene Verteilung auf die Bundesländer: In Hessen leben überpro-
portional häufig muslimische Religionsangehörige aus dem Mittleren Osten und aus Nordafrika (ebda: 53).
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Anteile. 5 % der Personen mit und 1 % der Per-
sonen ohne Migrationshintergrund zählen sich zu 
einer „sonstigen“ Religionsgemeinschaft. 

Für diesen Indikator wurden im Laufe der Jahre 
unterschiedliche Datenquellen herangezogen, 
daher ist ein Vergleich der Jahre problematisch. 
Auf jeden Fall kann festgestellt werden, dass im 
Berichtszeitraum der Anteil der Bevölkerung, der 
den beiden großen christlichen Kirchen angehört, 
zurückgegangen ist; dies gilt sowohl für die Bevöl-
kerung ohne als auch mit Migrationshintergrund. 

Kaum verändert hat sich nach unseren Daten der 
Anteil der Musliminnen und Muslime (6 %), wobei 
zu berücksichtigen ist, dass nur deutschsprachige 
Personen ab 18 Jahren an der Befragung teilneh-
men, sodass die große Zahl von muslimischen 
Gläubigen im Kinder- und Jugendalter sowie Per-
sonen mit geringeren Deutschkenntnissen nicht 
erfasst werden.160 

Die Religionszugehörigkeit variiert über unser 
Bundesland. Ergebnisse des Zensus 2011 zeigen, 
dass der evangelischen Glaubensgemeinschaft in 
den meisten Kommunen die größte Bedeutung 
zukommt, der Zugehörigkeit zur römisch-katholi-
schen Kirche dagegen nur in einigen Gemeinden 
im Osten, Westen und Süden des Bundeslan-
des. Im Ballungsraum Rhein-Main sowie in Kassel 
überwiegen dagegen Personen, die nicht Mit-
glied einer der beiden großen christlichen Kirchen 
sind, d. h. Personen, die konfessionslos sind oder 
anderen Religionsgemeinschaften angehören. 
Beispielsweise schätzt das Amt für Strategische 
Steuerung, Stadtforschung und Statistik der Stadt 
Wiesbaden den Anteil der muslimischen Perso-
nen in ihrer Stadt auf fast 14 % (Landeshauptstadt 
Wiesbaden 2021).

Weiterführende Literatur
Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flücht-
linge und Integration (2019); Bertelsmann Stiftung 
(2015a, 2015b, 2015c); Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge (2009, 2016a, 2019e, 2021c); Deutsches 
Jugendinstitut (2020); Evangelische Kirche in Deutsch-
land (2019); Fuhr-Becker/Wilkens (2015); Halm/Sauer 
(2017a); Hessisches Ministerium der Justiz, für Integ-
ration und Europa (2013b); Hessisches Ministerium für 
Soziales und Integration (2017); Kindermann (2015); 
Landeshauptstadt Wiesbaden (2021); Pokorny/Wilamo-
witz-Moellendorff (2021); Pfündel et al. (2020); Sachver-
ständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und 
Migration (2016a); Sauer/Halm (2019); Sekretariat der 
deutschen Bischofskonferenz (2021); Siegert (2020); 
Statistisches Bundesamt/Wissenschaftszentrum Berlin 
für Sozialforschung (2021); Stiftung Zentrum für Türkei-
studien und Integrationsforschung (2016, 2017); Thrän-
hardt/Winterhagen (2020); Worbs et al. (2016) 

> Tabelle E7 im Online-Anhang

160 zur Religionszugehörigkeit und religiöser Praxis von Geflüchteten vgl. Siegert (2020)
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E8 Religiosität

Definition 

Religiosität in einer Selbsteinschätzung nach Migrationshintergrund
Datenquelle

Bund-Länder Inte-
grationsbarometer

Religiosität lässt sich als „Überzeugungssystem 
mit Symbolen und Verhaltensweisen“ definieren, 
„das sich explizit auf mindestens eine übernatür-
liche Instanz bezieht“ (Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge 2009: 132). Die der Datenerhe-
bung des Bund-Länder Integrationsbarometers 
zugrundeliegende Frage lautete: "Unabhängig 
davon, ob Sie einer Religionsgemeinschaft an-
gehören, für wie religiös würden Sie sich selber 
halten?“

Über die Hälfte der hessischen Bevölkerung hielt 
sich im Jahr 2020 für religiös. Bei Personen mit 
Migrationshintergrund liegt der Anteil über dem 
der Personen ohne diesen Hintergrund (66 % vs. 
54 %). Deutliche Unterschiede ergeben sich bei 
der Stärke der Religiosität: 22 % in der Bevölke-
rung mit Migrationshintergrund halten sich für 

„sehr religiös“, aber nur 10 % derjenigen ohne 
Migrationshintergrund. Als „eher nicht religiös“ 
betrachten sich 16 % der Personen mit und 20 % 
der Personen ohne Migrationshintergrund. Der 
Anteil der gar nicht Religiösen beträgt in der Be-
völkerung mit Migrationshintergrund 18 % und in 
der Bevölkerung ohne dieses Merkmal 26 %.

Die Ergebnisse einer älteren, eigenen Erhebung 
der Abteilung Integration im Hessischen Ministeri-
um für Soziales und Integration deuten darauf hin, 
dass christliche Gläubige außerhalb der großen 
Kirchen sowie Musliminnen und Muslime sich als 
deutlich religiöser einschätzen als Mitglieder der 
katholischen oder evangelischen Kirche (s. a. Hes-
sisches Ministerium der Justiz, für Integration und 
Europa 2013b: 29). 

Religiosität in einer Selbsteinschätzung nach Migrationshintergrund 2020 (Angaben in Prozent) 
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Die Datenbasis für diesen Indikator hat sich ge-
genüber den Vorjahren geändert, weswegen die 
Abbildung einer Zeitreihe hier nicht möglich ist.

Weiterführende Literatur
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (2009b, 
2021c); Bertelsmann-Stiftung (2015a); Deutsches Ju-
gendinstitut (2020); Evangelische Kirche in Deutsch-
land (2019); Fuhr-Becker/Wilkens (2015); Halm/Sauer 
(2017a); Hessisches Ministerium der Justiz, für Inte-
gration und Europa (2013b); Hessisches Ministerium 
für Soziales und Integration (2017); Pokorny/Wilamo-
witz-Moellendorff (2021); Sauer/Halm (2019); Siegert 
(2020); Statistisches Bundesamt/Wissenschaftszentrum 
Berlin für Sozialforschung (2021); Stiftung Zentrum für 
Türkeistudien (2016, 2017); Worbs et al. (2016)

> Tabelle E8 im Online-Anhang
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E9 Einstellung zur religiösen Vielfalt

Definition 

Einstellung zur Frage, ob religiöse Vielfalt eine Bereicherung für 
die hessische Gesellschaft ist, in einer Selbstauskunft

Datenquelle

Repräsentative 
Erhebung des HMSI 

Die Landesregierung betont die Bedeutung der 
Vielfalt in der hessischen Gesellschaft. Im Hinblick 
auf die zunehmende Vielfalt der Religionen aber 
weist die Fachliteratur darauf hin, dass diese in 
der Bevölkerung zwar teilweise als Bereicherung 
wahrgenommen, teilweise aber auch als Ursache 
von Konflikten angesehen wird (vgl. Laube/Pol-
lack 2014: 37). 

Um diesen Aspekt für unser Bundesland näher zu 
beleuchten, wurde in verschiedenen Erhebungen 
unter der hessischen Bevölkerung durch das Hes-
sische Ministerium für Soziales und Integration 
folgende Frage gestellt: „Inwieweit stimmen Sie 
folgender Aussage zu: Religiöse Vielfalt ist eine 
Bereicherung für die hessische Gesellschaft?“ 

Im Jahr 2019 lassen sich kaum Unterschiede in 
den Einstellungen der Bevölkerung mit und ohne 
Migrationshintergrund feststellen: Jeweils mehr 
als die Hälfte der Befragten stimmt dieser Aus-
sage zu (57 %), 41 % teilen diese Meinung nicht. 
23 % bzw. 22 % stimmen der Aussage „voll“ zu, 
27 % „eher nicht“ und 14 % „überhaupt nicht“. 

Der Vergleich mit früheren Befragungen aus den 
Jahren 2013 und 2016 zeigt, dass die Zustim-
mung abgenommen hat; die uneingeschränkte 
Zustimmung war vor allem in der Bevölkerung mit 
Migrationshintergrund rückläufig (von 32 % auf 
23 %). Die generelle Ablehnung in beiden Bevöl-
kerungsgruppen ist mit 11 % bis 14 % weitgehend 
konstant geblieben. Interessant ist, dass sich die 
Einstellungen beider Gruppen im Jahr 2019 deut-
lich angenähert haben und die Anteile nun fast 
identisch sind.

Einstellung zur religiösen Vielfalt nach Migrationshintergrund 2013 bis 2019 (Angaben in Prozent)
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Weiterführende Literatur
Benoit et al. (2017); Bertelsmann-Stiftung (2019); Bun-
desamt für Migration und Flüchtlinge (2021c); Fuhr-Be-
cker/Wilkens (2015); Hessisches Ministerium der Justiz, 
für Integration und Europa (2013b); Hessisches Minis-
terium für Soziales und Integration (2017, 2020b); Lau-
be/Pollack (2014); Pickel (2017, 2018, 2019); Pickel et 
al. (2016); Pickel/Pickel (2019); Pollack/Müller (2018); 
Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integra-
tion und Migration (2016a); Statistisches Bundesamt/
Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (2021) 

> Tabelle E9 im Online-Anhang
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Die Identität eines Menschen bildet sich in seinem 
sozialen Umfeld und wird durch dieses geprägt. 
Gleichzeitig ist sie eingebunden in ein komple-
xes Geflecht verschiedener Gruppenidentitäten. 
„Identität“ ist somit ein sehr schwieriges Kon-
strukt der psychologischen und soziologischen 
Theoriebildung. 

Die identifikatorische Dimension der Integration 
meint „Arten und Grade der Identifizierung mit 
bzw. der Abgrenzung von bestimmten Kollektiven 
oder Gruppen“ (Heckmann 2015: 194). Verein-
facht gesehen beschreibt sie die Zugehörigkeit 
und emotionale Bindung an Aufnahmeland und 
-gesellschaft und kann als wesentlicher Bestand-
teil gelungener Integration angesehen werden.161 
Dazu zählt grundsätzlich auch die Wertschätzung 
für die Aufnahmegesellschaft (Heckmann 2015: 
194).

Voraussetzung für die Identifikation oder dieser 
zumindest förderlich ist die von der Aufnahme-
gesellschaft geschaffene Willkommenskultur und 
ihre Akzeptanz der Zugewanderten. Benachteili-
gung und Diskriminierung durch die Aufnahme-
gesellschaft behindern die identifikatorische Inte-
gration. 

161 Die Stiftung Zentrum für Türkeistudien (2017: 13ff.) prüft in ihrer Mehrthemenbefragung, inwiefern eine hohe Teilhabe an Bildung und Arbeit 
sowie eine starke Interaktion mit der Mehrheitsgesellschaft, die Generation oder beispielsweise auch die Religiosität Einfluss auf das Zugehö-
rigkeitsempfinden hat.

5.4 Die identifikatorische Dimension der Integration



241

5.4.1 GEFÜHL DER ZUGEHÖRIGKEIT

Das Gefühl der Zugehörigkeit kann in verschiede-
nen Kontexten entwickelt werden: beispielswei-
se bezogen auf die Region, in der man lebt, die 
Stadt, das Bundesland, den Staat oder auch die 
soziale Gruppe, die regionale oder die gesamte 
Gesellschaft. 

Ein zentrales Kriterium ist hier das Gefühl von Per-
sonen mit Migrationshintergrund, vor allem aber 
von selbst Zugewanderten, sich in Hessen wohlzu-
fühlen. Zugewanderte, die ein positives Lebensge-
fühl in unserem Bundesland entwickeln, sind hier 
„angekommen“, d. h. haben die Empfindung, hier 
heimisch oder „zu Hause“ zu sein. Der Indikator F1 
deutet auf eine solche „regionale Identität“ hin.

Indikator F2 versucht, die Ausprägungen dualer 
Identifikationsformen zu ermitteln, also das Gefühl 
der Zugehörigkeit zur Herkunfts- und Aufnahme-
gesellschaft (dazu Heckmann 2015: 200).
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F1 Lebensgefühl in Hessen

Definition 

Lebensgefühl im Bundesland Hessen nach Migrationshintergrund 
in einer Selbstauskunft

Datenquelle

Repräsentative  
Befragung im  
Auftrag des HMSI 

Das Lebensgefühl der Bevölkerung mit Migrations-
hintergrund in Hessen wird regelmäßig im Auftrag 
des Hessischen Ministeriums für Soziales und Inte-
gration in repräsentativen telefonischen Umfragen 
unter der hessischen Bevölkerung ab 18 Jahren 
erhoben.162 Der Indikator basiert auf folgender Fra-
ge: „Wie wohl fühlen Sie sich in Hessen?“

Die Antworten ergeben, dass zuletzt 95 % der Per-
sonen mit und 93 % der Personen ohne Migrati-
onshintergrund sich in unserem Bundesland „sehr 
wohl“ oder „eher wohl“ fühlten, wobei die Antei-
le, die „sehr wohl“ angeben, deutlich größer sind 
(62 % der Personen mit und 64 % der Personen 
ohne Migrationshintergrund) als bei „eher wohl“.

Im betrachteten Zeitraum hat der Anteil der Per-
sonen mit Migrationshintergrund, die gerne in 

Hessen leben, deutlich zugenommen. 2011 ga-
ben 86 % der Befragten mit Migrationshinter-
grund an, sich in Hessen „sehr wohl“ (56 %) oder 
„eher wohl“ (30 %) zu fühlen. 2022 fühlen sich 
62 % „sehr wohl“ und 31 % „wohl“, wobei aller-
dings der Anteil derer, die sich „sehr wohl“ füh-
len, in den letzten Jahren wieder rückläufig war. 
Bei der Bevölkerung ohne Migrationshintergrund 
gab es ebenfalls eine positive Entwicklung; hier 
ist der Anteil derer, die sich in Hessen „sehr wohl“ 
fühlen, im Beobachtungszeitraum unter Schwan-
kungen von 59 % auf 64 % angewachsen. 

Weiterführende Literatur
Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration und 
Europa (2011a, 2013b); Hessisches Ministerium für So-
ziales und Integration (2017)

> Tabelle F1 im Online-Anhang

Lebensgefühl in Hessen in einer Selbstauskunft nach Migrationshintergrund 2011 bis 2022 (Angaben in Prozent)
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162 Zur Methodik der Untersuchung s. Hessisches Ministerium für Soziales und Integration 2022b
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F2 Gefühl der Verbundenheit mit Herkunftsland und 
 Deutschland

Definition 

Selbstauskunft von Personen mit Migrationshintergrund, inwiefern sie 
sich mit ihrem Herkunftsland und Deutschland verbunden fühlen

Datenquelle

repräsentative 
Befragung im 
Auftrag des HMSI 

Dieser Indikator nutzt ebenfalls die Daten reprä-
sentativer Erhebungen der hessischen Landesre-
gierung. Die Frage lautet: „Welchem Land fühlen 
Sie sich verbunden? Fühlen Sie sich nur mit Ihrem 
Herkunftsland bzw. dem Ihrer Mutter oder Ihres 
Vaters verbunden? … eher mit Ihrem Herkunfts-
land bzw. dem Ihrer Mutter oder Ihres Vaters 
verbunden? … mit beiden Ländern etwa gleich 
verbunden? … eher mit Deutschland verbunden, 
oder … nur mit Deutschland verbunden“. Sie wird 
nur Personen mit Migrationshintergrund gestellt.

28 % der Befragten fühlen sich „nur mit Deutsch-
land verbunden“, weitere 26 % dagegen „eher“, 
spürt also auch noch eine Bindung an das Ge-
burtsland oder das der Eltern. Ein Drittel (33 %) 
fühlt sich Deutschland und dem Herkunftsland in 
etwa gleich verbunden. 7 % empfinden eine stär-
kere Verbundenheit mit dem Herkunftsland und 
3 % sehen sich „nur“ dem Land, in dem sie ihre 
Wurzeln haben, verbunden.

Gefühl der Verbundenheit mit Herkunftsland und Deutschland von Personen mit Migrationshintergrund 2011 bis 
2022 (Angaben in Prozent)
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Gegenüber dem Jahr 2011 zeigt sich keine ein-
deutige Entwicklung: Der Anteil der Bevölkerung 
mit Migrationshintergrund, der sich nur oder eher 
mit Deutschland verbunden fühlt, ist bis 2014 von 
52 % auf 45 % gefallen, um dann bis 2016 ganz 
erheblich auf 63 % zu wachsen und bis 2022 wie-
der auf 54 % abzunehmen. Ebenfalls unklar ist der 
Trend bei denjenigen, die sich „eher“ oder „nur“ 
mit ihrem Herkunftsland bzw. dem ihrer Eltern 
verbunden fühlen. Der hohe Anteil von 9 % derje-
nigen, die 2016 eine ausschließliche Verbunden-
heit mit ihrem Herkunftsland bzw. dem der Eltern 
spürten, muss als nicht erklärbarer „Ausreißer“ 
betrachtet werden.

Weiterführende Literatur
Canan/Foroutan (2016); Foroutan (2016); Hartleb/Ro-
wies (2019); Heckmann (2015); Hessisches Ministerium 
der Justiz und Integration (2011a); Hessisches Ministe-
rium für Soziales und Integration (2014a, 2017, 2020b); 
Klessmann (2012); OECD/EU (2018); Prizkau (2017); 
Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integrati-
on und Migration (2019a); Stiftung Zentrum für Türkei-
studien und Integrationsforschung (2016, 2018, 2020)

> Tabelle F2 im Online-Anhang
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5.4.2 GEFÜHL DER AUSGRENZUNG

Vorurteile, Benachteiligungen und Diskriminierun-
gen stehen nicht nur einem toleranten Umgang 
mit Vielfalt entgegen, sondern haben eine inte-
grationsfeindliche, ausgrenzende Wirkung und 
„widersprechen dem Leistungsprinzip moderner 
Gesellschaften“ (Scherr 2016, zitiert nach Sachver-
ständigenrat deutscher Stiftungen für Integration 
und Migration). Vor allem steht Diskriminierung im 
Widerspruch zur Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte der Vereinten Nationen von 1948 (Re-
solution 217 A III, Art. 7) sowie Art. 3 Grundgesetz. 

Diskriminierung kann als eine „ungerechtfertig-
te, benachteiligende Ungleichbehandlung“ (vgl. 
Rottleuthner/Mahlmann 2011: 21) von einzelnen 
oder Gruppen in verschiedenen Bereichen (z. B. 
Bildungsstätten, Arbeitsmarkt, Wohnungssuche) 
verstanden werden und kann sich auch gegen 
Personen mit unterschiedlichem ethnischen, kul-
turellen und/oder religiösen Hintergrund richten. 
Dabei können Vorurteile Ursache von Diskriminie-
rung sein. 

Indikator F3 misst die subjektive Wahrnehmung 
von Benachteiligungen der eigenen Person auf-
grund der Herkunft in der Bevölkerung mit Migra-
tionshintergrund.

Medienberichte zeigen immer wieder, dass in der 
Bevölkerung Ressentiments gegen Zugewanderte 
bestehen, dass es aber auch erhebliche Sensibilitä-
ten gegenüber Rassismus gibt. Viele Bürgerinnen 
und Bürger stellen sich Vorurteilen und Diskrimi-
nierung von Personen mit Migrationshintergrund 
entgegen. Trotzdem bestehen Unterschiede in 
der Einschätzung von gruppenbezogenen Vorur-
teilen und feindlichen Einstellungen gegenüber 
Zugewanderten. Der zweite Indikator in diesem 
Abschnitt (F4) untersucht daher die Sorgen bezüg-
lich Ausländerfeindlichkeit und Rassismus in der 
hessischen Bevölkerung mit und ohne Migrations-
hintergrund. 

Im schlimmsten Falle entladen sich ethnische Vor-
urteile in Form von Gewalttaten. Ein Indikator, 
der rassistische Gewalttaten erfasst, wurde durch 
die Länderoffene Arbeitsgruppe „Indikatorenent-
wicklung und Monitoring“ angedacht, aufgrund 
methodischer Schwächen und mangelnder Daten 
jedoch bis auf Weiteres zurückgestellt (Integrati-
onsministerkonferenz 2010: 46f.).

Auf die momentan sehr lebendige Rassismusde-
batte soll in diesem Bericht nicht eingegangen 
werden, weil sich die Konzepte einer empirischen 
Unterfütterung mit den augenblicklich verfügba-
ren quantitativen Daten verschließen (s. dazu Ab-
schnitt 2.6). 

Angemerkt sei, dass es grundsätzlich auch in he-
terogener werdenden Gesellschaften je nach 
Themenfeld oder Kontext zur Bildung unter-
schiedlicher Gruppen kommen kann, die bezogen 
aufeinander diskriminierendes Verhalten entwi-
ckeln können: Nach dem Zuwanderungszeitpunkt 
kann die Mehrheitsgesellschaft sich von den (neu) 
zugewanderten Minderheiten abgrenzen und 
diese diskriminieren, so kann es beispielswei-
se zu anti-asiatischem, anti-afrikanischem oder 
anti-osteuropäischem Verhalten kommen, nach 
Religionszugehörigkeit zum Beispiel zu anti-mus-
limischen oder anti-jüdischen Auffassungen und 
Handlungen. Auch Diskriminierungen innerhalb 
von Gruppierungen, von Minderheiten unterein-
ander oder gegenüber der Mehrheitsgesellschaft 
sind vorstellbar. Es muss ein Ziel vielfältiger und 
reifer Gesellschaften sein, gegen Rassismus und 
jegliche Form von Diskriminierung zu arbeiten und 
als Gesellschaft ein respektvolles Miteinander auf 
Augenhöhe zu erlernen.   
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F3 Erfahrung von Benachteiligung aufgrund der Herkunft

Definition 

Erfahrung von Personen mit Migrationshintergrund, in den letzten 
zwei Jahren aufgrund der Herkunft benachteiligt worden zu sein, 
in einer Selbstauskunft

Datenquelle

SOEP

Das 2006 in Kraft getretene Allgemeine Gleich-
behandlungsgesetz unterscheidet zwischen un-
mittelbarer und mittelbarer Benachteiligung.163 
Erstere liegt vor, „wenn eine Person wegen [eth-
nischer Herkunft] eine weniger günstige Behand-
lung erfährt, als eine andere Person in einer ver-
gleichbaren Situation …“, letztere dann, „wenn 
dem Anschein nach neutrale Vorschriften, Kriteri-
en oder Verfahren Personen (...) gegenüber ande-
ren Personen in besonderer Weise benachteiligen 
können (...)“ (§ 3 AGG). Die Vorurteilsforschung 

differenziert noch weiter zwischen direkter und 
indirekter sowie persönlicher und institutioneller 
Diskriminierung (Sachverständigenrat deutscher 
Stiftungen zu Integration und Migration 2018: 6).

Es gibt verschiedene Ansätze, Benachteiligung 
oder Diskriminierung zu messen.164 Sehr verbrei-
tet ist die Befragung potenziell Betroffener zu ih-
ren Benachteiligungserfahrungen.165 Ein solcher 
Indikator ist auch unter den Zaragoza Indicators 
der Europäischen Kommission vorgesehen. Auch 

Erfahrung von Personen mit Migrationshintergrund, in den letzten zwei Jahren aufgrund ihrer (ethnischen)  
Herkunft benachteiligt worden zu sein, in einer Selbstauskunft 2005 bis 2019 (Angaben in Prozent)
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163 Das Gesetz spricht also nicht von Diskriminierung. Der Gesetzgeber will damit deutlich machen, „dass nicht jede unterschiedliche Behandlung, 
die mit der Zufügung eines Nachteils verbunden ist, diskriminierenden Charakter hat“ (Däubler/Bertzbach 2013). So gibt es auch Fälle, die eine 
unterschiedliche Behandlung erlauben.

164 Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes führte 2015 dazu eine bundesweite Befragung zu Diskriminierungserfahrungen durch, die sich an 
alle in Deutschland lebenden Menschen ab 14 Jahren richtete.

165 Gerade die Berufsbildungsforschung, die sich vergleichsweise intensiv mit der Diskriminierung von Jugendlichen mit Migrationshintergrund 
beschäftigt, verwendet auch andere Verfahren.
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166 Bis zur Befragungswelle 2017 erfasste das SOEP die Diskriminierung mit folgender Frage: „Wie häufig haben Sie persönlich innerhalb der letz-
ten beiden Jahre die Erfahrung gemacht, hier in Deutschland aufgrund Ihrer Herkunft benachteiligt worden zu sein?“ Neben der geänderten 
Frageformulierung wurde 2019 die neue Antwortoption „manchmal“ eingeführt.

167 Das Land Hessen ist 2014 der „Koalition gegen Diskriminierung“ beigetreten, einer Initiative, die von der Antidiskiminierungsstelle des 
Bundes ins Leben gerufen wurde, um Länder und Kommunen als Partner für eine diskriminierungsfreie Gesellschaft zu gewinnen und sich 
gemeinsam mit ihnen gegen Benachteiligungen von Menschen stark zu machen. Außerdem hat die Hessische Landesregierung eine „An-
tidiskriminierungsstelle“ im Hessischen Ministerium für Soziales und Integration eingerichtet, zu deren Aufgaben es u. a. gehört, schnelle und 
unbürokratische Hilfe für von Diskriminierung Betroffene zur Verfügung zu stellen. 2019 betrafen 36 % der dort eingegangenen Bürgeranfragen 
Menschen, die sich aufgrund ihrer ethnischen Herkunft diskriminiert sahen.

dieser Indikator nutzt Daten zu subjektiv empfun-
denen Diskriminierungserfahrungen bei Personen 
mit Migrationshintergrund aufgrund ihrer Herkunft 
und versucht auf diese Weise, indirekte Diskrimi-
nierung zu messen. Die der Datenerhebung des 
SOEP zugrundeliegende Frage lautet seit 2019: 
„Im Folgenden geht es um einige Eigenschaften, 
aufgrund derer Diskriminierung stattfinden kann. 
Geben Sie bitte an, ob bzw. wie häufig Sie per-
sönlich innerhalb der letzten beiden Jahre die 
Erfahrung gemacht haben, hier in Deutschland 
aufgrund der folgenden Merkmale benachteiligt 
worden zu sein? (…) Rassistische Gründe / (ethni-
sche) Herkunft“. 

70 % der Personen mit Migrationshintergrund ha-
ben sich in den letzten zwei Jahren vor der Be-
fragung „nie“ diskriminiert gefühlt, 15 % „selten“, 
14 % „manchmal“ und 1 % „häufig“. Aufgrund 
von geänderten Formulierungen im Frage- und 
Antworttext166 sind die Ergebnisse nicht mit den 
Vorjahren vergleichbar.

Im Bund-Länder-Integrationsbarometer 2020 wur-
de mit Hilfe folgender Frage ebenfalls versucht, 
Diskriminierungserfahrungen zu erfassen: „Sind 
Sie aufgrund Ihrer Herkunft in den vergangenen 
fünf Jahren benachteiligt worden?“ Eine deutli-
che Mehrheit von 72 % der Befragten mit Migra-
tionshintergrund fühlte sich gar nicht benachtei-
ligt und 18 % „eher wenig“. 6 % antworteten mit 
„eher stark“ und 4 % berichteten über eine sehr 
starke Benachteiligung aufgrund ihrer Herkunft. 
Damit liegt Hessen in etwa im bundesdeutschen 
Mittel. Auffällig ist, dass sich ausländische Perso-
nen mit 14 % mehr als doppelt so häufig sehr bzw. 
eher stark diskriminiert fühlen wie Deutsche mit 
Migrationshintergrund (6 %, s. Tabelle F3b im On-
line-Tabellenanhang). 

Es muss dabei beachtet werden, dass subjektiv 
empfundene Benachteiligung nicht zwangsläufig 
auch objektiv als Diskriminierung einzuschätzen 
ist. Gleichzeitig wird möglicherweise ein Verhal-
ten, das von Dritten als diskriminierend wahrge-
nommen werden würde, von dem Betroffenen gar 
nicht als solches bezeichnet. „Umfang und Ver-
breitung“ von subjektiv empfundener Diskriminie-
rung können jedoch „gesellschaftliche Konfliktli-
nien offenlegen“ (Sachverständigenrat deutscher 
Stiftungen für Integration und Migration 2018: 5).

Diskriminierung ist ein ernstzunehmendes Phäno-
men, da sie illegal ist und – auf individueller Ebe-
ne – nicht nur das Selbstwertgefühl schwächen 
und sogar krankmachen kann, sondern mögli-
cherweise auch zu einem Rückzug oder gar einem 
„Rekurs auf die Herkunftsidentität, zu einem Pro-
zess der Re-Ethnisierung“ führt (Heckmann 2015: 
235f.). Der Sachverständigenrat für Integration 
und Migration (2020c: 24) weist anhand seiner 
Untersuchungen im Rahmen des Integrationsba-
rometers darauf hin, dass Diskriminierungserfah-
rungen das Vertrauen in zentrale öffentliche Insti-
tutionen schwächen.

Es ist davon auszugehen, dass verschiedene 
Gruppen in unterschiedlichem Maße Diskrimi-
nierung ausgesetzt sind. So können „besonders 
diskriminierungsgefährdete“ Gruppen ausge-
macht werden, beispielsweise Sinti und Roma 
(Rottleuthner/Mahlmann 2011: 26).167 Der Sach-
verständigenrat deutscher Stiftungen für Integra-
tion und Migration (2018a: 4) arbeitet außerdem 
heraus, dass Aussehen und Akzent Einfluss auf die 
Diskriminierungserfahrungen haben: „Zugewan-
derte, die sich äußerlich nicht von der Mehrheits-
bevölkerung unterscheiden, berichten zu 17 % 
von erlebter Diskriminierung.  Zugewanderte, 
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deren Migrationshintergrund aufgrund ihres 
 Erscheinungsbildes erkennbar ist, berichten da-
von zu 48 %. Bei Zugewanderten mit sichtbarem 
 Migrationshintergrund und einem Akzent steigt 
dieser Wert sogar auf 59 %.“

Weiterführende Literatur
Aikins et al. (2021); Antidiskriminierungsstelle des Bun-
des (2019, 2020); Beauftragte der Bundesregie-rung für 
Migration, Flüchtlinge und Integration (2019); Beigang 
et al. (2017); Brücker et al. (2020d); Däubler/Bertzbach 
(2013); Diehl et al. (2021); European Union Agency for 
Fundamental Rights (2017); Franke/Schlenzka (2019; 
Heckmann (2015); Hessisches Ministerium der Justiz, für 
Integration und Europa (2011a); Keita/Valette (2020); 
Koopmans et al. (2019); OECD/EU (2018); Nobrega 
et al. (2021); Rausch et al. (2021); Sachverständigen-
rat deutscher Stiftungen für Integration und Migration 
(2014, 2018a, 2019a); Sachverständigenrat für Integra-
tion und Migration (2020b, 2021a); Stiftung Zentrum für 
Türkeistudien und Integrationsforschung (2016, 2017); 
Zick et al. (2012)

> Tabellen F3 im Online-Anhang
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168 Im Fragebogen des SOEP, mit dem diese Daten erhoben wurden, ist diese Formulierung gewählt.

F4 Sorgen wegen Ausländerfeindlichkeit

Definition 

Besorgtheit wegen Ausländerfeindlichkeit und Fremdenhass168 in 
einer Selbstauskunft

Datenquelle

SOEP

Auch für diesen Indikator ist die Datenquelle das 
SOEP; die ihm zugrundeliegende Frage lautet: 
„Wie ist es mit den folgenden Gebieten – machen 
Sie sich da Sorgen? ...über Ausländerfeindlichkeit 
und Fremdenhass in Deutschland?“

Diese Sorge unterscheidet sich nach Migrations-
hintergrund. Insgesamt zeigt sich die Bevölkerung 
ohne Migrationshintergrund stärker besorgt. So 
sind 39 % der Personen ohne und 34 % der Per-
sonen mit Migrationshintergrund sehr besorgt. 
Ungefähr die Hälfte macht sich „einige“ Sorgen 
(50 % vs. 48 %). In dieser Hinsicht unbesorgt sind 
10 % der Hessinnen und Hessen ohne Migrations-
hintergrund und 18 % derjenigen mit diesem Hin-
tergrund. 

Die Sorge im Hinblick auf Ausländerfeindlichkeit 
und Fremdenhass hat im Berichtszeitraum zu-
nächst deutlich abgenommen – vor allem unter 
Personen mit Migrationshintergrund –, um nach 
2013 wieder zu steigen. Bei der Bevölkerung mit 
Migrationshintergrund fiel der Anteil der sehr Be-
sorgten zunächst von 33 % auf 20 % (2013), wäh-
rend der Anteil der nicht Besorgten von 20 % auf 
32 % wuchs. 2015 kehrte sich dieser Trend um; 
die Gruppe der sehr Besorgten wuchs zunächst 
um acht, 2017 nochmal um elf Prozentpunkte. Bis 
2019 ging der Anteil der Besorgten geringfügig 
zurück.

Besorgtheit wegen Ausländerfeindlichkeit und Fremdenhass in einer Selbstauskunft nach Migrationshintergrund 
2005 bis 2019 (Angaben in Prozent)
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Ähnlich ist die Entwicklung in der Bevölkerung 
ohne Migrationshintergrund. Hier ist der Anteil 
derer, die sich keine Sorgen machen, jedoch über 
alle Jahre hinweg kleiner als in der Bevölkerung 
mit Migrationshintergrund. 

Die Mitte-Studie der Universität Leipzig aus dem 
Jahr 2015 zeigt, dass die Bevölkerung in Hessen 
bzgl. Ausländerfeindlichkeit auf Platz 10 der deut-
schen Flächenländer liegt (Decker et al. 2015a: 
75). Gleichzeitig deuten ihre Ergebnisse einen Ein-
fluss von niedriger Bildung, Arbeitslosigkeit, Alter 
und Kirchenzugehörigkeit auf ausländerfeindliche 
Einstellungen an (Decker et al. 2015b: 46ff.). 

Weiterführende Literatur
Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flücht-
linge und Integration (2019); Decker/Brähler (2018, 
2020); Decker et al. (2015a, 2015b, 2016); Faus/Storks 
(2019); Jacobsen et al. (2017); Nobrega et al. (2021)

> Tabelle F4 im Online-Anhang
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5.4.3 EINBÜRGERUNGSVERHALTEN

Der Einbürgerung wird von vielen Seiten ein ho-
hes Integrationspotenzial zugesprochen (z. B. 
Lämmermann 2009: 289). Sie lässt sich aus dieser 
Perspektive als Meilenstein der individuellen Inte-
gration (ebda.: 296) ansehen, da sie von bestimm-
ten „Integrationsleistungen“ (z. B. ausreichenden 
Deutschkenntnissen) abhängt.

Die Einbürgerung vermittelt ausländischen Per-
sonen die vollumfänglichen staatsbürgerlichen 
Rechte und Pflichten, ermöglicht ihre umfassende 
rechtliche Integration und erlaubt ihnen alle po-
litischen Partizipationsmöglichkeiten wie die Teil-
nahme an Bundestags- oder Landtagswahlen. 

Eine Einbürgerung kann auch als Ausdruck der 
Identifikation mit der Bundesrepublik Deutsch-
land gedeutet werden. Gleichwohl sind die per-
sönlichen Motive, sich einbürgern zu lassen, viel-
fältig (z. B. Thränhardt 2008; Heckmann 2015).
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F5 Einbürgerungsverhalten (IntMK B2a und 2b)

Definition 

Zahl der Einbürgerungen und ausgeschöpftes Einbürgerungspotenzial 
(Quote der jährlichen Einbürgerungen bezogen auf alle ausländischen 
Personen mit einer Aufenthaltsdauer von mindestens acht Jahren)

Datenquelle

Einbürgerungs-
statistik/Ausländer-
zentralregister

Insgesamt lebten 2020 rund 315.000 Eingebür-
gerte in Hessen, von denen gemäß dem Mikro-
zensus etwa drei Viertel selbst zugewandert sind. 

2020 ließen sich 11.915 Ausländerinnen und Aus-
länder in Hessen einbürgern. Die Eingebürgerten 
stammten aus 110 Nationen, die meisten aus der 
Türkei, Pakistan, Rumänien, Marokko und Italien. 
63 % der Eingebürgerten behielten ihre bisherige 
Staatsbürgerschaft bei.169 

Allerdings stellen diese Eingebürgerten nur einen 
kleinen Teil der grundsätzlich Einbürgerungsbe-
rechtigten dar. Deren Zahl lag im Jahr 2020 bei 
ca. 596.000. 

Das sog. ausgeschöpfte „Einbürgerungspotenzi-
al“ setzt die Einbürgerungen des jeweiligen Jah-
res ins Verhältnis zur Zahl aller Ausländerinnen und 
Ausländer mit einem Anspruch auf Einbürgerung. 
Dieser bedingt eine Aufenthaltsdauer in Deutsch-
land von mindestens acht Jahren, außerdem  
müssen weitere persönliche Voraussetzungen 

Einbürgerungen und ausgeschöpftes Einbürgerungspotenzial 2005 bis 2020
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169 Das Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG) folgt dem Grundsatz der Vermeidung von Mehrstaatigkeit, d. h. Eingebürgerte müssen i.d.R. ihre bis-
herige Staatsangehörigkeit aufgeben. Nach §12 StAG gibt es allerdings mehrere Ausnahmeregelungen, die Mehrstaatigkeit erlauben, bspw. 
für EU-Bürgerinnen und -Bürger (s. Statistisches Bundesamt 2021f: 4).
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 erfüllt sein.170 In Hessen liegt die Quote aktuell 
bei 2,0 % (s. rote Linie der Grafik auf der vorigen 
Seite) und liegt damit etwa im der Bundesdurch-
schnitt (zum Vergleich der Einbürgerungsquoten 
der Bundesländer bzw. zum Vergleich Deutsch-
land – Ausland s. Thränhardt 2017: 9ff.; Integrati-
onsministerkonferenz 2021: 42ff.).171

Im Berichtszeitraum ließen sich zunächst jährlich 
um die 13.000 Ausländerinnen und Ausländer in 
Hessen einbürgern. Nach Erreichen der Höchst-

zahl von über 14.500 im Jahr 2012 fiel die Zahl bis 
2017 kontinuierlich auf etwa 11.500, was einem 
historischen Tiefstand entspricht. 2018 und 2019 
war wieder ein spürbarer Anstieg auf über 13.800 
zu beobachten, der u. a. durch vermehrte Ein-
bürgerungen von britischen Staatsangehörigen 
infolge des Brexit bedingt ist. Die rückläufigen 
Zahlen im Jahr 2020 sind andererseits auf längere 
Bearbeitungszeiten infolge der Corona-Pandemie 
zurückzuführen172 – das Statistische Bundesamt 
(2021a) erwartet für das Jahr 2021  Nachholeffekte. 

170 Zu diesen weiteren Voraussetzungen zählen: ausreichende deutsche Sprachkenntnisse, Kenntnisse der Rechts- und Gesellschaftsordnung und 
der Lebensverhältnisse in Deutschland, Bekenntnis zur freiheitlichen demokratischen Werteordnung des Grundgesetzes (Einbürgerungstest), 
eine Aufenthaltserlaubnis, die zu einer Einbürgerung berechtigt, Sicherstellung des Lebensunterhaltes ohne öffentliche Leistungen, keine 
strafrechtlichen Verurteilungen, Aufgabe oder Verlust der bisherigen Staatsangehörigkeit.

 Eine erfolgreiche Teilnahme an einem BAMF-Integrationskurs verkürzt die notwendige Aufenthaltsdauer auf sieben Jahre; bei besonderen 
Integrationsleistungen (z. B. dem Nachweis sehr guter Deutschkenntnisse) ist eine Verkürzung auf sechs Jahre möglich.

171 Die Stiftung Zentrum für Türkeistudien (2020: 46f.) kommt bei ihrer Umfrage unter Türkeistämmigen in Nordrhein-Westfalen zu dem Ergebnis, 
dass das Einbürgerungspotenzial bereits weitgehend ausgeschöpft sei, da 80 % der türkischen Staatsbürgerinnen und -bürger eine Einbürge-
rung definitiv ausschließen. Der Zeitvergleich zeigt, dass die definitive Absicht zur Einbürgerung deutlich abgenommen sowie die definitive 
Absage an die Einbürgerung deutlich zugenommen hat. Der Hauptgrund für das Desinteresse an der Einbürgerung sei, dass die türkische 
Staatsangehörigkeit aufgegeben werden müsste. Zur Frage des Einbürgerungspotenzials bei Türkinnen und Türken s. auch Thränhardt (2017: 
26ff. und 34ff.).

172 Das Regierungspräsidium Darmstadt ist eine der größten Einbürgerungsbehörden Deutschlands. Das dortige Dezernat war coronabedingt 
zeitweise stark in den Infektionsschutz eingebunden, daher konnten die Einbürgerungsanträge nur verzögert bearbeitet werden.
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Die Tabelle bietet nähere Informationen zu dem 
Einbürgerungspotenzial nach Staatsangehörig-
keit. Es wird deutlich, dass viele von ihnen EU-Aus-
länder („nichtdeutsche Unionsbürger“) sind, die 
– anders als Drittstaatsangehörige – u. a. bereits 
das Recht auf Freizügigkeit und wirtschaftliche 
Betätigung, das Kommunalwahlrecht am Wohn-
ort sowie das Diskriminierungsverbot (Verbot jeg-
licher rechtlichen Schlechterstellung gegenüber 
Deutschen und Drittstaatsangehörigen) genie-
ßen. Dies könnte ein Grund dafür sein, dass die 
Anreize für EU-Ausländerinnen und -Ausländer, 
sich einbürgern zu lassen, offensichtlich klein sind.

Vor dem Hintergrund der im Vorspann genannten 
Partizipationsmöglichkeiten, die eine Einbürge-
rung bietet, werden die Einbürgerungszahlen der 
letzten Jahre in der politischen Diskussion als stei-
gerungsfähig angesehen. Etliche Städte und Län-
der haben Einbürgerungskampagnen gestartet; in 
Hessen läuft seit 2016 eine Kampagne mit dem 
Titel: „Hessen und ich – DAS PASST!“ (s. https://
einbuergerung.hessen.de). In diesem Kontext 
werden auch zentrale Einbürgerungsfeiern des 
Landes durchgeführt.173

Weiterführende Literatur
Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flücht-
linge und Integration (2019; 2021b, 2021c); Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge (2021f); Fick (2017); Heck-
mann (2015); ifo Institut (Hrsg.) (2020); Lämmermann 
(2009); OECD/EU (2018); Sachverständigenrat für Inte-
gration und Migration (2021c), Statistisches Bundesamt 
(2021a, b, e und h); Stiftung Zentrum für Türkeistudien 
und Integrationsforschung (2016, 2018, 2020); Thrän-
hardt (2008, 2017); Weinmann et al. (2012); Worbs/Ba-
raulina (2017) 

> Tabellen F5 im Online-Anhang

Staatsangehörigkeit

Anzahl der 
Personen mit 

einer Aufenthalts-
dauer von 

mindestens 
8 Jahren

Türkei 139.210

Italien 55.495

Polen 43.005

Kroatien 27.935

Griechenland 25.685

Serbien (m. und o. Kosovo) 18.645

Rumänien 17.710

Bulgarien 15.720

Spanien 15.355

Bosnien und Herzegowina 14.390

sonstige Staatsangehörig-
keiten

222.740

Insgesamt 595.890

Die zehn häufigsten Staatsangehörigkeiten mit einer  
Aufenthaltsdauer von mindestens acht Jahren nach 
Staatsangehörigkeit 2020 
Quelle: Ausländerzentralregister

173 Ausführlicher dazu https://einbuergerung.hessen.de/veranstaltungen/

https://einbuergerung.hessen.de
https://einbuergerung.hessen.de
https://einbuergerung.hessen.de/veranstaltungen/
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Staatsangehörigkeit

Anzahl der 
Personen mit 

einer Aufenthalts-
dauer von 

mindestens 
8 Jahren

Türkei 139.210

Italien 55.495

Polen 43.005

Kroatien 27.935

Griechenland 25.685

Serbien (m. und o. Kosovo) 18.645

Rumänien 17.710

Bulgarien 15.720

Spanien 15.355

Bosnien und Herzegowina 14.390

sonstige Staatsangehörig-
keiten

222.740

Insgesamt 595.890

5.4.4 VERTRAUEN IN INSTITUTIONEN

Mit der Abfrage des Vertrauens in Institutionen 
wird versucht, das Ausmaß des Vertrauens abzu-
bilden, das die Bevölkerung bestimmten Institu-
tionen entgegenbringt. Dieses wiederum kann 
auch sehr weit als Gradmesser für die Stabilität 
des politischen Systems interpretiert werden.

Bei diesem für die Integrationsministerkonferenz 
entwickelten Indikator wird das Vertrauen in ver-
schiedene staatliche Einrichtungen aus Legislati-
ve, Exekutive und Jurisdiktion abgefragt.

Es ist davon auszugehen, dass die Bevölkerung 
in die Beantwortung der Frage ihre Erfahrungen 
und Einschätzungen der Erfüllung der den Institu-
tionen übertragenen Aufgaben einfließen lässt, so 
dass sich auch Rückschlüsse auf die Zufriedenheit 
mit der Aufgabenerfüllung ziehen lassen. 



256 5  Integration und Teilhabe

F6 Institutionenvertrauen

Definition 

Vertrauen in staatliche Institutionen wie Bundesregierung, Justiz, 
Polizei und öffentliches Schulwesen

Datenquelle

Bund-Länder Inte-
grationsbarometer

Das Vertrauen der Bevölkerung in staatliche In-
stitutionen ist ein Indikator für das Vertrauen in 
das politische System, seine Einrichtungen so-
wie Repräsentantinnen und Repräsentanten. Bei 
Personen mit Migrationshintergrund kann Ver-
trauen auch ein Indiz für wahrgenommene Dis-
kriminierungsfreiheit durch Behörden und deren 
Vertreterinnen und Vertreter sein. Im Rahmen des 
Bund-Länder-Integrationsbarometers wird das 
Vertrauen in die Legislative (hier am Bsp. Bun-
destag), Exekutive (hier: Bundesregierung), Judi-
kative (Justiz) sowie die Vor-Ort-Institutionen wie 
bspw. die Stadt- und Gemeindeverwaltung, die 
Polizei und das öffentliche Schulwesen abgefragt 
(Integrationsministerkonferenz 2021: 161).

Die Ergebnisse zeigen, dass alle abgefragten Ins-
titutionen bei der Bevölkerung mit Migrationshin-
tergrund ein höheres Vertrauen genießen als bei 
der Bevölkerung ohne Zuwanderungsgeschichte. 
Im Vergleich schneidet die Polizei am besten ab: 
88 % der Befragten mit Migrationshintergrund 
sowie 86 % der Befragten ohne Migrationshinter-
grund vertrauen der Polizei „voll und ganz“ oder 
„eher“ (vgl. die blauen Segmente der zwei obe-
ren Balken der Grafik). An zweiter Stelle folgt die 
Justiz, der 87 % der Personen mit und 77 % derje-
nigen ohne Zuwanderungsgeschichte vertrauen. 
Vertrauen in das öffentliche Schulwesen äußern 
81 % der Befragten mit Migrationshintergrund, 
bei denjenigen ohne diesen Hintergrund sind es 
3 Prozentpunkte weniger. Die Bundesregierung 
halten 78 % der Menschen mit Zuwanderungs-
geschichte und 71 % der Menschen ohne dieses 
Merkmal für vertrauenswürdig.

Vertrauen in staatliche Institutionen nach Migrationshintergrund 2020 (Angaben in Prozent)
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Interessanterweise haben Ausländerinnen und 
Ausländer sowie Zugewanderte ein größeres Ver-
trauen in staatliche Institutionen als Deutsche mit 
Migrationshintergrund sowie hier Geborene (vgl. 
Tabelle F6 im Online-Anhang). Alles in allem ist 
das Institutionenvertrauen bei der Gesamtbevöl-
kerung sehr ausgeprägt, obwohl der Befragungs-
zeitpunkt in der Corona-Pandemie lag, in der viel-
fach Kritik am starren Umgang der Institutionen 
mit der Situation geäußert wurde.

Weiterführende Literatur
Integrationsministerkonferenz (2021); Sachverständi-
genrat für Integration und Migration (2020b); Statisti-
sches Bundesamt (2021n und o)

> Tabelle F6 im Online-Anhang
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5.4.5 ALLGEMEINE LEBENSZUFRIEDENHEIT 

Lebenszufriedenheit ist die Beurteilung der allge-
meinen Lebenslage einer Person in einer Selbst-
einschätzung. Sie bezieht sich in der Regel auf 
einen längeren Zeitraum und ist damit keine spon-
tane Gefühlswahrnehmung, sondern basiert auf 
einer Abwägung der Zufriedenheit in verschiede-
nen Bereichen wie Familie, Partnerschaft, Freun-
deskreis, Arbeit, Einkommen und Wohnsituation. 
Aus diesem Grund steht dieser Indikator am Ende 
dieses Kapitels, quasi als ein wichtiges zusammen-
fassendes Ergebnis des Lebensgefühls, das durch 
viele der vorab vorgestellten Indikatoren mit be-
einflusst werden dürfte.

Ein zweiter zusammenfassender Indikator, der 
über die eigene Situation hinausgeht und das 
gesellschaftliche Miteinander beleuchtet, ist der 
Integrationsklima-Index. Er setzt umfasst das von 
Menschen mit und ohne Migrationshintergrund 
wahrgenommene Integrationsklima in den Berei-
chen Nachbarschaft, Arbeitsmarkt, soziale Kontak-
te und Bildung. 
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F7 Allgemeine Lebenszufriedenheit

Definition 

Beurteilung der eigenen Lebenslage in einer Selbstauskunft.
Datenquelle

SOEP

Diese Frage wird in verschiedenen Erhebungen 
regelmäßig thematisiert, hier wird das Sozio-oe-
konomischen Panel als Quelle herangezogen. 
Dort ist die Frage wie folgt formuliert: „Wie zu-
frieden sind Sie gegenwärtig, alles in allem, mit 
Ihrem Leben? Antworten Sie bitte anhand der fol-
genden Skala, bei der ‚0‘ ganz und gar unzufrie-
den und ‚10‘ ganz und gar zufrieden bedeutet.“

Wie die obige Abbildung zeigt, gibt nur ein gerin-
ger Anteil der Befragten an, unzufrieden zu sein 
(0 bis 4 auf der Skala). Jeder Fünfte hält sich für 
sehr zufrieden, wählte also die Werte 9 oder 10 
am oberen Ende der Skala an. Die größte Gruppe 
von über einem Drittel (über 35 %) gibt auf der 
Skala den hohen Wert 8 an.

Der Schnitt liegt oberhalb von 7. Auffällig ist – wie 
auch schon 2017 – die annähernd identische Ver-
teilung der Zufriedenheitswerte in beiden Bevöl-
kerungsgruppen.

Weiterführende Literatur
de Paiva Lareiro et al. (2020); Entringer/Kröger (2021); 
Felbermayr et al. (2017); Keller/Hajji (2021); OECD/EU 
(2018); Statistisches Bundesamt/Wissenschaftszentrum 
Berlin für Sozialforschung (2016); Worbs et al. (2016)

> Tabelle F7 im Online-Anhang

Allgemeine Lebenszufriedenheit von Personen mit und ohne Migrationshintergrund 2019 (Angaben in Prozent)
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F8 Integrationsklima-Index 

Definition 

Index zum Zusammenleben in den Bereichen Nachbarschaft, Arbeits-
markt, soziale Kontakte und Bildung

Datenquelle

Bund-Länder Inte-
grationsbarometer

Ein Kernelement des Integrationsbarometers des 
Sachverständigenrats für Integration und Migrati-
on (2020: 6) ist der Integrationsklima-Index (IKI). 
Er erfasst „unterschiedliche Facetten des Zusam-
menlebens in der Einwanderungsgesellschaft 
und ist damit ein empirischer Gradmesser für die 
Qualität des Integrationsgeschehens“. Der Index 
basiert auf 16 Fragen zum Zusammenleben von 
Menschen mit und ohne Migrationshintergrund in 
den vier Lebensbereichen Nachbarschaft, Arbeits-
markt, soziale Kontakte und Bildung174 und kann 
theoretisch Werte zwischen 0 (= sehr schlechtes 
Integrationsklima) und 100 (= hervorragendes In-
tegrationsklima) annehmen, auch für die vier Teil-

indizes in den genannten Bereichen (Integrations-
ministerkonferenz 2021: 168). Seit 2020 sind die 
Daten auch auf Landesebene verfügbar.

Die Ergebnisse zeigen insgesamt ein recht positi-
ves Integrationsklima und relativ geringe Abwei-
chungen zwischen beiden Gruppen: Der Gesam-
tindex ist mit Werten von 68 von 100 Punkten in 
der Bevölkerung mit Migrationshintergrund und 
69 in der Bevölkerung ohne Migrationshinter-
grund nahezu identisch (s. rote Balkengruppe in 
obiger Abbildung). 

Integrationsklima in verschiedenen Lebensbereichen nach Migrationshintergrund 2020 (Indexwerte zwischen 
0 = sehr schlechtes Integrationsklima und 100 = hervorragendes Integrationsklima)
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174 Detailliert zur Indexbildung s. Sachverständigenrat für Integration und Migration (2020b: 6ff), zum Fragebogen s. Sachverständigenrat für 
Integration und Migration (2020c). Die Ergebnisse zu den 16 Fragen finden sich in den Tabellen F8a bis F8d im Online-Tabellenanhang.
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Das Integrationsklima in den Themenfeldern 
Nachbarschaft, Arbeitsmarkt und Bildung wird 
mit 71, 73 resp. 61 Punkten von der Bevölkerung 
mit Migrationshintergrund um zwei bis drei Punk-
te positiver eingeschätzt als von Personen ohne 
dieses Merkmal. 

Das Klima im Bereich „soziale Kontakte“ beurtei-
len Personen ohne Migrationshintergrund mit 78 
Punkten am besten, Menschen mit Migrationshin-
tergrund sind bei diesem Teilindex mit 69 Punk-
ten etwas skeptischer. Der Teilindex „Bildung“ 
schneidet bei beiden Bevölkerungsgruppen am 
schlechtesten ab.

Auswertungen nach Geschlecht, Staatsangehö-
rigkeit und Migrationserfahrung zeigen einige 
interessante Unterschiede: Frauen ohne Migrati-
onshintergrund bewerten das Integrationsklima 
in den Bereichen „soziale Kontakte“ und „Bil-
dung“ etwas besser als Männer ohne Migrations-
hintergrund. Männer mit Migrationshintergrund 
wiederum nehmen in allen Lebensbereichen ein 
geringfügig positiveres Klima wahr als Frauen mit 
Migrationshintergrund. Wie beim Vertrauen in 
Institutionen (Indikator F6) geben beim Integrati-
onsklima hier Geborene und Deutsche mit Zuwan-
derungsgeschichte in allen Themenfeldern etwas 
höhere Werte an – vor allem bei den „sozialen 
Kontakten“. Nur der Teilindex „Bildung“ erzielt 
bei Ausländerinnen und Ausländern eine höhere 
Punktzahl als bei Deutschen mit Migrationshinter-
grund (vgl. Tabelle F8a im Online-Anhang).

Weiterführende Literatur
Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integrati-
on und Migration (2016a, 2018d); Sachverständigenrat 
für Integration und Migration (2020b)

> Tabellen F8 im Online-Anhang
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Seit März 2020 beeinflusst die Corona-Pandemie 
das Leben der Menschen in Deutschland und 
Hessen. Schwankende Infektionszahlen, Kon-
taktbeschränkungen, neue Mutationen, anfangs 
knapper Impfstoff sowie komplexe Regelungen 
verlangen der Bevölkerung große Opfer, Geduld 
und Flexibilität ab.

Die gesundheitlichen, sozialen und wirtschaftli-
chen Folgekosten des SarsCov2-Virus und der 
damit verbundenen Einschränkungen sind im-
mens. Die Corona-Pandemie sorgt auch für große 
psychische Belastungen: Zum einen fühlen viele 
Menschen sich direkt durch die Krankheit bedroht. 
Zum anderen entstehen aber auch Existenzängs-
te (z. B. durch Verlust des Arbeitsplatzes), Gefühle 
der Vereinsamung durch Kontaktbeschränkungen 
und Niedergeschlagenheit durch stark einge-
schränkte Möglichkeiten der Freizeitgestaltung.

Weiterhin bereitet die Entwicklung der Wirtschaft 
oder des gesellschaftlichen Zusammenhalts den 
Bürgerinnen und Bürgern Sorge (Krüger 2020). 
Eine Befragung des Hessischen Ministeriums für 
Soziales und Integration unter der hessischen Be-
völkerung ergab, dass die Sorge um die eigene 
Gesundheit oder die eigenen Finanzen deutlich 
geringer wiegt als die Angst um das Leben von 
Familienangehörigen oder um die Wirtschaft all-
gemein. Eltern und Bildungsforschende machen 
sich Gedanken um die Zukunft der Kinder (Deut-
sches Jugendinstitut 2020; Leyendecker 2020; 
Spieß et al. 2021). Gleichzeitig wird die Sorge ge-
äußert, dass insbesondere Frauen unter den Fol-
gen der Pandemie zu leiden hätten (Allmendinger 
2020; Demmelhuber et a. 2020; Kohlrausch/Zuc-
co 2020; Lott/Zucco 2021; Müller 2020; Seebauer 
et al. 2021).

Erfahrungsgemäß ist davon auszugehen, dass in 
unsicheren Zeiten sozial schlechter Gestellte noch 
vulnerabler sind (z. B. Holst et al. 2020; Kleine/
Metzger 2021; Robert-Koch-Institut 2020, 2021). 
Ihre in verschiedener Hinsicht geringere Ressour-
cenausstattung dürfte zu einer niedrigeren Resili-
enz führen. 

Der Hessische Integrationsmonitor zeigt, dass die 
hessische Bevölkerung mit Migrationshintergrund 
im Hinblick auf die Teilhabe an Bildung, Erwerbs-
tätigkeit, Einkommen, Gesundheit etc. weniger 
gut abschneidet als die Bevölkerung ohne Zuwan-
derungsgeschichte. Um die Wirkungen der Pan-
demie auf diese Bevölkerungsgruppe gezielt zu 
untersuchen, hat das Forschungsreferat des Hes-
sischen Ministeriums für Soziales und Integration 
Januar/Februar 2021 und 2022 zwei Befragungen 
durchführen lassen. Diese liefern ein umfassendes 
Stimmungsbild der hessischen Bevölkerung in 
Pandemiezeiten und deuten an, dass Menschen 
mit Migrationshintergrund in besonderem Maße 
unter den wirtschaftlichen und sozialen Folgen 
der Pandemie leiden. 

Fast zwei Drittel (62 %) der Befragten befürchten, 
dass die Corona-Pandemie die Integration Zuge-
wanderter bremse. Dies wurde bereits früh, bei-
spielweise von der OECD (2020a) und dem Insti-
tut der deutschen Wirtschaft (Geis-Thöne 2020), 
thematisiert. Auch die Beauftragte der Bundesre-
gierung für Migration, Flüchtlinge und Integration 
(2021) wies bei der Vorstellung des Integrations-
monitorings des Bundes deutlich auf diese Gefahr 
hin. Bendel et al. (2021) betonen, dass die Pande-
mie bestehende migrationsspezifische Barrieren 
verstärke und den gesellschaftlichen Zusammen-
halt schwäche. Diskriminierung und Rassismus 
drohen während der Pandemie zuzunehmen. Dies 
spiegelt sich auch insofern im Befragungsergeb-
nis wider, als dass zwei Drittel sich um das soziale 
Miteinander in Hessen sorgen.

Dieses Kapitel präsentiert einige Ergebnisse der 
Befragung aus dem Januar/Februar 2022, diffe-
renziert nach Migrationshintergrund. Ein Jahr zu-
vor erfolgte eine ähnliche Befragung in Hessen 
mit zum Teil identischen Fragen (Hessisches Mi-
nisterium für Soziales und Integration 2021a). Sie 
erlaubt Einblicke, wie sich die Stimmungslage der 
Bevölkerung binnen eines Jahres entwickelt hat. 
Ein in Kürze erscheinender Corona-Report (Hes-
sisches Ministerium für Soziales und Integration 
2022b) erläutert die Studienergebnisse im Detail.
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P1 Pandemiebedingte Verhaltensänderungen und emotionale 
 Belastungen

Definition 

Verhaltensänderungen und emotionale Belastungen infolge der 
Corona-Pandemie

Datenquelle

Repräsentative 
Befragung im Auftrag 
des HMSI

Verhaltensänderung der hessischen Bevölkerung seit Pandemiebeginn nach Migrationshintergrund 2022  
(Anteile der Zustimmung mit "ja" in Prozent)

Die Bevölkerung sieht sich seit Ausrufen der Pan-
demie durch die WHO im März 2020 einer verän-
derten Lebenssituation mit erheblichen Beschrän-
kungen konfrontiert. Die Menschen haben ihr 
Verhalten und ihre Lebensroutinen teils zwangs-
weise, teils freiwillig an die neue Situation ange-
passt. Coronabedingte Verhaltensänderungen 
wurden mit der Frage „Wie hat sich Ihr Verhalten 
seit Beginn der Corona-Pandemie geändert – wel-
che der folgenden Aussagen trifft auf Sie zu?“ er-
hoben.

Die am häufigsten bejahte Verhaltensänderung 
ist ein höheres Zeitkontingent vor dem Bild-
schirm: Zwei Drittel der Befragten mit Migrations-

hintergrund und die Hälfte derjenigen ohne 
Migrationshintergrund verbringen seit Pande-
miebeginn privat mehr Zeit vor Handy, Fernseher, 
PC und/oder Tablet. An zweiter Stelle geben die 
Befragten an, mehr Zeit für die Familie zu haben 
(57 % der Befragten mit sowie 50 % derjenigen 
ohne Migrationshintergrund).

Emotionale Belastungen haben coronabedingt 
deutlich zugenommen: 40 % der Befragten be-
klagen ein erhöhtes Stresslevel und Niederge-
schlagenheit und 37 % leiden unter Einsamkeit. 
Menschen mit Migrationshintergrund fühlen sich 
dabei deutlich häufiger gestresst (54 % vs. 36 %), 
niedergeschlagen (48 % vs. 37 %) oder einsam 
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(40 % vs. 36 %) als Personen ohne Zuwande-
rungsgeschichte. Außerdem empfinden 23 % ihre 
Wohnung als zu eng, bei Befragten ohne Migrati-
onshintergrund sind es 15 %. Dies könnte an den 
beschriebenen emotionalen Belastungen liegen, 
dem häufigeren Zusammenleben mit Kindern und 
dem im Durchschnitt kleineren Wohnraum (vgl. 
 Indikatoren D2 und D3).

Einige nennen auch positive Aspekte, wie bei-
spielsweise mehr Freizeit (38 %), in der immerhin 
30 % der Befragten mit Migrationshintergrund so-
wie 21 % derjenigen ohne Migrationshintergrund 
mehr Sport treiben. Andererseits gibt gut ein Drit-
tel (36 %) an, sich seit Pandemiebeginn weniger 
sportlich zu betätigen.

Zum Befragungszeitpunkt im Januar/Februar 
2022 waren viele Gastronomie- und Freizeitmög-
lichkeiten je nach Impfstatus nicht oder erschwert 
zugänglich. Dieser Umstand könnte erklären, war-
um 43 % angaben, weniger Geld auszugeben.

Im Vergleich zur Befragung zwölf Monate zuvor 
fällt auf, dass die Stressbelastung bei Befragten 
mit Migrationshintergrund um 9 Prozentpunkte 
zugenommen hat, obwohl die Einschränkungen  
Anfang 2022 milder waren als im Januar/Februar 
2021. Trotz weniger Kontaktbeschränkungen blieb 
der Anteil derjenigen, die sich einsam fühlen, An-
fang 2022 unverändert zum Vorjahr. Zudem hat 
der vermehrte Bildschirmkonsum bei Menschen 
mit Migrationshintergrund kaum abgenommen, 
bei jenen ohne Migrationshintergrund allerdings 
auch nur um 8 Prozentpunkte (vgl. Tabelle P1 im 
Online-Anhang). Positiv hervorzuheben ist, dass 
2022 weniger Menschen in ihren sportlichen Ak-
tivitäten eingeschränkt waren als 2021. 

Weiterführende Literatur
Entringer et al. (2021); Entringer/Kröger (2021a); Hessi-
sches Ministerium für Soziales und Integration (2021a, 
2022b); Naumann et al. (2021)

> Tabelle P1 im Online-Anhang
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P2 Veränderung zentraler Lebensbereiche

Definition 

Verschlechterung der Einkommenssituation, der Arbeitssituation, 
der familiären Situation, der sozialen Kontakte und des Lebens 
insgesamt infolge der Corona-Pandemie

Datenquelle

Repräsentative 
Befragung im Auftrag 
des HMSI

Verschlechterung verschiedener Lebensbereiche infolge der Corona-Pandemie nach Migrationshintergrund 2022  
(Angaben in Prozent)

Es ist davon auszugehen, dass viele Bereiche des 
Lebens – gerade bei hohen Inzidenzen – nega-
tiv von der Pandemie berührt werden. Um die 
Veränderungen näher zu beleuchten, sollten die 
Interviewten folgende Frage beantworten: „Wie 
haben sich folgende Aspekte in Ihrem Leben in 
Folge der Corona-Pandemie entwickelt?“; und 
zwar gegliedert nach den Bereichen Arbeit, Ein-
kommen, Familie, soziale Kontakte sowie Leben 
insgesamt.

Überraschenderweise scheinen sich im Januar/Fe-
bruar 2022 die Bereiche Arbeit, Einkommen und 
Familie für den Großteil der Befragten wenig ver-
ändert zu haben. Dagegen berichtet die Mehrheit 
(64 % derjenigen mit und 56 % derjenigen ohne 

Migrationshintergrund) über eine Verschlechte-
rung der sozialen Kontakte.

Auch in anderen Bereichen äußerten viele Men-
schen Belastungen in Folge der Corona-Pande-
mie, dabei sind Menschen mit Zuwanderungsge-
schichte tendenziell stärker betroffen. Ein Viertel 
der Befragten mit Migrationshintergrund beklagt 
im Januar/Februar 2022 eine verschlechterte Ein-
kommenssituation, Personen ohne Migrationshin-
tergrund sind davon mit 13 % deutlich seltener 
betroffen. Ein ähnliches Bild zeigt sich bei der Ar-
beitssituation. Diese hat sich für 26 % der Befrag-
ten mit Migrationshintergrund und für 19 % der 
Befragten ohne dieses Merkmal verschlechtert 
(vgl. auch Indikator P4).
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Die Pandemie wirkt sich auch auf das Privatle-
ben der Bevölkerung aus. Die familiäre Situation 
hatte sich für 15 % der Bevölkerung mit Migrati-
onshintergrund und für 14 % derjenigen ohne 
Migrationshintergrund verschlechtert. Eine nähe-
re Untersuchung der Frage in 2021 ergab, dass 
die Entwicklung der Situation in der Familie umso 
schlechter eingeschätzt wird, je weniger Wohnflä-
che den Befragten zur Verfügung steht. Anderer-
seits ist die Familie der Bereich, in dem die meis-
ten Menschen – wenngleich auf niedrigem Niveau 
– positive Veränderungen wahrnehmen: Immer-
hin konstatieren rund 8 % pandemiebedingt eine 
Verbesserung der familiären Situation. Etwa drei 
Viertel beschreiben die Situation in der Familie als 
unverändert (vgl. Tabelle P2 im Online-Anhang). 

Im Hinblick auf ihre gesamte Lebenssituation 
empfinden 41 % der Befragten – unabhängig vom 
Migrationshintergrund – eine Verschlechterung. 
Hingegen waren über die Hälfte der Ansicht, ihr 
Leben habe sich insgesamt in der Pandemie nicht 
verändert. Dies deckt sich mit den Ergebnissen 
anderer Studien.175

Am Ende der Befragung sollten die Teilnehmen-
den anhand einer Skala von 0 (= ganz und gar 
unzufrieden) und 10 (= ganz und gar zufrieden) 
einschätzen, wie zufrieden sie gegenwärtig mit 
ihrem Leben sind. Der Mittelwert von 7,4 deutet 
auf eine insgesamt doch recht hohe Lebenszufrie-
denheit bei Befragten mit und ohne Migrations-
hintergrund.

Im Vergleich zur Befragung ein Jahr zuvor fällt auf, 
dass sich die Einkommens- und insbesondere die 
Arbeitssituation von Menschen mit Migrationshin-
tergrund offenbar um 5 bzw. 11 Prozentpunkte 
verbessert hat. Auch berichten weniger Befragte 
mit Migrationshintergrund über eine verschlech-
terte Familiensituation (-9 Prozentpunkte). Bei 

Personen ohne Migrationshintergrund haben 
sich hauptsächlich die sozialen Kontakte positiv 
 entwickelt. 

Weiterführende Literatur
Entringer/Kröger (2020, 2021a); Institut DGB-Index 
Gute Arbeit (2021); Hessisches Ministerium für Sozia-
les und Integration (2021a, 2022b); Liebig et al. (2020); 
Universität Erfurt et al (2021b) 

> Tabellen P2 im Online-Anhang

175 Entringer/Kröger (2020: 3) stellen fest: „Interessanterweise zeigt sich, dass andere Kennzeichen des Wohlbefindens und der psychischen 
Gesundheit trotz des starken Anstiegs der Einsamkeit der in Deutschland lebenden Menschen bisher unverändert sind.“ Auch im zweiten Lock-
down habe sich die allgemeine Lebenszufriedenheit im Vergleich zum Vorjahr im ersten Lockdown nicht verändert (Entringer/Kröger 2021a: 
16); siehe auch Liebig et al. (2020) sowie Universität Erfurt et al. (2021b).
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P3 Sorgen infolge der Corona-Pandemie

Definition 

Pandemiebedingte Sorgen um die eigene Gesundheit, die Gesund-
heit von Familienangehörigen, den Arbeitsplatz, die finanzielle 
Lage, die deutsche Wirtschaft und das soziale Miteinander

Datenquelle

Repräsentative 
Befragung im Auftrag 
des HMSI

Die Verbreitung pandemiebedingter Sorgen nach Migrationshintergrund 2022 (Angaben in Prozent)

Die Pandemie schürt Sorgen und Ängste. Im Ja-
nuar/Februar 2022 machte sich die hessische Be-
völkerung – unabhängig vom Migrationshinter-
grund – die meisten Sorgen um die Gesundheit 
ihrer Familie (69 %), gefolgt von Sorgen um die 
deutsche Wirtschaft sowie die schulische Entwick-
lung ihrer Kinder (je 66 %), aber auch um den sozi-
alen Zusammenhalt in Hessen (65 %). 

Bei allen abgefragten Items zeigten sich Personen 
mit Migrationshintergrund besorgter, wie die ro-

ten Balken in der obigen Grafik veranschaulichen. 
Besonders groß war der Unterschied bei Sorgen 
um die eigene finanzielle Situation (45 % der Be-
fragten mit vs. 25 % derjenigen ohne Migrations-
hintergrund), den eigenen Arbeitsplatz (21 % vs. 
10 %) sowie die psychische Gesundheit ihrer Kin-
der (61 % vs. 51 %). 

Im Vergleich zur Befragung im Januar/Februar 
2021 haben die Sorgen der Bevölkerung ohne 
Zuwanderungsgeschichte in allen Bereichen 
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 merklich abgenommen, v. a. bezüglich der deut-
schen Wirtschaft (-18 Prozentpunkte) und der ei-
genen Gesundheit (-17 Prozentpunkte). Auch die 
Sorgen um die Gesundheit der eigenen Familie, 
den Arbeitsplatz und das soziale Miteinander 
in Hessen sind um rund 12 Prozentpunkte ge-
schrumpft.

Dagegen sind die Ängste der Befragten mit 
Migrationshintergrund kaum oder gar nicht zu-
rückgegangen: Unverändert blieben die Sorgen 
um die eigene Gesundheit und die finanzielle 
Situation. Immerhin haben die Sorgen um den 
Arbeitsplatz im Vergleich zum Vorjahr um 10 Pro-
zentpunkte abgenommen. Dieses Ergebnis deckt 
sich mit den Befunden aus dem Indikator P1, die 
eine höhere emotionale Belastung bei Menschen 
mit Zuwanderungsgeschichte konstatieren.

Weiterführende Literatur
Entringer/Kröger (2021a); Hessisches Ministerium für 
Soziales und Integration (2021a, 2022b); Krüger (2020); 
Universität Erfurt et al. (2021a); Zinn/Bayer (2021)

> Tabelle P3 im Online-Anhang
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P4 Arbeitslosigkeit seit Pandemiebeginn

Definition 

Arbeitslosenzahlen seit März 2020 nach Staatsangehörigkeit
Datenquelle

Bundesagentur 
für Arbeit

Veränderung der Arbeitslosenzahlen von April 2020 bis Februar 2022 im Vergleich zum März 2020 nach Staats-
angehörigkeit (Angaben in Prozent)

Der mit der Pandemie eintretende wirtschaftli-
che Einbruch führte zu einem schnellen Anstieg 
der Arbeitslosigkeit: Zwischen Februar 2020 und 
Februar 2021 stieg der Bestand an Arbeitslosen 
in Hessen von rund 157.000 auf 198.000 Perso-
nen. Im Februar 2022 sank die Zahl auf 163.000. 
Mit dem massiven Einsatz von Kurzarbeit konnten 
noch größere Beschäftigungsverluste verhindert 
werden: Die Zahl der Kurzarbeitenden wuchs von 
ca. 1.900 im Februar 2020 auf 32.700 im Februar 
2021 und lag Februar 2022 mit 8.300 immer noch 
deutlich über Vorkrisenniveau (Bundesagentur für 
Arbeit 2022c). 

Das Liniendiagramm zeigt, dass der Anstieg der 
Arbeitslosenzahlen ab Pandemiebeginn im März 

2020 unter Deutschen und Nichtdeutschen zu-
nächst weitestgehend parallel verlief. In beiden 
Bevölkerungsgruppen erreichten die Arbeitslo-
senzahlen einen Höchststand im August 2020 
und waren rund 36 % höher als im März 2020. 
Allerdings erholte sich der Arbeitsmarkt unter 
Deutschen ab Februar 2021 schneller als unter 
ausländischen Beschäftigten, wie die auseinan-
derdriftenden Kurven verdeutlichen. Im Februar 
2022 lag die ausländische Arbeitslosenzahl noch 
um 9 % über Vorkrisenniveau, unter Deutschen 
waren es nur noch 4 %. Somit ist der Anteil der 
ausländischen Personen an allen Arbeitslosen von 
38,6 % im Februar 2020 auf 40,1 % im Februar 
2022 gestiegen (vgl. Tabelle P4 im Online-An-
hang).



271

Die pandemiebedingten Risiken am Arbeitsmarkt 
liegen umso höher, je niedriger die Qualifikati-
on ist. Beschäftigte, die Einfacharbeiten ausfüh-
ren, sind stärker gefährdet, ihren Arbeitsplatz zu 
verlieren. Außerdem sind Menschen mit Zuwan-
derungsgeschichte häufiger im Hotel- und Gast-
ronomiegewerbe tätig, das unter den coronabe-
dingten Auflagen besonders litt.

Mehrfach wurde in der Literatur thematisiert, dass 
Personen mit Migrationshintergrund in besonde-
rem Maße in bestimmten sog. „systemrelevan-
ten“ Branchen beschäftigt seien, teilweise aber 
auch dem Risiko, mit Corona infiziert zu werden, 
stärker ausgesetzt seien (Khalil et al. 2020). 

Weiterführende Literatur
Bundesagentur für Arbeit (2021g, 2022c); Hessisches 
Ministerium für Soziales und Integration (2021a, 2022b); 
Institut DGB-Index Gute Arbeit (2021); Institut für Wirt-
schaft, Arbeit und Kultur (2021); Khalil et al. (2020), 
OECD (2020a); Statistisches Bundesamt/Wissenschafts-
zentrum Berlin für Sozialforschung et al. (2021)

> Tabelle P4 im Online-Anhang
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P5 Informationsquellen zu Corona

Definition 

Formelle und informelle Quellen, aus denen die Bevölkerung ihre  
Informationen zu Corona bezieht

Datenquelle

Repräsentative 
Befragung im Auftrag 
des HMSI

Informationskanäle zu Corona 2022 (Mehrfachnennungen möglich, Angaben in Prozent)

Angesichts des dynamischen Infektionsgesche-
hens, der geänderten coronabedingten Aufla-
gen und Einschränkungen sowie neuer wissen-
schaftlicher Erkenntnisse rund um das Virus ist es 
hilfreich, dass die Bevölkerung sich regelmäßig 
zum Thema informiert. Die Frage bezüglich der 
genutzten Informationsquellen lautete: „Woher 
beziehen Sie Ihre Informationen zu Corona?“ Die 
meisten Befragten erhielten ihre Informationen zu 
Corona aus dem Fernsehen (77 %), gefolgt von 
dem Internet (57 %). Gespräche mit Freunden und 
Familie, Zeitungen/Zeitschriften und das Radio 

nannten rund die Hälfte als Informationsquelle 
(52 % bis 54 %). Nur 4 % geben an, sich nicht aktiv 
zu Corona zu informieren.

Bei den klassischen Medien Fernsehen, Print und 
Radio gab es kaum Unterschiede nach Zuwan-
derungsgeschichte, auch informelle Gespräche 
spielten für beide Gruppen eine ähnlich wichtige 
Rolle. Deutlich häufiger hingegen nutzten Befrag-
te mit Migrationshintergrund das Internet (66 % 
vs. 55 %) und soziale Medien (42 % vs. 30 %) als 
Quelle. Dies entspricht auch dem allgemeinen 
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Mediennutzungsverhalten (vgl. Indikator E6) und 
mag, zumindest teilweise, an der jüngeren Alters-
struktur liegen.

Der Zeitvergleich zeigt eine interessante Entwick-
lung: Personen mit Migrationshintergrund nutzten 
Anfang 2022 alle abgefragten Informationskanäle 
häufiger als im Vorjahr, vor allem Gespräche mit 
Freunden/Familie (+20 Prozentpunkte) aber auch 
Radio, Printmedien und das Internet (+7 Prozent-
punkte, vgl. Tabelle P5 im Online-Anhang). Infor-
melle Gespräche spielten auch für Befragte ohne 
Migrationshintergrund eine größere Rolle (+11 
Prozentpunkte), ansonsten hat die Nutzung von 
Fernsehen, Internet und Printmedien um 5 bis 8 
Prozentpunkte abgenommen. Somit hat sich das 
Informationsverhalten von Menschen mit und 
ohne Zuwanderungsgeschichte binnen eines Pan-
demiejahres angenähert.

Weiterführende Literatur
Beisch/Schäfer (2020); Hessisches Ministerium für Sozi-
ales und Integration (2021a, 2022b) 

> Tabelle P5 im Online-Anhang
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ASYLZUWANDERUNG UND
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Das Recht auf Asyl genießt in der hessischen Be-
völkerung große Wertschätzung. 73 % in der Be-
völkerung ohne und 69 % in der Bevölkerung mit 
Migrationshintergrund bejahen nach einer Umfra-
ge vom Anfang 2022 die Aufnahme von Kriegs-
flüchtlingen und religiös oder politisch Verfolgten; 
56 % bzw. 52 % ohne Einschränkung.176 Allerdings 
liegen diese Umfragewerte nicht unerheblich un-
ter denen von 2020 (Hessischen Ministerium für 
Soziales und Integration 2020b).

Die starke Asylzuwanderung der Jahre 2015/2016 
stellte allerdings eine große Herausforderung für 
die Bundesländer und die Kommunen dar – zu-
nächst im Hinblick auf die Unterbringung und 
Versorgung der Schutzsuchenden, später auch in 
Hinsicht auf integrationspolitische Maßnahmen 
wie Sprachunterricht, (Nach-)Qualifizierung, Ein-
gliederung in den Arbeitsmarkt, etc. Die Anwen-
dung dieser Maßnahmen ist bis auf Weiteres noch 
nicht abgeschlossen; gerade die Integration in 
Bildungs- und Erwerbssystem wird als sehr lang-
wierige Aufgabe angesehen (z. B. Bundesagentur 
für Arbeit 2021f: 49).

Anlässlich der hohen Asylzuzüge in den Jahren 
2015 und 2016 wurde im vorletzten Hessischen 
Integrationsmonitor ein Exkurs mit neuen Indika-
toren für Flüchtlinge erstellt, um nicht den Kernin-
dikatorensatz erweitern zu müssen. Absicht war, 
die damaligen H-Indikatoren (H stand für Zuwan-
derung aus humanitären Gründen), die für Poli-
tik, Öffentlichkeit und Verwaltung in den Jahren 
2015 bis 2017 von besonderem Interesse waren, 
bei anhaltender Asylzuwanderung übernehmen 
und vertiefend untersuchen zu können. Bei nach-
lassender Bedeutung der künftigen Asylzuwan-
derung aber sollte die Möglichkeit bestehen, sie 
auch wieder aus dem Monitor herauszunehmen, 
da davon auszugehen ist, dass die zunächst mit 
diesen Indikatoren erfassten Menschen im Integ-
rationsprozess in der Wohnbevölkerung aufgehen 
und somit zu den „Personen mit Migrationshinter-
grund“ gezählt werden können.

Auch zum Zeitpunkt der Vorlage des Integrations-
monitors 2022 ist die Debatte um die Asylzuwan-
derung und die Integration der Schutzsuchenden 
nicht abgeschlossen. Die gesonderte Ausweisung 
von Daten und Fakten zu aus humanitären Grün-
den Zugewanderten in einem eigenen Kapitel S 
(Schutzsuchende) wird daher fortgesetzt, nach 
Vorbild des Aufbaus und der Indikatoren des 
Hauptteils – kann jedoch aufgrund der Datenlage 
nur noch eingeschränkt dargestellt werden. 

Auf die Erklärung rechtlicher Details zum Asyl-
verfahren muss hier verzichtet werden. Sie kön-
nen vor allem in den Schriften des Bundesamts 
für Migration und Flüchtlinge (z. B. 2021h), der 
Beauftragten der Bundesregierung für Migration, 
Flüchtlinge und Integration oder des Bundesmi-
nisteriums des Innern nachgelesen werden.

In 2022 ist mit einem massiven Anstieg der 
Schutzsuchenden, bedingt durch den Krieg in der 
Ukraine, zu rechnen. Welche quantitativen Aus-
maße die Zuwanderung ukrainischer Geflüchteter 
hat und wie sich ihre Integration gestalten wird, 
war bei Redaktionsschluss noch nicht abzusehen.

176 Zum Vergleich: Bei der Zustimmung zur Aufnahme von Zuwanderern, die wegen ihrer Armut nach Deutschland fliehen, stimmen nur 51 % (ohne 
Migrationshintergrund) bzw. 52 % (mit Migrationshintergrund) zu.
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Dieses Kapitel erläutert – analog zum Kapitel 4 – 
zunächst die Asylzu- und Asylabwanderung (Rück-
führungen) und die Anzahl an Schutzsuchenden 
in Hessen. So soll dargelegt werden, wie sich die 
Asylzuwanderung in Hessen quantitativ entwickelt 
und entwickelt hat. 

Im nächsten Schritt werden die Schutzsuchenden 
nach der sog. Bleibeperspektive differenziert. Wei-
tere Indikatoren bilden den über die Jahre hinweg 
entstandenen „Bestand“ an Schutzsuchenden ab 
und analysieren ihn nach verschiedenen Merkma-
len. Ferner werden die Hauptherkunftsländer der 
Schutzsuchenden beschrieben. 

Ein weiterer Indikator beschäftigt sich mit der Zahl 
der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge, ei-
ner besonders vulnerablen Gruppe von Schutzsu-
chenden.

Die letzten beiden Indikatoren in diesem Ab-
schnitt bilden die Zahl der freiwilligen Ausreisen 
und unfreiwilligen Rückführungen ab, außerdem 
die Zahl der Asylverfahren an den hessischen Ver-
waltungsgerichten.

7.1 Asylzuwanderung und Bestand an Schutzsuchenden
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S1 Zugänge von Asylsuchenden - Asylerstanträge

Definition 

Zahl der jährlichen in Hessen gestellten Asylerstanträge
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Anzahl der beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gestellten Asylerstanträge von 1995 bis 2021 

An dieser Stelle des Monitors wird an den Indika-
tor Z10 aus Kapitel 4 angeknüpft, da er den bes-
ten Einstieg in die Thematik der Asylzuwanderung 
bietet. Hier wird allerdings nicht der Zugang an 
Schutzsuchenden dargestellt, sondern die Zahl 
der Asylerstanträge, die beim Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge eingegangen sind.

Seit 1995 war diese Zahl lange Zeit rückläufig 
und sank von etwa 10.000 bis auf knapp 1.200 
Fälle im Jahr 2006. Ein Grund hierfür lag auch 
im sog. Asylkompromiss von 1993 und der damit 
einhergehenden Grundgesetzänderung mit der 

Datenquelle

Asylgeschäftsstatistik

 Einführung des Prinzips der sicheren Drittstaa-
ten und der sicheren Herkunftsstaaten sowie der 
Flughafenregelung177. 

Seit 2012 stiegen die Zahlen der Asylerstanträge 
wieder an, vor allem aufgrund des vermehrten Zu-
gangs aus der Balkanregion (vor allem Albanien178; 
z. B. Hecking 2017) sowie aus Syrien, Afghanistan 
und dem Irak. Nach einem absoluten Höchststand 
von gut 65.500 Zugängen im Jahr 2016179 sank die 
Zahl 2017 auf knapp 14.700, die aber im langjähri-
gen Mittel immer noch als hoch eingeschätzt wer-
den muss. In den Folgejahren gingen die  Zahlen 

177 Nach dieser können Asylverfahren für über einen Flughafen einreisende Asylbewerberinnen und Asylbewerber, die aus sicheren Herkunftsstaa-
ten kommen oder sich nicht ausweisen können, bereits im Flughafenbereich durchgeführt werden.

178 Mehr als 87.000 Albaner und Kosovo-Albaner beantragten 2015 Asyl in der Bundesrepublik und bildeten hinter den Syrern die größte Gruppe. 
Fast alle wurden abgewiesen, da Albanien als ein wirtschaftlich schwaches, aber sicheres Herkunftsland gilt. 

179 Die Differenz zu Indikator Z10, bei dem das Hoch der Asylzuwanderung 2015 lag, liegt darin begründet, dass ein großer Teil der Erstanträge 
erst 2016 gestellt werden konnte. Auch für die Folgejahre ist eine gewisse zeitliche Verzögerung zwischen Einreise und Antragsstellung zu 
verzeichnen.
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weiter zurück bis auf 8.200 im Jahr 2020; das ist 
der niedrigste Wert der vergangenen sieben Jah-
re. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
weist darauf hin, dass die vergleichsweise nied-
rigen Asylzahlen 2020 vor dem Hintergrund der 
pandemiebedingten Reisebeschränkungen zu se-
hen sind.

In 2021 ist die Zahl der Asylerstanträge wieder 
deutlich angestiegen auf knapp 13.400.

Weiterführende Literatur
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (2021g und 
h, 2022); Bundesministerium des Inneren, für Bau und 
Heimat (2021); Grote (2018, 2021); Hessisches Ministe-
rium für Soziales und Integration (2019c); Heß (2021); 
ProAsyl (2021); Sachverständigenrat deutscher Stiftun-
gen für Integration und Migration (2017b, 2019a und 
e); Stiftung Malteser Migrationsbericht (2019, 2021); 
United Nations High Commissioner for Refugees – UN-
HCR (2021)

> Tabelle S1 im Online-Anhang
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180 Asylanträge, die zunächst abgelehnt, aber später vor einem Verwaltungsgericht eingeklagt werden, gehen nicht in die Gesamtschutzquote ein. 
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S2 Asylerstanträge nach Bleibeperspektive (IntMK A6)

Definition 

Zahl der in einem Jahr in Hessen beim BAMF gestellten Asylerst-
anträge von Asylsuchenden aus Herkunftsstaaten mit einer Gesamt-
schutzquote von mindestens 50 % 

Datenquelle

Asylgeschäftsstatistik

Asylzuwanderung nach Bleibeperspektive 2015 bis 2019 (Angaben in Prozent) 

Die Bleibeperspektive von Asylsuchenden variiert 
mit dem Herkunftsland. Anträge von Asylsuchen-
den aus sog. „sicheren Herkunftsstaaten“ werden 
in der Regel als „offensichtlich unbegründet“ ab-
gelehnt. Bei sicheren Herkunftsstaaten handelt 
es sich um die Mitgliedstaaten der EU und die in 
Anlage II AsylG genannten Staaten; diese Anlage 
wurde letztmalig im Jahr 2015 geändert. 

Demgegenüber gilt die Bleibeperspektive bei 
Herkunftsländern mit einer Gesamtschutzquote 
von mindestens 50 % als hoch. Die Gesamtschutz-
quote bezogen auf Herkunftsstaaten umfasst die 
Anzahl der Asylanerkennungen, der Gewährun-
gen von Flüchtlingsschutz und der Feststellun-
gen eines Abschiebeverbotes bezogen auf die 
Gesamtzahl der diesbezüglichen Entscheidungen 
des Bundesamtes für Migration und  Flüchtlinge.180

Im Jahr 2019 wurde in Hessen ein Drittel (33 %) 
der Asylanträge von Personen gestellt, die aus 
Herkunftsländern mit einer Gesamtschutzquo-
te von mindestens 50 % stammen und die somit 
eine gute Bleibeperspektive haben. Gut 2 % der 
Anträge wurden von Personen aus sog. sicheren 
Herkunftsstaaten gestellt, 65 % aus anderen Län-
dern. Der Anteil derjenigen aus Herkunftsstaaten 
mit hoher Schutzquote hat sich seit 2017 um 17 
Prozentpunkte verringert, demgegenüber ist der 
Anteil von Asylbegehrenden aus anderen Her-
kunftsstaaten deutlich gestiegen.

Die Bleibeperspektive hat einen zentralen Einfluss 
auf den Integrationsprozess. Wie eine Studie des 
Hessischen Ministeriums für Soziales und Inte-
gration (2019c: 48ff.) ergab, wirkt sich der unsi-
chere Ausgang des Asylverfahrens belastend auf 
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die Schutzsuchenden aus; bei manchen entsteht 
der Eindruck, dass sie „ihr Leben nicht beginnen 
können“, solange die Entscheidung nicht gefällt 
ist. Asylsuchende, die sich keine Bleibechancen 
ausrechnen, haben möglicherweise „keine Moti-
vation“, sich näher mit dem Aufnahmeland, seiner 
Gesellschaft und seiner Sprache auseinanderzu-
setzen (ebda.). Problematisch ist es, wenn Schutz-
suchende keinen Zugang zu Integrationsmaßnah-
men wie den BAMF-Integrationskursen erhalten 
(s. dazu Indikator E5); so kann beispielsweise 
kostbare Zeit für den Spracherwerb ungenutzt 
verstreichen. Daher bietet die Hessische Lan-
desregierung im Rahmen des Landesprogramms 
„Mitsprache – Deutsch 4U“ Sprachkurse für alle 
Erwachsenen mit Migrationshintergrund und 
Sprachförderbedarf – unabhängig von der Bleibe-
perspektive – an.

Ferner ergab die zitierte Studie, dass viele Ge-
flüchtete die unterschiedlichen Bleibeperspek-
tiven je nach Herkunftsland vor ihrem eigenen 
Fluchthintergrund nicht verstehen und als „unge-
recht“ wahrnehmen. Dies scheint in der Vergan-
genheit teilweise zu Ressentiments gegenüber 
Schutzsuchenden mit vermeintlich besserer Blei-
beperspektive geführt zu haben.

Weiterführende Literatur
Brenzel/Kosyakova (2019); Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge (2019c); Hessischen Ministerium für 
Soziales und Integration (2019c); Integrationsminister-
konferenz (2021); Sachverständigenrat deutscher Stif-
tungen für Integration und Migration (2017b)

> Tabelle S2 im Online-Anhang
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181 Der Indikator unterscheidet sich grundlegend von den Indikatoren S1 und Z10, die nur die jährlichen Neuzugänge abbilden. Die hier ver-
wendeten Daten erfassen auch Personen mit einem Statuswechsel, denn aus Asylsuchenden werden nach einer Anerkennung Flüchtlinge mit 
Aufenthaltsstatus bzw. nach einer Ablehnung Geduldete oder Ausreisepflichtige (Hohlfeld 2017).

182 detaillierte Erläuterungen zur Definition s. Integrationsministerkonferenz (2021: 36) sowie Statistisches Bundesamt (2021m: 4f.)
183 zur Situation von geflüchteten Frauen in Deutschland s. beispielsweise de Paiva Lareiro (2021) und Worbs/Baraulina (2017)

82.730 90.385 95.175 96.881 97.220

46.270
52.150

57.115 60.139 61.265

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

2016 2017 2018 2019 2020

weiblich männlich

142.535insgesamt:
129.000

152.290 157.020 158.485

S3 Schutzsuchende insgesamt

Definition 

Anzahl der in Hessen lebenden Schutzsuchenden; Differenzierung
nach Geschlecht

Datenquelle

Ausländerzentral- 
register 

In Hessen lebende Schutzsuchende, Gesamtzahl sowie Anzahl nach Geschlecht 2016 bis 2020

Zur Abschätzung der Dauer von Integrationspro-
zessen und zur Planung von Integrationsmaß-
nahmen sind nicht nur die jährlichen Zuzüge von 
Asylbewerberinnen und Asylbewerbern relevant, 
sondern auch Informationen darüber, wie viele 
Schutzsuchende insgesamt in Hessen leben, also 
die „Bestandszahlen“.181 

Der Begriff „Schutzsuchende“ umfasst alle Auslän-
derinnen und Ausländer, die sich unter Berufung 
auf humanitäre Gründe in Deutschland aufhalten, 
also Personen mit offenem, anerkanntem oder 

abgelehntem Schutzstatus.182 Bezeichnungen wie 
Flüchtlinge, Asylbewerber oder Asyl berechtigte 
werden oft als Synonyme für geflüchtete Men-
schen genutzt, beschreiben im Ausländer- und 
Asylrecht jeweils aber nur eine Teilmenge der 
Schutzsuchenden.

Ende 2020 lebten in Hessen rund 158.500 Schutz-
suchende. Die Abbildung differenziert diese Be-
völkerungsgruppe nach Geschlecht und zeigt, 
dass der Anteil der Männer deutlich überwiegt: 
2020 waren fast zwei Drittel (61 %) männlich.183 
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Im Schnitt sind die Schutzsuchenden knapp 31 
Jahre alt, hatten bei der Einreise ein Alter von 23 
Jahren und sind hier seit 8,3 Jahren ansässig. Gut 
jeder zweite Schutzsuchende ist ledig (54 %), 34 % 
sind verheiratet. 9 % aller Schutzsuchenden sind 
bereits in Deutschland geboren. 

Seit 2016 hat sich die Zahl der Schutzsuchenden 
von 129.000 um 23 % auf 158.485 erhöht. Im Be-
obachtungszeitraum ist die Geschlechtervertei-
lung relativ konstant geblieben. 

Weiterführende Literatur
Brücker et al. (2020d); Bundesagentur für Arbeit/Sta-
tistisches Bundesamt/Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge (o. J.); Bundesamt für Migration und Flücht-
linge (2022); Deutscher Bundestag (2021); Goßner/
Kosyakova (2021); Nieues et al. (2021); Statistisches 
Bundesamt (2021m); de Paiva Lareiro (2021); Worbs/
Baraulina (2017)

> Tabelle S3 im Online-Anhang
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184 Zur Lebenssituation älterer Geflüchteter in Deutschland siehe Maddox 2021, zur Situation von jungen Erwachsenen mit Fluchterfahrung siehe 
Nihues (2021).
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S4 Schutzsuchende nach Alter (IntMK A8)

Definition 

Anzahl der in Hessen lebenden Schutzsuchenden nach Alter
Datenquelle

Ausländerzentral- 
register 

In Hessen lebende Schutzsuchende nach Altersgruppen 2020 (Anteil an allen Schutzsuchenden in Prozent sowie 

Anzahl der Personen)

Wichtig für die Planung und Realisierung von In-
tegrationsprogrammen ist auch die Berücksich-
tigung des Alters der Schutzsuchenden, denn 
junge Menschen im ausbildungsrelevanten Alter 
benötigen beispielsweise andere Maßnahmen als 
Kinder oder ältere Menschen.

Im Jahr 2020 war der größte Teil der Schutzsu-
chenden – rund drei Viertel (74 %) – im sog. er-
werbsfähigen Alter von 15 bis 64 Jahren. Die 
stärkste Altersgruppe war die der 20- bis unter 
30-Jährigen (25 %). Kinder unter 10 Jahren mach-
ten 14 % aus, Heranwachsende von 10 bis unter 
20 Jahren 12 %. Älter als 65 Jahre waren lediglich 
knapp 5 % der Schutzsuchenden.184

Die folgende Grafik bietet einen Vergleich der Al-
tersverteilung Schutzsuchender mit der der aus-
ländischen sowie der deutschen Bevölkerung für 
das Jahr 2020. Es ist deutlich erkennbar, wie sich 
der Altersaufbau der Gruppen unterscheidet: Die 
Gruppe der Schutzsuchenden ist im Durchschnitt 
erheblich jünger als die bereits ansässige Bevöl-
kerung. Die stärksten Alterskohorten bilden die 
21- bis 35-Jährigen (s. blaue Balken der folgen-
den Grafik), unter den Ausländerinnen und Aus-
ländern sind es die 29- bis 46-Jährigen (rote Linie) 
und unter den Deutschen die 50- bis 63-Jährigen 
(grüne Linie). 
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So ergibt sich bei den Geflüchteten ein Alter-
saufbau in Form eines „Tannenbaums“, dessen 
oberer Teil der klassischen dreieckigen Bevöl-
kerungspyramide ähnelt. Ähnlich, aber nicht so 
ausgeprägt, ist die Abbildung der Altersstruktur 
der Ausländerinnen und Ausländer. Der Bevölke-
rungsaufbau der Deutschen nähert sich allmählich 
der „Urnenform“ an – ein klassisches Indiz für eine 
Überalterung der Gesellschaft. Sichtbar sind hier 
noch die kriegsbedingten Einschnitte, die sich je-
doch allmählich auswachsen; deutlich erkennbar 
sind auch die geburtenstarken Jahrgänge 1955 
bis 1969. 

Weiterführende Literatur
Brücker et al. (2020b); Bundesagentur für Arbeit/Sta-
tistisches Bundesamt/Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge (o. J.); Bundesamt für Migration und Flücht-
linge (2021g, 2022); Deutscher Bundestag (2021); 
Deutsches Jugendinstitut (2020); Geißler (2014); Heß 
(2019); Maddox (2021); Niehues (2021); Statistisches 
Bundesamt (2021m)

> Tabelle S4 im Online-Anhang

Altersverteilung von Schutzsuchenden, Ausländerinnen und Ausländern sowie Deutschen am 
31.12.2020 (eigene Darstellung, Angaben in Promille)
Datenquellen: Ausländerzentralregister (Schutzsuchende), Bevölkerungsfortschreibung 
(Ausländerinnen und Ausländer sowie Deutsche)
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abgelehnt 8%

anerkannt:
unbefristet 18%

anerkannt: befristet
59%offen 15%

S5 Schutzsuchende nach Schutzstatus (IntMK A9)

Definition 

Anzahl der in Hessen lebenden Schutzsuchenden nach Schutzstatus
Datenquelle

Ausländerzentral- 
register 

In Hessen lebende Schutzsuchende nach Schutzstatus 2020

Schutzsuchende werden im Ausländerzentralre-
gister auch nach ihrem aufenthaltsrechtlichen Sta-
tus ausgewiesen. 2020 waren 77 % der in Hessen 
lebenden Schutzsuchenden anerkannt: 59 % hat-
ten einen befristeten und 18 % einen unbefriste-
ten Aufenthaltstitel. Bei 15 % war der Schutzstatus 
noch offen, die Entscheidung darüber stand dem-
nach noch aus. 8 % der Schutzsuchenden hatten 
einen abgelehnten Schutzstatus und waren damit 
ausreisepflichtig. 

Eine Teilgruppe der Personen mit abgelehntem 
Schutzstatus, die nicht freiwillig ausreist und de-
ren zwangsweise Rückkehr bzw. Abschiebung auf-
grund rechtlicher oder tatsächlicher Hindernisse 
(z. B. wenn der Zielstaat die Aufnahme verweigert) 
nicht durchgesetzt werden kann, sind  geduldete 

Ausreisepflichtige, die auch als „Geduldete“ 
bezeichnet werden: „Als Duldung wird die tem-
poräre Aussetzung der Abschiebung unter Be-
stehenbleiben der vollziehbaren Ausreisepflicht 
bezeichnet“ (Integrationsministerkonferenz 2021: 
36). 

Die Entwicklung der letzten Jahre (s. die folgende 
Abbildung) ist durch eine mehr als Verdoppelung 
der Zahl von Schutzsuchenden mit einem befris-
teten Aufenthaltstitel gekennzeichnet (dunkelb-
laue Segmente im Balkendiagramm); ihr Anteil 
an allen Schutzsuchenden wuchs zwischen 2016 
und 2020 von 34 % auf 59 %. Demgegenüber ist 
die Zahl der anerkannten Schutzsuchenden mit 
einer unbefristeten Niederlassungserlaubnis aus 
humanitären Gründen185 (hellblaue Segmente) 

185 „Schutzsuchende, die sich bereits langjährig mit einer Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Gründen in Deutschland aufhalten, können unter 
Erfüllung weiterer Voraussetzungen eine unbefristete Niederlassungserlaubnis aus humanitären Gründen erhalten“ (Integrationsministerkonfe-
renz 2021: 38). Weitere Informationen zum Aufenthaltsstatus von Schutzsuchenden finden sich unter Statistisches Bundesamt 2021m: 6ff.
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weitgehend konstant geblieben; ihr Anteil an al-
len Schutzsuchenden ging im gleichen Zeitraum 
geringfügig von 22 % auf 18 % zurück. 

Die Zahl der abgelehnten Schutzsuchenden (rote 
Segmente) ist im Beobachtungszeitraum leicht 
gewachsen. Die Anzahl der Personen mit offe-
nem Schutzstatus ist seit 2016 rückläufig (gelbe 
Segmente). Hier spiegelt sich der beträchtliche 
Stau bei der Bearbeitung von Asylanträgen des 
Bundesamts für Migration und Flüchtlinge in 2016 
wieder, der sukzessive abgebaut werden konnte. 

In Hessen lebende Schutzsuchende nach Schutzstatus 2016 bis 2020

Weiterführende Literatur
Brenzel/Kosyakova (2019); Bundesagentur für Arbeit/
Statistisches Bundesamt/Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge (o. J.); Bundesamt für Migration und Flücht-
linge (2022); Deutscher Bundestag (2021); Integrations-
ministerkonferenz (2021); Sachverständigenrat für Inte-
gration und Migration (2021c), Statistisches Bundesamt 
(2021m); Stiftung Malteser Migrationsbericht (2019, 
2021) 

> Tabelle S5 im Online-Anhang
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S6 Hauptherkunftsländer von Schutzsuchenden

Definition 

Häufigste Herkunftsländer der Schutzsuchenden
Datenquelle

EASY-Statistik, 
AZR

Hauptherkunftsländer der 2020 insgesamt in Hessen lebenden Schutzsuchenden sowie der 2021 zugezogenen 
Asylbewerberinnen und Asylbewerber (Angaben in Prozent) 

Die Hauptherkunftsländer der Asylsuchenden 
verschieben sich mit den Krisenherden in den 
verschiedenen Regionen der Welt tendenziell 
von Jahr zu Jahr. Die obige Abbildung versucht, 
diesen Umstand abzubilden, indem sie die Her-
kunftsländer der im Jahr 2021 zugewanderten 
Asylbegehrenden denen der 2020 bereits hier le-
benden Schutzsuchenden gegenüberstellt. 

2021 kamen die meisten Asylsuchenden aus Afg-
hanistan (36 % aller Geflüchteten, s. innerer Kreis 
der Grafik oben), Syrien (20 %), der Türkei (9 %), 
gefolgt von dem Irak (8 %) und Somalia (4 %). Platz 
sechs bis zehn belegen der Iran sowie die afrika-
nischen Staaten Algerien, Äthiopien, Eritrea und 
Marokko je 3 % bis 2 % Anteil (vgl. Tabelle S6a im 
Online-Anhang). Die „sonstigen“ umfassen auch 
die Personen, die ohne Papiere einreisten.

Damit entsprachen acht Herkunftsländer von neu 
zugewanderten Asylbegehrenden jenen aus den 
„Top 10“ der 2020 bereits hier lebenden Schutzsu-
chenden. Allerdings unterscheiden sich die Antei-
le und – geringfügig – auch die Reihenfolge beim 
Ranking: Ein Viertel (25 %) aller hier wohnhaften 
Schutzsuchenden stammt aus Syrien, jeder fünfte 
aus Afghanistan (19 %) und knapp 9 % aus Eritrea. 
Auf den Plätzen vier bis acht der Herkunftsländer 
liegen der Irak, Somalia (jeweils 6 %) sowie die Tür-
kei, der Iran und Pakistan je rund 5 % der bereits 
hier lebenden Schutzsuchenden, gefolgt von Äthi-
opien (3 %) und der Russischen Föderation (2 %).

Weiterführende Literatur
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (2021g, 
2022); Bundesministerium des Inneren, für Bau und 
Heimat (2021); Deutscher Bundestag (2021); Deutsches 
Jugendinstitut (2020); Heß (2019, 2021); Sachverstän-
digenrat für Integration und Migration (2020a); Statisti-
sches Bundesamt (2021m) 

> Tabellen S6 im Online-Anhang
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S7 Unbegleitete minderjährige Ausländerinnen und Ausländer 
 (IntMK A7)

Definition 

Unbegleitete minderjährige Ausländerinnen und Ausländer (umA)  
in jugendhilferechtlicher Zuständigkeit

Datenquelle

Hessisches Ministerium 
für Soziales und 
Integration

Unbegleitete minderjährige Ausländerinnen und Ausländer sowie junge Volljährige (ehemalige umA zwischen  
18 und 27 Jahren) in jugendhilferechtlicher Zuständigkeit hessenweit 2016 bis 2021

Unter der Bezeichnung „umA“ versteht man aus-
ländische Kinder und Jugendliche, die ohne Per-
sonensorge- oder Erziehungsberechtigte nach 
Deutschland einreisen. Personensorgeberechtigte 
sind in erster Linie die Eltern eines minderjährigen 
Kindes. Erziehungsberechtigt ist jede volljährige 
Person, soweit sie auf Grund einer Vereinbarung 
mit dem Personensorgeberechtigten nicht nur vo-
rübergehend und nicht nur für einzelne Verrich-
tungen Aufgaben der Personensorge wahrnimmt 
(§ 7 Abs. 1 Nr. 6 SGB VIII). Liegen die Vorausset-
zungen einer Erziehungsberechtigung nicht vor, 
so ist das Jugendamt verpflichtet, den Minderjäh-
rigen entsprechend § 42a Abs. 1 Satz 1 SGB VIII 
vorläufig in Obhut zu nehmen. 

2021 waren hessenweit durchschnittlich 709 umA 
in jugendhilferechtlicher Zuständigkeit sowie 
1.198 junge Volljährige, also ehemalige umA im 
Alter unter 27 Jahren. Der männliche Anteil der 
Einreisen überwog mit 92 %. Im Beobachtungs-
zeitraum sanken die Zahlen der umA von 4.802 
auf 709, während die Zahl der jungen Volljährigen 
zunächst bis 2018 anstieg, um dann wieder zu sin-
ken. Dies sind ehemalige umA, die nun das 18. 
Lebensjahr erreicht haben aber dennoch weiter-
hin von der Jugendhilfe betreut werden.

UmA stellen eine schutzbedürftige Personengrup-
pe dar und stehen daher unter einem besonderen 
Schutz durch internationale Konventionen, das 
europäische Recht und nationale Regelungen. 
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Der Kinderschutz, der sich am Kindeswohl orien-
tiert (Kinder- und Jugendhilferecht, Achtes Buch 
Sozialgesetzbuch - SGB VIII), hat Vorrang gegen-
über den ausländer- und aufenthaltsrechtlichen 
Bestimmungen.

Sobald ein Jugendamt Kenntnis von der unbeglei-
teten Einreise eines ausländischen Kindes oder 
Jugendlichen erlangt, erfolgt nach § 42a SGB VIII 
eine vorläufige Inobhutnahme. Das Jugendamt 
der vorläufigen Inobhutnahme hat zu prüfen, ob 
eine Minderjährigkeit (Altersfeststellung) und da-
mit eine Schutzbedürftigkeit tatsächlich vorliegt 
(§ 42f Abs. 1 S. 1 SGB VIII).

Ist das der Fall, prüft das Jugendamt der vorläufi-
gen Inobhutnahme, ob Ausschlussgründe für das 
Verteilverfahren vorliegen (42a Abs. 2 SGB VIII). 
Eine Verteilung wird ausgeschlossen, wenn das 
Kindeswohl gefährdet ist, sich eine mit dem Kind 
oder dem Jugendlichen verwandte Person im In-
land oder im Ausland aufhält, wenn eine gemein-
same Inobhutnahme mit Geschwistern oder an-
deren unbegleiteten ausländischen Kindern oder 
Jugendlichen erforderlich ist und wenn der Ge-
sundheitszustand des Kindes oder des Jugendli-
chen eine Verteilung nicht zulässt. Ist die Prüfung 
abgeschlossen und es liegen keine Ausschluss-
gründe vor, erfolgt eine Zuweisung durch die Lan-
desverteilstelle hessenweit oder bundesweit. Das 
Jugendamt (Zuweisungsjugendamt) hat für die 
bedarfsgerechte Unterbringung, Versorgung und 
Betreuung des Kindes oder des Jugendlichen in 
einer geeigneten Einrichtung zu sorgen.

Die für die Unterbringung, Versorgung und Be-
treuung von umA in Hessen entstehenden Kos-
ten werden nach den Bestimmungen des SGB VIII 
vom Land getragen. Über diese Kostenerstattung 

hinaus werden in Hessen die Jugendämter der 
kreisfreien Städte, Sonderstatusstädte und Land-
kreise für die Betreuung der umA durch das Land 
unterstützt, indem ihnen Kosten für das Personal 
erstattet werden.

Das Land Hessen stellt den Jugendämtern zu ver-
schiedenen Themen praxisorientierte Arbeitshil-
fen und Handlungsempfehlungen zur Verfügung 
und steht beratend und unterstützend zur Seite. 
Außerdem fördert es verschiedene integrative 
Projekte.

Beispielsweise finanziert das Land Hessen seit 
2015 das schulische Sprachförderprogramm „In-
tegration durch Anschluss und Abschluss“ (In-
teA), das umA und andere Zugewanderte ohne 
Deutschkenntnisse in beruflichen Schulen beim 
Übergang von der Schule zur Berufsausbildung 
unterstützt.186

Außerdem fördert die Landesregierung seit 2018 
das Modellprojekt „Pflege in Hessen integriert“ 
(PFIN), eine integrierte Bildungsmaßnahme zur 
Berufsvorbereitung in Teilzeitform, Erwerb des 
Hauptschulabschlusses und Ausbildung zur Alten-
pflegehelferin bzw. zum Altenpflegehelfer.187

Viele umA haben traumatische Erfahrungen in ih-
ren Herkunftsländern und auf der Flucht gemacht. 
Seit 2012 fördert das Hessische Ministerium für 
Soziales und Integration den Ausbau des psycho-
sozialen Beratungsangebotes durch den Verein 
FATRA e. V. (Frankfurter Arbeitskreis Trauma und 
Asyl). Das Angebot schließt eine Lücke zwischen 
der kurzfristigen Akutversorgung der Psychosozi-
alen Zentren und der psychotherapeutischen Re-
gelversorgung durch niedergelassene Psychothe-
rapeuten und Psychotherapeutinnen.188

186 Das Hessische Ministerium für Soziales und Integration finanziert die sozialpädagogische Begleitung in jeder InteA-Klasse. Diese nimmt vor 
dem Hintergrund der besonderen Herausforderung der Anschlussvermittlung eine zentrale Bedeutung ein. Die sozialpädagogische Beglei-
tung wird in ihrer zielführenden und inhaltlichen Ausrichtung situationsgerecht an die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler angepasst 
mit dem primären Ziel der Überführung in eine duale Ausbildung. Das „Sozialpädagogische Konzept für Intensivklassen an beruflichen 
Schulen“ wurde mit dem Hessischen Kultusministerium gemeinsam erarbeitet.

187 Zielgruppe des Modellprojektes sind überwiegend Schülerinnen und Schüler, die eine Maßnahme beendet haben, zudem Schülerinnen und 
Schüler mit Flucht- oder Migrationshintergrund ohne Hauptschulabschluss. Im Anschluss an die Ausbildung kann ggfls. eine Fachkraftausbil-
dung begonnen werden.

188 Das Angebot umfasst zwei Projekte: Zum einen das psychosoziale Beratungs- und Betreuungsangebot für umA/junge Volljährige und deren 
Betreuerinnen und Betreuer sowie die Arbeitsgruppe zur traumapädagogischen Qualifizierung von pädagogischen Fachkräften.
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Schließlich unterstützt das Hessische Ministerium 
für Soziales und Integration ab 2022 die Profes-
sionalisierung ehrenamtlicher Strukturen in Form 
eines Mentoring-Programms, die der beruflichen 
Orientierung von umA/jungen Volljährigen dien-
lich ist.

Weiterführende Literatur
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (2019a); Bun-
desfachverband unbegleitete minderjährige Flüchtlin-
ge (2019); Bundesregierung (2020); Deutscher Bundes-
tag (2020, 2021); Deutsches Jugendinstitut (2016a und 
b, 2020); Hessischer Landtag (2019a); Lechner et al. 
(2016); Rücker/Büttner et al. (2017); Scholaske/Kronen-
bitter (2021); Tangermann/Hoffmeyer-Zlotnik (2018); 
Zito (2017)

> Tabelle S7 im Online-Anhang
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S8 Rückführungen

Definition 

Zahl der freiwilligen Ausreisen und zwangsweisen Rückführungen 
aus Hessen 

Datenquelle

Hessische Landes-
regierung
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Mit Beendigung des Asylverfahrens erlischt die 
Aufenthaltsgestattung der Asylbewerberinnen 
und -bewerber. Erhalten sie keine Aufenthaltser-
laubnis aus anderen Gründen, sind sie ausreise-
pflichtig. Das Asylverfahren und die Vorausset-
zungen für das Eintreten der Ausreisepflicht sind 
bundesweit einheitlich geregelt, die Durchset-
zung der Ausreisepflicht fällt jedoch in den Zu-
ständigkeitsbereich der Länder.

Im Jahr 2014 wurden in Hessen gut 2.100 Rück-
führungen gezählt, 2015 dagegen rund 9.400, 
davon 6.700 sog. freiwillige Ausreisen und etwa 

2.660 Abschiebungen. 2016 verließen etwa 7.300 
Schutzsuchende Hessen wieder, der größte Teil 
(5.732) im Wege einer freiwilligen Ausreise. In den 
Jahren 2017 bis 2019 haben jeweils etwas mehr 
als 4.000 Geflüchtete Hessen verlassen.189 Im 
Berichtsjahr 2020 sank die Zahl der Rückführun-
gen – vermutlich auch coronabedingt – auf 2.229, 
davon waren 1.411 freiwillige Ausreisen und 818 
Abschiebungen. Darunter erfasst sind Abschie-
bungen in die Herkunftsländer sowie Überstel-
lungen nach der Dublin III-Verordnung oder im 
Drittstaatenverfahren in Drittstaaten (Hessischer 
Landtag 2021).

Zahl der Rückführungen 2014 bis 2020

189 Die freiwillige Rückkehr wird von Bund und Ländern mit den Programmen REAG (ReIntegrationand Emigration Program for Asylum-Seekers 
in Germany) und GARP (Government Assisted Repatriation) gefördert. „Aus dem REAG-Programm werden Reisekosten und Reisebeihilfen 
gezahlt, wohingegen aus dem GARP-Programm Starthilfen für Personen aus migrationspolitisch bedeutsamen Herkunftsländern finanziert 
werden“ (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 2021e: 77). Das REAG/GARP-Programm wird durchgeführt von der Internationalen Orga-
nisation für Migration.
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Etliche abgelehnte Asylbewerberinnen und Asyl-
bewerber kommen ihrer Ausreisepflicht nicht 
nach: Ende Juni 2021 waren in Hessen 16.745 
Personen ausreisepflichtig. Davon waren 13.160 
Personen im Besitz einer Duldung; das sind 79  % 
der ausreisepflichtigen Personen (Deutscher Bun-
destag 2021: 58f.). Die Zahlen werden vom Hes-
sischen Innenministerium allerdings als überhöht 
eingeschätzt, es verweist auf die eingeschränkte 
Datenqualität des Ausländerzentralregisters in 
dieser Frage (Hessischer Landtag 2019b). 

Die Rückführung Ausreisepflichtiger gestaltet 
sich in der Praxis schwierig. Nach §58 AufenthG 
„ist ein Ausländer abzuschieben, wenn die Aus-
reisepflicht vollziehbar ist, eine Ausreisefrist nicht 
gewährt wurde oder diese abgelaufen ist, und 
die freiwillige Erfüllung der Ausreisepflicht nicht 
gesichert ist oder aus Gründen der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung die Überwachung der 
Ausreise erforderlich erscheint“. Doch können ge-
mäß § 60a AufenthG „tatsächliche oder rechtliche 
Gründe einer Abschiebung entgegenstehen“, 
dies sind vor allem:

• Verweigerung des Zielstaates, den Betroffenen aufzunehmen,
• gesundheitliche Gründe, die eine Reiseunfähigkeit begründen,
• nicht vorhandene Reisepapiere,
• bestehendes Aufenthaltsrecht oder Duldungsgründe bei einem engen Familienangehörigen,
• die Durchführung von Berufsausbildungen,
• laufende Ermittlungsverfahren gegen den Betroffenen, bei welchem die Staatsanwaltschaft 

ihr notwendiges Einvernehmen zur Abschiebung nicht erklärt,
• Vollstreckung von Freiheitsstrafen bei nicht vorliegendem vorläufigen Vollstreckungsverzicht 

der Staatsanwaltschaft,
• die allgemeine Aussetzung der Abschiebung für bestimmte Staaten (Abschiebungsstopp),
• die Durchführung von Petitions- und Härtefallverfahren,
• die Stellung von Asylfolgeanträgen,
• nicht ausreichende Kapazitäten für etwaig erforderliche Sicherheitsbegleitungen bei der  

Bundespolizei,
• nicht ausreichende Flugkapazitäten für abzuschiebende Personen in bestimmte Staaten 

einhergehend mit der mangelnden Bereitschaft einiger Herkunftsländer, staatliche Rück- 
führungscharter zu akzeptieren.

Tatsächliche und rechtliche Gründe, die einer Abschiebung entgegenstehen (Quelle: Hessischer Landtag 2019b: 2)

Weiterführende Literatur
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (2016b, 
2021h); Deutscher Bundestag (2021); Hessischer Land-
tag (2019b, 2021); Hoffmeyer-Zlotnik (2017); Sachver-
ständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und 
Migration (2017g); Sachverständigenrat für Integration 
und Migration (2020a und f, 2021c und e); Schmitt et al. 
(2019); Stiftung Malteser Migrationsbericht (2019)

> Tabelle S8 im Online-Anhang
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S9 Asylverfahren an Verwaltungsgerichten

Definition 

Geschäftsanfall und -erledigung der Asylgerichtshauptverfahren vor
den Verwaltungs- und Oberverwaltungsgerichten

Datenquelle

Verwaltungs-
gerichtsstatistik

Zahl der neueingegangenen sowie der erledigten Asylverfahren (Hauptverfahren) an den hessischen Verwaltungs-
gerichten 2011 bis 2020

Eine tatsächliche Anerkennung als Asylberech-
tigter gemäß Art. 16a I GG erhielt in den Jahren 
von 2011 bis 2020 bundesweit im Schnitt nur etwa 
jeder 120. Asylbewerber (also 0,8 %). Das Bundes-
amt für Migration und Flüchtlinge prüft jedoch zu-
gleich, ob der oder dem jeweiligen Antragstellen-
den nicht auch Flüchtlingsschutz oder Schutz vor 
einer Abschiebung gewährt werden muss. 

Wenn für keine der vier Schutzformen – Asylbe-
rechtigung, Flüchtlingsschutz, subsidiärer Schutz 
oder ein Abschiebungsverbot – die Vorausset-
zungen erfüllt sind, erhalten Antragstellende ei-
nen ablehnenden Bescheid, verbunden mit einer 
Abschiebungsandrohung. Den Betroffenen ste-
hen jedoch Rechtsmittel zur Verfügung: Gegen 
eine ablehnende Entscheidung des Bundesamtes 
kann die betroffene Person Klage vor dem Verwal-
tungsgericht erheben (§§ 74ff. AsylG). 

Mit sinkenden Anerkennungsquoten nutzen 
Schutzsuchende diese Möglichkeit zeitweise ver-
mehrt, wie die obige Grafik veranschaulicht. Die 
Balken visualisieren die Zahl der sog. Hauptsa-
cheverfahren, d. h. Klagen auf Asylanerkennung, 
Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft, die An-
erkennung als subsidiär Schutzberechtigter und 
die Feststellung von Abschiebungsverboten (Hes-
sischer Verwaltungsgerichtshof 2019: 2).

Die Zahl der neu eingegangenen Verfahren (rote 
Balken) ist von 2011 bis 2017 von knapp 1.500 
auf fast 25.900 Fälle und damit um das 18fache 
gestiegen. Erst ab 2018 ist eine deutliche Abnah-
me bis auf etwa 4.500 Verfahren im Jahr 2020 zu 
beobachten. Die Zunahme der Verfahren ab 2015 
hat die Verwaltungsgerichte zwischenzeitlich stark 
belastet. Dank Personalaufstockung konnte der 
Bearbeitungsstau reduziert werden; die Zahl der 
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erledigten Verfahren stieg zwischen 2011 und 
2018 kontinuierlich von etwa 1.300 auf 8.900 (s. 
blaue Balken). 2019 und 2020 überstieg die Zahl 
der erledigten Hauptverfahren die der neu einge-
gangenen.

Gleichzeitig hat sich jedoch die Bearbeitungsdau-
er bei den Hauptsacheverfahren in Asylstreitigkei-
ten deutlich verlängert. Lag sie 2017 noch bei 6,1 
Monaten, stieg sie bis 2018 auf 12,1 Monate, bis 
2019 auf 18,9 Monate und bis 2020 auf 26,0. Als 
Grund führt der Hessische Verwaltungsgerichts-
hof (2019: 3) an, dass nun vor allem Asylverfahren 
bearbeitet werden, die Herkunftsländer wie Afg-
hanistan betreffen; dort sei die Menschenrechts-
lage problematisch und die gerichtliche Prüfung 
demzufolge besonders arbeitsintensiv. 

Weiterführende Literatur
Brenzel/Kosyakova (2019); Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge (2019d; 2021g und h, 2022); Deutscher 
Bundestag (2021); Deutsches Jugendinstitut (2020); 
Hessischer Verwaltungsgerichtshof (2019); Statistisches 
Bundesamt (2021j); Thränhardt (2019); Worbs et al. 
(2016)

> Tabelle S9 im Online-Anhang



295

Bildung ist in Deutschland eine wesentliche Vo-
raussetzung für eine erfolgreiche Teilhabe am 
Arbeitsleben, und Erwerbstätigkeit gewährt ein 
eigenes Einkommen, das ein selbstbestimmtes, 
unabhängiges Leben ermöglichen sollte. 

Studien belegen die große Erwerbsorientierung 
der Schutzsuchenden (z. B. Hessisches Ministeri-
um für Soziales und Integration 2019c: 43f.), doch 
ist die Beschäftigungsquote von Geflüchteten 
noch vergleichsweise gering: In Gesamtdeutsch-
land lag sie im September 2021 bei 40,8 %, bei 
Ausländerinnen und Ausländern dagegen bei 
54,4 % und für die Gesamtbevölkerung bei 68,8 % 
(Brücker et al. 2022: 2). Dieser Abschnitt beschäf-
tigt sich mit dem Zugang zu Bildungsinstitutionen 
und zum Erwerbsleben, den Schutzsuchende in 
Hessen bislang realisieren konnten.

Das Kapitel umfasst frühkindliche, schulische und 
berufliche Bildung sowie das Studium und be-
trachtet dann den Bildungsstand – in diesem Fall 
die aus dem Herkunftsland mitgebrachte Vorbil-
dung (im Sinne des „Humankapitals“). Dann geht 
es der Frage nach, wie diejenigen Schutzsuchen-
den beschäftigt sind, die bereits einen Einstieg in 
den Arbeitsmarkt geschafft haben.

Die verwendeten Daten stammen überwiegend 
aus der Amtlichen Statistik, die zwar die Staats-
angehörigkeit erfasst, nicht aber den aufenthalts-
rechtlichen Status. Statt Schutzsuchende direkt 
auszuweisen, muss daher bei einigen Indikatoren 
auf das Konstrukt „Personen mit der Staatsange-
hörigkeit eines Asylherkunftslandes“ zurückgegrif-
fen werden, das aber die Schutzsuchenden nach 
Aussage der Bundesagentur für Arbeit recht gut 
abbildet. Die Bundesagentur selbst verwendet 
seit einigen Jahren die Kategorie „im Kontext von 
Fluchtmigration“ und weist damit Asylbewerben-
de, anerkannte Schutzberechtigte und Geduldete 
aus den Hauptasylherkunftsländern (Afghanistan, 
Eritrea, Irak, Iran, Nigeria, Pakistan, Somalia und 
Syrien) aus.

 

7.2 Integration von Schutzsuchenden
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S10 Frühkindliche Bildung von Kindern aus Asylherkunftsländern 

Definition 

Anzahl/Anteil der Kinder verschiedener Altersgruppen in Kinder-
tageseinrichtungen mit Fluchthintergrund an allen Kindern der 
jeweiligen Altersgruppe in Kindertageseinrichtungen o. ä.

Datenquelle

nicht verfügbar

Kinder aus Familien, die Asyl beantragt haben, 
besitzen – wie alle anderen Kinder in Hessen – ei-
nen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz in 
einer Kindertagesstätte oder in einer Tagespfle-
ge ab dem vollendeten ersten Lebensjahr. Dieser 
Anspruch entsteht in dem Moment, in dem die 
Familien aus der Erstaufnahmeeinrichtung in eine 
staatliche Gemeinschaftsunterkunft oder dezent-
rale Unterkunft ziehen. Diese Regelung aus § 24 
SGB VIII, die in Hessen vom Hessischen Bildungs- 
und Erziehungsplan für Kinder von 0 bis 10 Jahren 
flankiert wird, bietet frühe Integrationschancen, 
denn einschlägige Studien zeigen, dass die früh-
kindliche Förderung entscheidenden Einfluss auf 
den späteren Bildungserfolg hat. 

Darüber hinaus kann der Kita-Besuch von schutz-
suchenden Kindern für deren Integration sehr 
wichtig sein; eine Studie zeigt außerdem, dass 
Kindertagesstätten auch den Eltern dieser Kinder 
– insbesondere den Müttern – die Integration er-
leichtern (Gambaro et al. 2019). Dieser Effekt wird 
als „doppelte Integrationsrendite“ bezeichnet.

Da in der Kinder- und Jugendhilfestatistik, die 
die Daten zur Betreuung von Kindern in Kinder-
tagesstätten bereitstellt, keine Informationen zum 
Merkmal Fluchthintergrund oder zur Staatsange-
hörigkeit der Eltern aus einem Asylherkunftsland 
erfasst werden, liegen zu diesem Indikator bislang 
leider keine Daten vor. 

Weiterführende Literatur
Brücker et al. (2020d); Deutsches Jugendinstitut (2020); 
Gambaro et al. (2018, 2019); Goßner/Kosyakova (2021); 
Hessisches Ministerium für Soziales und Integration/
Hessisches Kultusministerium (2019); Hessisches Minis-
terium für Soziales und Integration/Karl Kübel Stiftung 
für Kind und Familie (2018); Pagel et al. (2021); Sach-
verständigenrat deutscher Stiftungen für Integration 
und Migration (2019a)
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S11 Schulische Bildung – Seiteneinsteigende aus Asyl-
 herkunftsländern

Definition 

Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus den Hauptasylherkunfts-
ländern in Intensivklassen oder -kursen  

Datenquelle

Hessisches Kultus-
ministerium

Indikator S4 hat verdeutlicht, dass über ein Vier-
tel der Schutzsuchenden jünger als 20 Jahre sind. 
Diese sind zum großen Teil noch im schulpflichti-
gen Alter, so dass sie nach ihrer Ankunft in Hessen 
in das Schulsystem integriert werden müssen. Die 
Schulpflicht muss „unabhängig vom aufenthalts-
rechtlichen Status … für alle Kinder und Jugendli-
chen … von Anfang an umgesetzt werden“ (Mer-
cator-Institut 2015: 7).

In den meisten Fällen fehlt es den Kindern und 
Jugendlichen jedoch – genau wie anderen neu-
zugewanderten Schulpflichtigen – an den nötigen 
Deutschkenntnissen, um erfolgreich am Unterricht 

teilnehmen zu können. Daher werden sie in einer 
Gruppe als „Seiteneinsteigerinnen und Seitenein-
steiger“ zusammengefasst und in Intensivkursen 
bzw. -klassen unterrichtet. Intensivklassen beste-
hen in der Regel ein Jahr und bereiten auf den 
Übergang in Regelklassen vor; Intensivkurse dau-
ern bis zu zwei Jahre und vermitteln begleitend 
zum regulären Unterricht grundlegende Kenntnis-
se der deutschen Sprache. 

Die Abbildung zeigt, wie viele Kinder und Ju-
gendliche aus den jeweiligen zehn zugangsstärks-
ten Asylherkunftsländern als Seiteneinsteiger an 
öffentlichen allgemeinbildenden und beruflichen 

Zahl der Schülerinnen und Schüler aus Asylherkunftsländern in Intensivklassen oder Intensivkursen 2015 bis 2020
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Schulen unterrichtet werden.190 Wie eingangs 
erwähnt, muss es sich nicht zwangsläufig um 
Geflüchtete handeln; ausschlaggebend ist die 
Nationalität, doch ist auch hier von einer guten 
Näherung an den Personenkreis der Schutzsu-
chenden auszugehen. 

2020 wurden hessenweit etwa 6.350 Seitenein-
steigerinnen und -einsteiger aus den hier betrach-
teten Herkunftsländern unterrichtet, von denen 
83 % eine allgemeinbildende und 17 % eine be-
rufliche Schule besuchten. Die Gesamtzahl der 
Seiteneinsteiger lag allerdings bedeutend höher. 

Im Beobachtungszeitraum unterlag die Zahl der 
Seiteneinsteigerinnen und -einsteiger aus den 
Hauptasylherkunftsländern191 starken Schwankun-
gen. Betrug die Gesamtzahl dieser 2015 noch 
knapp 5.900, hatte sie sich bis 2016 als Folge der 
starken Fluchtzuwanderung mehr als verdreifacht. 
Bis 2017 sank sie auf etwa 15.500 und bis 2020 
auf gut 6.300.192

Weiterführende Literatur 
Brücker et al. (2016; 2017; 2019, 2020b); de Paiva La-
reiro (2019b); Gambaro et al. (2020); Hessisches Kultus-
ministerium (2021); Mercator-Institut (2015); Pagel et al. 
(2021); Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für 
Integration und Migration (2018c, 2019a)

> Tabelle S11 im Online-Anhang

190 Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger an Schulen für Erwachsene sind hier nicht ausgewiesen. Die Hauptasylherkunftsländer variieren 
etwas über die Jahre. 2015 umfassten die Hauptasylherkunftsländer Syrien, den Kosovo, Albanien, Serbien, den Irak, Afghanistan, Mazedoni-
en, Eritrea, Nigeria, Pakistan. Ab 2016 fielen unter die Hauptasylherkunftsländer immer Syrien, Afghanistan, der Irak, Eritrea, der Iran und die 
Türkei. 

191 Diese variieren etwas über die Jahre. 2015 umfassten die Hauptasylherkunftsländer Syrien, den Kosovo, Albanien, Serbien, den Irak, Afgha-
nistan, Mazedonien, Eritrea, Nigeria, Pakistan. Ab 2016 fielen unter die Hauptasylherkunftsländer immer Syrien, Afghanistan, der Irak, Eritrea, 
Pakistan, außerdem der Iran und die Türkei.

192 Der Stichtag liegt jeweils im November.
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S12  Auszubildende aus Asylherkunftsländern

Definition 

Zahl der Neuverträge mit ausländischen Auszubildenden, die die
Staatsbürgerschaft eines der Hauptasylherkunftsländer haben

Datenquelle

Hessisches Statistisches
Landesamt

Besonderes Augenmerk wird in der öffentlichen 
Diskussion darauf gerichtet, dass junge Geflüch-
tete eine berufliche Ausbildung aufnehmen, um 
so auf längere Sicht bessere Chancen am Arbeits-
markt zu haben. Außerdem wurde in der Debat-
te um die Flüchtlingszuwanderung mitunter das 
Argument angeführt, dass diese überwiegend 
jungen Leute einen Beitrag zur Abfederung des 
sich abzeichnenden Fachkräftemangels leisten 
könnten. Andere Akteure äußern jedoch Zweifel 
und betonen die Notwendigkeit, die Geflüchte-
ten hier zu qualifizieren (z. B. Geis-Thöne 2021; zu 
den Vorqualifikationen s. auch Indikator S14). 

Dieser Indikator untersucht, inwieweit Jugend-
liche aus den Hauptasylherkunftsländern in den 
letzten Jahren Zugang zu einer Ausbildung im 

 Dualen System gefunden haben. Dabei kann es 
sich um Geflüchtete handeln, es ist aber nicht si-
cher, dass die Auszubildenden einen Schutzstatus 
haben – bekannt ist nur ihre Staatsangehörigkeit. 
Es dürfte sich aber um einen guten Näherungs-
wert für Schutzsuchende handeln.

Die Zahl der Neuverträge im Rahmen der dualen 
Berufsausbildung mit Jugendlichen aus einem 
Asylherkunftsland lag 2020 hessenweit bei 1.551. 
Die meisten Neuverträge entfielen dabei auf Per-
sonen aus Afghanistan und Syrien (je 33 %), ge-
folgt von Personen aus Eritrea (10 %) und dem Iran 
(9 %; s. folgende Abbildung). 

Neuverträge im Rahmen der beruflichen Ausbildung mit Auszubildenden aus den Hauptasylherkunftsländern 
2015 bis 2020
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Zwischen 2015 und 2020 ist die Zahl der Neu-
verträge zunächst kontinuierlich angestiegen auf 
2.208 in 2018, um 2019 zu stagnieren und 2020 
auf 1.551 zu sinken. Allerdings haben in diesem 
Jahr pandemiebedingt auch insgesamt weniger 
Jugendliche eine Ausbildung aufgenommen193, 
sodass der Anteil der Personen aus den Haupta-
sylherkunftsländern unter den Neuauszubilden-
den seit 2017 stabil zwischen 4 % und 6 % liegt. 

Das Bundesministerium für Bildung und For-
schung (2021b: 88f.) geht davon aus, dass sich 
die mit der Corona-Pandemie verbundenen Ein-
schränkungen negativ auf die Integration von Ge-
flüchteten in Ausbildung ausgewirkt haben, da sie 
beispielsweise Beratungsangebote, Praktika und 
Mentoren- bzw. Patenprogramme erschwerten. 
Außerdem wählten Geflüchtete häufiger Ausbil-
dungsberufe, die von der Pandemie besonders 
betroffen sind (z. B. Friseurhandwerk).

Bei einer Betrachtung nach Berufsgruppen fällt 
auf, dass 2020 der Anteil der Jugendlichen aus 
Asylherkunftsländern im Handwerk mit 7,4 % über 
dem Durchschnitt von 4,8 % in 2020 liegt. Dage-
gen sind sie unterrepräsentiert in Industrie und 
Handel (3,9 %) sowie insbesondere im Öffentli-
chen Dienst und der Landwirtschaft mit Anteilen 
von jeweils unter 1 % (s. folgende Abbildung).

193 Das Statistische Bundesamt (2021f) konstatiert einen historischen Tiefstand bei den neuen Ausbildungsverträgen infolge der Corona-Krise: 
Noch nie seit Beginn der Zeitreihe 1977 gab es bundesweit weniger als eine halbe Million neue Auszubildende, im Jahr 2020 waren es nur 
knapp 466.000.

Afghanistan 33% Eritrea 10%

Iran 9%

Irak 6%

Nigeria 1%

Pakistan 5%

Somalia 3%

Syrien 33%

Verteilung der Neuverträge mit Jugendlichen aus den Hauptasylherkunftsländern auf die verschiedenen Staats-
angehörigkeiten 2020 (Angaben in Prozent)
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Anteil der Neuverträge mit Auszubildenden aus Asylherkunftsländern an allen Neuverträgen in den verschiedenen 
Wirtschaftszweigen 2020 (Angaben in Prozent)

Weiterführende Literatur
Brücker et al. (2017, 2019); Bundesinstitut für Berufs-
bildung (2019d); Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (2021b); Deutsches Jugendinstitut (2020); 
Dionisius et al. (2018); Gravelmann (2020); Gürtzgen et 
al. (2017); Hessen Agentur (2019b); Janke (2021); Kroll/
Uhly (2018); LAG Arbeit in Hessen e.V. (2021); Ministeri-
um für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 
Rheinland-Pfalz (2016); OECD (2019); Sachverständi-
genrat deutscher Stiftungen für Integration und Migra-
tion (2019a, 2020g und f); Şentürk/Thomeczek (2019); 
Settelmeyer/Münchhausen (2019); Statistisches Bun-
desamt (2021f)

> Tabellen S12 im Online-Anhang
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S13  Studierende aus Asylherkunftsländern

Definition 

Ausländische Studierende mit der Staatsbürgerschaft eines der 
Hauptasylherkunftsländer

Datenquelle

Hochschulstatistik

Bei der Erfassung von ausländischen Studieren-
den wird deren Aufenthaltsstatus nicht erhoben. 
Daher können keine eindeutigen Aussagen zum 
Studienverhalten von Geflüchteten getroffen wer-
den. Ersatzweise werden hier Studierende mit ei-
ner Staatsangehörigkeit der wichtigsten Asylher-
kunftsländer ausgewiesen. 

Knapp 4.600 Studierende – das sind fast 12 % der 
rund 39.000 immatrikulierten Ausländerinnen und 
Ausländer an hessischen Hochschulen – kamen 
im Wintersemester 2020/21 aus diesen Ländern: 
Unter den Top-10-Staatsangehörigkeiten lag Sy-
rien mit 1.727 Studierenden auf Platz 3 und der 
Iran mit 1.257 auf Platz 8. Aus Pakistan kamen 672 
Studierende, aus Nigeria 376, aus Afghanistan 
338, aus dem Irak 100, aus Eritrea 88 und aus So-
malia 37. Die meisten Studierenden aus Asylher-
kunftsländern sind sog. Bildungsausländerinnen 

bzw. -ausländer: 81 % erwarben ihre Hochschul-
zugangsberechtigung im Ausland oder an einem 
Studienkolleg (s. auch Indikatoren B11 und B12).

Seit dem Wintersemester 2015/2016 hat sich die 
Zahl der Studierenden aus Asylherkunftsländern 
mehr als verdoppelt von 2.266 auf 4.595. Auch 
ihr Anteil an allen ausländischen Studierenden ist 
stetig gewachsen von 6,7 % auf 11,7 %. Der Anteil 
an der gesamten Studentenschaft ist mit 1,7 % al-
lerdings immer noch verhältnismäßig niedrig.

Weiterführende Literatur
Beigang (2018); Brücker et al. (2019); Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge (2019b); Deutscher Aka-
demischer Austauschdienst (2018, 2019); Deutscher 
Akademischer Austauschdienst/Deutsches Zentrum für 
Hochschul- und Wissenschaftsforschung (2021); Hoff-
meyer-Zlotnik/Grote (2019); Sachverständigenrat deut-
scher Stiftungen für Integration und Migration (2019a)

> Tabelle S13 im Online-Anhang
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S14  Vorbildung im Herkunftsland

Definition 

Im Herkunftsland von Asylerstantragstellenden höchste besuchte 
Bildungseinrichtung 

Datenquelle

SoKo-Daten des 
BAMF (bundesweit)

Über die schulische und berufliche Vorbildung 
der Geflüchteten sind nur begrenzte Informati-
onen verfügbar; Ausbildungs- und Arbeitsnach-
weise liegen häufig nicht vor. Außerdem sind die 
Schulsysteme in den Asylherkunftsländern weder 
mit dem hessischen bzw. dem deutschen System 
noch untereinander vergleichbar.194 Gleichwohl 
wird davon ausgegangen, dass die Geflüchteten 
im Schnitt deutlich besser gebildet und ausgebil-
det sind als die Bevölkerung in ihren Herkunftslän-
dern (Dernbach 2019, Kristen et al. 2020).

Die vom Bundesamt für Migration und Flüchtlin-
ge im Rahmen der Asylantragstellung erhobenen 
„SoKo“-Daten erfassen das Qualifikationsniveau 
der Asylerstantragsstellenden. Dabei wird nach 
der höchsten besuchten Bildungseinrichtung ge-
fragt, dies bedeutet aber nicht zwingend, dass die 
Befragten diese auch erfolgreich abgeschlossen 
haben.195

Für das Jahr 2020 lässt sich festhalten, dass bun-
desweit insgesamt 18 % der befragten Asylerst-
antragstellenden eine Hochschule und 22 % ein 

Im Herkunftsland höchste besuchte Bildungseinrichtung der volljährigen Asylerstantragstellenden 2015 bis 2020 
(Angaben in Prozent für Gesamtdeutschland) 

194 So auch Heß (2021: 5, 11). Studien des Österreichischen Roten Kreuzes (2016a und b) erläutern das Schulsystem und die Situation in syrischen 
und afghanischen Schulen.

195 „SoKo“ steht für soziale Komponente. Die Auskunft bei der Befragung ist freiwillig; je nach Erhebungsjahr machten 67 % bis 85 % der Asylbe-
gehrenden Angaben zum Schulbesuch. Es sind keine systematischen Antwortausfälle nach Alter, Geschlecht oder Herkunftsländer zu verzeich-
nen. Leider sind die Daten nicht auf Ebene der Bundesländer verfügbar.
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Gymnasium besucht haben. Die größte Gruppe 
mit insgesamt 33 % sind Personen, deren höchste 
Bildungseinrichtung eine Mittelschule war. 20 % 
der Befragten gaben an, in ihrem Heimatland nur 
die Grundschule besucht zu haben. 10 % haben 
keine formelle Schulbildung erhalten.

Im Vergleich zu den vergangenen Jahren ist kein 
eindeutiger Trend der Schulbildung erkennbar. 
Zwischen 2016 und 2019 hat der Anteil der Asy-
lerstbegehrenden, die eine Hochschule besucht 
haben, etwas zugenommen, 2020 sank dieser 
aber wieder auf das Niveau von 2015. Bei Unter-
scheidung nach Geschlecht zeigt sich, dass ein 
deutlich höherer Anteil der Frauen keine Schule 
besucht hat. 

Höchste besuchte Bildungseinrichtung von Asylerstantragstellenden aus Syrien, Irak, Iran und Afghanistan 2015 
und 2020 (Angaben in Prozent, Gesamtdeutschland)
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Bei Differenzierung nach den zehn häufigsten 
Herkunftsländern wird für 2020 deutlich, dass 
die Asylerstantragstellenden aus dem Irak und 
Afghanistan das niedrigste Qualifikationsniveau 
vorweisen, wie in obiger Grafik ersichtlich: 25 % 
der Befragten aus Afghanistan haben keine for-
melle Schulbildung, 21 % haben lediglich die 
Grundschule und 23 % die Mittelschule besucht. 
Insgesamt 20 % waren nach eigenen Angaben an 
einem Gymnasium, 11 % an einer Hochschule ein-
geschrieben.

Im Irak haben 14 % keine Schulbildung genossen, 
bei 28 % der befragten Personen ist die höchste 
besuchte Bildungseinrichtung die Grundschule. 
Weitere 34 % waren auf einer Mittelschule, 14 % 
auf einem Gymnasium und jeder Zehnte (11 %) 
wurde an einer Hochschule ausgebildet. 

Bei den syrischen Asylerstantragstellenden haben 
dagegen 7 % keine formelle Schulbildung, 22 % 
haben nur die Grundschule besucht. Die größte 
Gruppe (38 %) lernte vor ihrer Flucht auf einer Mit-
telschule und 21 % auf einem Gymnasium. 12 % 
geben an, auf einer Hochschule gewesen zu sein. 

Am besten qualifiziert sind Asylbegehrende aus 
dem Iran: Hier hat nur 1 % der Befragten keine 
schulische Bildung erhalten. 4 % der Geflüchteten 
haben eine Grundschule besucht, 11 % eine Mit-
telschule. Im Vergleich zu den anderen Herkunfts-
ländern haben relativ viele iranische Asylsuchen-
de ein Gymnasium (38 %) oder eine Hochschule 
(46 %) besucht. Im Vergleich zu 2015 ist der An-
teil der Akademikerinnen und Akademiker sogar 
noch um neun Prozentpunkte gestiegen.

Auch bei afghanischen Asylerstantragstellenden 
ist die mitgebrachte Qualifikation zwischen 2015 
und 2020 leicht gestiegen – allerdings auf einem 
deutlich niedrigeren Ausgangsniveau als im Iran. 
Hingegen hat bei Befragten aus dem Irak und vor 
allem aus Syrien das durchschnittliche schulische 
Bildungsniveau im Beobachtungszeitraum abge-
nommen.

Die IAB-BAMF-SOEP-Befragung zeigt eine star-
ke Bildungsorientierung der Geflüchteten: 44 % 
streben an, in Deutschland einen Schulabschluss 
zu machen und 68 % möchten einen Berufs- oder 
Hochschulabschluss erwerben (Brücker/Croisier 
et al. 2019: 8). Die ausgeprägte Bildungsaspira-
tion bestätigte sich auch in einer vom Hessischen 
Ministerium für Soziales und Integration (2019c: 
41ff.) durchgeführten Studie, für die 92 Geflüch-
tete interviewt wurden. Viele, vor allem jüngere 
Befragte, wollten schnell Deutsch lernen und eine 
Ausbildung bzw. ein Studium aufnehmen oder 
fortsetzen. Ältere Befragte wünschten sich dies 
für ihre Kinder.

Weiterführende Literatur
Brücker et al. (2017; 2019, 2020b und d); Brücker/
Croisier et al. (2019); Dernbach (2019); Deutsches Ju-
gendinstitut (2020); Geis-Thöne (2021); Hessisches 
Ministerium für Soziales und Integration (2019c); Heß 
(2019, 2021); Kristen et al. (2020); Österreichisches Ro-
tes Kreuz (2016a und b)

> Tabellen S14 im Online-Anhang
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196 In diesem Kontext sei angemerkt, dass nur wenige Länder ein umfassendes Berufsbildungssystem wie das deutsche haben.

S15  Berufliche Vorbildung von Beschäftigten aus Asylherkunfts-
  ländern

Definition 

Berufliche Abschlüsse der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 
im Fluchtkontext aus den Hauptasylherkunftsländern 

Datenquelle

Bundesagentur für 
Arbeit (Sonderaus-
wertung)

Dieser Indikator zeigt, welches berufliche Qualifi-
kationsniveau die in Hessen sozialversicherungs-
pflichtig beschäftigten Personen im Kontext von 
Fluchtmigration – also Asylbewerbende, aner-
kannte Schutzberechtigte und geduldete Aus-
länderinnen und Ausländer – aus den Hauptasyl-
herkunftsländern (Afghanistan, Eritrea, Irak, Iran, 
Nigeria, Pakistan, Somalia und Syrien) mitge-
bracht haben. 

Es handelt sich um eine Gruppe von gut 12.600 
Personen (Stand Dezember 2020). Über die Hälfte 
(54 %) verfügt über keinen oder keinen hier aner-
kannten beruflichen Abschluss, was ihre Integrati-
on ins Erwerbsleben bzw. ihre berufliche Weiter-

entwicklung erschwert.196 Einen hier anerkannten 
Berufsabschluss haben lediglich 16 %, einen aka-
demischen Abschluss 6 %. Zu einem knappen 
Viertel liegen keine Angaben vor.

Weiterführende Literatur
Brücker et al. (2020b); Heß (2019); Kosyakova et al. 
(2021); Seibert/Wapler (2020)

> Tabelle S15 im Online-Anhang

Berufliche Abschlüsse von hessischen Beschäftigten im Fluchtkontext aus den wichtigsten Asylherkunftsländern 
2020 (Angaben in Prozent)

Ohne
Berufsabschluss

54%

Anerkannter
Berufsabschluss

16%

Akademischer
Berufsabschluss 6%

Keine Angabe 24%
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S16  Erwerbstätigkeit von Schutzsuchenden 

Definition 

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte aus den Hauptasyl- 
herkunftsländern 

Datenquelle

Migrationsmonitor 
der Bundesagentur 
für Arbeit

Dieser Indikator untersucht die Erwerbstätigkeit 
von Personen aus Asylherkunftsländern, die so-
zialversicherungspflichtig beschäftigt sind. Dabei 
wird es sich in der Regel um Schutzsuchende han-
deln, doch ist dies nicht zwangsläufig der Fall, da 
nicht alle Statistiken der Bundesagentur für Arbeit 
den Aufenthaltsstatus erfassen.197 Da es starke 
Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt, 
werden diese hier getrennt betrachtet.

Gut ein Zehntel der sozialversicherungspflichtigen 
Ausländerinnen und Ausländer in Hessen hat die 
Staatsangehörigkeit eines der Hauptasylherkunfts-
länder. Ein Viertel der knapp 43.000 Beschäftigten 
stammt aus Syrien, 24 % aus  Afghanistan, 14 % 

aus Eritrea, 12 % aus Pakistan, 11 % aus dem Iran, 
6 % aus Somalia, 5 % aus dem Irak und etwa 2 % 
aus Nigeria.

Der Anteil der Frauen an den Beschäftigten ist 
insgesamt gering; er beträgt 13 % für alle Haupta-
sylherkunftsländer. Am höchsten liegt er unter 
Staatsangehörigen aus dem Iran (33 %), gefolgt 
von Nigeria (26 %), am niedrigsten bei Staatsan-
gehörigen aus Afghanistan (8 %), Syrien und Pa-
kistan (je 9 %, siehe folgende Abbildung).

Erwerbstätige mit einer Staatsangehörigkeit aus den Hauptasylherkunftsländern 2021 (Mai, Anteile in Prozent)

Afghanistan 24%

Eritrea 14%

Irak 6%

Iran 11% 

Nigeria 2%

Pakistan 12%

Somalia 6%

Syrien, Arabische
Republik 25%

197 Seit Mitte 2016 kann für Drittstaatsangehörige über die Art ihres Aufenthaltsstatus und damit auch über Personen im Kontext von Fluchtmigra-
tion berichtet werden, und zwar in den Statistiken zum Arbeits- und Ausbildungsmarkt, in der Förderstatistik und in der Grundsicherungssta-
tistik SGB II (Bundesagentur für Arbeit 2019c: 27).
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Auch die OECD (2018) arbeitet diese Fakten he-
raus und führt sie u. a. zurück auf ein niedriges 
Bildungsniveau, fehlende Sprachkenntnisse, fami-
liäre Verpflichtungen (Kinderbetreuung), fehlende 
Netzwerke, gesundheitliche Probleme und gerin-
gere Teilhabe an Integrationsförderung. Ebenso 
können traditionelle familiäre Rollenmuster einen 
Einfluss haben. Die OECD merkt ferner an, dass 
die Qualifikationen von weiblichen Geflüchteten 
häufig nicht ausreichend genutzt würden (ebda.: 
23). 

8%

17%

11%

33%

26%

9%

12%

9%
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Pakistan

Somalia

Syrien

Anteile der Frauen an den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten nach Staatangehörigkeit (in Prozent), Mai 
2021, eigene Berechnungen

Weiterführende Literatur
Bernhard/Röhrer (2020); Brücker/Croisier et al. (2019); 
Brücker et al. (2020b, c und d; 2021); Bürmann et 
al. (2018); Bundesagentur für Arbeit (2019c, 2021d, 
2022b); Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
2017c, 2019b); Burkert (2019); Geis-Thöne (2021); 
Graeber/Schikora (2020); Gürtzgen et al. (2017); Insti-
tut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (2016, 2017a 
und b); Klingholz et al. (2019); Kosyakova et al. (2021); 
OECD (2018); Sachverständigenrat deutscher Stiftun-
gen für Integration und Migration (2019a); Worbs/Bund 
(2016)

> Tabellen S16 im Online-Anhang
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S17  Anforderungsniveau der Tätigkeiten von Schutzsuchenden

Definition 

Anforderungsniveau der Tätigkeiten von sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten aus den zentralen Asylherkunftsländern 
in Hessen

Datenquelle

Bundesagentur 
für Arbeit (Sonder-
auswertung)

Aufgrund häufig unzureichender Sprachkenntnis-
se und Vorqualifizierung gibt es Arbeitsmöglich-
keiten für Geflüchtete überwiegend in bestimm-
ten Tätigkeitsfeldern: Sie erhalten vor allem einen 
Job in der Reinigung, Logistik, Gastronomie und 
im Verkauf, wo Einfachtätigkeiten überwiegen 
(Bundesagentur für Arbeit 2019: 8). 

Insgesamt arbeiten in Hessen weit über die Hälfte 
der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im 
Kontext von Fluchtmigration aus den Hauptasyl-
herkunftsländern (Afghanistan, Eritrea, Irak, Iran, 
Nigeria, Pakistan, Somalia und Syrien) auf Hel-
ferniveau (57 %). 38 % der Männer arbeiten als 
Fachkraft, lediglich knapp 5 % auf einem Anforde-
rungsniveau von Spezialisten und Experten (Stand 
Dezember 2020).

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
kommt aufgrund bundesweiter Daten zu weiter-
führenden Schlüssen: Im Herkunftsland hätten nur 

etwa 15 % der Geflüchteten, die dort beschäftigt 
waren, als Helfer gearbeitet. „Zwei Drittel haben 
vor dem Zuzug Fachkrafttätigkeiten und gut ein 
Fünftel komplexe oder hochkomplexe Spezialis-
ten- und Expertentätigkeiten“ ausgeübt (Bun-
desamt für Migration und Flüchtlinge 2019b: 12). 
Gerade für „Akademiker mit Spezialisten- und 
Expertenqualifikation“ erweise es sich als schwie-
rig, in Deutschland eine qualifikationsadäquate 
Anschlussbeschäftigung zu finden. Andererseits 
könnten viele Geflüchtete, die keinerlei formellen 
Berufsabschluss hätten, als Fachkräfte eingesetzt 
werden (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
2019b: 13). 

Weiterführende Literatur
Blum et al. (2020); Brücker et al. (2019, 2020b, 2021a 
und b); Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
(2019b); Burkert (2019); Geis-Thöne (2021); Worbs et 
al. (2016)

> Tabelle S17 im Online-Anhang

Anforderungsniveau der Tätigkeiten der Beschäftigten aus den Hauptasylherkunftsländern 2020 (Dezember,  
Angaben in Prozent) 

Helfer 57%
Fachkräfte 38%

Spezialist/-innen und 
Expert/-innen 5%
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S18  Niedriglohnbeschäftigung von Schutzsuchenden

Definition 

Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Kontext von 
Fluchtmigration mit der Staatsangehörigkeit eines der Hauptasylher-
kunftsländer im Niedriglohnsektor an allen sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten dieser Gruppe nach Anforderungsniveau der Tätigkeit

Datenquelle

Bundesagentur für 
Arbeit (Sonderaus-
wertung)

Wie bereits weiter oben ausgeführt, ist der Ein-
stieg in den Arbeitsmarkt für Schutzsuchende 
vergleichsweise schwierig. Haben sie ihn ge-
meistert, arbeiten sie häufig zu Konditionen, die 
Einheimische oder hier bereits länger lebende 
Zugewanderte nicht (mehr) hinnehmen müssen. 
So arbeiten 69 % der sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten im Kontext von Fluchtmigration im 
Niedriglohnsektor. 

Dieser Indikator untersucht, wie hoch in Hessen 
der Anteil der sozialversicherungspflichtig be-
schäftigten Schutzsuchenden ist, die im Nied-
riglohnbereich198 arbeiten. Dabei werden Be-
schäftigte aus den Hauptasylherkunftsländern 
(Afghanistan, Eritrea, Irak, Iran, Nigeria, Pakistan, 
Somalia und Syrien) betrachtet. 

Ende 2020 erzielten 80 % der beschriebenen Be-
schäftigten, die auf „Helferniveau“ arbeiten, le-
diglich einen Niedriglohn. Dies betrifft ebenfalls 
über die Hälfte der Fachkräfte (57 %), zu Spezialis-
ten bzw. Experten liegen keine belastbaren Zah-
len vor. 

Dies ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, 
dass Schutzsuchende generell eine schwache 
Position am Arbeitsmarkt haben und häufig nur 
Tätigkeiten auf Helferniveau ausüben (s. Indika-
tor S17); diese Tätigkeiten werden in aller Regel 
aufgrund deren niedriger Produktivität nicht hoch 
entlohnt. 

Weiterführende Literatur
Blum et al. (2020); Bundesamt für Migration und Flücht-
linge (2019b)

> Tabelle S18 im Online-Anhang

Anteil der Beschäftigten aus Hauptasylherkunftsländern im Niedriglohnsektor nach Anforderungsniveau der Tätig-
keit 2020 (Dezember, Angaben in Prozent)

80%

57%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Helfer

Fachkräfte

198 hier definiert als zwei Drittel des Medianlohns in Westdeutschland (untere Entgeltschwelle)
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S19  Arbeitslosigkeit im Kontext von Fluchtmigration

Definition 

Arbeitslose bezogen auf Erwerbspersonen für sozialversicherungs- 
pflichtige und geringfügige Beschäftigung sowie Arbeitslose 

Datenquelle

Migrationsmonitor 
der Bundesagentur 
für Arbeit 

Die Teilhabe am Erwerbsleben gilt als wichtige 
Voraussetzung für die Integration auch von Ge-
flüchteten. Doch es dauert in der Regel lange, 
bis Geflüchtete (hier: Personen aus den Asylher-
kunftsländern) am Arbeitsmarkt Fuß gefasst ha-
ben. So sind die Arbeitslosenquoten der Perso-
nen aus den zentralen Asylherkunftsländern die 
höchsten unter allen Staatsangehörigkeiten.

2021 betrug die spezifische Arbeitslosenquote 
33,0 Prozent. Im Beobachtungszeitraum schwank-
te sie mehrere Jahre um die 35 Prozent, um dann 
mit und nach der starken Fluchtmigration der 
Jahre 2015 und 2016 kontinuierlich bis auf 42,6 % 
zu steigen. Nach 2017 fiel die Arbeitslosenquo-
te deutlich bis auf 29,7 %, stieg dann allerdings 

 zwischen 2020 und 2021 wieder auf 33,0 %, was 
im Kontext der Corona-Pandemie zu sehen ist.

Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 
(Brücker et al. 2021a: 5) berichtete, dass Ge-
flüchtete „während des ersten Lockdowns über-
durchschnittlich von Beschäftigungsabbau und 
Kurzarbeit betroffen“ waren. Einen Einfluss hier-
auf hatten befristete Beschäftigungsverhältnisse, 
„kurze Betriebszugehörigkeiten und Unterschie-
de in den Tätigkeitsstrukturen“. Problematisch sei 
weiterhin der „pandemiebedingte Abbruch und 
die Unterbrechung von Integrations- und Quali-
fizierungsmaßnahmen“ (ebda.), die auch auf län-
gere Sicht die Integration von Geflüchteten in Er-
werbstätigkeit erschweren und verzögern.

Arbeitslosenquoten nach Staatsangehörigkeit – Asylherkunftsländer 2010 bis 2021 (jeweils Januar, Angaben  
in Prozent)
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Am höchsten ist die Arbeitslosigkeit unter Staats-
angehörigen aus Syrien (40,7 %), am niedrigsten 
unter Personen mit nigerianischer Nationalität 
(15,9 %), wie die folgende Abbildung zeigt:

Arbeitslosenquoten – Asylherkunftsländer nach Staatsangehörigkeit 2021 (Januar, Angaben in Prozent)
Quelle: Migrationsmonitor der Bundesagentur für Arbeit
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Weiterführende Literatur
Brücker et al. (2020b und c; 2021a); Geis-Thöne (2021); 
Kasrin et al. (2021) 

> Tabellen S19 im Online-Anhang
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S20  Arbeitslose und Arbeitssuchende im Kontext von Flucht-
  migration

Definition 

Anzahl an arbeitslosen bzw. arbeitssuchenden Personen im Kontext 
von Fluchtmigration in Hessen 

Datenquelle

Statistik zu Personen 
im Kontext von 
Fluchtmigration

Die Teilhabe am Erwerbsleben gilt als wichtige 
Voraussetzung für die Integration auch von Ge-
flüchteten. Die Zeitreihen zu Arbeitslosen und Ar-
beitssuchenden im Kontext von Fluchtmigration 
wurden von der Bundesagentur für Arbeit im Juni 
2016 als Reaktion auf die starke Fluchtzuwande-
rung des Jahres 2015 eingeführt. Personen wer-
den als arbeitssuchend erfasst, wenn sie eine (an-
dere) Beschäftigung als Arbeitnehmende suchen; 
als arbeitslos gelten sie, wenn sie darüber hinaus 
keine Beschäftigung haben, dem Arbeitsmarkt zur 

Verfügung stehen und nicht an einer arbeitsmarkt-
politischen Maßnahme teilnehmen. Geflüchte-
te, die einen Integrationskurs besuchen, zählen 
als arbeitssuchend (Integrationsministerkonferenz 
2021: 116).

Im Mai 2021 waren fast 18.750 Personen im Kon-
text von Fluchtmigration in Hessen arbeitslos ge-
meldet; das waren 11 % aller Arbeitslosen. 10 % 
waren dabei dem Rechtskreis SGB III zuzuord-
nen, 90 % dem Rechtskreis SGB II (s. dazu auch 

Zahl der arbeitslosen und arbeitssuchenden Personen im Kontext von Fluchtmigration 2016 bis 2021 
(jeweils Juni)199
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199 Im Jahr 2021 lag der Stichtag im Mai.
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 Indikator C13).200 Die Zahlen der Jahre 2020 und 
2021 sind auch vor dem Hintergrund der Corona-
krise zu sehen. Zusätzlich waren im Mai 2021 etwa 
35.650 Personen im Kontext von Fluchtmigration 
arbeitssuchend, das entsprach gut 11 % aller Ar-
beitssuchenden. 

Schutzsuchende, deren Asylverfahren noch läuft, 
können in der Regel lediglich Leistungen nach 
dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen. Ist 
das Verfahren beendet, mündet der Großteil in 
den Bezug von Leistungen nach dem Sozialge-
setzbuch. Dies erklärt die starke Zunahme der 
Arbeitslosen im Kontext von Fluchtmigration vor 
allem zwischen 2016 und 2017 (s. Abbildung 
oben). In diesen Jahren haben sich die Zahlen der 
Arbeitslosen von gut 7.700 auf 14.520 erhöht und 

damit fast verdoppelt. In den Folgejahren sind die 
Zahlen nur noch geringfügig gewachsen; 2021 
waren dann – wie bereits beschrieben – etwa 
18.750 Personen im Kontext von Fluchtmigration 
arbeitslos gemeldet.

Syrerinnen und Syrer machen den größten Anteil 
der Arbeitslosen im Kontext mit Fluchtmigration 
aus (37 %), gefolgt von Personen aus Afghanistan 
(25 %), Eritrea (9 %), dem Irak (6 %) und dem Iran 
(7 %).

Während sich der Anteil der aus Syrien Stammen-
den gegenüber dem Hessischen Integrationsmo-
nitor 2020 verringert hat, ist der der aus Afgha-
nistan Stammenden um einige Prozentpunkte 
gestiegen.

Anteile an den Arbeitslosen im Kontext von Fluchtmigration nach Staatsangehörigkeit 2021 (November, 
 Angaben in Prozent; eigene Berechnungen) 

Syrien 37%

Afghanistan
25%

Eritrea 9%

Irak 6%

Iran 7%

Somalia 5%
Pakistan 10%

Nigeria
1%

200 Die soziale Absicherung bei Arbeitslosigkeit erfolgt seit 2005 über zwei Leistungen, Arbeitslosengeld I und II, die im SGB III bzw. SGB II 
geregelt sind. Das Arbeitslosengeld I ist eine Leistung der Arbeitslosenversicherung und an das vorherige Erwerbseinkommen gekoppelt. 
Das Arbeitslosengeld II ist eine steuerfinanzierte Leistung und unabhängig vom vorherigen Lohn. Diese soll ein Mindesteinkommen für alle 
Haushaltsmitglieder gewährleisten und ist bedarfsgeprüft. Leistungsberechtigt sind demnach Arbeitslose, bei denen das Arbeitslosengeld I 
den Bedarf nicht deckt oder kein Anspruch (mehr) besteht. Darüber hinaus haben auch Erwerbstätigte mit unzureichendem Einkommen, Per-
sonen in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen oder in Ausbildung sowie Haushaltsmitglieder, die nicht am Arbeitsmarkt aktiv sind, Anspruch 
auf Arbeitslosengeld II.
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Zahl der Arbeitslosen im Kontext von Fluchtmigration nach beruflichem Abschluss 2021 

298
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Gut 55 % der Arbeitslosen sind Männer, 45 % Frau-
en. Eine stark betroffene Altersgruppe ist die der 
unter 30-Jährigen (30 %). Die Daten der Bundes-
agentur für Arbeit zeigen ferner, dass der größte 
Teil der arbeitslos Gemeldeten keinen beruflichen 
Abschluss hat (91 %; s. folgende Abbildung). Un-
abhängig vom Fluchthintergrund besteht generell 
ein enger Zusammenhang zwischen Qualifikati-
onsniveau und Arbeitslosigkeit.

Bei der Agentur für Arbeit sind 69 % der dort 
erfassten Personen im Kontext von Fluchtmigra-
tion für einen Zielberuf auf Helferniveau vorge-
merkt, 15 % für eine Tätigkeit auf dem Niveau 
„Fachkraft“, 2 % als „Spezialist“ und knapp 3 % 
für eine Tätigkeit mit dem Anforderungsniveau 
 „Experte“.201

Weiterführende Literatur
Averesch (2019); Bähr et al. (2017); Brücker et al. (2019, 
2020b und c; 2021a); Bundesagentur für Arbeit (2019d); 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2019); 
Deutscher Bundestag (2018); Geis-Thöne (2021); Möl-
ler/Walwei (2017); Kasrin et al. (2021); Struck (2018); 
Worbs/Bund (2016)

> Tabellen S20 im Online-Anhang

201 Die Angaben in diesem Absatz beziehen sich auf die Arbeitslosen in den Rechtskreisen SGB II und SGB III.
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S21  Empfängerinnen und Empfänger von Asylbewerber-
  leistungen

Definition 

Empfängerinnen und Empfänger von Regelleistungen nach dem  
Asylbewerberleistungsgesetz in Hessen

Datenquelle

Asylbewerber-
leistungsstatistik

Asylbewerberinnen und Asylbewerbern werden 
Unterkunft, Betreuung und Integrationsmaßnah-
men gewährt; außerdem erhalten sie Sach- und 
Geldleistungen. Die Form und Höhe dieser Leis-
tungen werden im Asylbewerberleistungsgesetz 
sowie im SGB II (Flüchtlinge und subsidiär Ge-
schützte) und im SGB XII (Asylbewerber und Ge-

duldete mit einem Aufenthalt von mehr als 15 
Monaten in Deutschland) geregelt.202 Leistungs-
berechtigt sind bedürftige Ausländerinnen und 
Ausländer, die eine Aufenthaltsgestattung oder 
Duldung besitzen.203 Unbegleitete minderjähri-
ge Ausländerinnen und Ausländer werden in der 
Asylbewerberleistungsstatistik nicht erfasst, da 

Empfänger von Regelleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und Bruttoausgaben 1997 bis 2020

202 Asylberwerberinnen und -bewerber erhalten seit 1994 keine Leistungen mehr nach dem BSHG bzw. SGB XII; ihre auf niedrigeren Kostensätzen 
beruhende Unterstützung regelt das Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). 

203 Das heißt im Einzelnen nach § 1 - Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Ausländer die  
1. eine Aufenthaltsgestattung nach dem Asylgesetz besitzen, 
2. über einen Flughafen einreisen wollen und denen die Einreise nicht oder noch nicht gestattet ist, 
3. wegen des Krieges in ihrem Heimatland eine Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs. 1 oder § 24 des Aufenthaltsgesetzes oder die eine 
    Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 4 Satz 1, Abs. 4a, 4b oder Abs. 5 des Aufenthaltsgesetzes besitzen, 
4. eine Duldung nach § 60a des Aufenthaltsgesetzes besitzen, 
5. vollziehbar ausreisepflichtig sind, auch wenn eine Abschiebungsandrohung noch nicht oder nicht mehr vollziehbar ist, 
6. Ehegatten, Lebenspartner oder minderjährige Kinder der in den Nummern 1 bis 5 genannten Personen sind, ohne dass sie selbst die dort 
    genannten Voraussetzungen erfüllen, oder 
7. einen Folgeantrag nach § 71 des Asylverfahrensgesetzes oder einen Zweitantrag nach § 71a des Asylverfahrensgesetzes stellen.
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204 Diese umfassen die sog. Regelleistungen zur Deckung des täglichen Bedarfs – wie Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung – sowie beson-
dere Leistungen in speziellen Bedarfssituationen, z. B. Krankheit, Schwangerschaft und Geburt. 

205 s. dazu Fußnote 26

sie Leistungen über die Jugendhilfe (8. Kapitel 
SGB VIII) erhalten (s. dazu Indikator S7). Durch die 
Leistungen soll das menschenwürdige Existenz-
minimum der Asylbewerbenden im Bereich der 
gesellschaftlichen Teilhabe sichergestellt werden.

Dieser Indikator bildet die Zahl der Personen ab, 
die in Hessen Regelleistungen nach dem Asylbe-
werberleistungsgesetz erhalten (blaue Balken), 
sowie die jährlichen (Brutto-)Ausgaben der öf-
fentlichen Haushalte, die auf dieser gesetzlichen 
Grundlage beruhen (rote Linie). Ende 2020 bezo-
gen in Hessen knapp 27.000 Personen Leistungen 
nach dem AsylbLG. Im Schnitt wurden pro Kopf 
rund 13.600 EUR ausgegeben. Die gesamten 
Bruttoausgaben204 für Leistungen nach dem Asyl-
bewerberleistungsgesetz beliefen sich auf etwa 
367 Mio. EUR. 

Die Mehrheit der Empfänger sind Asylbewerbe-
rinnen und Asylbewerber mit einer Aufenthalts-
gestattung (75 %); Geduldete205 machen 14 % 
aus. Knapp zwei Drittel sind männlich; das Durch-
schnittsalter liegt bei 25 Jahren. Die meisten Leis-
tungsempfangenden – 26 % – stammen aus Af-
ghanistan, gefolgt von dem Irak (10 %), dem Iran 
(je 9 %), der Türkei (8 %), Pakistan und Syrien (je 
7 %) (Hessisches Statistisches Landesamt 2021a).

Zwischen 1997 und 2009 hat die Zahl der Leis-
tungsempfangenden kontinuierlich abgenommen 
und stieg dann – analog zur Entwicklung der Zu-
züge von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern 
– 2015 sprunghaft auf fast 70.000 Personen an. 
2016 verlangsamte sich die Zunahme, die Zahl 
erreichte jedoch einen neuen Höchststand, um 
ab 2017 deutlich zu fallen auf zuletzt etwa knapp 
27.000 Empfängerinnen und Empfängern 2020. 
Diese Abnahme erklärt sich dadurch, dass Schutz-
suchende mit Anerkennung der Flüchtlingsei-
genschaft oder als Asylberechtigte durch das 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge keine 
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungs-

gesetz mehr erhalten, sondern ggf. andere Sozi-
alleistungen. Ende 2020 lag die durchschnittliche 
bisherige Dauer der Leistungsgewährung bun-
desweit bei 30 Monaten.

Weiterführende Literatur
Berlit (2018); Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
(2019e); Hessisches Statistisches Landesamt (2021a); 
Sachverständigenrat für Integration und Migration 
(2019c, 2021e); Statistisches Bundesamt (2019c und m); 
Stiftung Malteser Migrationsbericht (2019)

> Tabelle S21 im Online-Anhang
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S22  Erwerbsfähige Schutzsuchende Bezieherinnen und  
  Bezieher von Leistungen nach dem SGB II 

Definition 

Anzahl erwerbsfähiger Bezieherinnen und Bezieher von Leistungen 
nach SGB II (Grundsicherung für Arbeitsuchende) in Hessen im 
Kontext von Fluchtmigration 

Datenquelle

Zeitreihen zu Personen 
im Kontext von Flucht-
migration (Bundes-
agentur für Arbeit)

Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II sind 
auch wichtige Sozialtransfers für Schutzsuchen-
de.207 Erhalten Schutzsuchende keine Leistungen 
mehr nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, 
können sie einen Anspruch auf Leistungen nach 
dem SGB II haben. Erwerbsfähigen Leistungsbe-
rechtigten wird das Arbeitslosengeld II gezahlt, 
wenn sie ihren Lebensunterhalt nicht sichern kön-
nen und die erforderliche Hilfe nicht von anderen 
erhalten208 (Zu den Voraussetzungen des Bezugs 
s. Indikator C13.). 

Wie die obige Abbildung zeigt, bezogen im März 
2021 knapp 48.000 Personen im Kontext von 
Fluchtmigration diese Leistungen. Frauen machen 
ein Anteil von knapp 43 % aus.

Im Berichtzeitraum hat sich die Zahl der Leistungs-
beziehenden der betrachteten Gruppe stark er-
höht; zwischen Juni 2016 und Juni 2018 ist sie von 
etwa 20.500 Personen auf knapp 51.900 gewach-
sen. Dies hängt zusammen mit dem Rückgang der 
Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen 

Anzahl erwerbsfähiger Bezieherinnen und Bezieher von Leistungen nach SGB II im Kontext von Fluchtmigration 
2016 bis 2021 (jeweils Juni)206

206 Die Angaben für das Jahr 2021 beziehen sich auf den Monat März.

207 Bundesweit war 2017 fast jede fünfte in Deutschland lebende ausländische Person im erwerbsfähigen Alter auf Leistungen nach dem SGB II 
angewiesen (Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2017: 19).

208 Arbeitslosengeld II beziehen auch viele Personen, die erwerbstätig sind, deren Arbeitsentgelt aber so niedrig ist, dass sie einen Anspruch auf 
eine aufstockende Grundsicherungsleistung haben (sog. „Aufstocker“).
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nach dem Asylbewerberleistungsgesetz: Geflüch-
tete, deren Asylverfahren noch läuft, können in 
der Regel lediglich Leistungen nach dem Asylbe-
werberleistungsgesetz beziehen. Ist das Verfahren 
beendet, mündet der Großteil in den Bezug von 
Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch. Seit 2018 
ist die Zahl wieder leicht rückläufig und reduzierte 
sich bis 2021 auf gut 47.800.

Weiterführende Literatur
Bähr et al. (2017, 2019); Burkert/Kislat (2018); Geis-Thö-
ne (20219; Kasrin et al. (2021); LAG Arbeit in Hessen 
e.V. (2019); Möller/Walwei (2017)

> Tabellen S22 im Online-Anhang
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209 Das Hessische Landeskriminalamt (2021: 59) definiert die Gruppe „Asylbewerber/Flüchtling“ wie folgt: Personen mit dem Aufenthaltsanlass 
„Asylbewerber“, „Duldung“, „Kontingentflüchtling“, „unerlaubter Aufenthalt“ und „Asylberechtigte und international/national Schutzberech-
tigte“.

S23  Kriminalität – Straftaten

Definition 

Straftaten durch geflüchtete, asylsuchende, asylberechtigte bzw. 
geduldete Tatverdächtige 

Datenquelle

Polizeiliche Kriminal-
statistik Hessen

In Zeiten hoher Zuwanderung lebt die Debatte 
um die Kriminalität von Zugewanderten und Aus-
länderinnen und Ausländern regelmäßig auf. Dies 
gilt gerade auch für die Straftaten von Schutzsu-
chenden nach der Hochphase der Fluchtzuwan-
derung 2015. 

Zur Versachlichung der Diskussion wird in diesem 
Abschnitt der Indikator zur Kriminalität (D20) fort-
geführt, der sich hier jedoch nur auf die Gruppe 
der Schutzsuchenden bezieht und daher keine 
Doppelung zum Indikator D20 darstellt. (Für eine 
Einordnung der statistischen und rechtlichen Pro-
bleme bei der Erfassung der sogenannten Auslän-
derkriminalität s. Kapitel 5.2.7.) 

Die Kriminalitätsentwicklung in Hessen weist 2020 
wie bereits in den Vorjahren einen Rückgang der 
Fallzahlen auf; es wurden knapp 342.423 Strafta-
ten erfasst. Mit 22.410 Fällen weniger als im Jahr 
2019 ist dies der niedrigste Stand seit 1980 (Hes-
sisches Landeskriminalamt 2021). Bei 11 % der 
Straftaten wurden Tatverdächtige aus dem Kreis 
der Schutzsuchenden ermittelt.209 

Die nähere Betrachtung der von Schutzsuchenden 
begangenen Straftaten in der obigen Abbildung 
lässt erkennen, dass mehr als die Hälfte (56 %) der 
Straftaten ausländerrechtliche Verstöße waren, d. 
h. Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz, gegen 
das Asylgesetz oder das Freizügigkeitsgesetz, die 

Verstöße gegen das
Ausländerrecht 56%

Vermögens- und
Fälschungsdelikte

14%

Diebstahl unter
erschwerenden
Umständen 2%

Diebstahl ohne
erschwerende
Umstände 8%

Rohheitsdelikte 10%

Straftaten gegen
strafrechtliche

Nebengesetze 6%

sonstige Straftaten
nach dem StGB 5%

Straftaten gegen die
sexuelle

Selbstbestimmung
1%

Straftaten durch tatverdächtige Schutzsuchende 2020 (Anteile in Prozent) 
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210 Hierunter sind viele Fälle von „Beförderungserschleichung“ subsummiert. 
211 2020 wurden insgesamt 60.154 Opfer registriert (Hessisches Landeskriminalamt 2021: 58).
212 Die Abgrenzung ist allerdings aufgrund der Zuordnungen und von Mehrfacherfassungen schwierig.
213 2021 ist in Hessen das Gesetz zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Hasskriminalität im Internet in Kraft getreten. Damit werden  

weitere Maßnahmen gegen Hass und Hetze im Netz sowie gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus ermöglicht.

per definitionem nur durch ausländische Staats-
angehörige begangen werden können. Ansons-
ten wurden Vermögens- und Fälschungsdelikte 
(14 %)210 , Diebstahl unter erschwerenden Umstän-
den (2 %), Diebstahl ohne erschwerende Umstän-
de (8 %, s. dazu §§ 242ff. StGB), Rohheitsdelikte 
(10 %, u. a. Körperverletzung), Straftaten gegen 
strafrechtliche Nebengesetze (6 %) und sonstige 
Straftaten nach dem StGB (5 %) registriert. Strafta-
ten gegen die sexuelle Selbstbestimmung haben 
im Vergleich zu 2018 einen Anteil von einem Pro-
zent erreicht. Tötungsdelikte machten einen An-
teil von 0,1 % aus und werden daher nicht in der 
Grafik ausgewiesen. 

Die Zahlen werfen die Frage nach den Opfern 
auf. Als Opfer werden in der polizeilichen Krimi-
nalstatistik natürliche Personen erfasst, gegen 
die sich Tötungs-, Sexual-, Raub- Körperverlet-
zungsdelikte, Freiheitsberaubungen sowie Wider-
standshandlungen richten (Hessisches Landeskri-
minalamt 2020: 69). 

2020 wurden insgesamt 5.291 Personen Opfer ei-
ner Straftat, für die mindestens ein Angehöriger 
der hier betrachteten Zuwanderungsgruppe als 
Tatverdächtiger ermittelt wurde.211 67 % der Opfer 
waren männlich, 44 % hatten die deutsche Staats-
angehörigkeit.

Gleichzeitig wurden 1.943 Schutzsuchende als 
Opfer einer Straftat registriert, 67 % davon wa-
ren männlich. 25 % der Opfer aus der Gruppe der 
Schutzsuchenden hatten die afghanische, 21 % 
die syrische, 12 % die somalische, 7 % die iraki-
sche und 6 % die eritreische Staatsangehörigkeit.

Bundesweit haben die Straftaten im Themenfeld 
Hasskriminalität von 2019 auf 2020 um fast 20 % 
zugenommen; darunter haben auch Geflüchtete 
zu leiden. Diese Straftaten sind durch gruppen-

bezogene Vorurteile motiviert und haben größ-
tenteils einen „fremdenfeindlichen“ Hintergrund; 
ein „rassistischer“, „antisemitischer“ oder „islam-
feindlicher“ Hintergrund wird deutlich seltener 
beobachtet212 (Bundesministerium des Innern 
2021b: 7).213

Weiterführende Literatur
Bliesener (2018); Bundeskriminalamt (2020, 2021); Bun-
desministerium des Innern, für Bau und Heimat (2021b); 
Giesing et al. (2019); Hessisches Landeskriminalamt 
(2021); Hessisches Ministerium des Innern und für Sport 
(2019); Hestermann (2019); Sachverständigenrat deut-
scher Stiftungen für Integration und Migration (2019a); 
Stiftung Malteser Migrationsbericht (2021)

> Tabellen S23 im Online-Anhang
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DER HESSISCHE INTEGRATIONS-
MONITOR IM NATIONALEN UND 
INTERNATIONALEN KONTEXT 

35,8-
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11.915
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Der 2007 in Kooperation verschiedener integrati-
onsrelevanter Akteure erstellte Nationale Integra-
tionsplan spricht sich unter anderem für den Auf-
bau eines „Systems zur laufenden Beobachtung“ 
(Monitoring) des Integrationsprozesses aus. Die 
benötigten Daten sollen „flächendeckend“ erho-
ben und bereitgestellt werden (Bundesregierung 
2007: 121f.). Dies wurde im Nationalen Aktions-
plan 2011 (Bundesregierung 2011: 25) bekräftigt. 
Dies erklärt, warum der Hessische Integrations-
monitor kein Einzelwerk darstellt, sondern in ein 
System von Integrationsmonitoren eingebettet 
ist (s. folgende Abbildung). Er schließt in seiner 

OECD

Die Einbettung des Hessischen Integrationsmonitors in die zentralen Integrationsindikatorensysteme
Quelle: Wilkens (2016a; aktualisiert)

Bundesländer:
z. B. Hess. Integrationsmonitor
2010, 2013, 2015, 2018, 2020, 

2022

Verbindung der Monitoringsysteme

Systematik an die Zaragoza (Core) Indicators der 
Europäischen Union an, die 2009 und 2011 vor-
gelegten Integrationsindikatorenberichte der 
Bundesregierung sowie das Ländermonitoring 
der Integrationsministerkonferenz und ist mit dem 
Monitoring der hessischen Kommunen verbunden 
(Wilkens 2015; Sachverständigenrat deutscher 
Stiftungen für Integration und Migration 2017a; 
zu einer Einordnung in die integrationspolitischen 
Strukturen s. Heckmann 2015: 245ff.). 

Europäische Union:
„Core Indicators“

(Eurostat 2011, Migration Policy Group 2013)

Bundesregierung:
Integrationsindikatorenberichte 

2009, 2011, 2021

Integrationsministerkonferenz:
 Integrationsmonitoring der Länder 
2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021

Kommunen und Landkreise:
Monitore auf lokaler/regionaler Ebene
(z. B. Frankfurt, Wiesbaden, Offenbach)

Statistisches 
Bundesamt:

Integrationsindikatoren 
2015, 2017, 2019
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8.1 Das Monitoring der Europäischen Union 

Seit 2003 widmet sich die Europäische Union der 
Entwicklung von Indikatoren zur Messung der In-
tegration von zugewanderten Drittstaatsangehö-
rigen. Erklärtes Ziel ist es, eine effektivere Integra-
tionspolitik in den Mitgliedstaaten zu realisieren. 
Schon in Punkt 11 der „Gemeinsamen Prinzipien 
für die Integrationspolitik“ wird die Entwicklung 
entsprechender Indikatoren für den Evaluierungs-
prozess der Integrationspolitiken als notwendig 
erachtet (Council of the European Union 2004: 
15). Bei den EU-Integrationsministerkonferenzen 
2007 in Potsdam und 2008 in Vichy wird dieses 
Ziel neuerlich unterstrichen (European Ministerial 
Conference on Integration 2008: 9), und im Ende 
2009 verabschiedeten Stockholmer Programm 
des Rates der Europäischen Union findet das In-
tegrationsmonitoring ausdrückliche Erwähnung 
(Council of the European Union 2009: 27). Der Rat 
betont die Relevanz, die Mitgliedstaaten bei der 
Entwicklung eines Sets von Kernindikatoren (die 
„Core Indicators“ der „Zaragoza Indicators“ der 
Europäischen Union) in ausgewählten integrati-
onspolitischen Handlungsfeldern zu unterstützen, 
um die Erfolge der Integrationspolitik in den Mit-
gliedstaaten messen und vergleichen zu können 
(ebda.; zur frühen Integrationspolitik der Europäi-
schen Union vgl. Bendel 2010).

Die Erklärung der 4. Europäischen Ministerkonfe-
renz im April 2010 in Zaragoza zum Thema Inte-
gration stellte den im Vorfeld auf Expertenebene 
entwickelten Kernindikatorensatz vor (s. Anhang 
2) und benannte dabei die Bereiche Beschäfti-
gung, Bildung, soziale Integration und aktive Bür-
gerbeteiligung als die relevanten Handlungsfel-
der der Integrationspolitik (European Ministerial 
Conference on Integration 2010: 9). Eurostat, das 
Statistische Amt der Europäischen Union, veröf-
fentlichte 2011 erste Ergebnisse zu 15 Indikato-
ren anhand harmonisierter Datenquellen (Eurostat 
2011). In der Folge beauftragte die Europäische 

Kommission die Migration Policy Group, einen 
Dialog zur Weiterentwicklung der europäischen 
Indikatoren anzustoßen. Diese legte im März 
2013 einen Bericht vor, in dem verfügbare Daten-
quellen beleuchtet, Indikatoren berechnet und 
neue Indikatoren (z. B. befristete Beschäftigung, 
Kinderarmut, Gewerkschaftszugehörigkeit) sowie 
ein neues Handlungsfeld („welcoming society“) 
vorgeschlagen wurden. Die aktuellen Indikatoren 
können auf der Homepage von Eurostat214 sowie 
auf der Europäischen Seite für Integration215 ab-
gerufen werden.

Das Hessische Ministerium für Soziales und Inte-
gration bemüht sich, einen Beitrag zur Weiterent-
wicklung des Monitorings auch im europäischen 
Kontext zu leisten. So wurde der Hessische Integ-
rationsmonitor bereits mehrfach auf Veranstaltun-
gen im Ausland vorgestellt; wegen des großen in-
ternationalen Interesses wird in unregelmäßigen 
Abständen eine englische Kurzfassung aufgelegt. 
Darüber hinaus liegt ein Foliensatz in italienischer 
Sprache vor.

214 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migrant_integration_statistics_introduced#Social_inclusion
215 https://ec.europa.eu/migrant-integration/country/indicators?lang=de&sort=itemdate&dir=asc&page=3 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migrant_integration_statistics_introduced#Social_inclusion
https://ec.europa.eu/migrant-integration/country/indicators?lang=de&sort=itemdate&dir=asc&page=3
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8.2 Das Monitoring auf Bundesebene

Die Bundesregierung vereinbarte mit dem Natio-
nalen Integrationsplan (NIP) die Entwicklung eines 
Integrationsmonitorings und die flächendeckende 
Erhebung von Daten zu Personen mit Migrations-
hintergrund auf Bundesebene (Bundesregierung 
2007: 121). Im Sommer 2008 hat die Bundesre-
gierung die Einführung des Monitorings als neu-
er Form von Integrationsberichterstattung be-
schlossen. Der 2009 vorgelegte bemerkenswerte 
„Erste Integrationsindikatorenbericht“ diente der 
Erprobung eines umfangreichen Indikatorensets 
auf Bundesebene. Im Zuge einer differenzierten 
Bewertung wurden 53 Indikatoren für die Fort-
führung des Integrationsmonitorings empfohlen. 
Des Weiteren regte die Bundesregierung eine 
Fortentwicklung amtlicher Statistiken hin zu einer 
differenzierteren Erfassung des Migrationshinter-
grunds sowie methodische Richtlinien für zukünfti-
ge Integrationsindikatorenberichte an (Beauftrag-
te der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge 
und Integration 2009).

2011 veröffentlichte die Bundesregierung den 
Zweiten Integrationsindikatorenbericht. Dieser 
betrachtet eine Zeitreihe über sechs Zeitpunkte 
(Zeitraum 2005 bis 2010). Hervorzuheben sind 
die vertiefenden multivariaten statistischen Ana-
lysen im Anhang für ausgewählte Themenfelder, 
die deutlich machen, inwieweit beobachtbare 
Unterschiede nach Migrationshintergrund auf so-
ziostrukturelle Merkmale wie Alter oder Bildung 
zurückgeführt werden können (ausführlicher: Be-
auftragte der Bundesregierung für Migration, 
Flüchtlinge und Integration 2011: 51ff.). 

Ein Folgebericht erschien jedoch nicht mehr. Ele-
mente des Monitorings fanden sich stattdessen 
im 12. Bericht der Beauftragten der Bundesregie-
rung für Migration, Flüchtlinge und Integration 
(2019).216 Indikatoren mit umfassenden Daten für 

die Bundesebene wurden statt von der Bundesre-
gierung vom Statistischen Bundesamt (2021h) mit 
Zeitreihen ab 2005 herausgegeben.

Im Koalitionsvertrag der 19. Legislaturperiode 
wurde vereinbart, einen neuen Anlauf zum Mo-
nitoring in Angriff zu nehmen: „Wir wollen mehr 
Erfolgskontrolle und werden dazu Integrations-
forschung und Integrationsmessung im Sinne ei-
nes echten Integrationsmonitorings intensivieren, 
um die Erfolge der Integrationspolitik sichtbar 
zu machen und Fehlentwicklungen frühzeitig zu 
korrigieren“ (Bundesregierung 2018: 4933 ff.). 
Dementsprechend wurde 2021 ein neuer „Erster 
Bericht zum indikatorengestützten Integrations-
monitoring“ veröffentlicht (Beauftragte der Bun-
desregierung für Migration, Flüchtlinge und Inte-
gration 2021). In diesem Bericht werden in zwölf 
Themenfeldern Kern- und weiterführende Indi-
katoren unterschieden und teilweise vertiefende 
Analysen durchgeführt.217 

 

216 Grundlegende Überlegungen zum Monitoring finden sich bei Filsinger (2014, 2016).
217 Im Koalitionsvertrag der 20. Legislaturperiode wird das Integrationsmonitoring nicht thematisiert. 
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8.3 Das Monitoring der Bundesländer  

Das Monitoring der Länder stellt Kernindikatoren 
der Integration für die einzelnen Bundesländer ei-
nander gegenüber und wurde erstmalig im Jahr 
2011 veröffentlicht. Im April 2021 wurde auf der 
Integrationsministerkonferenz der sechste Bericht 
zum Integrationsmonitoring der Länder für die 
Jahre 2017 bis 2019 vorgelegt (Integrationsminis-
terkonferenz 2021). Dieser relativ kurze Beobach-
tungszeitraum ist auf die mittlerweile vorliegende 
Datenfülle zurückzuführen, die dazu zwingt, der 
Übersichtlichkeit halber die Berichterstattung auf 
einen kurzen Zeitraum zu beschränken. Die Her-
ausarbeitung von Trends ist dadurch allenfalls be-
grenzt möglich. Im Internet sind jedoch für jedes 
Land längere Zeitreihen abrufbar.218 

Der Hessische Integrationsmonitor baut auf dem 
zwischen den Bundesländern vereinbarten Indi-
katorenset auf und erweitert es, einerseits durch 
die Einbettung in das Vier-Dimensionen-Modell, 
andererseits durch die Aufnahme weiterer Indika-
toren und die Nutzung zusätzlicher Datenquellen 
– vor allem des Sozio-oekonomischen Panels. Er 
versucht, neben der strukturellen auch die soziale, 
die kulturelle und die identifikatorische Dimensi-
on sowie die subjektive Perspektive der Bevölke-
rung stärker auszuleuchten als es das Monitoring 
der Bundesländer über Jahre hinweg vermochte. 

In der Fortschreibung 2021 wurde jedoch das 
Ländermonitoring um etliche subjektive Indika-
toren erweitert, wie sie der Hessische Integrati-
onsmonitor bereits seit seinem ersten Erscheinen 
nutzt. Sie bieten wichtige Ergänzungen zu den Di-
mensionen der kulturellen und sozialen Integrati-
on sowie zum Zusammenleben in der Gesellschaft 
und wurden durch eine Beteiligung der Länder 
neben dem Bund am Integrationsbarometer des 
Sachverständigenrates für Integration und Migra-
tion (SVR) ermöglicht. Mit den Umfragedaten des 

Bund-Länder-Integrationsbarometers (BLIB) konn-
ten erstmals auch Verhaltensmuster, Erfahrungen, 
Einschätzungen und Einstellungen der Bevölke-
rung mit und ohne Migrationshintergrund in den 
Länderbericht aufgenommen werden.

 

218 Der Bericht sowie anwenderfreundliche Excel-Tabellen mit den aktuellen und früheren Daten zur eigenen Nutzung finden sich unter www.
integrationsmonitoring-laender.de.

http://www.integrationsmonitoring-laender.de
http://www.integrationsmonitoring-laender.de
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8.4 Das Monitoring der hessischen Kommunen 

Da den Kommunen bei der Integration eine zen-
trale Rolle zugeschrieben wird, kommt auch dem 
Aufbau des kommunalen Monitorings eine beson-
dere Bedeutung zu. Das Monitoring war zu Be-
ginn der Legislaturperiode 2009 in Hessen nur bei 
einzelnen „Vorreitern“ zu finden. Beispielhaft sei 
hier auf die bundesweit anerkannte Pionierarbeit 
der Stadt Wiesbaden zum Monitoring verwiesen, 
die zum ersten Mal im Jahr 2003 publiziert wurde. 
Die Abteilung Integration des Hessischen Minis-
teriums der Justiz, für Integration und Europa för-
derte den Aufbau der kommunalen Monitore im 
Rahmen des Programms „Modellregionen Integ-
ration“, an dem Offenbach a.M., Kassel, Wetzlar, 
die Landeshauptstadt Wiesbaden, der Hochtaun-
uskreis sowie der Main-Kinzig-Kreis mit der Stadt 
Hanau teilnahmen. Durch das landesweite Pro-
gramm WIR („Wegweisende Integrationsansätze 
realisieren“) erhielt der Aufbau des kommunalen 
Monitorings einen neuen Impuls. Mittlerweile 
veröffentlichen einige Kommunen Monitoringbe-
richte, die an den Hessischen Integrationsmonitor 
anschlussfähig sind: neben Wiesbaden (Landes-
hauptstadt Wiesbaden 2020) beispielsweise auch 
Frankfurt (Stadt Frankfurt 2017), Offenbach (Stadt 
Offenbach 2022) und der Hochtaunuskreis (Hoch-
taunuskreis 2020). 

Ein flächendeckendes Monitoring sollte bestrebt 
sein, die verschiedenen Monitore untereinander 
anschlussfähig und die Indikatoren vergleichbar 
zu machen. Das stößt aufgrund unterschiedlicher 
Erfassungskonzepte und/oder abweichender Da-
tenlagen zwischen Land und Kommunen jedoch 
an Grenzen. Deshalb ist es neben der problemo-
rientierten Zusammenstellung vorhandener Daten 
auch immer ein Anliegen, die Datenlage auf al-
len föderalen Ebenen und speziell auf Kreis- und 
kommunaler Ebene zu verbessern und auf ein-
heitliche Erhebungsmethoden und Definitionen 

 hinzuarbeiten (Wilkens et al. 2010). Besonders 
schwierig hat sich in der Vergangenheit die Erstel-
lung von Monitoren auf Landkreisebene erwiesen.

Mittlerweile wird die Notwendigkeit von Verfeine-
rungen des kommunalen Monitorings diskutiert: 
„Aufgrund der aktuell festgestellten Konzentrati-
on von Zugewanderten in sozial benachteiligten 
Quartieren ist der Bedarf an einem längerfristi-
gen Integrationsmonitoring auf Quartiersebene 
offensichtlich“ (Wittlif/Weber 2019: 5). Die Stadt 
Offenbach beispielsweise veröffentlicht bereits 
einen sog. „Segregationsindex“ (Dissimilaritätsin-
dex), der die Ungleichverteilung der Bevölkerung 
in den Stadtteilen abbildet.219

219 Dieser Index gibt an, „ein wie großer Teil der Bevölkerung der entsprechenden Gruppe umziehen müsste, um im gesamten Stadtgebiet eine 
Gleichverteilung zu erreichen“ (Stadt Offenbach 2022: 9).
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8.5 Andere Systeme zum Integrationsmonitoring

Auch im europäischen Ausland existieren Moni-
tore, die zum Teil recht unterschiedlich gestaltet 
sind. Von besonderem Interesse sind  z. B. der ös-

terreichische Monitor (Statistik Austria 2021), die 
schweizerischen Integrationsindikatoren (Bun-
desamt für Statistik 2021), der irische Monitoring 
Report on Integration (McGinnity et al. 2020), 
der flandrische Migratie- en Integratiemonitor 
(Agentschap Binnenlands Bestuur 2020) oder das 
dänische Nationale Integrationsbarometer (Ud-
lændinge- og Integrationsministeriet 2021).220

Daneben finden sich Integrationsberichte, wie 
z. B. in den Niederlanden (s. dazu Centraal Bu-
reau voor de Statistiek 2020) oder Italien (s. dazu 
Fondazione ISMU - Iniziative e Studi sulla Multiet-
nicità 2021). 

Ferner hat auch die OECD Integrationsindikato-
ren entwickelt und erstellt den Bericht „Settling 
in“ (Organisation for Economic Co-operation and 
Development 2018).221 Eurostat (2021) bietet 
eine Datenbank zu „Migrant Integration“ nach 
unterschiedlichen Themenfeldern mit Zeitreihen 
für die verschiedenen Länder in einer Gegenüber-
stellung.222 

Abschließend sei der bereits in mehreren Fort-
schreibungen erschienene MIPEX (Migrant In-
tegration Index; Huddleston et al. 2011; MPG 
– Migration Policy Group/CIDOB – Barcelona 
Centre for International Affairs 2020) erwähnt, der 
die nationalen Integrationspolitiken in 56 Ländern 
auf Basis von 58 Indikatoren in acht Themenfel-
dern bewertet; die Indikatoren basieren allerdings 
nicht auf quantitativen Daten. Der MIPEX erlaubt 
ein Ranking integrationspolitischer Maßnahmen 
sowie der für die Integration zentralen Gesetz-
gebung, bildet aber nicht die soziale Situation der 

zugewanderten Bevölkerung ab. Die Ergebnisse 
von MIPEX-V liegen seit 2020 vor. Die Aktualisie-
rung findet sich auf der entsprechenden Home-
page223, die Ergebnisse werden in der Diskussion 
aber durchaus kritisch gesehen. 

220 Einen etwas älteren Überblick über europäische Monitore bieten Fuhr-Becker/Göttsche/Wilkens (2014).
221 http://www.oecd.org/berlin/publikationen/settling-in-2018-indicators-of-immigrant-integration.htm
222 https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/migration-asylum/migrant-integration/database 
223 https://ec.europa.eu/knowledge4policy/dataset/ds00052_en

http://www.oecd.org/berlin/publikationen/settling-in-2018-indicators-of-immigrant-integration.htm
https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/migration-asylum/migrant-integration/database
https://ec.europa.eu/knowledge4policy/dataset/ds00052_en
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In diesem Anhang sind die von der Länderoffe-
nen Arbeitsgruppe „Indikatorenentwicklung und 
Monitoring“ entwickelten und im sechsten Bericht 
zum Integrationsmonitoring der Länder verwen-
deten Indikatoren aufgeführt. (Stand 2021)

ANHANG 1: 
Die Indikatoren der Berichterstattung zum
Integrationsmonitoring der Länder

Anhang

A1a: Bevölkerung nach Migrationsstatus
A1b: Bevölkerung mit Migrationshintergrund nach Zuwanderergeneration
A1c: Bevölkerung mit Migrationserfahrung nach Zuzugszeitraum
A2a: Zu- und Fortzüge
A2b: Bevölkerung nach Zuzugsmotiven
A3: Wahlberechtigte Deutsche mit Migrationshintergrund
A4: Lebensformen
A5: Asylerstanträge
A6: Asylerstanträge nach Bleibeperspektive der Asylsuchenden
A7: Inobhutnahmen unbegleiteter minderjähriger Ausländer/innen (umA)
A8: Schutzsuchende
A9: Schutzsuchende nach Status

B1: Ausländerinnen und Ausländer nach Aufenthaltsstatus
B2a: Einbürgerungsquote I
B2b: Einbürgerungsquote II

C1a: Kinder im Alter von unter 3 Jahren in Kindertageseinrichtungen
C1b: Betreuungsquote von Kindern im Alter von unter 3 Jahren 
C2a: Kinder im Alter von 3 bis unter 6 Jahren 
C2b: Betreuungsquote von Kindern im Alter von 3 bis unter 6 Jahren
C3: Kinder mit nichtdeutscher Familiensprache in Kindertageseinrichtungen 
C4: Sprachförderbedarf bei Vorschulkindern

D1: Schülerinnen und Schüler in der 8. Klasse nach Schulformen
D2a: Schülerkompetenzen (Regelstandards)
D2b: Schülerkompetenzen (Mindeststandards)
D3: Schulabgängerinnen und Schulabgänger nach erreichten Abschlüssen
D4: Höchster allgemeinbildender Schulabschluss 
D5: Übergangsstatus nach der allgemeinbildenden Schule
D6: Studienerfolgsquote
D7: Auszubildende nach Ausbildungsbereichen 
D8: Höchster beruflicher Abschluss 
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E1a: Erwerbstätigenquote 
E1b: Erwerbsquote
E2a: Stellung im Beruf – Arbeiterinnen und Arbeiter
E2b: Stellung im Beruf – Selbstständige
E3: Geringfügige Beschäftigung 
E4: Erwerbslosenquote (ILO-Konzept)
E5: Arbeitslosenquote 
E6a: Armutsrisikoquote I
E6b: Armutsrisikoquote II
E7: Quelle des überwiegenden Lebensunterhalts 
E8: Erwerbsfähige Bezieherinnen und Bezieher von Leistungen nach SGB II 
E9: Arbeitssuchende und arbeitslose Personen im Kontext von Fluchtmigration und mit 

sonstigem Aufenthaltsstatus
E10: Anerkennung ausländische Berufsqualifikationen

F1: Inanspruchnahme der Früherkennungsuntersuchung U8

G1: Eigentümerquote 
G2: Wohnfläche je Familienmitglied 

H1: Tatverdächtige
H2: Verurteilte

I1: Erwerbstätige im Öffentlichen Dienst
I2: Abgeordnete in Landesparlamenten

J1: Selbsteinschätzung der deutschen Sprachkenntnisse
J2: Im Haushalt vorwiegend gesprochene Sprache
J3: Gesprochene Sprache im Freundeskreis
J4: Verständigung auf Deutsch
J5: Eintritte zum Integrationskurs
J6: Bestandene Sprachprüfungen zum Integrationskurs 
J7: Mediennutzung 

K1: Kontakthäufigkeit
K2: Politisches Engagement

L1: Zugehörigkeit zu Deutschland
L2: Zugehörigkeit zur eigenen Stadt
L3: Zugehörigkeit zum Herkunftsland

M1: Institutionenvertrauen
M2: Benachteiligung aufgrund der Herkunft
M3: Lebenszufriedenheit
M4: Integrationsklima-Index
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ANHANG 2: 
Die „Zaragossa Indicators“ der Europäischen Union

Politischer Bereich Kernindikatoren

Beschäftigung
• Beschäftigungsquote
• Arbeitslosenquote
• Erwerbsquote

Bildung

• Höchster Bildungsabschluss (Bevölkerungsanteil mit Hoch- 
 schul-, Sekundar- und Grundschulbildung oder weniger als  
 Grundschulbildung)
• Anteil leistungsschwacher 15-Jähriger in Lesen, Mathematik   
 und Wissenschaft
• Anteil 30- bis 34-Jähriger mit Hochschulabschluss
• Anteil vorzeitiger Schul- und Ausbildungsabbrecher

Soziale Eingliederung

• Nettomedianeinkommen – das Nettomedianeinkommen der  
 Einwanderungsbevölkerung als Anteil des Nettomedian- 
 einkommens der Gesamtbevölkerung
• Quote der Armutsgefährdung – Bevölkerungsanteil mit  
 verfügbarem Einkommen von weniger als 60 Prozent des  
 nationalen Medianeinkommens
• Bevölkerungsanteil, der seinen Gesundheitszustand als gut  
 oder schlecht betrachtet
• Verhältnis von Hauseigentümer/Nichteigentümer unter  
 Einwanderern und der Gesamtbevölkerung

Aktive Bürgerschaft

• Der Anteil der Eingewanderten, die die Staatsbürgerschaft 
 erlangt haben
• Der Anteil der Eingewanderten mit ständiger oder langfristiger  
 Aufenthaltserlaubnis
• Der Anteil der Eingewanderten unter gewählten Vertretern

Weitere Bereiche und zu entwickelnde Indika-

toren, die die meisten oder alle Mitgliedstaaten 

für wichtig halten:

• Anteil der überqualifiziert Beschäftigten
• Selbstständigenquote
• Sprachkenntnisse
• Diskriminierungserfahrungen
• Vertrauen in öffentliche Institutionen
• Wahlbeteiligung
• Zugehörigkeitsgefühl

Quelle: Council of the European Union (2010: 15f.)
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Abs. Absatz
AGG Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz
AHD Aufenthaltsdauer
Art. Artikel 
AsylG Asylgesetz
AufenthG Aufenthaltsgesetz
Aufl. Auflage
BAMF Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Bd. Band
dar. darunter
DAAD Deutscher Akademischer Austauschdienst
ebda. ebenda 
ed. / eds. editor / editors
et al. und andere
EASY Erstverteilung der Asylbegehrenden
EU Europäische Union
Eurostat Statistisches Amt der Europäischen Union
f. folgende
ff. fortfolgende
GG Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland

HMdJIE
Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration und Europa (2009 bis 2013; 
seit 2014 wieder umbenannt in Hessisches Ministerium der Justiz – HMdJ)

HMSI Hessisches Ministerium für Soziales und Integration
Hrsg. Herausgeber
ILO International Labour Organization (Internationale Arbeitsorganisation)

IntMK
Integrationsministerkonferenz: Konferenz der für Integration zuständigen Minis-
terinnen und Minister/Senatorinnen und Senatoren der Länder

k. A. keine Angabe
MH Migrationshintergrund
Mio. Millionen
o. J. ohne Jahr
o. O. ohne Ortsangabe
OECD Organization for Economic Co-operation and Development
resp. respektive
s. siehe
S. Seite
sog. sogenannt / sogenannte
SGB Sozialgesetzbuch
SOEP Sozio-oekonomisches Panel
vs. versus 

ANHANG 3: Abkürzungsverzeichnis
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Hinweis zur Verwendung der Broschüre

Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Hessischen Landesregierung heraus-
gegeben. Sie darf weder von Parteien noch von Wahlbewerberinnen und Wahlbewerbern, Wahlhelfe-
rinnen und Wahlhelfern während eines Wahlkampfes zum Zweck der Wahlwerbung verwendet werden. 
Dies gilt für Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen.
Missbräuchlich ist insbesondere die Verteilung auf Wahlkampfveranstaltungen, an Informationsständen 
der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Wer-
bemittel. Untersagt ist gleichfalls die Weitergabe an Dritte zum Zwecke der Wahlwerbung. Auch ohne 
zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf die Druckschrift nicht in einer Weise verwendet 
werden, die als Parteinahme der Landesregierung zugunsten einzelner politischer Gruppen verstanden 
werden könnte.
Die genannten Beschränkungen gelten unabhängig davon, wann, auf welchem Weg und in welcher 
Anzahl diese Druckschrift dem/der Empfänger/in zugegangen ist. Den Parteien ist jedoch gestattet, die 
Druckschrift zur Unterrichtung ihrer eigenen Mitglieder zu verwenden.
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